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Begründung zum Entwurf eines  
Hochschulzukunftsgesetzes (Stand: 20.02.2014) 
 

Zu Artikel 1  

(Gesetz über die Hochschulen des Landes Nordrhein-Westfalen) 

 

A. Allgemeiner Teil 

Die nordrhein-westfälischen Hochschulen haben ihre Autonomie und 
die beachtlichen Ressourcenzuwächse des letzten Jahrzehnts – Exzel-
lenzinitiative, Hochschulpakt, Qualitätsmittel – durchaus erfolgreich ge-
nutzt und ihre Leistungen in Lehre und Forschung erheblich gesteigert.  

Nordrhein-Westfalen steht vor einigen außergewöhnlichen Herausfor-
derungen im Hochschulbereich, denen das Land gemeinsam mit den 
Hochschulen optimal aufgestellt begegnen will. Die doppelten Abitur-
jahrgänge und der gleichzeitige Bevölkerungsrückgang erfordern Maß-
nahmen, die kurzfristig zu mehr und langfristig zu weniger Studienplät-
zen führen, ohne dabei die erforderlichen qualitativen Anpassungen 
außer Acht zu lassen. Qualifikationsbedarf am Arbeitsmarkt und Studi-
enpräferenzen machen eine Umschichtung im Studienplatzangebot zu-
gunsten der Fachhochschulen ebenso erforderlich wie ein verstärktes 
Angebot des Studiums in Formaten, in denen Berufsausbildung bzw. 
Berufstätigkeit mit dem Studium vereinbart werden können. Vielfach 
werden eine Neubestimmung von Prioritäten, die Umschichtung von 
Ressourcen und das Aktivieren von Synergien erforderlich sein. Die 
Differenzierung und Profilbildung der Hochschulen soll im Rahmen die-
ses Gesetzes weiter vorangetrieben werden.  

Mit dem Hochschulzukunftsgesetz wird das Hochschulrecht in Nord-
rhein-Westfalen zukunftstauglich weiterentwickelt. Dabei gilt nach wie 
vor, dass Hochschulautonomie, moderne Organisationsstrukturen und 
Gestaltungsfreiheit die Schlüssel zu leistungsstarken Hochschulen sind. 
Oftmals wird daher durch die gesetzlichen Regelungen lediglich das 
Ziel normiert, für die Umsetzung wird dagegen bewusst Raum gelassen 
für hochschulindividuelle Lösungen. So wird der vielfältigen Hochschul-
landschaft in Nordrhein-Westfalen und den gewachsenen Hochschul-
strukturen besser Rechnung getragen als mit einheitlichen, detaillierten 
staatlichen Vorgaben. 



162 / 366 
 

Staatliche Deregulierung darf aber gerade im Hochschulwesen nicht 
dazu führen, das Land gänzlich aus seiner Verantwortung zu entlassen 
und Gemeinwohlinteressen weniger Beachtung einzuräumen. Mit dem 
Hochschulzukunftsgesetz wird diese offene Flanke der Verselbständi-
gungspolitik der letzten Jahre auf hochschulfreundliche Weise ge-
schlossen. Das Hochschulzukunftsgesetz stellt die Verantwortlichkeiten 
beider Partner deutlich heraus, indem es das Gleichgewicht zwischen 
den Beteiligten besser und klarer justiert und den Dreiklang zwischen 
Freiheit, Verantwortung und Transparenz künftig wieder besser harmo-
nisiert. Es ist getragen von der Idee, dass Land und Hochschulen wie-
der stärker gemeinsam, als Partner im Kontext des gesellschaftlichen 
Bildungsauftrags, agieren. Dabei nimmt es insbesondere die Verant-
wortung des Landes als Gestalter und Gewährträger für Vielfalt, für ein 
breit gefächertes und flächendeckendes Angebot, für übergreifende 
Qualität und für die Garantie eines einheitlichen Rechtsrahmens in den 
Blick.  

Im Lichte der bestehenden Herausforderungen hat sich gezeigt, dass 
die Entwicklungspläne autonomer Hochschulen keineswegs automa-
tisch kongruent sind mit den Anforderungen und Bedarfen des Landes. 
Hochschulübergreifende Planung soll deshalb wieder ausdrücklich Auf-
gabe des Landes werden, innerhalb derer sich autonome Hochschulen 
eigenverantwortlich bewegen. 

Mit dem Hochschulzukunftsgesetz wird eine neue Governancestruktur 
geschaffen, die Land und Hochschulen wieder stärker zusammenführt. 
Ein Kernelement soll der grundlegende Landeshochschulentwicklungs-
plan sein, der die landespolitisch bedeutsamen Aufgaben der Hoch-
schulen beschreibt und den verbindlichen Rahmen für Hochschulver-
träge bildet, die ihrerseits als Ableitung aus dem Landeshochschulent-
wicklungsplan mit jeder einzelnen Hochschule abgeschlossen werden 
sollen. Dabei ist die enge Rückkopplung einer solchen Landesplanung 
an den Landtag als Haushaltsgesetzgeber demokratisches Gebot; sie 
sichert den Hochschulen in Zeiten angespannter öffentlicher Haushalte 
eine breite Legitimationsbasis. Dabei wird Rückkopplung als transpa-
renter und gemeinsamer planerischer Prozess verstanden und rückt ein 
schon vorhandenes Instrument in den Mittelpunkt. 

Dies soll flankiert werden durch ein einheitliches, standardisiertes und 
vor allem wissenschaftsadäquates Controlling als Gesamtsystem von 
Planung, Steuerung und Kontrolle, in dem auch über die Grenzen jeder 
einzelnen Hochschule hinaus planerische und finanzpolitische Erwä-
gungen des Landes berücksichtigt werden. Denn die weiterhin beste-
henden Freiheitsgrade der Hochschulen setzen besondere Anforderun-



163 / 366 
 

gen an Rechenschaft und Transparenz in der Verwendung der öffentli-
chen Mittel voraus.  

Als ein Kernelelement einer modernen Hochschulsteuerung müssen 
insbesondere für die Finanzierung Instrumente geschaffen werden, die 
den Besonderheiten der Hochschulen ebenso angemessen sind wie 
den Anforderungen an eine sachgerechte Budgetierung öffentlicher 
Aufgaben. Die existierenden Modelle der Hochschulfinanzierung, die 
auf der Grundlage der oftmals historisch gewachsenen Strukturen zu 
sehr unterschiedlichen Ausgangspositionen der Hochschulen führen, 
sind indes einschließlich der leistungsorientierten Mittelvergabe insge-
samt an ihre Grenzen gestoßen. Mit dem Hochschulzukunftsgesetz 
wird die Grundlage für die Entwicklung eines Finanzierungsmodells ge-
schaffen, in dem die Finanzierung der Hochschulen im Rahmen einer 
strategischen Budgetierung erfolgt. Das Ziel eines derartigen Modells 
soll es sein, das Land in die Lage zu versetzen, bei den Hochschulen 
für bestimmte, im Hochschulentwicklungsplan festgelegte und über das 
Parlament gebilligte Aufgabenfelder Leistungen auf der Grundlage ver-
gleichbarer Kostensätze nachzufragen. 

Autonome Hochschulen als Wissenschafts- und Bildungseinrichtungen 
benötigen ein modernes, professionelles Hochschulmanagement mit 
klar umrissenen und voneinander abgegrenzten Kompetenzen, deren 
Aufgaben sich ergänzen. Diesem Ansatz trägt das Hochschulzukunfts-
gesetz durch die Modernisierung der Hochschulverfassung Rechnung. 
Demokratische Mitwirkung, die Untrennbarkeit von Entscheidungsge-
walt und Verantwortlichkeit, die Notwendigkeit des Austarierens der 
Fachinteressen innerhalb der Hochschule, die wettbewerbliche Einbet-
tung der jeweiligen Hochschule und das damit verbundene Erfordernis 
der Profilbildung sowie die Möglichkeit, flexibel auf die immer stärker 
zunehmende Beschleunigung der Veränderungs- und Entscheidungs-
prozesse in der Gesellschaft zu reagieren, sind Kernelemente, die sich 
in den gesetzlichen Regelungen widerspiegeln.  

Damit die Hochschulen strategie- und handlungsfähige Akteure bleiben 
können, sind starke, handlungsfähige Hochschulleitungen unabdingbar. 
Das Rektorat, bislang als Regelfall das Präsidium,  soll auch weiter-
hin für das operative Geschäft und für die Strategie der Hochschule 
verantwortlich sein. Das Element der demokratischen Mitwirkung wird 
im Hochschulzukunftsgesetz auf allen Ebenen der Hochschule gestärkt, 
sei es durch die Möglichkeit, eine Studierende oder einen Studierenden 
als Rektoratsmitglied vorzusehen, sei es durch die Vorgaben zur paritä-
tischen Entscheidungsfindung im Senat oder Fachbereichsrat. Die Rolle 
des Senats als des durch unmittelbare Wahlen demokratisch-
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korporationsrechtlich am stärksten legitimierten Organs der Hochschule 
soll seiner herausgehobenen Position entsprechend wieder gestärkt 
werden, indem er zukünftig an der Wahl der Hochschulleitung unmittel-
bar beteiligt ist und in grundlegenden oder hochschulweit bedeutsamen 
Angelegenheiten der Forschung, Kunst, Lehre und des Studiums bera-
tend hinzugezogen wird. Der Hochschulrat als Beratungs- und Auf-
sichtsorgan der Hochschule soll im Gegenzug künftig ausschließlich 
extern besetzt sein. 

Das Hochschulzukunftsgesetz rückt zudem in einer umfassenden Wei-
se die gesellschaftliche Verantwortung der Hochschulen nach innen 
und außen in den Mittelpunkt. Ein Beispiel ist die Anregung, den Nach-
haltigkeitsauftrag des Landes in individuell-hochschuladäquater Weise 
in den Ordnungen und der Binnenorganisation der Hochschulen umzu-
setzen.  

Ein weiteres wichtiges Ziel des Gesetzes ist die Herstellung von mehr 
Geschlechtergerechtigkeit, da in Wissenschaft und Forschung Frauen 
nach wie vor unterrepräsentiert sind. Für die Hochschule der Zukunft ist 
dies ein Nachteil. Verbindliche Vorgaben sind daher unausweichlich. 
Mit dem Hochschulzukunftsgesetz wird daher eine Frauenquote nach 
dem Kaskadenmodell eingeführt. Auf der Leitungsebene der Hochschu-
le soll der Frauenanteil mindestens vierzig Prozent betragen.  

Zudem wandelt sich die Gruppe der Studierenden kontinuierlich. Zu-
künftige Studierendengenerationen werden deutlich heterogener sein 
als bislang. Das Abitur an einem Gymnasium ist längst nicht mehr der 
alleinige Schlüssel zum Studium. Es werden vermehrt Berufstätige an 
die Hochschulen kommen, viele werden Familie haben und sich um 
Kinder oder ältere Angehörige kümmern. Der Anteil von Studierenden 
mit Zuwanderungsgeschichte wird steigen. Den "Normalstudierenden" 
wird es zukünftig immer weniger geben. 

Diversität und der vorausschauende Umgang damit gewinnen für die 
Hochschulen zunehmend an Bedeutung. Die Hochschulen sind gefor-
dert, eine eigene Willkommenskultur zu entwickeln. Sie müssen sowohl 
an den Übergängen von der Schule zur Hochschule und vom Bachelor 
zum Master als auch bei den individuellen Zugängen aufzeigen, wie ein 
erfolgreiches Studieren im Hochschulalltag gelingen kann. Das Hoch-
schulzukunftsgesetz bildet durch die Aufnahme des Diversity Manage-
ment in den gesetzlichen Aufgabenkatalog der Hochschulen und durch 
die Ausweitung des Gestaltungsrahmens der Hochschulen, beispiels-
weise durch die weitere Öffnung für Studienanfängerinnen und Studi-
enanfänger oder die Normierung des Studiums in Teilzeit, hierfür die 
Grundlage. 
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Das Hochschulzukunftsgesetz erkennt darüber hinaus an, dass das 
Land und die Hochschulen in einer gemeinsamen Verantwortung für die 
Umsetzung des Grundsatzes "Gute Arbeit" für alle Beschäftigten an 
den Hochschulen stehen. Denn die Hochschulen können ihre Aufgaben 
nur dann bestmöglich erfüllen, wenn ihre Beschäftigten hochmotiviert 
arbeiten. 

Mit der Bologna-Reform werden die Hochschultypen Un iversität 
und Fachhochschule stärker zusammengedacht. Es sind  struktu-
relle Verbindungen von Universität und Fachhochschu le hervor-
gebracht worden, welche das Hochschulsystem insgesa mt berei-
chern. Das Hochschulzukunftsgesetz greift diese Ent wicklung bei-
spielsweise über die Wiederermöglichung von Reformm odellen im 
Bereich des Studiums auf. 

Mit dem Hochschulzukunftsgesetz wird das bislang geltende Hoch-
schulgesetz aufgehoben und durch das neue Hochschulgesetz abge-
löst. Soweit gesetzliche Bestimmungen des alten Hochschulgesetzes in 
das neue Hochschulgesetz übernommen worden sind, kann auf die 
Amtlichen Begründungen der übernommenen Bestimmungen weiterhin 
zurückgegriffen werden. 

 

 
B. Besonderer Teil 

 

zu § 1 

Die Vorschrift enthält die Regelungsgehalte des derzeitigen § 1 
Hochschulgesetz. 

Die Änderungen in Absatz 1 zeichnen den Umstand nach, dass 
die Regelungen von Teil 9 des Hochschulgesetzes ein einheitli-
ches Rechtsregime der Anerkennung und des Betriebs nicht-
staatlicher Universitäten, Fachhochschulen und Kunsthochschu-
len bereitstellen. Insofern gilt dieser Teil nun auch für die Aner-
kennung und den Betrieb nichtstaatlicher Kunsthochschulen. 

Auf Wunsch der Fachhochschule Westliches Ruhrgebiet wird ih-
re gesetzliche Bezeichnung in "Fachhochschule Ruhr-West" ge-
ändert. 
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Mit der Rechtsverordnungsermächtigung nach Absatz 3 Satz 1 
Halbsatz 2 betreffend die Schließung von Standorten soll die 
planerische Verantwortung der Landesregierung für die auch re-
gionale Ausformung des nordrhein-westfälischen Hochschulwe-
sens unterstrichen werden. 

Die Änderung des Absatzes 4 und die Streichung der Absätze 5 
und 6 beruhen auf Erfahrungen mit der Anwendung dieser Rege-
lung in der Rechtspraxis. Es hat sich gezeigt, dass diese 
Rechtsanwendung erleichtert wird, wenn die entsprechenden 
Regelungen in § 1 des Kunsthochschulgesetzes überführt wer-
den. Eine Änderung der geltenden Rechtslage ist damit nicht 
verbunden. 

 

zu § 2 

Die Vorschrift enthält die Regelungsgehalte des derzeitigen § 2 
Hochschulgesetz. 

Absatz 2: 

Durch die Änderung in Absatz 2 wird künftig ausdrücklich klarge-
stellt, dass innerhalb der Aufgaben der Universitäten und Fach-
hochschulen künftig drei Aufgabenbereiche unterschieden wer-
den müssen, nämlich eigene, gesetzlich zugewiesene und ge-
meinsame Aufgaben. Dies zeichnet den bereits bestehenden 
Rechtszustand deutlicher nach. 

Vor der Verselbständigung der Universitäten und Fachhochschu-
len gab es eigene, von den Hochschulmitgliedern grundrechtlich 
geschützt wahrgenommene Aufgaben der Hochschulen, sodann 
staatliche Angelegenheiten und schließlich auch kondominiale 
Aufgaben insbesondere im Bereich des Studiums (Studiengän-
ge, Grade). Auch nach der Verselbständigung verblieb es im Be-
reich der Hochschulzulassung gemäß § 7 Hochschulzulassungs-
gesetz unverändert dabei, dass der Vollzug der hochschulzulas-
sungsrechtlichen Vorschriften eine staatliche Aufgabe der Hoch-
schulen unter der Fachaufsicht des Ministeriums ist; dies wird 
auch künftig nicht geändert werden. Mit der Verselbständigung 
der Hochschulen sind die sonstigen staatlichen Angelegenheiten 
und kondominialen Aufgaben funktional den Hochschulen zur 
Wahrnehmung in Selbstverwaltung übertragen worden, weil der 
damalige Gesetzgeber dies für zweckmäßig gehalten hat. Mit 
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dieser Übertragung hat sich der rechtlich-funktionale Charakter 
der ehemals staatlichen Angelegenheiten und kondominialen 
Aufgaben indes nicht verändert; die Hochschulen nehmen diese 
Aufgaben weiterhin keineswegs kraft eigenem durch die Verfas-
sung geschützten Recht wahr, sondern kraft einfachgesetzlicher 
Anordnung. Dieser Befund wird nun durch die Änderung in Ab-
satz 2 gesetzlich deutlicher hervorgehoben. Dabei wird der Be-
reich der gemeinsamen Aufgaben durch die Bezugnahme auf § 6 
Absatz 1 nunmehr hochschulplanerisch verstanden. 

Absatz 5: 

Hochschulgesetzlich führen die Hochschulen ihren in § 1 Absatz 
2 geregelten gesetzlichen Namen. Nach Maßgabe des § 2 Ab-
satz 5 können sich die Hochschulen indes Eigennamen geben. 
Wenn sich eine Hochschule einen Eigennamen gegeben hat, 
verwendet sie diesen im Rechtsverkehr. Der Name einer Hoch-
schule ist im Rechtsverkehr eine aussagekräftige Form der 
Selbstdarstellung als Marke der jeweiligen Hochschule. Insofern 
bestehen gewichtige öffentliche Interessen des Landes, dass die 
im Rechtsverkehr verwendete Marke der Hochschule und ihr ge-
setzlicher Name in sachadäquater Weise einander zugeordnet 
werden können. Die Änderung in Absatz 5 Satz 1 unterlegt die-
ses öffentliche Interesse folgerichtig mit einem Genehmigungs-
vorbehalt des Landes. Die jeweilige Regelung der Grundord-
nungsänderungsordnung tritt erst in Kraft, wenn die Genehmi-
gung erteilt ist. 

Es hat sich gezeigt, dass aufgrund der Entwicklung der Hoch-
schulmarken eine Verwechselung eines Eigennamens einer 
Fachhochschule als "Technische Hochschule [Ort]" mit einer 
Universität nicht mehr begründet ist. Eine Fachhochschule kann 
sich daher einen derartigen Eigennamen geben. 

Absatz 7: 

In Ausführung der Regelung in Artikel 8 Nummer 5 Hochschul-
freiheitsgesetz wurden die von der Universität Köln und der 
Fachhochschule Bonn-Rhein-Sieg zu Hochschulzwecken ge-
nutzten Landesliegenschaften aus dem Sondervermögen des 
BLB NRW herausgenommen bzw. diesem erst gar nicht zuge-
führt und dem Ministerium zur Verwaltung übertragen. Der Mo-
dellversuch läuft am 31. Dezember 2013 aus, wurde von der HIS 
Hochschul-Informations-System GmbH evaluiert und wird bis 
zum Inkrafttreten dieses Gesetzes verlängert.  
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Nach dem positiven Ergebnis der Evaluation bestehen aus Lan-
dessicht keine Bedenken, dieses Verfahren des Dezentralen 
Liegenschaftsmanagements an der Universität Köln und der 
Fachhochschule Bonn-Rhein-Sieg zu verstetigen.  

Die vorgesehene Regelung betrifft nur die beiden Modellhoch-
schulen, die sich wegen der jeweiligen historischen Entwicklung 
und hinsichtlich der Eigentumssituation der Grundstücke in einer 
besonderen Situation befinden, und ist in dieser Form nicht auf 
andere Hochschulen übertragbar. Das Land bleibt unverändert 
Eigentümer der schon während des Modellversuchs als Sonder-
liegenschaften qualifizierten Liegenschaften. 

Es ist vorgesehen, dass das Land der Universität Köln und der 
Fachhochschule Bonn-Rhein-Sieg die in seinem Eigentum ste-
henden und von den beiden Hochschulen genutzten Liegen-
schaften (Sondervermögen des Landes) unentgeltlich zur Nut-
zung für Aufgaben nach § 3 Hochschulgesetz überlässt. 

 

zu § 3 

Die Vorschrift enthält die Regelungsgehalte des derzeitigen § 3 
Hochschulgesetz. 

Absatz 1: 

Durch die Änderung wird die Sicherung guter wissenschaftlicher 
Praxis entsprechend den allgemein anerkannten Grundsätzen 
des Wissenschaftsrats und der Deutschen Forschungsgemein-
schaft als institutionelle Pflicht der Körperschaft Universität aus-
drücklich klargestellt. Die Gewährleistung guter wissenschaftli-
cher Praxis beinhaltet insbesondere die Förderung der wissen-
schaftlichen Redlichkeit und die Bekämpfung wissenschaftlichen 
Fehlverhaltens. So sollten die Hochschulen verpflichtende 
Grundsätze für die Betreuung, Ausbildung und Förderung des 
wissenschaftlichen Nachwuchses entwickeln. Das Vier-Augen-
Prinzip ist bei der Bewertung von Dissertationen anzuwenden. 
Unabhängige Vertrauenspersonen oder Ansprechpartner, an die 
sich die Mitglieder der Hochschule in Konfliktfällen oder bei Fra-
gen zu vermutetem wissenschaftlichem Fehlverhalten wenden 
können, sollten an jeder Hochschule benannt werden. 

Korrespondierend zu der objektivrechtlichen Vorschrift des Ab-
satzes 3 wird in § 4 Absatz 4 die individuelle Verpflichtung aller 
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an den Hochschulen wissenschaftlich Tätigen und der Studie-
renden zur wissenschaftlichen Redlichkeit nachgezeichnet.  

Absatz 2: 

Die Änderung in Absatz 2 übernimmt die in Absatz 1 neu einge-
führte Pflicht zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis auch 
für die Fachhochschulen. 

Absatz 3: 

Satz 1 enthält die Regelungsinhalte des derzeitigen Absatzes 3. 
Der neu eingefügte Satz 2 sieht vor, dass die Hochschulen ver-
stärkt online-Lehrangebote im Sinne eines Fernstudiums entwi-
ckeln. Die Präsenzlehre bleibt dabei weiterhin die das Lehrge-
schehen bestimmende Darbietungsform. Indes sind die Hoch-
schulen gehalten, künftig sich noch stärker als bisher Formaten 
elektronischer Information und Kommunikation im Bereich der 
Lehre zu bedienen. 

Online-Angebote sollen Präsenz-Angebote nicht erset zen. 
Die Hochschulen sind vielmehr aufgerufen Lehrkonzep te zu 
entwickeln, die die Vorteile der Präsenz-Veranstalt ungen 
(insbesondere die Rückkoppelung der Studierenden mi t den 
Lehrenden) mit den Vorteilen einer ortsungebundenen  Onli-
ne-Lehre verbinden. 

Absatz 4: 

Bislang gibt es noch keine ausdrückliche rechtliche Grundlage 
für ein Diversity Management an Hochschulen. Darauf macht 
auch der im August 2013 erschienene "Zweite gemeinsame Be-
richt der Antidiskriminierungsstelle des Bundes und der in ihrem 
Zuständigkeitsbereich betroffenen Beauftragten der Bundesre-
gierung und des Deutschen Bundestages" unter dem Titel "Dis-
kriminierung im Bildungsbereich und im Arbeitsleben" aufmerk-
sam. Insbesondere wird dort darauf hingewiesen, dass es häufig 
noch an einem systematischen Diversity-Mainstreaming an 
Hochschulen fehlt. Diesem Missstand hilft die Änderung ab. 

Die Hochschulen Nordrhein-Westfalens sollen künftig durch eine 
Veränderung ihrer Angebote auch in Zeiten einer demographisch 
bedingt immer stärker differenzierten Gesellschaft zukunftsfähig 
bleiben. Zudem ist ein angemessenes Diversity Management 
auch ein elementares Gebot sozialer Gerechtigkeit. 
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Das Konzept des Diversity Managements ist an vielen Stellen 
dieses Gesetzes wiederzufinden, beispielsweise in § 58 Absatz 
2a (Ermöglichung der Erprobung von Reformmodellen im Be-
reich des Studiums; Flexibilisierung der Regelstudienzeit beim 
Besuch von Ergänzungskursen) und in den §§ 48 Absatz 8, 62a 
(Studium in Teilzeit). 

Die Förderung von Vielfalt ist als Querschnittsaufgabe zu begrei-
fen, die auch in sämtlichen Entscheidungsprozessen Berücksich-
tigung findet und auf allen Ebenen der Organisation verankert 
wird. Dabei können sich die Hochschulen an der Entwicklung des 
Gender-Mainstreaming, aber auch an ersten Ansätzen des Disa-
bility Mainstreaming orientieren. 

Die Entwicklung von Diversity-Strategien im Bildungsbereich er-
fordert stets auch die Wachsamkeit gegenüber vielfältigen For-
men der Diskriminierung sowie die Notwendigkeit, den verschie-
denen Dimensionen von Vielfalt, wie Migrationshintergrund, Ge-
schlecht, Religion, Weltanschauung, Behinderung, Alter oder se-
xueller Identität sowie insbesondere der Dimension soziale Her-
kunft, sowohl gerecht zu werden als auch zu einer unterschieds-
sensiblen Gleichbehandlung zu finden. Dabei muss zudem die 
Überschneidung von Ausschlussmechanismen beachtet werden. 

Angesichts der Komplexität der neuen Hochschulaufgabe und 
der noch ausstehenden strukturellen Verankerung eines Diversi-
ty Mainstreamings an den Hochschulen ist ein ausgefeiltes 
Diversity-Management eine zentrale Managementaufgabe der 
Hochschulleitung und der Leitungen der Fachbereiche. Die 
Hochschule und insbesondere die Hochschulleitungen und 
Fachbereichsleitungen müssen sich durch diversity-affine Ma-
nagementweisen des Themas Vielfalt annehmen. Dabei kann die 
Hochschule auch eigene Diversity-Beauftragte, auch in Form ei-
nes haupt- oder nichthauptberuflichen Rektoratsmitglieds, vorse-
hen. 

Die Entwicklung zu einem reflektierteren Umgang mit Vielfalt an 
Hochschulen darf nicht dazu führen, dass auf Gender-
Mainstreaming oder auf die Gleichstellung von Frau und Mann 
verzichtet wird. Vielmehr besteht die Herausforderung hier darin, 
in Abhängigkeit von der jeweiligen Hochschulstruktur eine sinn-
volle Verknüpfung oder Ergänzung dieser strategischen Ansätze 
zu finden. 
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Neben dem Aspekt der Vielfalt sollen die Hochschulen auch im 
Sinne des Prinzips "Gute Arbeit" den berechtigten Interessen ih-
rer Beschäftigten angemessen Rechnung tragen. Das Gesetz 
begründet hier nicht nur eine zentrale Kernaufgabe der gesam-
ten Hochschule und ihrer sämtlicher Mitglieder; künftig müssen 
sich alle Entscheidungen der Hochschule vor dem Gebot des 
Absatzes 4 Satz 3 rechtfertigen lassen. Vielmehr wird auch und 
insbesondere eine zentrale Managementaufgabe aller Funktions-
trägerinnen und Funktionsträger implementiert, die für das Wohl-
ergehen der Beschäftigten bis hin zu dem einzelnen konkreten 
Arbeitsplatz Verantwortung tragen. Insbesondere das Rektorat, 
aber auch die Fachbereichsleitungen, besitzen eine grundlegen-
de Verantwortung für eine Umsetzung des Prinzips "Gute Arbeit". 

Gute Beschäftigungsbedingungen sind eine Voraussetzung für 
hochmotiviertes Personal, das seinen Beitrag zur exzellenten 
Leistung der Hochschulen erbringt. Den „berechtigten Interes-
sen“ der Beschäftigten dienen dabei insbesondere ein sachge-
rechter und fairer Umgang mit der Befristung der Beschäfti-
gungsverträge mit dem wissenschaftlichen und nichtwissen-
schaftlichen Personal. Zudem müssen Lehraufträge sachgerecht 
und fair insbesondere hinsichtlich ihres Umfangs erteilt werden; 
mit Teilzeitbeschäftigung muss verantwortungsvoll umgegangen 
werden. Darüber hinaus entspricht es der Vorschrift, dass inner-
halb der Hochschule gute Beschäftigungsbedingungen auch für 
die wissenschaftlichen, künstlerischen und studentischen Hilfs-
kräfte gelten sowie dass ein effektives Gesundheitsmanagement 
und umfassende Weiterbildungsmöglichkeiten eingeführt wer-
den. 

Gute Beschäftigungsbedingungen lehnen sich an die Prinzipien 
Guter Arbeit an, wie sie beispielsweise in dem Kodex Gute Arbeit 
der Vereinigten Dienstleistungsgewerkschaft aus dem Jahr 2013 
entwickelt worden sind. Bestandteile guter Beschäftigungsbedin-
gungen sind – insbesondere in der Führungskultur der Hoch-
schul- und Fachbereichsleitung – beispielsweise ein wertschät-
zender Umgang und ein kollegiales Miteinander, geprägt von ei-
nem diskriminierungsfreien Umgang im Kontext präventiver 
Maßnahmen. Zudem steht das Bemühen im Vordergrund, 
grundsätzlich jedes Arbeitsverhältnis nach einer Probezeit unbe-
fristet abzuschließen, es sei denn, aus den spezifischen Sach-
grundgesetzlichkeiten von Wissenschaft, Lehre und Forschung, 
insbesondere aus Gründen ihrer Finanzierung beispielsweise mit 
Mitteln Dritter, ergeben sich befristungsrechtlich zulässige Ab-
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weichungstatbestände von diesem Grundsatz der unbefristeten 
Beschäftigung. 

Zu guten Beschäftigungsbedingungen rechnet auch, dass das 
Recht auf Teilzeitarbeit nicht auf Umständen auch nur mittelba-
ren Zwangs beruhen darf; zudem muss die Rückkehr in die Voll-
zeitbeschäftigung durch eine längerfristige Personalplanung er-
möglicht werden. Bedingungen guter Beschäftigung bedeutet für 
entliehene Beschäftigte, dass ihre Beschäftigungsbedingungen 
dem Grundsatz von Equal Pay und Equal Treatment folgen und 
dass sie sich auf freie Stellen bewerben können und dann vor-
rangig eingestellt werden. 

Gute Beschäftigungsbedingungen schließen eine Arbeitsgestal-
tung ein, die allen Beschäftigten eine gute Leistung ermöglicht 
und zugleich psychische und physische Überforderung vermei-
det, zu einer Vereinbarkeit von Familie und Beruf, von Erwerbs-
arbeit und Sorgearbeit führt, den Geboten der Entgeltgleichheit 
und der diskriminierungsfreien Besetzung aller Führungspositio-
nen Rechnung trägt und vorausschauend Weiterbildungsangebo-
te für alle Beschäftigten entwickelt. 

Absatz 5: 

Mit den Änderungen wird u. a. hinsichtlich der allg emeinen 
Hochschulbildung Artikel 24 Absatz 5 des Übereinkom mens 
über die Rechte von Menschen mit Behinderungen vom 13. 
Dezember 2006 (BGBl. 2008 II, S. 1419) in das Hochs chulge-
setz transformiert. 

Absatz 6:  

Mit der neu eingeführten Vorschrift wird verdeutlicht, dass die 
Hochschulen im Rahmen ihrer Profilbildung und internen Leit-
bilddiskussion auch ihren Beitrag zu einer nachhaltigen und fried-
lichen Welt erbringen. Zahlreiche Hochschulen haben sich be-
reits in der Vergangenheit ausführlich mit diesen Fragen ausei-
nandergesetzt. Insofern hat der neu eingeführte Absatz 6 klar-
stellende Funktion und soll zugleich einen Impuls geben: Jede 
Hochschule soll in ihrer Grundordnung gemäß ihrer individuellen 
Hochschulkultur die Instrumente selbst bestimmen, mit der sie 
den Nachhaltigkeitsauftrag des Landes umsetzt. Die Norm bildet 
somit die Grundlage für die Aufnahme von Regelungen in die je-
weiligen Grundordnungen der Hochschulen gemäß § 2 Absatz 4; 
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diese Regelungen müssen sich innerhalb der Vorschriften des 
Hochschulgesetzes bewegen. 

Um verfassungskonform zu sein, ist jegliche Auseinandersetzung 
an den Hochschulen im Lichte des Grundrechts der Wissen-
schaftsfreiheit zu führen. Es kann somit nicht um die Auseinan-
dersetzung mit beliebigen Folgen von Wissenschaft in jeglicher 
Art und Größenordnung gehen. Vielmehr muss sich die Diskus-
sion aufgrund der Rechtsprechung des Verfassungsgerichtshofs 
für das Land Nordrhein-Westfalen daran ausrichten, schwerwie-
gende Folgen für verfassungsrechtlich geschützte Rechtsgüter 
der staatlichen Gemeinschaft zu erkennen, um die Allgemeinheit 
vor Schäden zu bewahren. Dies knüpft an die individuelle Eigen-
verantwortung jeder Wissenschaftlerin und jedes Wissenschaft-
lers an, sich mit den Risiken und Folgen ihrer oder seiner Arbeit 
bewusst und verantwortungsvoll auseinanderzusetzen, und 
schreibt nur fest, was nach allgemeiner Anschauung als grundle-
gender ethischer Standard der Wissenschaft bereits derzeit an-
zusehen ist. 

Die Verpflichtung nach Satz 2 berührt ihrer Rechtsfolge nach 
nicht das individuelle Grundrecht der Mitglieder der Hochschule 
auf Forschungsfreiheit. 

Absatz 7: 

Die Vorschrift unterstreicht die besondere Verantwortung der 
Hochschulen in ihrer Region und im europäischen und internati-
onalen Bereich. 

 

zu § 4 

Die Vorschrift enthält die Regelungsinhalte des derzeitigen § 4 
Hochschulgesetz. 

Korrespondierend zu der in § 3 Absatz 1 und 2 geregelten institu-
tionellen Verpflichtung der Hochschulen zur Sicherung guter wis-
senschaftlicher Praxis wird durch den neuen Absatz 4 die indivi-
duelle Pflicht jeder Person an den Hochschulen, die sich wissen-
schaftlich betätigt, zur wissenschaftlichen Redlichkeit entspre-
chend den allgemein anerkannten Regeln des Wissenschaftsrats 
und der Deutschen Forschungsgemeinschaft gesetzlich normiert. 
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zu § 5 

Die Vorschrift enthält die Regelungsinhalte des derzeitigen § 5 
Hochschulgesetz.  

Zu den Änderungen ansonsten: 

Absatz 1: 

Die Änderungen tragen der Neufassung von § 6 Absatz 3 Rech-
nung.  

Absatz 2:  

Nach derzeitiger Rechtslage fallen die Zuschüsse in das Vermö-
gen der Hochschulen und können somit, soweit sie nicht zeitnah 
benötigt werden, zinsbringend angelegt werden. Der Landes-
rechnungshof, der 2010 die Finanzausstattung der Universitäten 
nach Inkrafttreten des Hochschulfreiheitsgesetzes geprüft hatte, 
hat gefordert, die Verweilzeiten der Landesmittel bei den Hoch-
schulen zu minimieren. Er hält es für nicht hinnehmbar, dass 
vom Land Zinsen für Kredite am Kapitalmarkt aufzubringen sei-
en, während die Hochschulen mit den vorübergehend nicht be-
nötigten Mitteln Zinseinnahmen erlangten. Dabei sind insbeson-
dere auch die Zuschüsse für den laufenden Betrieb und die da-
mit verbundenen Geldströme untersucht worden. Im Ergebnis 
wurde festgestellt, dass sowohl durch die vorschüssige Zahlung 
der Zuschüsse an die Hochschulen als auch durch die nachträg-
lichen Erstattungen der Hochschulen an das Landesamt für Be-
soldung und Versorgung eine erhebliche Vorfinanzierung durch 
das Land erfolgt.  

Diese aus dem Hochschulfreiheitsgesetz folgende haushalts-
rechtliche Behandlung der Zuschüsse hat somit auf der Seite des 
Landes zu einem höheren Liquiditätsbedarf und entsprechender 
Erhöhung der Kassenkredite geführt und andererseits bei den 
Hochschulen höhere Geldbestände geschaffen, deren Zinserträ-
ge den einzelnen Hochschulen zuflossen. Diese Situation ist vom 
Landesrechnungshof als für das Land unwirtschaftlich und hin-
sichtlich des wirtschaftlichen Bedarfs der Hochschulen als frag-
würdig kritisiert worden, verbunden mit der Aufforderung an die 
Landesregierung, die rechtlichen Rahmenbedingungen entspre-
chend zu verändern. 

Aufgrund der Änderung in Satz 1 sollen künftig die Mittel zur 
Durchführung der Aufgaben der Hochschulen nicht mehr der je-
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weiligen Hochschule zu ihrer Verfügung gestellt werden, sondern 
– wie schon derzeit im Wortlaut der Vorschrift, auf die Satz 1 Be-
zug nimmt (§ 2 Absatz 3 Satz 3), ausgeführt – bereit gestellt. Mit 
der Neuregelung des Satzes 1 werden die vorgenannten Anre-
gungen des Landesrechnungshofs daher aufgegriffen. 

Mit dieser Änderung soll – ohne den Status der Hochschulen als 
selbständige Körperschaften zu berühren oder deren eigenver-
antwortliche Haushalts- und Wirtschaftsführung zu beeinträchti-
gen – ein Liquiditätsverbund zwischen Land und Hochschulen 
geschaffen werden, in dem einerseits die Geldversorgung der 
Hochschulen sichergestellt und andererseits der Bedarf an Kas-
senkrediten des Landes optimiert wird. Im Land Nordrhein-
Westfalen wird so schon seit zehn Jahren erfolgreich zwischen 
dem Land und seinen Landesbetrieben verfahren. In Nieder-
sachsen wird seit etwa derselben Zeit zwischen dem Land und 
den Hochschulen in der Trägerschaft des Landes ähnlich verfah-
ren.  

Dieses "cash pooling/cash concentration " genannte Verfahren 
trägt der engen Finanzverpflechtung zwischen den Hochschulen 
und dem Land Rechnung. Um dieses Verfahren zu realisieren, 
sind die Neufassung des Satzes 1 und die Änderung des Absat-
zes 3 notwendige Voraussetzungen, da aus der bisherigen Fas-
sung dieser beiden Regelungen die seitens des Landesrech-
nungshofs kritisierte haushaltsrechtliche Schieflage resultiert. In-
sofern erschöpft sich die Aussagekraft der Änderung  der 
Begrifflichkeit in Absatz 2 Satz 1 darin, einen Bau stein zu 
regeln, mit dem ein Liquiditätsverbund der einzelne n Hoch-
schule mit dem Land implementiert werden kann . Es wird je-
doch in keiner Weise die Möglichkeit der Hochschulen beschnit-
ten, Rücklagen zu bilden. Vielmehr sieht der neue Satz 52 dies 
ausdrücklich vor, dass am Ende eines Haushaltsjahres nicht 
verausgabte Mittel für die Hochschule verwahrt werd en und 
überjährig zur Verfügung stehen. Dabei sammeln sich  künf-
tig Überschüsse nicht mehr auf den Anlagekonten der  
Hochschulen, sondern werden in die Geldverwaltung d es 
Landes einbezogen. Die Anschlussfähigkeit für ein s eitens 
des Landesrechnungshofes gefordertes weitergehendes  An-
lagemanagement, das mit Einverständnis der Hochschu len 
auch Drittmittel und Altvermögen der Hochschulen ei nbe-
ziehen könnte, ist gegeben und kommt damit auch einer weite-
ren Forderung des Landesrechnungshofs nach, die Geldanlage 
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der Hochschulen durch das professionelle Finanzmanagement 
des Landes durchführen zu lassen. 

Soweit am Ende eines Haushaltsjahres ein Haushaltsrest auf 
dem vom Land geführten Konto für die Hochschule verbleibt, 
stehen diese Mittel der Hochschule weiterhin überjährig zur Ver-
fügung. 

Die stetige Erfüllung der Aufgaben im Sinne von Satz 4 schließt 
auch den Gleichstellungsauftrag der Hochschulen mit ein. Mit 
dem sogenannten "Gender Budgeting" soll die Geschlechterper-
spektive in die haushaltsplanerischen Entscheidungen und Um-
setzungsmaßnahmen der Hochschulen integriert werden mit 
dem Ziel, Ungleichheiten zwischen den Geschlechtern zu ver-
meiden und damit zu mehr Geschlechtergerechtigkeit an den 
Hochschulen beizutragen. Die Verpflichtung der Hochschulen 
zum Einbezug des Gleichstellungsauftrags in die hochschulinter-
ne Mittelverteilung besteht sowohl über Absatz 2 als auch über 
§ 24 Absatz 5; beide Vorschriften ergänzen einander im Wege 
einer zielgerichteten Verwirklichung des Gleichstellungsauftrags. 

Der neu eingeführte Satz 6 der Vorschrift soll eine homogene 
und vergleichbare Rechnungslegungsbasis für alle Hochschulen 
in Nordrhein-Westfalen sicherstellen. Durch die Festlegung auf 
die doppische Buchführung wird der bisher durch das Wahlrecht 
der Hochschulen bedingte Mehraufwand für zahlreiche Hoch-
schulen erheblich verringert, die bereits auf das System der 
Doppik umgestellt haben. Diese Hochschulen unterliegen derzeit 
noch zusätzlichen kameralen Berichtspflichten und haben 
dadurch finanzielle, personelle und technische Zusatzkosten von 
der Software-Implementierung bis hin zur Qualitätssicherung.  

Darüber hinaus verfolgt das neue doppische Hochschulrech-
nungswesen u.a. das Ziel, die Anschlussfähigkeit der Hochschu-
len an das neue Rechnungswesen des Landes (EPOS.NRW-
Programm der Landesregierung) sicherzustellen, weil die Rech-
nungssichten kompatibel sind. Außerdem können die schon 
deutlich verschärften Transparenzpflichten der Hochschulen 
(EU-Anforderungen u.a.) fachlich, wirtschaftlich und technisch 
sinnvoll nur auf der Grundlage des doppischen Hochschulrech-
nungswesens erfüllt werden.  

Durch den Umstellungszeitpunkt spätestens zum 1. Januar 2017 
bleibt allen Hochschulen ausreichend Zeit, sich auf die erforderli-
chen Änderungen einzustellen.  
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Absatz 3: 

Die Vorschrift wird neu gefasst. Die bisher geltende Regelung 
musste ersatzlos gestrichen werden, da ansonsten das in der 
Begründung zu Absatz 2 erläuterte "cash pooling/cash concent-
ration "-Verfahren der Mittelbereitstellung nicht durchgeführt wer-
den könnte. 

Da indes das Hochschulgesetz im laufenden Haushaltsjahr in 
Kraft treten soll, würde eine sofortige Umstellung des bisherigen 
Verfahrens auf das "cash pooling/cash concentration "-
Verfahren zu erheblichen Abrechnungs- und Zurechnungsprob-
lemen führen. Zudem bedarf die Einrichtung eines Liquiditätsver-
bundes einiger technischer und organisatorischer Vorarbeiten 
sowohl seitens des Landes als auch der Hochschulen. Um den 
Hochschulen auch im Hinblick auf die Hochschulvereinbarung 
2015 die notwendige Planungssicherheit zu geben, ist eine ent-
sprechende Übergangsfrist erforderlich. Dem dienen die Sätze 1 
und 2. Die Sätze 3 und 4 beinhalten sodann die Rahmenbe-
dingungen des "cash pooling/cash concentration"-
Verfahrens. 

Satz 1 stellt die derzeitige Praxis hochschulfreund lich klar, nach 
der die staatlichen Mittel den Hochschulen zeitabsc hnittsweise in 
Tranchen zugewiesen werden. 

Der neue Satz 53 führt die bewährte Praxis fort, dass zum Ende 
des Haushaltsjahres nicht verausgabte verbrauchte Mittel den 
Hochschulen weiterhin auch in den folgenden Haushaltsjahren 
zur Erfüllung ihrer Aufgaben zusätzlich zur Verfügung stehen. 

Nach Satz 5 werden zudem nicht verausgabte Mittel d urch 
das Land für die Hochschule in deren Namen verwahrt . Der 
Begriff des Verwahrens ist ein kassentechnischer Fa chbe-
griff, welcher impliziert, dass die Hochschule, nic ht das 
Land das Verfügungsrecht hat.  

Mit der Neuregelung in Satz 4 werden die Pflichten unterstrichen, 
die den Hochschulen auf gesetzlicher Grundlage obliegen, indem 
die Möglichkeit für das Ministerium eingeführt wird, bei Verstö-
ßen gegen Berichtspflichten oder Rahmenvorgaben Teile des 
Zuschusses zurückzuhalten, bis diese Verstöße behoben sind. 
Der Grad der Verbindlichkeit für die Hochschulen wird damit in 
verhältnismäßiger Weise erhöht, da nunmehr von staatlicher Sei-
te flexibel und den konkreten Gegebenheiten angemessen rea-
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giert werden kann. Ein solches Instrument stellt zudem eine we-
sentliche Verbesserung zur bisherigen Rechtslage dar, in der nur 
die zumeist unverhältnismäßige Möglichkeit bestand, den ge-
samten Haushalt einer Hochschule zu sperren; dies ist wenig 
hochschulfreundlich. Die Regelung erhöht daher den Autono-
miegrad der Hochschulen. 

Absatz 8: 

Die Vorschrift wird neu gefasst.  

Die bisherige Regelung kann ersatzlos entfallen, da sie nach Ab-
schaffung der Studienbeiträge in Nordrhein-Westfalen keinen re-
levanten Regelungsgehalt mehr aufweist. Soweit aus den Stu-
dienbeiträgen an den jeweiligen Hochschulen Stiftungen hervor-
gegangen sind, ist der Einfluss der Studierendenschaft über § 2 
Hochschulabgabengesetz auch weiterhin gesichert. Soweit ge-
genwärtig noch Einnahmen aus den Studienbeiträgen zur Ver-
ausgabung anstehen, wird davon ausgegangen, dass die in Ab-
satz 8 der derzeitigen Fassung geregelten Vorgaben auch wei-
terhin eingehalten werden. 

Die Neuregelung beinhaltet den gesetzlichen Auftrag an das Mi-
nisterium, ein Reformmodell der staatlichen Finanzierung der 
Hochschulen im Sinne einer strategischen Budgetierung zu ent-
wickeln und dieses sodann auf der Grundlage einer Rechtsver-
ordnung mit den Hochschulen zu erproben. Ziel des Reformmo-
dells ist, Instrumente zu schaffen, die den Besonderheiten der 
Hochschulen ebenso angemessen sind wie den Anforderungen 
an eine sachgerechte Budgetierung öffentlicher Aufgaben. Im 
Rahmen eines solchen Modells soll das Land bei den Hochschu-
len beispielsweise für bestimmte, im Hochschulentwicklungsplan 
festgelegte und über das Parlament gebilligte Aufgabenfelder 
Leistungen auf der Grundlage vergleichbarer Kostensätze nach-
fragen können.  

Absatz 9: 

Die Vorschrift greift im Wesentlichen den Regelungsgehalt des 
derzeitigen § 5 Absatz 9 auf. Die Änderungen in Satz 2 dienen 
der Klarstellung korrespondierend zu dem neuen § 6 Absatz 5. 
Mit der Neuregelung werden Auslegungsvorgaben zur Hoch-
schulwirtschaftsführungsverordnung erfasst, die zukünftig und 
richtigerweise in Form von Rahmenvorgaben erfolgen. Der Ein-
vernehmensvorbehalt des Finanzministeriums bezieht sich nur 
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auf die Rahmenvorgaben, die die Normkonkretisierung der 
Hochschulwirtschaftsführungsverordnung regeln, also auf die 
bisherigen Verwaltungsvorschriften zur Hochschulwirtschaftsfüh-
rungsverordnung. Der sonstige Bereich der Haushalts- und Wirt-
schaftsführung der Hochschulen ist nicht vom Einvernehmens-
vorbehalt erfasst. Unbeschadet von dieser Regelung sind daher 
sonstige Rahmenvorgaben im Sinne des § 6 Absatz 5 hinsicht-
lich der Zahlung des Zuschusses.  

 

zu § 6 

Mit der Neuregelung wird ein in sich stimmiges Steuerungskon-
zept des Hochschulwesens geregelt, welches die Verantwortlich-
keiten des Landes und der Hochschulen abbildet und diese in je-
nen Bereichen zusammen denkt, in denen Zusammenhänge 
sinnvollerweise zu stiften sind. Dabei verzichtet das Land, ob-
gleich es Träger der Hochschulen ist, auf jegliche Steuerungs-
möglichkeiten im Detail, insbesondere wird nicht zur Fachauf-
sicht über die Hochschulen zurückgekehrt. 

Im Einzelnen: 

Absatz 1: 

Nach der Regelung des Absatzes 1 Satz 1 soll künftig die Ent-
wicklungsplanung des Hochschulwesens eine gemeinsame Auf-
gabe des Ministeriums und der Hochschulen sein, die beide 
partnerschaftlich wahrnehmen. Die schon durch die bestehende 
Fassung des § 6 Absatz 1 unterstrichene Gesamtverantwortung 
muss dabei in dem öffentlich-rechtlichen, aus Steuermitteln oder 
sonstigen öffentlichen Mitteln weit überwiegend finanzierten und 
damit in die Finanzierungsverantwortung des Haushaltsgesetz-
gebers gestellten Hochschulsystem beim Land verbleiben. Diese 
Gesamtverantwortung wird auch durch den Umstand wahrge-
nommen, dass die Landeshochschulentwicklungsplanung des 
Ministeriums nach Absatz 2 Satz 1 auf der Grundlage von plane-
rischen Eckpunkten stattfindet, die der Landtag zuvor gebilligt 
hat. 

Absatz 1 Satz 2 führt die wichtigsten Elemente der Entwick-
lungsplanung auf. Diese Elemente fokussieren die Erfüllung ins-
besondere derjenigen Hochschulaufgaben, bei denen ein ge-
wichtiges öffentliches Interesse des Landes an einer gedeihli-
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chen Entwicklung des Hochschulwesens besteht und bei denen 
das Land auch die berechtigen Interessen Dritter, insbesondere 
der Studierenden und des Arbeitsmarkts, formuliert und wahr-
nimmt. 

Absatz 2: 

Satz 1 und 2 regeln den Landeshochschulentwicklungsplan, 
während Satz 3 das Verhältnis zwischen dem Landeshochschul-
entwicklungsplan und den einzelnen Hochschulentwicklungsplä-
nen ordnet. 

Nach Satz 1 werden vom Ministerium zunächst Eckpunkte zum 
Landeshochschulentwicklungsplan entworfen. Diese Planungs-
grundsätze werden sodann dem Landtag zur Billigung zugeleitet. 
Auf der Grundlage dieser vom Landtag gebilligten Eckpunkte 
wird das Ministerium sodann den Landeshochschulentwick-
lungsplan entwerfen. Mit Blick auf das zuvor hergestellte Einver-
nehmen mit dem Landtag hinsichtlich der Planungsgrundsätze 
wird das Land damit in die Lage versetzt, seiner Verantwortung 
für ein angemessenes Angebot an Hochschulleistungen sachge-
recht nachzukommen. Der Landeshochschulentwicklungsplan 
kann sich in sachliche oder räumliche Teilpläne untergliedern. 
Damit soll ermöglicht werden, insbesondere auf die bereits be-
stehende Praxis der Hochschulen Rücksicht zu nehmen; nach 
dieser Praxis schließen sich die Hochschulen bereits derzeit 
räumlich oder nach inhaltlichen Kriterien bspw. zu Partnerschaf-
ten zusammen. Auf diesen Umstand sollte die Landesplanung 
reagieren können. 

Unter anderem durch den Landeshochschulentwicklungsplan 
muss das Land im Sinne einer ausgewogenen Leistungspolitik 
gewährleisten, dass bestimmte Fächer und Studienangebote, 
etwa in der Lehrerbildung oder im Bereich der Kleinen Fächer, 
erhalten bleiben. Weiterhin müssen strukturpolitische Ziele, wie 
etwa die Stärkung und der quantitative Ausbau des Fachhoch-
schulbereichs, realisierbar sein. Nach Satz 2 verhält sich der 
Landeshochschulentwicklungsplan daher durchweg nicht zu 
konkreten Details der einzelnen Hochschulen. Der Plan be-
schränkt sich vielmehr auf Prioritäten des Landes i n der Art 
strategischer Kernaussagen auf einer starken Abstra ktions-
höhe. Er beschreibt vielmehr die hochschulübergreifenden 
Kernanforderungen  Gesamtanforderungen an das Hochschul-
system und zeigt der einzelnen Hochschule zugleich einen Pla-
nungshorizont für ihre eigenen Planungen auf. Er kann bei-
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spielsweise auch ein Vernetzungskonzept von Hochschulen be-
inhalten. Gegenstand des Landeshochschulentwicklungsplans 
können auch strategisch-politische Ziele des Landes sein, wie 
beispielsweise die Erhöhung des Anteils von Frauen in akademi-
schen Führungspositionen, die Senkung der Studienabbrecher-
quote oder die Förderung von Studierenden aus nicht-
akademisch geprägten Herkunftsfamilien. 

Der Landeshochschulentwicklungsplan kann für die Hochschulen 
verbindliche Vorgaben in Form von inhaltlich oder regional be-
stimmten oder bestimmbaren, abschließend abgewogenen Fest-
legungen, aber auch Vorgaben für nachfolgende Abwägungs- 
oder Ermessensentscheidungen der Hochschulen beinhalten. 
Der Landeshochschulentwicklungsplan kann sich auch zu quali-
tativen Dimensionen des Arbeitsmarkts, wie beispielsweise sich 
wandelnden Kompetenzprofilen bestimmter Berufsgruppen, ver-
halten. 

Satz 3 Halbsatz 1 ordnet die Verbindlichkeit des Landeshoch-
schulentwicklungsplans für die Entwicklungsplanung der Hoch-
schulen an. Eine Verbindlichkeit in diesem Sinne bedeutet zum 
einen, dass die Hochschulen von den Inhalten des Landeshoch-
schulentwicklungsplans nicht abweichen dürfen (Abweichungs-
verbot). Zum anderen beinhaltet der Landeshochschulentwick-
lungsplan positiv auch Vorgaben, die der planerischen Umset-
zung und konkretisierender Auffüllung durch die Hochschulen vor 
Ort bedürfen (Umsetzungsgebot); dieses Umsetzungsgebot wird 
in § 16 Absatz 1a Satz 1 mit der Regelung des Vorgabencharak-
ters des Landeshochschulentwicklungsplans nochmals eigens 
betont. 

Nach Satz 43 Halbsatz 2 sollen sich die Planungspartner des im 
Bereich der Landesplanung gut eingeführten Gegenstromprin-
zips bedienen. Damit soll der in Absatz 1 Satz 1 geregelte part-
nerschaftliche Impetus der Entwicklungsplanung des Hoch-
schulwesens unterstrichen und in Übernahme bestehender Vor-
bilder rechtlich ausgekleidet werden. 

Dieses Gegenstromprinzip muss auf allen Stufen der Auf-
stellung des Landeshochschulentwicklungsplans beach tet 
werden, also bereits bei der Entwicklung der Planun gs-
grundsätze. Im Einzelnen sind folgende Verfahrenssc hritte 
sachdienlich: 
- Das Ministerium wertet die einzelnen Hochschulent wick-
lungspläne aus und stellt die Desiderate der landes weiten 
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Hochschulentwicklung fest, die aus Landessicht best ehen. 
- Diese Liste der Desiderate wird zu Planungsgrunds ätzen 
formuliert, die sodann vom Landtag auf der Grundlag e der 
Vorlage der Landesregierung beschlossen werden. 
- Auf der Grundlage dieser Planungsgrundsätze wird der 
Landeshochschulentwicklungsplan entwickelt. Da bei dieser 
Entwicklung die Belange der Hochschulen angemessen be-
rücksichtigt werden sollen, wird durch dieses Angem essen-
heitsgebot vorausgesetzt, dass diese Entwicklung in  Ab-
stimmung mit den Hochschulen erfolgt. 
- Bei diesem Aufstellungsprozess kann das Ministeri um sich 
der sachkundigen Hilfe Dritter bedienen. 
- Der Landeshochschulentwicklungsplan wird in der F orm 
einer Rechtsverordnung sodann vom Ministerium besch los-
sen; diese Rechtsverordnung bedarf des Einvernehmen s 
des Landtags.  

Das Ministerium kann seiner partnerschaftlichen Verpflichtung 
zur Berücksichtigung der Entwicklungspläne der Hochschule 
umso besser gerecht werden, als diese Entwicklungspläne ver-
gleichbar sind und einer kohärenten, aufeinander abgestimmten 
Logik folgen. Dementsprechend wird die Berücksichtigungsver-
pflichtung durch die in § 16 Absatz 1a Satz 3 geregelte auf for-
male Fragen beschränkte  Vorgabenbefugnis des Ministeriums 
flankiert. Da das Ministerium bei seiner Landesplanung notge-
drungen nur Hochschulentwicklungspläne berücksichtigen kann, 
die tatsächlich bestehen, wird seine Berücksichtigungsverpflich-
tung des Weiteren durch die in § 16 Absatz 1a Satz 4 geregelte 
Feststellungsbefugnis flankiert. Insgesamt gesehen stellt das 
Hochschulrecht damit die erforderlichen Instrumente bereit, mit 
denen dem partnerschaftlichen Charakter der Entwicklungspla-
nung des Hochschulwesens bestmöglich Rechnung getragen 
werden kann. 

Der Landeshochschulentwicklungsplan soll mehrjährig aufgestellt 
oder fortgeschrieben werden, sinnvollerweise jeweils in der Mitte 
einer Legislaturperiode. 

Mit dem letzten Satz der Regelung soll dem parlamen tari-
schen Informationsbedürfnis Rechnung getragen werde n. 

Die Gewährleistung einer bedürfnisgerechten Lehrerausbildung 
adressiert insbesondere auch die Hochschulen. Die Regelung 
findet sich daher nun in § 58. Damit soll ihr Regelungsgehalt un-
terstrichen werden. Davon unberührt bleibt der Umstand, dass 
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die Lehrerausbildung Gegenstand des Landeshochschulentwick-
lungsplans sein kann. 

Absatz 3: 

Mit Absatz 3 wird das Instrument des Hochschulvertrags, wel-
ches künftig die Ziel- und Leistungsvereinbarungen ablösen soll, 
in das Hochschulrecht eingeführt. Mit der Neuregelung sollen die 
Vereinbarungen zwischen dem Ministerium und der einzelnen 
Hochschule inhaltlich mit einem höheren Grad an Verbindlichkeit 
und Konkretheit und damit dem von ihnen adressierten Steue-
rungsanliegen angemessener ausgestaltet werden. 

So wird bspw. die Möglichkeit eröffnet, dass anstelle konkreter 
Leistungsziele Ministerium und Hochschule sich auch darauf 
verständigen können, konkrete Leistungen gegen eine konkrete 
finanzielle Dotation zu vereinbaren. Dies ist konstitutiver Be-
standteil des neuen Konzepts einer strategischen Budgetierung. 

Darüber hinaus sollen Hochschulverträge auch diejenigen Rege-
lungsinhalte zum Gegenstand haben, bei denen das Land ge-
wichtige öffentliche Interessen an einer gedeihlichen Entwicklung 
des Hochschulwesens formuliert und bei denen es auch die be-
rechtigen Interessen insbesondere der Studierenden und des 
Arbeitsmarkts wahrnimmt. Dies ist insbesondere bei der Organi-
sation der Lehre und der Studienreform der Fall. 

Im Grundsatz beinhaltet der Hochschulvertrag diejen igen 
Regelungsgegenstände, mit denen sowohl der Landesho ch-
schulentwicklungsplan als auch der einzelne Hochsch ul-
entwicklungsplan, konkretisiert auf die einzelne Ho chschule, 
umgesetzt werden sollen. Der Hochschulvertrag ist d amit, 
anders als der Landeshochschulentwicklungsplan, hoc h-
schulindividuell, anlassbezogen und nicht gleichför mig. 

Der verbindliche und gestaltende Gehalt der Hochschulverträge 
soll auch darin zum Ausdruck kommen, dass ein Umsetzungs-
management vereinbart und ein Folgensystem bei Vertragsstö-
rungen (Schlecht- oder Nichterfüllung)  implementiert werden 
soll. 

Absatz 4: 

Die Regelung greift redaktionell verändert den Regelungsgehalt 
des derzeitigen § 6 Absatz 3 auf. 
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Absatz 5: 

Absatz 5 führt auf der Grundlage eines bereits derzeit bestehen-
den Steuerungsinstruments die neue Begrifflichkeit der Rahmen-
vorgabe in das Landesrecht ein. Bei einer Rahmenvorgabe han-
delt es sich materiell um eine verwaltungsinterne Verwaltungs-
vorschrift. Das Rechtsinstitut der Verwaltungsvorschrift passt in-
des nicht auf verselbständigte Hochschulen, da es sich bei Ver-
waltungsvorschriften um innerbehördliche Regelungen handelt; 
die Universitäten und Fachhochschulen sind demgegenüber 
rechtlich verselbständigt worden. Angesichts dessen ist die der-
zeitige Begrifflichkeit des Hochschulgesetzes, welches in § 5 Ab-
satz 9 und in § 82 Absatz 1 von Verwaltungsvorschriften spricht, 
in sich ungereimt. Richtigerweise handelt es sich bei der insbe-
sondere in § 5 Absatz 9 angesprochenen Befugnis nicht um die 
Befugnis zum Erlass von Verwaltungsvorschriften, sondern ma-
teriell um die Befugnis zum Erlass von Rahmenvorgaben. Das 
geltende Recht kennt somit im Bereich der Haushalts- und Wirt-
schaftsführung bereits materiell das Instrument der Rahmenvor-
gabe, ohne dies indes formell auch sprachlich so zu bezeichnen. 
Bei diesem Befund ist es organisationsrechtlich folgerichtig, die 
Begrifflichkeit so zu wählen, dass diese Begrifflichkeit die Ver-
selbständigung der Universitäten und Fachhochschulen wider-
spiegelt. Genau dies ist bei der Begrifflichkeit der Rahmenvorga-
ben der Fall. Rahmenvorgaben wirken mithin materiell wie Ver-
waltungsvorschriften in einem Bereich der mittelbaren Staats-
verwaltung, ohne formal solche Verwaltungsvorschriften zu sein. 
Die Verselbständigung der Hochschulen wird mit Absatz 5 somit 
sachgerecht ausgestaltet; Begriff und Handlungsform passen 
wieder zusammen. 

Die Befugnis zum Erlass von Rahmenvorgaben ist gesetzlich 
nach Satz 1 Halbsatz 1 im Vergleich zum fachaufsichtlichen In-
strumentarium in dreifacher Weise eingeschränkt. 

Erstens sind sie nur zulässig im Bereich der ehemals staatlichen 
Aufgaben, also im Bereich der mit dem geltenden Hochschulge-
setz den Universitäten und Fachhochschulen aus Gründen aus-
schließlich politischer Zweckmäßigkeit – und nicht aus Gründen 
der Wissenschaftsfreiheit– zugewiesenen Aufgaben der Perso-
nalverwaltung, der Haushalts- und Wirtschaftsangelegenheiten, 
des Gebühren-, Kassen- und Rechnungswesens sowie der Auf-
gaben der Berufsbildung. Zweitens müssen Rahmenvorgaben 
allgemein sein und dürfen drittens keinen Einzelfall regeln. Das 
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Erfordernis der Allgemeinheit ist erfüllt, wenn sich wegen der 
abstrakten Fassung des Tatbestandes der Rahmenvorgabe nicht 
absehen lässt, auf wie viele Hochschulen in der Trägerschaft des 
Landes und auf welche der dort angesiedelten Einzelfälle sie 
Anwendung findet. Diese beiden zuletzt genannten Einschrän-
kungen konkretisieren den allgemeinen Gleichheitssatz. Daher 
ist die Regelung eines Einzelfalles gleichwohl im Ausnahmefall 
nach allgemeinen Regeln dann nicht ausgeschlossen, wenn der 
zugrundliegende Sachverhalt so beschaffen ist, dass es nur ei-
nen Fall dieser Art gibt und die Regelung dieses singulären 
Sachverhalts von sachlichen Gründen getragen wird. Dieser 
gleichheitssichernden Funktion entsprechend gibt Absatz 5 mit-
hin keine Handhabe, aus einer Reihe gleichgelagerter Sachver-
halte einen Fall herauszugreifen und – wie bei der Fachaufsicht – 
zum Gegenstand einer Einzelweisung zu machen. 

Mit dieser dreifachen Zurückhaltung ist effektiv gesichert, dass 
das Ministerium nicht ad hoc einzelne der zahlreichen Einzelfälle 
der Haushalts- und Wirtschaftsführung sowie der Personalange-
legenheiten an sich zieht und regelt. Damit ist eine jegliche 
Rückkehr zur Fachaufsicht, die ausweislich § 13 Absatz 3 Lan-
desorganisationsgesetz immer auch die Befugnis zur Weisung 
im Einzelfall umfasst, hochschulgesetzlich ausgeschlossen. 

Mit der Befugnis zum Erlass von nach Satz 1 Halbsatz 1 für die 
erfassten Hochschulen verbindlichen Rahmenvorgaben wird in 
den Autonomiebereich dieser Hochschulen nicht eingegriffen. 
Der Gesetzgeber könnte im Bereich der ehemals staatlichen 
Aufgaben dem Ministerium nicht nur – wie mit Rahmenvorgaben 
– die Befugnis geben, Weisungen allgemein für eine Mehrzahl 
von Hochschulen und losgelöst vom Einzelfall zu treffen, sondern 
auch Weisungen im Einzelfall zu geben. Denn die verselbstän-
digten Hochschulen sind im Bereich der ehemals staatlichen 
Aufgaben ein Teil der mittelbaren Staatsverwaltung und keines-
wegs unmittelbar Teil des grundrechtlich geschützten Bereichs 
von Forschung, Lehre und Studium. Der Gesetzgeber gibt dem 
Ministerium indes nicht die einzelfallbezogenen Befugnisse der 
Fachaufsicht. Insgesamt gesehen können Rahmenvorgaben da-
her grundsätzlich in keine grundrechtlich geschützten Positionen 
eingreifen, sondern wirken im Bereich der mittelbaren Staatsver-
waltung. Schon dies trägt die Befugnis zum Erlass von Rahmen-
vorgaben. Hochschulgesetzlich wird diese Befugnis systematisch 
auch dadurch unterstützt und organisationsrechtlich nachvoll-
ziehbar verdeutlicht, dass innerhalb der den Hochschulen über-
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antworteten Aufgaben künftig gemäß § 2 Absatz 2 Satz 1 drei Ar-
ten von Aufgaben unterschieden werden. Dies sind neben den 
eigenen, Forschung, Lehre und Studium beinhaltenden Aufga-
ben, bei denen Rahmenvorgaben aus grundrechtlichen Gründen 
unzulässig sind, die gemeinsamen Aufgaben im Bereich der 
Hochschulplanung und schließlich die hochschulgesetzlich den 
Hochschulen aus Gründen reiner politischer Zweckmäßigkeit zu-
gewiesenen, ehemaligen staatlichen Aufgaben, die in § 76a Ab-
satz 1 näher ausgeführt sind; nur bei letzteren sind Rahmenvor-
gaben zulässig. 

Hinzu kommt, dass der Staat hinreichende Instrumente – wie 
Rahmenvorgaben – benötigt, mit denen er seine verfassungs-
rechtliche Gewährleistungsverantwortung für einen steuerfinan-
zierten Aufgabenbereich von erheblicher gesellschaftlicher Be-
deutung wahrnehmen kann. Angesichts der verfassungsrechtli-
chen Gewährleistungsverantwortung des Staates für einen steu-
erfinanzierten Aufgabenbereich von erheblicher gesellschaftli-
cher Bedeutung wäre es indes umgekehrt ungereimt, wenn der 
Staat sich der Wahrnehmung seiner Verantwortung tendenziell 
entledigen würde. Genau dies wäre aber der Fall, wenn er auf 
ein in sich abgestimmtes Instrumentarium zur Wahrnehmung 
seiner Verantwortung verzichten würde. Genau ein derartig ab-
gestimmtes Instrumentarium bilden die Trias von Landeshoch-
schulentwicklungsplan, Hochschulvertrag und Rahmenvorgabe. 
Denn die Landeshochschulentwicklungsplanung ist auf einem 
hoch aggregierten Niveau angesiedelt und auf die Steuerung des 
Hochschulwesens insgesamt angelegt. Und Hochschulverträge 
arbeiten mit dem Mittel der Koordination in dem gesamten Spekt-
rum des Handelns einer konkreten Hochschule, also auch hin-
sichtlich der nicht ehemals staatlichen Bereiche. Ergänzend zu 
diesen beiden Instrumenten bilden Rahmenvorgaben Steue-
rungserfordernisse dort ab, wo sie sachlich geboten sind und 
durch die beiden vorgenannten Instrumente nicht sinnvoll bewäl-
tigt werden können, sei es, weil das Instrument zu abstrakt ist 
(Landeshochschulentwicklungsplan), sei es, weil das Instrument 
zu hochschulkonkret ist (Hochschulvertrag). Rahmenvorgaben 
optimieren damit die Rückbindung der vom Land getra ge-
nen Hochschulen an die demokratisch legitimierten S taats-
organe, unterstreichen in dieser Weise das verfassu ngs-
rechtliche Demokratieprinzip und  machen das Hochschulwe-
sen damit insgesamt verfassungsnäher. 
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Rahmenvorgaben sind insbesondere in denjenigen Bereichen 
ein sinnvolles Handlungsinstrument, in denen die beiden vorge-
nannten Instrumente des Landeshochschulentwicklungsplans 
und des Hochschulvertrags nicht hinreichen, um das öffentliche 
Landesinteresse zu befriedigen. Zudem sollten die von der 
Rahmenvorgabe erfassten  Hochschulen nach dem Grundsatz 
hochschulfreundlichen Verhaltens vor ihrem Erlass zuvor ange-
hört werden. Da Rahmenvorgaben in den ehemals staatlichen 
Bereichen nur erlassen werden und insofern grundsät zlich 
keine grundrechtlich geschützten Rechte Hochschulen  be-
rühren können, ist das Erfordernis der Anhörung in der Vor-
schrift ausdrücklich geregelt worden.  

Rahmenvorgaben sind zudem gerade innerhalb eines Systems 
verselbständigter Hochschulen organisationsrechtlich folgerichtig 
und in sich schlüssig. Denn zum einen dienen sie der Wissen-
schaftsfreiheit, da die in der Hochschule Handelnden Regelun-
gen benötigen, die vom Einzelfall losgelöst sind und auf die sie 
sich vorab hinreichend vorhersehbar einstellen können. Diese 
Erwartungssicherheit leisten Rahmenvorgaben. Zum anderen 
wird dem Staat ermöglicht, seiner verfassungsrechtlichen Ge-
währleistungsverantwortung gerecht zu werden, ohne in die zu 
weit gehenden und dem Hochschulbereich nicht adäquaten Mög-
lichkeiten der Fachaufsicht mit ihrem Einzelfallbezug zu verfallen. 

Durch das neue Konzept der Rahmenvorgaben wird auch das 
verfassungsrechtliche Demokratieprinzip optimiert. Denn die de-
mokratische Legitimation funktionaler Selbstverwaltungseinhei-
ten – wie die verselbständigten Hochschulen – reicht nur so weit, 
wie die Tätigkeit der Selbstverwaltungseinheit mit dem von ihr 
vertretenen Sonderinteresse zusammenfällt und keine allge-
meinwohlbezogenen Grundanliegen wahrgenommen werden. 
Insbesondere bilden die Hochschulmitglieder legitimationstheore-
tisch kein Teilvolk wie bei den Gemeinden. Im nichtakademi-
schen, ehemals staatlichen Bereich wird das Handeln der Hoch-
schulen daher durch vom demokratisch legitimierten Staat erlas-
sene Rahmenvorgaben demokratisch stärker legitimiert. Auch 
hierdurch wird das Hochschulgeschehen insgesamt verfas-
sungsnäher. 

Gegenstand von Rahmenvorgaben könnten beispielsweise die 
Inhalte Guter Arbeit an den Hochschulen oder die Zusammenar-
beit der Hochschulen im Bereich der Lehre und Forschung die-
nenden Informationsinfrastrukturen sein. Auch könnte mit einer 
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Rahmenvorgabe unaufwändig und effektiv die vom Ausschuss 
für Haushaltskontrolle im Oktober 2011 begrüßte Empfehlung 
des Landesrechnungshofes aus seinem Jahresbericht für das 
Jahr 2010 hinsichtlich der Rahmenbedingungen für Stiftungspro-
fessuren, die die Finanzausstattung der Hochschulen verbes-
sern, umgesetzt werden. Denn eine Rahmenvorgabe kann die 
haushaltswirtschaftlichen Bedingungen regeln, unter denen die 
Annahme dieser Finanzausstattung (etwa Anzeige- und Be-
richtspflicht; qualitätsorientierte Ausgestaltung des Berufungsver-
fahrens) zulässig wäre. Auch beispielsweise die einheitliche 
Gliederung des Wirtschaftsplanes, die Festlegung der Finanz-
ströme zwischen Land und Hochschulen einschließlich der 
haushalts- und kassenmäßigen Behandlung der Landeszu-
schüsse (Zuweisungsmodalitäten, Abwicklung von Versorgung 
und Beihilfe, Bezügeverfahren), die Vergabegrundsätze unter-
halb der EU-Schwellenwerte, die Durchführung des Zahlungs-
verkehrs der Hochschulen, Sicherheitsstandards und interne 
Aufsicht, die Rahmenbedingungen und Richtlinien für das Anla-
ge- und Liquiditätsmanagement der Hochschulen, die Frage der 
Anwendung kaufmännischer Grundsätze im Hochschulbereich 
(Buchführung, Eröffnungsbilanz, Inventurverfahren), Fragen der 
Rechnungslegung der Hochschulen (Jahresabschluss, Umgang 
mit Fehlbeträgen, Prüfung) und schließlich das Berichtswesen 
der Hochschulen (Einnahmen/Ausgaben, Geldbestände und 
Kredite, Beitrag zum Haushaltsvoranschlag, Stellensituation, Be-
teiligungen) können Gegenstand von Rahmenvorgaben sein; 
derartige Fragen sind im bisherigen Recht Gegenstand von Ver-
waltungsvorschriften auf der Grundlage des § 5 Absatz 9 Satz 2. 
Auch die Konkretisierung rechtlicher Regelungen im Bereich von 
Personal und Haushalt kann Inhalt von in diesem Sinne norm-
konkretisierenden Rahmenvorgaben sein. 

Satz 2 unterstreicht, dass der Erlass von Rahmenvorgaben funk-
tional auf die Befriedigung des öffentlichen Interesses ausgerich-
tet ist. Folgerichtig ordnet Satz 2 an, dass der Erlass ausschließ-
lich im öffentlichen Interesse steht. Die Ausübung der Erlassbe-
fugnis berührt daher keine eigenen Rechte der Hochschulen. 

 

zu § 7 

Die Vorschrift enthält die Regelungsinhalte des derzeitigen § 7 
Hochschulgesetz. 
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Die Änderung in Absatz 1 ist redaktionell. Das geltende Akkredi-
tierungssystem soll in Richtung eines weniger aufwändigen und 
bürokratieärmeren und gleichwohl qualitätssichernden Systems 
weiterentwickelt werden. 

Gegenstand der qualitätsentwicklungsbezogenen und qualitäts-
sichernden Überprüfungen und Bewertungen nach Absatz 2 sind 
neben den Ursachen für den Studienerfolg auch die Studienab-
brecherquoten der einzelnen Fächer und zudem Informationen 
hinsichtlich der Gründe, die zu einem Studienabbruch führen. 
Jede Hochschule ist also gesetzlich verpflichtet, ein Qualitäts-
management ihrer Leistungen zu entwickeln, mit welchem die 
Gründe für den Studienerfolg und den Studienmisserfolg aufge-
deckt und Strategien zur Verbesserung des Studienerfolgs und 
zur Eindämmung der Misserfolgsquote entwickelt werden kön-
nen. Der Evaluationsbericht nach Absatz 2 Satz 4 soll sich auch 
zu diesem Qualitätsmanagement und seinen Ergebnissen, auch 
in Form eines dem Forschungsbericht nach § 70 Absatz 4 ver-
gleichbaren Berichts zur Lehre, verhalten. 

Die Änderung in Absatz 3 zeichnet den Umstand nach, dass ein 
Informed Peer Review zwischenzeitlich zum Standard rechnet, 
so dass eine eigene Erwähnung im Hochschulgesetz nicht mehr 
erforderlich ist. 

 

zu § 7a 

Mit der neuen Regelung soll das Akkreditierungswesen auf eine 
neue rechtliche Grundlage gestellt werden. 

Absatz 1: 

Satz 1 enthält gegenüber dem derzeitigen Rechtszustand eine 
Klarstellung. Akkreditierungsagenturen, die eine Akkreditierung 
nach § 7 durchführen, müssen – wie bereits derzeit – ihrerseits 
von der Stiftung zur Akkreditierung von Studiengängen auf der 
Grundlage des entsprechenden Stiftungsgesetzes akkreditiert 
worden sein. 

Die Akkreditierungsagentur, welche eine Akkreditierung nach § 7 
durchführt, nimmt Verwaltungsaufgaben zur selbständigen Ent-
scheidung wahr. Hierzu bedarf es einer Beleihung. Das derzeiti-
ge Recht regelt die erforderliche Beleihung in Artikel 8 Nummer 7 
Hochschulfreiheitsgesetz für vor dem 1. Januar 2007 akkreditier-



190 / 366 
 

te Agenturen sowie in § 7 Absatz 1 Satz 3 in der derzeitigen 
Fassung für danach akkreditierte Agenturen. Satz 2 regelt diese 
beiden Fallgestaltungen nun in einer Vorschrift. 

Der in Satz 2 verwendete Begriff der "Durchführung" einer Ak-
kreditierung beinhaltet auch das Verfahren dieser Durchführung 
mit seinen Ergebnissen. Eine Akkreditierung ist somit auch dann 
durchgeführt, wenn als Ergebnis des Akkreditierungsverfahrens 
die Agentur ihr Akkreditat versagt oder mit Auflagen versieht. 
Wenn eine akkreditierte Agentur ein Verfahren zur Durchführung 
einer Akkreditierung im Sinne des § 7 Absatz 1 betreibt, gilt sie 
mithin insoweit als vom Ministerium sowohl mit dem Betreiben 
dieses Verfahrens als auch der Durchführung dieser Akkreditie-
rung im Sinne der Erteilung oder Versagung des Akkreditats be-
liehen. 

Hinsichtlich der Beleihung gelten ansonsten die all gemeinen 
Regeln. 

Absatz 2: 

Bei Beliehenen ist eine Rechtsaufsicht erforderlich; Absatz 2 
stellt hierzu die entsprechenden Instrumente bereit. Diese 
Rechtsaufsicht tritt zu dem bestehenden Instrument der Verein-
barung zwischen der jeweiligen Agentur und dem Akkreditie-
rungsrat nach § 3 des Gesetzes zur Errichtung einer Stiftung 
„Stiftung zur Akkreditierung von Studiengängen in Deutschland“ 
vom 15. Februar 2005 hinzu. Mit den Mitteln der Rechtsaufsicht 
soll sichergestellt werden, dass die Agenturen bei ihren Bewer-
tungen das geltende Landesrecht einbeziehen. 

 

zu § 8 

Die Vorschrift enthält die Regelungsinhalte des derzeitigen § 8 
Hochschulgesetz. 

Die Regelung gibt – zusammen mit der allgemeinen aufsichtsbe-
zogenen Berichtspflicht nach § 76 Absatz 4, § 76a Absatz 2 und 
§ 76b Absatz 3 – die rechtliche Grundlage für ein standardisier-
tes, einheitliches, systematisches und transparentes Berichtswe-
sen im Sinne einer regelmäßigen, eigeninitiativgetragenen Be-
reitstellung insbesondere aggregierter und aufbereiteter Daten. 
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Nach § 7 Absatz 2 Satz 1 untersuchen die Hochschulen insbe-
sondere die Gründe, die bei Studierenden zum Abbruch des 
Studiums führen. Der neue Absatz 5 reagiert hierauf und insbe-
sondere auf den Umstand, dass die Hochschulen, aber auch das 
Land, für ihre Qualitätssicherungsprozesse und insbesondere für 
die sachgerechten Evaluierungen bessere Erkenntnisse hinsicht-
lich der Studienabbrecherquoten und auch von Studienverläufen 
benötigen. Die neue Vorschrift schafft die erforderlichen daten-
schutzrechtlichen Voraussetzungen. 

Die Hochschulen werden insbesondere ermächtigt, Absolventin-
nen und Absolventen und andere ehemalige Studierende über 
die Gründe für den Studienverlauf und das Studienergebnis, ins-
besondere hinsichtlich Hochschulwechsel, Studienabbruch und 
endgültigem Nichtbestehen der Abschlussprüfung, zu befragen. 
Damit das Widerspruchsrecht wahrgenommen werden kann, 
sind die Betroffenen dabei über die Freiwilligkeit von Angaben, 
die Näheres zu ihren gesundheitlichen oder familiären Verhält-
nissen oder zum sonstigen persönlichen Bereich betreffen, so-
wie über ihr Widerspruchsrecht  aufzuklären. 

U. a. aufgrund der unabweisbaren Qualitätssicherung  des 
Lehr- und Studiengeschehens besteht ein hohes öffen tli-
ches Interesse an der Durchführung der Absolventene rhe-
bungen und an dem Aufbau einer Alumni-Kultur. 

Die in Absatz 5 genannten Personen sind die ehemaligen Mit-
glieder und Angehörigen. 

Im Übrigen gilt das Datenschutzgesetz Nordrhein-Westfalen, in 
dessen Rahmen die Befragten zur Auskunft verpflichtet sind. 
Insbesondere gilt hinsichtlich des tariflich beschä ftigten 
Hochschulpersonals die Vorschrift des § 29 Absatz 1  Satz 1 
des Datenschutzgesetzes Nordrhein-Westfalen und hin sicht-
lich des beamteten Hochschulpersonals die Vorschrif t des § 
88 des Landesbeamtengesetzes.  

 

zu § 9 

Die Vorschrift enthält die Regelungsinhalte des derzeitigen § 9 
Hochschulgesetz. 

Absatz 1 will gewährleisten, dass das mit der Mitgliedschaft ver-
bundene aktive und passive Wahlrecht solchen Personen zu-



192 / 366 
 

steht, die nach Qualifikation, Funktion, Eignung und Betroffenheit 
mit der Hochschule in einer Weise verbunden sind, dass die Ein-
räumung des Wahlrechts unter Berücksichtigung des Grundge-
dankens der Selbstverwaltung, insbesondere des diesem inhä-
renten Repräsentationsprinzips, sachgerecht erscheint.  

Aus Gründen der Rechtssicherheit wird dabei hinsich tlich 
der Mitgliedschaft des Hochschulpersonals an das Me rkmal 
der hauptberuflichen Tätigkeit an der Hochschule an ge-
knüpft. Hauptberuflichkeit in diesem Sinne liegt zu mindest 
dann vor, wenn die betreffende Person mit nicht wen iger als 
der Hälfte der regelmäßigen Arbeitszeit im Aufgaben bereich 
der Hochschule beschäftigt ist. 

Darüber hinaus steht es der Hochschule frei, durch Ordnung 
das Merkmal der Hauptberuflichkeit vielfaltsgerecht er zu 
entfalten und durch Die frühere Anknüpfung an das Merkmal 
der Hauptberuflichkeit ist insofern zu wenig vielfaltsgerecht; die 
Anknüpfung wurde daher gestrichen und durch eine Schwer-
punktbetrachtung zu flankieren  ersetzt. Denn Hochschulbe-
schäftigte können auch dann in der oben genannten Weise mit 
der Hochschule verbunden sein, wenn sie zwar weniger als die 
Hälfte der regelmäßigen Arbeitszeit, die an der jeweiligen Hoch-
schule für den jeweiligen Personaltyp gilt, an der Hochschule tä-
tig sind, aber nachvollziehbar erkennbar mit ihrem beruflichen 
Schwerpunkt an der Hochschule tätig sind. Bei einer unterhälfti-
gen Teilzeitbeschäftigung muss es sich bei der Hochschulbe-
schäftigung um den sowohl vom relativ auf den Gesamtumfang 
der beruflichen Betätigung bezogenen Tätigkeitsumfang als auch 
von der Eindeutigkeit her deutlichen beruflichen Schwerpunkt 
handeln. Soweit sich die Beschäftigten neben ihrer Hochschul-
beschäftigung an der Hochschule wissenschaftlich qualifizieren, 
hindert diese Qualifizierung nicht, dass sie gleichwohl in ihrem 
beruflichen Schwerpunkt an der Hochschule tätig sind. Die 
Hochschule kann in einer Ordnung das Nähere zur Mitgliedschaft 
des zwar unterhälftig, aber seinem beruflichen Tätigkeitsschwer-
punkt nach an der Hochschule insofern hauptberuflich tätigen 
Hochschulpersonals regeln, soweit dies aus Gründen der 
Rechtssicherheit erforderlich sein könnte.  

Künftig sollen nebenberufliche Professorinnen und Professo-
ren,  außerplanmäßige Professorinnen und Professoren, Hono-
rarprofessorinnen und Honorarprofessoren, Privatdozentinnen 
und Privatdozenten Mitglieder der Hochschule sein, um die Ver-
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bundenheit dieses Personenkreises zum Lehr- und Forschungs-
geschehen – auch in Ansehung der ihnen obliegenden Lehrver-
pflichtungen – zu unterstreichen. Soweit diese Personen auch 
ohne Ansehung ihres Status als außerplanmäßige Professorin-
nen und Professoren, Honorarprofessorinnen und Honorarpro-
fessoren, Privatdozentinnen und Privatdozenten Mitglied der 
Hochschule sind, nehmen sie als dieses Mitglied an Wahlen teil. 

Aus Gründen einer weiterbestehenden Verbundenheit m it 
der Hochschule sollen auch die entpflichteten oder in den 
Ruhestand versetzten Professorinnen und Professoren  den 
Mitgliederstatus enthalten.  

Absatz 2 gewährt der Hochschule schon mit Blick auf den Um-
stand, dass ansonsten insbesondere die Fristvoraussetzung des 
§ 41 Absatz 3 Satz 2 funktionslos würde, keine eigenständige 
Befugnis, die Bezeichnung "Professorin" oder "Professor" zu ver-
leihen. Die Vorschrift hat vielmehr einen ausschließlich korpora-
tionsrechtlichen Charakter. Sie will unabhängig von der Frage, 
ob die jeweilige Person zur Führung der Bezeichnung "Professo-
rin" oder "Professor" berechtigt ist, gewährleisten, dass eine 
nach den Kriterien des Absatzes 2 qualifizierte Person der Grup-
pe der Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer korporations-
rechtlich zugerechnet werden darf und dementsprechend in die-
ser Gruppe ihr aktives und passives Wahlrecht ausüben darf. 

 

zu § 10 

Die Vorschrift enthält die Regelungsinhalte des derzeitigen § 10 
Hochschulgesetz. Die Änderung in § 10 Absatz 1 Satz 3 ist klar-
stellender Natur. 

 

zu § 11 

Die Vorschrift enthält die Regelungsinhalte des derzeitigen § 11 
Hochschulgesetz. 

Die Umbenennung der Gruppe der weiteren Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter zeichnet genauer und wertschätzender die verantwor-
tungsvollen Aufgaben der Angehörigen dieser Gruppe nach. 
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Derzeit sind die Doktorandinnen und Doktoranden Teil der Grup-
pe der Studierenden, soweit sie nicht einer der Gruppen der Be-
schäftigten angehören. In vielerlei Hinsicht wird dies von den 
Doktorandinnen und Doktoranden und auch von forschungsstar-
ken Universitäten als nicht sachgerecht empfunden, da die Dok-
torandinnen und Doktoranden erheblichen Anteil an der Leis-
tungsbilanz der Hochschulen insbesondere in der Forschung tra-
gen und die Interessenlage dieser Personengruppe innerhalb der 
Hochschule eine andere als die der Studierenden sein kann. Der 
neue Absatz 1 Satz 3 trägt diesem Umstand Rechnung. Es soll 
künftig der jeweiligen Universität überlassen sein, im Rahmen ih-
rer Grundordnung eine sachgerechtere Vertretung der Doktoran-
dinnen und Doktoranden vorzusehen. 

Eine neue fünfte Gruppe kann nur dann gebildet werden, wenn 
sie zahlenmäßig so hinreichend stark ist, dass die Bildung einer 
eigenen Gruppe sachlich vertretbar ist; bei einer Universität mitt-
lerer Größe ist dies typischerweise bereits dann der Fall, wenn 
etwa 1000 Doktorandinnen oder Doktoranden oder mehr vor-
handen sind. Ansonsten käme es zu Friktionen im Rahmen des 
korporationsrechtlichen Repräsentationsprinzips. Auch setzt eine 
Gruppenbildung voraus, dass alle Doktorandinnen und Dokto-
randen – wie es gesetzlich in § 67 Absatz 5 auch ausnahmslos 
angeordnet ist – eingeschrieben sind. 

Soweit die Bildung einer fünften Gruppe auf Fachbereichsebene 
vorgesehen wird, verbleibt es auf der Senatsebene weiterhin bei 
vier Gruppen. 

Die Rechtsfolgen des Absatzes 1 Satz 3 Halbsatz 2 treten nur 
dann ein, wenn in der Grundordnung eine fünfte Gruppe vorge-
sehen wird. Zudem treten diese Rechtsfolgen nur ein, soweit ei-
ne fünfte Gruppe vorgesehen worden ist. Falls also beispielswei-
se in der Grundordnung geregelt wird, dass nur in zwei von meh-
reren Fachbereichen eine Gruppe der Doktorandinnen und Dok-
toranden gebildet wird, bedeutet dies, dass die Rechtsfolgen des 
Halbsatzes 2 auch nur für die Gremien dieser beiden Fachberei-
che greifen. 

Die Kompetenzen des Rektorats nach § 16 Absatz 1 Satz 2 blei-
ben durch die Regelungskompetenz des Grundordnungsgebers 
nach Absatz 1 Satz 3 unberührt. Wenn die Grundordnung kon-
krete Fachbereiche benennt, für die eine Gruppe der Doktoran-
dinnen und Doktoranden gebildet wird, bedeutet dies nicht, dass 
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die Kompetenz des Rektorats zur Bildung der Fachbereiche da-
mit präjudiziert wird. 

 

zu § 11a 

Mit dieser neu eingeführten Regelung wird einer stärkeren paritä-
tischen Mitwirkung aller Gruppen der Hochschule im Senat 
Rechnung getragen.  

Absatz 1: 

Die Vorschrift enthält die Regelung des § 11 Absatz 2 Satz 2 des 
derzeitigen Hochschulgesetzes als Zentralvorschrift der Mitwir-
kung so, wie er vom Bundesverfassungsgericht in ständiger 
Rechtsprechung entwickelt worden ist und wie er in allen Hoch-
schulgesetzen der Länder enthalten ist. 

Absatz 2: 

Die Vorschrift ist zielorientiert angelegt. Sie gibt der Hochschule 
als zu erreichendes Ziel vor, dass die Berücksichtigung der Inte-
ressen der Mitglieder der nichtprofessoralen Gruppen im Rah-
men der Arbeit des Senats angemessen sichergestellt werden 
muss. Die Wege und Instrumente der Zielerreichung, nicht in-
des das Ziel selbst,  stellt die Vorschrift sodann in das pflicht-
gemäße Regelungsermessen der Hochschule. 

In Satz 1 wird das Ziel einer qualitativ starken Mitbestimmung im 
Senat interessenbezogen definiert. Damit wird es der Hochschu-
le ermöglicht, Interessen in Mitsprachebefugnissen punktgenau 
abzubilden, ohne in starre Beteiligungsstrukturen zurückfallen zu 
müssen. Satz 2 wiederum nennt das Mittel zur Zielerreichung, 
nämlich klare Partizipationsregelungen in der Grundordnung. 
Dabei wird klargestellt, dass es hier um eine konkrete, hoch-
schulindividuelle Austarierung von Art und Umfang der Mitwir-
kung geht.  

Bei der Erarbeitung der Grundordnungsregelungen nach Satz 2 
ist der Senat aufgrund Satz 1 gehalten, alle Gruppen im Senat 
angemessen schon an der Diskussion und der Ausgestaltung der 
Grundordnungsregelung nach Satz 2 partizipativ angemessen zu 
beteiligen. 
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Das in Satz 1 geforderte Ziel wäre beispielsweise dann erreicht, 
wenn der Grundordnungsgeber eine in der Stimmgewichtung 
halbparitätisch aus Lehrenden und Lernenden besetzte Studien-
kommission errichtet, deren Aufgabe es ist, den Senat in Ange-
legenheiten der Lehre und des Studiums zu beraten, insbeson-
dere in Angelegenheiten der Studienreform und der Evaluation 
von Studium und Lehre. Damit würde dem Leitgedanken der 
stärkeren Partizipation der Studierenden hinreichend Rechnung 
getragen.  

Dabei wäre darauf zu achten, dass aus den Gruppen im Sinne 
von § 11 Absatz 1 Satz 1 und 3 nur Personen Mitglieder in der 
Studienkommission sein können, die Lehraufgaben im dienst-
rechtlichen Sinne wahrnehmen. Soweit die Hochschule von der 
Möglichkeit der Bildung einer eigenen Gruppe der Doktorandin-
nen und Doktoranden gemäß § 11 Absatz 1 Satz 3 Gebrauch 
gemacht hat, dürfen auch diese zum Kreis der Lehrenden zäh-
len, wenn sie tatsächlich Lehraufgaben wahrnehmen. Hinsicht-
lich der Stimmgewichtung wäre darauf zu achten, dass das glei-
che Verhältnis der Stimmen der Lehrenden und Studierenden 
vorliegt. Die Hochschulen könnten auch im Sinne einer schlan-
ken, effizienten Organisation die bereits bestehende, halbparitä-
tisch besetzte Qualitätsverbesserungskommission mit dieser zu-
sätzlichen Aufgabe betrauen.  

Die Regelungen der Grundordnung nach Satz 2 müssen sich 
hinsichtlich der Zuweisung der Aufgaben und Befugnisse an die 
einzelnen Hochschulorgane innerhalb der hochschulgesetzlich 
definierten Organzuständigkeiten bewegen. 

Die Interessen der Gruppe der Professorinnen und Professoren 
sind in Absatz 2 nicht erwähnt, da ihre Interessen bereits über 
§ 11 Absatz 2 Satz 2 breit geschützt sind; dort ist der Vorbehalt 
der Professorenschaft in akademischen Fragen normiert. 

Absatz 3: 

Mit dieser Norm wird die Erreichung des Ziels nach Absatz 2 un-
ter den Genehmigungsvorbehalt des Ministeriums gestellt. Als 
Alternative zur Genehmigung wird zudem das kooperative Han-
deln über Hochschulverträge ermöglicht; Gegenstand ist hier der 
Entwurf der entsprechenden Regelungen der Grundordnung. 
Dabei wird mit Blick auf den Sinn und Zweck der hochschulver-
traglichen Zustimmung des Ministeriums davon ausgegangen, 
dass sich die spätere Grundordnungsregelung nur unwesentlich 
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von diesem Entwurf unterscheidet. Ansonsten wäre dem erfor-
derlichen Steuerungseinfluss des Ministeriums nicht hinreichend 
Rechnung getragen. 

Die Voraussetzungen zur Genehmigungsversagung knüpfen an 
diejenigen Voraussetzungen an, die die Hochschule bis zum 
Hochschulfreiheitsgesetz erfüllen musste, um eine Genehmigung 
hinsichtlich ihrer jeweiligen Grundordnungsregelungen zu erhal-
ten. Dem Ziel nach Absatz 2 Satz 1 liegt ein besonderes öf-
fentliches Interesse des Landes zugrunde. Bei der B eant-
wortung der Frage, ob das Ziel nach Absatz 2 Satz 1  erreicht 
worden ist, steht dem Ministerium daher ein Beurtei lungs-
spielraum zur Seite. Dieser Beurteilungsspielraum w ird auch 
im Rahmen der Prüfung der Genehmigung nach Satz 1 e in-
schlägig sein. Denn falls die Hochschule nach Auffa ssung 
des Ministeriums in ihrer Grundordnungsregelung dem  Ge-
bot angemessener Interessenberücksichtigung nicht h inrei-
chend nachgekommen ist, liegt ein Verstoß gegen Abs atz 2 
Satz 1 mit der Folge vor, dass die Genehmigung vers agt 
werden kann.  

Weiterhin wird die Möglichkeit normiert, die Genehmigung mit ei-
ner Nebenbestimmung zu versehen. Nebenbestimmungen in 
diesem Sinne sind die Befristung, die Bedingung, der Vorbehalt 
des Widerrufs, die Auflage sowie der Vorbehalt der nachträgli-
chen Aufnahme, Änderung oder Ergänzung einer Auflage. Damit 
wird der Genehmigungsvorbehalt zu einem flexiblen, hochschul-
freundlichen Instrument. Denn es eröffnet dem Ministerium die 
Möglichkeit, die Hochschulen bei der Zielerreichung individuell 
und auf die jeweiligen Gegebenheiten zugeschnitten zu unter-
stützen, anstatt ihnen die Genehmigung zu versagen, sollten sie 
die Voraussetzungen des Absatzes 2 nicht erfüllen. 

Falls die Genehmigung versagt wird, kommt zwingend die Rege-
lung des § 22 Absatz 2 zum Tragen.  

 

zu § 11b 

Mit dieser neuen Vorschrift wird den Hochschulen ermöglicht, 
das Instrument einer Mitgliederinitiative  eines Mitgliederbegeh-
rens als Teil der Regelungen zur Stärkung der demokratisch mit-
bestimmten Hochschule einzuführen. Entsprechend den Rege-
lungen in der jeweiligen Grundordnung können die Mitglieder der 
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Hochschule bei Erreichen eines bestimmten Quorums zu einer 
bestimmten Frage die Entscheidungsorgane der Hochschule da-
zu verpflichten, sich mit dieser Frage zu befassen.  

Absatz 1:  

Mit dieser Vorschrift wird die Mitgliederinitiative  das Mitglieder-
begehren definiert. Es kann sich an ein zentrales Organ der 
Hochschule, an ein Organ eines Fachbereichs oder an eine 
Kommission für Lehre und Studium nach § 22 Absatz 4 oder § 
28 Absatz 8 richten, welches sich sodann auf seiner nächsten 
regulären Sitzung mit der Mitgliederinitiative  dem Mitgliederbe-
gehren befassen muss. Anders als mit dem im Kommunalrecht 
vorgesehenen Instrument des Bürgerentscheids wird die Be-
schlussfassung des jeweiligen Organs aber nicht durch die Mit-
gliederinitiative  das Mitgliederbegehren ersetzt. 

Im Falle einer erfolgreichen Mitgliederinitiative s ollen grund-
sätzlich nichtöffentlich tagende Organe, welche sic h mit der 
Mitgliederinitiative befassen, prüfen, ob sie bei d ieser Be-
fassung nicht ausnahmsweise öffentlich tagen. Dies stärkt 
den Transparenzgedanken und das mit der Mitgliederi nitiati-
ve verfolgte Ziel der Partizipation.  

Absatz 2: 

Mit dieser Vorschrift wird der Antrag der Mitgliederinitiative  des 
Mitgliederbegehrens formal und inhaltlich näher bestimmt. Er ist 
schriftlich bei der Hochschule einzureichen und muss ein be-
stimmtes Begehr und dessen Begründung enthalten. Zudem 
müssen als Wirksamkeitserfordernis im Antrag bis zu drei Mit-
glieder der Hochschule als Vertretungsberechtigte benannt wer-
den. Innerhalb der letzten zwölf Monate darf kein Antrag in der-
selben Angelegenheit gestellt worden sein. Über Satz 4 ist die 
Unterstützung durch die Hochschule im erforderlichen Maß si-
chergestellt. Da die Regelung auf Vorbilder aus der Kommunal-
verfassung fußt, kann auf die im Bereich des Gemeinderechts 
geltenden Erfahrungen zurückgegriffen werden. 

Absatz 3: 

Mit dieser Vorschrift wird das Mindestquorum für eine erfolgrei-
ches Mitgliederinitiative  Mitgliederbegehren festgelegt. Bei der 
Feststellung der jeweiligen Bezugsgröße ist maßgeblich, an wel-
ches Hochschulorgan sich das Mitgliederbegehren richtet. Sind 
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zentrale Organe der Hochschule angesprochen, so ist die Mit-
gliederzahl der gesamten Hochschule heranzuziehen; richtet sich 
die Mitgliederinitiative  das Mitgliederbegehren an die Fachbe-
reichsebene, so ist die Zahl der Mitglieder des Fachbereichs 
maßgeblich.  

Sätze 2 und 3 sichern die demokratische Legitimation der Mit-
gliederinitiative  des Mitgliederbegehrens. Dabei hängt die nach 
Satz 3 geforderte zweifelsfreie Erkennbarkeit der Person des Un-
terzeichnenden nicht zwingend von der Vollständigkeit der in 
Rede stehenden Angaben ab (vgl. Oberverwaltungsgericht 
NRW, Beschluss vom 1. August 2013, Az.:15 B 584/13). 

Absatz 4: 

Die Regelung enthält die Ermächtigung für die Hochschule, das 
Verfahren der Mitgliederinitiative  des Mitgliederbegehrens im 
Einzelnen in der jeweiligen Wahlordnung näher auszugestalten 
und gegebenenfalls auch von den vorstehenden Regelungen ab-
zuweichen, soweit dies entsprechend der jeweiligen Kultur der 
Hochschule die Durchführung einer Mitgliederinitiative  eines 
Mitgliederbegehrens erleichtert.  

 

zu § 11c 

Bereits das geltende Recht kennt in § 12 des Landes gleich-
stellungsgesetzes das Gebot einer geschlechtergerec hten 
Zusammensetzung von Hochschulgremien. Dieses seit b ald 
14 Jahren geltende Gebot greift auch bei Wahlgremie n wie 
Senat oder Fachbereichsrat. Die neue  Vorschrift fußt auf die-
ser  geltenden Regelung des § 12 Landesgleichstellungsgesetz 
zur geschlechtergerechten Zusammensetzung von Gremien. Die 
bereits geltende Rechtslage wird mit der Vorschrift  nun 
hochschuladäquat fortgeschrieben.  

Da der Begriff des "Gremiums" nach den Grundsätzen des § 12 
Absatz 1 der Oberbegriff zu "Organ" und "sonstige Gremien" 
darstellt, werden auch Organe von der Regelung erfasst. 

Absatz 1: 

Mit Absatz 1 wird die Regelung des § 12 Absatz 1 Landesgleich-
stellungsgesetz in das Hochschulgesetz inhaltlich aufgenommen. 
Schon bisher bestand eine gesetzliche Verpflichtung zur ge-
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schlechtsparitätischen Gremienbesetzung. Absatz 1 Satz 1 regelt 
dies nun klarer und unterstreicht die schon bisher gegebene 
Notwendigkeit, eine Ausnahme von der geschlechtsparitätischen 
Gremienbesetzung sachlich zu begründen. 

Absatz 1 Satz 2 übernimmt den Regelungsgehalt des § 12 Ab-
satz 1 Satz 2 Landesgleichstellungsgesetz; die bei Wahlen grei-
fenden sachgesetzlichen Besonderheiten werden damit weiterhin 
nachgezeichnet. 

Absatz 1 Satz 3 trägt dem Umstand Rechnung, dass bei der Be-
setzung des Hochschulrates ausnahmslos mindestens 40 vom 
Hundert seiner Mitglieder Frauen sein müssen. 

Eine sachlich begründete Ausnahme kann vorliegen, wenn die 
Besetzung zumindest der Gleichstellungsquote des § 37a ent-
spricht und eine geschlechtsparitätische Besetzung trotz intensi-
ver Bemühungen nicht gelingt. Damit kann eine dem Gleichstel-
lungsziel dienliche Gremienbesetzung auch nach dem in § 37a 
verwirklichten sog. Kaskadenmodell erfolgen. Dabei müssten die 
Bezugsgruppen, auf die sich das Verhältnis zwischen Frauen 
und Männern bezieht, sowie die Ausgangseinheit, innerhalb de-
rer das Verhältnis ermittelt werden soll, in Bezug auf dasjenige 
Gremium gebildet werden, zu welchem besetzt, benannt oder 
entsandt werden soll. Hinsichtlich der Bezugsgruppe handelt es 
sich um den Personenkreis, der für das jeweilige Gremium in 
Rede steht (also bspw. Studierende, wenn die Entsendung von 
Studierenden in Rede steht; Professorinnen und Professoren, 
wenn die Entsendung von Professorinnen und Professoren in 
Rede steht). Demgegenüber stünde bei der "Ausgangseinheit" in 
Rede, ob es sich um ein Gremium handelt, welches in einem 
Institut (die Ausgangseinheit ist dann das Institut), in einem 
Fachbereich (die Ausgangseinheit ist dann der Fachbereich) o-
der für die gesamte Hochschule (die Ausgangseinheit ist dann 
die Hochschule) berät oder entscheidet. 

Falls bei einer Gremienbesetzung keine Repräsentanz von Frau-
en erreicht worden ist, welche die Gleichstellungsquote abbildet, 
bestehen erhöhte Anforderungen an die Begründung, warum ei-
ne Ausnahme von der Geschlechtsparität der Besetzung zuläs-
sig sein soll. 

Absatz 2 und 3: 
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Die Absätze 2 und 3 greifen den Regelungsgehalt des § 12 Ab-
satz 2 und 3 des Landesgleichstellungsgesetzes auf und regeln 
ebenso wie Absatz 1 deutlicher das Regel-Ausnahme-Verhältnis. 
Auf die Ausführungen zu Absatz 1 wird daher verwiesen. 

Absatz 4: 

Der neue Absatz 4 unterstreicht die hohe Wertigkeit des Gleich-
stellungsauftrags. Satz 1 statuiert eine Verpflichtung der Hoch-
schule, etwaige Ausnahmegründe, die zu einer Abweichung von 
dem Gebot einer geschlechtsparitätischen Gremienbesetzung 
geführt haben, schriftlich festzuhalten und zu den Akten zu ver-
fügen. Dies erleichtert auch mit Blick auf die rechtsaufsichtlichen 
Befugnisse die Prüfung, ob der vorgetragene Ausnahmegrund 
eine Abweichung von dem Gebot konkret trägt. Das Gleichstel-
lungsgebot wird so durch verfahrensrechtliche Vorkehrungen zu-
gleich geschützt. 

Als Rechtsfolgen einer Verletzung der Verpflichtung zur akten-
mäßigen Verschriftlichung des Ausnahmegrundes ordnet Satz 2 
die Auflösung und Neubildung des jeweiligen Organs  (Rektorat, 
Senat, Fachbereichsrat)  Gremiums oder die Neubenennung 
der zu benennenden Funktion an. Dies entspricht dem vorge-
nannten Schutzgedanken der Vorschrift und trägt dazu bei, den 
Schutzgedanken in der Hochschulpraxis durchzusetzen. Dieser 
Schutzgedanke wird auch dann gewahrt, wenn die Grün de 
für eine Ausnahme unverzüglich, also ohne schuldhaf tes 
Zögern, nachträglich aktenkundig gemacht werden. De m-
entsprechend ordnet bei einem derartigen Nachschieb en 
von Gründen Satz 2 Halbsatz 2 an, dass dann eine Au flö-
sung oder Neubildung nicht erfolgt. 

Absatz 4 geht davon aus, dass die Gründe aktenkundi g ge-
macht werden. Die Art und Weise der Aktenkundigkeit  ent-
scheidet sich nach den Regularien, die innerhalb de r Hoch-
schule gelten. In jeder Hochschule dürften derartig e Regula-
rien schon aus Gründen effizienter Verwaltungsarbei t be-
stehen. Falls derartige Regularien noch nicht beste hen, ist 
die Hochschule nach Absatz 4 gehalten, derartige Re geln zu 
entwickeln. 

Falls nach Satz 2 Halbsatz 1  vorgegangen werden muss, blei-
ben die von dem dann unzulässigerweise geschlechtsimparitä-
tisch besetzten Gremium gefassten Beschlüsse gleichwohl wei-
terhin wirksam. Denn Satz 2 Halbsatz 1  regelt eine Neubeset-
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zung für die Zukunft und ordnet somit inzident zugleich an, dass 
das bisherige Gremium gleichwohl beschlussfähig war. Das 
Gleiche gilt für Benennungen. 

 

zu § 12 

Die Vorschrift enthält die Regelungsinhalte des derzeitigen § 12 
Hochschulgesetz. 

Mit den Änderungen in Absatz 2 wird auf die neuere Rechtspre-
chung des Oberverwaltungsgerichts Münster reagiert. Nach die-
ser Rechtsprechung steht bei der Behandlung einer Personalan-
gelegenheit in der Regel eine persönliche Angelegenheit unter 
Erörterung einzelner schutzwürdiger persönlicher Daten in Rede, 
während bei Wahlen ein Amt nach demokratischen Grundsätzen 
besetzt werde, was lediglich die Gesamtbewertung einer Person 
erforderlich mache. 

Wenn insofern die Hochschulwahlversammlung ihre Sitzung öf-
fentlich durchführt und im Rahmen dieser Sitzung nur eine Ge-
samtbewertung der Kandidatinnen und Kandidaten erfolgt, liegt 
ein eher geringer Eingriff namentlich in das Persönlichkeitsrecht 
der Kandidatinnen und Kandidaten vor. Dieser Eingriff steht in 
seiner Bedeutung hinter derjenigen des im Demokratieprinzip 
wurzelnden öffentlichen Wahlaktes durch die Hochschulwahlver-
sammlung zurück; zudem dürften hauptsächlich solche Aspekte 
beraten werden, mit denen die Kandidatinnen und Kandidaten 
bereits öffentlich in Erscheinung getreten sind und die daher re-
gelmäßig nur ihre Sozialsphäre betreffen. 

Indes kann es der Hochschulwahlversammlung sachgerecht er-
scheinen, weitergehende personenbezogene Informationen von 
den Kandidatinnen und Kandidaten zu erhalten, die über eine 
bloße Gesamtbewertung hinausgehen. In einem derartigen Fall 
stehen gewichtige Dateninteressen der Bewerberinnen und Be-
werber für ein Amt im dienstrechtlichen Sinne (bei den hauptbe-
ruflichen Rektoratsmitgliedern) oder für eine Funktion (bei den 
nichthauptberuflichen Rektoratsmitgliedern) in Rede. Mit der Än-
derung soll es ermöglicht werden, dass die Geschäftsordnung 
der Hochschulwahlversammlung für derartige Fälle Vorsorge 
treffen kann. Es handelt sich dabei um einen gesetzlich geregel-
ten Ausnahmefall im Sinne des Absatzes 2 Satz 1, in dem von 
dem Grundsatz der Öffentlichkeit abgewichen werden kann. 
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Dessen ungeachtet steht es den Kandidatinnen und Kandidaten 
frei, sich auf Wunsch auch in öffentlicher Sitzung der Hochschu-
löffentlichkeit zu präsentieren. 

Die übrigen Gremien sollen vom Grundsatz der Nichtöffentlich-
keit ihrer Tagungen nach Absatz 2 letzter Satz verantwortungs-
voll im Lichte einer transparenten Hochschulselbstverwaltung 
Ausnahmen zulassen. 

 

zu § 13 

Die Vorschrift enthält die Regelungsinhalte des derzeitigen § 13 
Hochschulgesetz. 

 

zu § 14 

Die Vorschrift enthält die Regelungsinhalte des derzeitigen § 14 
Hochschulgesetz mit einem geänderten Absatz 2  und ergänzt 
die Organe durch das neue Organ der Hochschulwahlversamm-
lung, die in § 22a geregelt ist. 

 

zu § 15 

Die Vorschrift enthält die Regelungsinhalte des derzeitigen § 15 
Hochschulgesetz. 

 

zu § 16 

Die Vorschrift enthält die Regelungsinhalte des derzeitigen § 16 
Hochschulgesetz. 

Zu der Leitungsaufgabe nach Absatz 1 gehört insbesondere, 
dass die neue Aufgabe nach § 3 Absatz 4, die auf eine Verbes-
serung in der Befriedigung der berechtigten Interessen der Be-
schäftigten auf Fairness in ihrer Beschäftigung abzielt, zielgerich-
tet umgesetzt wird. Ein Personalmanagement, welches den Leit-
linien Guter Arbeit verpflichtet ist, gehört daher zum Kernbe-
standteil jeder Hochschulleitung. Auch Beschäftigte in Forschung 
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und Lehre brauchen, ebenso wie Beschäftigte in Verwaltung und 
Technik, eine sichere berufliche Perspektive. 

Zudem gehört zu einem sachgerechten Personalmanagement 
der Hochschulleitung auch, dass die Aufgabe der Hochschule 
nach § 3 Absatz 4 Satz 1 und 2, die tatsächliche Durchsetzung 
der Gleichberechtigung von Frauen und Männern bei der Wahr-
nehmung der hochschulischen Aufgaben zu fördern und ein 
Gender Mainstreaming fortlaufend und umfassend bei allen Vor-
schlägen und Entscheidungen durchzuführen, als zentrale Lei-
tungsaufgabe begriffen wird. 

Eine zentrale Managementaufgabe der Hochschulleitung stellt 
auch die Implementierung eines ausgefeilten Diversity-
Managements in Umsetzung der neuen Aufgabe nach § 3 Ab-
satz 4 Satz 3 dar. 

Der neue Absatz 1a unterstreicht die hohe Bedeutung der Hoch-
schulentwicklungsplanung für die Hochschule und – vermittelt 
über das Gegenstromprinzip des § 6 Absatz 2 – für das Land. 
Geregelt ist nunmehr nicht nur die Aufgabe und Befugnis des 
Rektorats zur Hochschulentwicklungsplanung, sondern in Anse-
hung der dynamischen Entwicklung von Lehre, Forschung und 
Gesellschaft auch dessen Verpflichtung zur Planfortschreibung in 
angemessenen Zeitabständen. Die Angemessenheit dieser Zeit-
abstände entscheidet sich dabei in Ansehung der unterschiedli-
chen Dynamik der Lehr- und Forschungsgebiete der jeweiligen 
Hochschule. 

Gegenstand des Hochschulentwicklungsplans sind auch Strate-
gien zur Senkung der Studienmisserfolgsquote und zur Erhö-
hung der Studienerfolgsquote auf der Grundlage einer nach den 
§§ 7 und 8 erhobenen belastbaren Datenbasis. 

Nach § 6 Absatz 1 ist die Entwicklungsplanung des Hochschul-
wesens eine gemeinsame Aufgabe des Ministeriums und der 
Hochschulen, die nach § 6 Absatz 2 Satz 3 dem Gegenstrom-
prinzip unterworfen ist. Die Tragfähigkeit des Gegenstromprin-
zips wiederum wird erhöht, wenn eine Vergleichbarkeit der ein-
zelnen Hochschulentwicklungspläne formal  nach Inhalt und 
Struktur gegeben ist. Beispielsweise kann es sachgerecht sein, 
vorzugeben, in welcher formalen  Darstellungsweise die einzel-
nen Leistungsdimensionen mit welchem Konkretisierungsgrad 
und in welcher Detailtiefe im Hochschulentwicklungsplan abge-
bildet und behandelt werden müssen. Die auf die Herstellung ei-
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ner dem Gegenstromprinzip verpflichteten Vergleichbarkeit der 
Hochschulentwicklungspläne beschränkte und auf Formalien 
der Gliederung beschränkte  Vorgabekompetenz nach Absatz 
1a Satz 3 sichert, dass eine derartige Vergleichbarkeit gegeben 
ist. Die Vorgabekompetenz bezieht sich nicht auf die Inh alte 
der Hochschulentwicklungsplanung.  

Die Feststellungsbefugnis des Ministeriums nach Absatz 1a Satz 
4 formuliert nur die bereits bestehenden Instrumente der 
Rechtsaufsicht in einer Weise aus, dass das Gegenst rom-
prinzip Landesplanung – Hochschulplanung mit Leben ge-
füllt werden kann. Sie orientiert sich an wohlerprobten Feststel-
lungskompetenzen im Recht der Landesplanung. Sie sichert zum 
einen das Gegenstromprinzip ab. Zum anderen soll die Befugnis 
sicherstellen, dass die Hochschulen ihrer Planungsverantwor-
tung auch in Ansehung der Verbindlichkeit des Landeshoch-
schulentwicklungsplans nachkommen. Nach allgemeinen Regeln 
des Rechtsstaatsprinzips  und mit Blick auf ihre rechtsauf-
sichtliche Funktion  setzt die Feststellung voraus, dass die je-
weilige Hochschule zuvor angehört worden ist, dass das voll-
ständige oder teilweise Unterlassen einer Planung beanstandet 
worden ist und dass Abhilfe verlangt worden ist. 

Die Befugnis zur Ersatzvornahme nach Absatz 1a Satz 5 ist als 
ultima ratio die notwendige Ergänzung zur vorrangigen Feststel-
lung der gesetzlichen Planungsverpflichtung. Die ihrer Natur 
nach aufsichtsrechtliche Regelung sichert der Hochschule in ih-
rem eigenen Interesse einen Planungshorizont. Nach allgemei-
nen Regeln muss auch hier wieder die jeweilige Hochschule zu-
vor angehört worden sein. 

Zwar würden sich die vorgenannten Befugnisse zur Feststellung 
und zur Ersatzvornahme schon aus dem derzeit bestehenden 
rechtsaufsichtlichen Instrumentarium ergeben können. Indes 
dient es eher der Klarheit und der Transparenz, unmittelbar im 
Rahmen der die Hochschulentwicklungsplanung betreffenden 
Regelung die ihr korrespondierenden rechtsaufsichtlichen Be-
fugnisse zu regeln. Im Bereich der gemeinsamen Aufgaben kann 
sich die in Teil 10 geregelte sonstige Aufsicht daher auf den Er-
lass und den Vollzug des Hochschulentwicklungsplans be-
schränken, siehe § 76b. 

Der neue Absatz 4 Satz 5 unterstreicht die Finanz- und Wirt-
schaftsaufsicht des Hochschulrates. Die Gelegenheit zur Infor-
mation und Beratung nach Absatz 4 Satz 4 muss mindestens 
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einmal im Semester gewährt werden. Es handelt sich hierbei nur 
um das äußerste Mindestmaß. 

 

zu § 17 

Die Vorschrift enthält die Regelungsinhalte des derzeitigen § 17 
Hochschulgesetz. 

Absatz 1: 

Absatz 1 und 2 sind jeweils neu gefasst worden. Während Ab-
satz 1 künftig den Wahlmodus für sämtliche Mitglieder des Rek-
torats regelt, bestimmt Absatz 2 künftig die Eignungsvorausset-
zungen der Rektoratsmitglieder. Die bisherige, unübersichtliche 
Trennung nach Absatz 1 (Wahl und Eignungsvoraussetzungen 
der hauptberuflichen Mitglieder) und Absatz 2 (Wahl und Eig-
nungsvoraussetzungen der nichthauptberuflichen Mitglieder) 
kann daher aufgegeben werden. 

Nach dem neuen Wahlmodus werden die Mitglieder des Rekto-
rats von der in § 22a geregelten Hochschulwahlversammlung 
gewählt. Dabei ist eine doppelte Mehrheit erforderlich, nämlich 
die Mehrheit der Mitglieder des Gremiums insgesamt und zusätz-
lich die Mehrheit innerhalb der beiden Hälften, die sich aus den 
Mitgliedern des Senats und den Mitgliedern des Hochschulrats 
bilden; falls keine doppelte Mehrheit zustande kommt, sind 
die jeweiligen Mitglieder des Präsidiums nicht gewä hlt . 
Dadurch wird praktisch  ausgeschlossen, dass es zu einem 
Stimmenpatt kommen kann. Bei einem Stimmenpatt wäre ab-
sehbar der erforderliche Rückhalt in der Hochschule  nicht 
erreicht, so dass auch Auffanglösungen durch Überst im-
mungsquoren für diese Situation nicht sinnvoll wäre n. Durch 
die doppelte Mehrheit wird zudem der Senat gestärkt, indem das 
Stimmgewicht der nichtprofessoralen Gruppen im Senat stärker 
zum Tragen kommt; praktisch verdoppelt sich so der Erfolgswert 
ihrer Stimmen. Ohne das Erfordernis der doppelten Mehrheit 
könnte sich der Hochschulrat bereits dann durchsetzen, wenn 
eine Vertreterin oder ein Vertreter der Professorenschaft mit ihm 
stimmt. 

Der neue Satz 2 regelt, dass künftig die Rektorin oder der 
Rektor einen Einfluss (Vorschlagsrecht bei den Pror ektorin-
nen und Prorektoren und Benehmensherstellung bei de r 
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Kanzlerin oder dem Kanzler) auf die Wahl sämtlicher  sich das 
Vorschlagsrecht der Präsidentin oder des Präsidenten künftig auf 
alle Mitglieder des Rektorats besitzt bezieht, wie dies auch in der 
überwiegenden Mehrheit der Hochschulgesetze der Länder be-
reits so vorgesehen ist. Hiermit wird dem politischen Willen nach 
einem zeitgemäßen und professionellen Wissenschaftsmanage-
ment an den Hochschulen in Nordrhein-Westfalen Rechnung ge-
tragen. Es besteht kein sachlich überzeugender Grund für den 
Umstand, dass die Rektorin oder der Rektor derzeit  keinen in 
rechtliche Formen eingekleideten Einfluss auf die W ahl der 
Kanzlerin oder des Kanzlers ausüben kann. kein Vorschlags-
recht hinsichtlich der für die Wirtschafts- und Personalführung 
zuständigen Vizepräsidentschaft hat. Das Widerspruchsrecht 
dieser Vizepräsidentschaft nach § 19 Absatz 2 trägt dies jeden-
falls nicht. Da die Hochschulleitung indes von vorn herein team-
fähig zusammengestellt sein sollte, ist eine Kombination aus ein 
umfassendes Vorschlagsrecht und  Benehmensherstellung  da-
her funktionell. 

Der neue Satz 3 stellt klar, dass die Wahlen der hauptberuflichen 
Rektoratsmitglieder unwirksam sind, wenn die zu besetzende 
Stelle nicht zuvor öffentlich ausgeschrieben wurde. 

Diese Verpflichtung zur öffentlichen Ausschreibung als bewähr-
tes und etabliertes Instrument der Bestenauslese entspricht der 
Bedeutung der Positionen. Sie dient der Qualitätssicherung, da 
so erkennbar das Prinzip der Bestenauslese im Sinne von Artikel 
33 Absatz 2 Grundgesetz dem Auswahlverfahren zugrunde ge-
legt wird, sichert die Verfahrenstransparenz und greift Aspekte 
der Geschlechtergerechtigkeit auf. Die Ausschreibungspflicht gilt 
auch im Falle der Wiederwahl eines Rektoratsmitglieds. Die Re-
gelung dient zudem der Rechtsklarheit, da nunmehr ein Rückgriff 
auf die allgemeinen Regelungen des Landesgleichstellungsge-
setzes entbehrlich wird. 

Der Verzicht auf eine interne Ausschreibungspflicht verschlankt 
das Verfahren zusätzlich. 

Absatz 2: 

In Absatz 2 werden nunmehr die Eignungsvoraussetzungen für 
die Mitglieder des Rektorats gebündelt, die sich zuvor teilweise 
auch in § 17 Absatz 1 a. F. fanden. Regelungen, die in § 18 Ab-
satz 3 ebenfalls normiert sind, können hier entfallen. Durch die 
Ergänzungen in Satz 3 wird ermöglicht, dass im Sinne einer 
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größtmöglichen Partizipation als nichthauptberufliche Prorekto-
rinnen und Prorektoren auch Juniorprofessorinnen und Junior-
professoren, akademische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und 
Studierende in Betracht kommen, und zwar durchaus auch paral-
lel zueinander. Näheres hierzu bleibt den Grundordnungen der 
Hochschulen überlassen.  

Absatz 3: 

Die Änderungen sind redaktionell oder Folgeänderungen auf-
grund der Änderungen in den Absätzen 1 und 2. 

Absatz 4: 

Die Änderungen stellen Folgeänderungen aufgrund der Ände-
rungen in Absatz 1 dar. Für die Abwahl von Mitgliedern der 
Hochschulleitung ist künftig ein Quorum in der Hochschulwahl-
versammlung von drei Vierteln der Stimmen der Mitglieder  er-
forderlich.  

Absatz 5: 

Die Ergänzung des ersten Satzes durch den neuen Halbsatz 2 
stellt eine Folgeänderung zu der Neuerung in Absatz 2 dar, mit 
der auf die Belange der Studierenden Rücksicht genommen wird.  

 

zu § 18 

Die Vorschrift enthält die Regelungsinhalte des derzeitigen § 18 
Hochschulgesetz. 

Absatz 1: 

Durch die Änderung in Satz 2 wird eine ständige Vertretung der 
Rektorin oder des Rektors durch künftig nur noch ein einziges 
Mitglied des Rektorats vorgesehen. Damit wird die bewährte 
Praxis einiger Hochschulen aufgegriffen, die gezeigt hat, dass 
die Reaktionsfähigkeit der Hochschulleitung auf kurzfristige Her-
ausforderungen dadurch steigt und Reibungsverluste durch klare 
Kompetenzverteilungen verringert werden können.  

Absatz 2: 

Die Vorschrift steht zu § 16 Absatz 4 nicht in einem Verhältnis 
der Alternativität, sondern in einem solchen der Kumulation. Die 
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Instrumente nach Absatz 2 und nach § 16 Absatz 4 sind mithin 
nebeneinander anwendbar. 

Der Begriff der "Prüfungsverpflichtung" ist dabei weit zu verste-
hen und adressiert nicht nur die individuelle Prüfungsverpflich-
tung der einzelnen Prüferinnen oder Prüfer im Sinne der Amts-
pflicht des einzelnen prüfenden Amtswalters auf gehörige, mithin 
pflicht- und rechtsgemäße Abnahme der Prüfung. Vielmehr 
adressiert die Regelung auch die Pflichten der in das Prüfungs-
geschehen kraft der einschlägigen rechtlichen Bestimmungen 
eingebundenen Zurechnungseinheiten von Rechten und Pflich-
ten, also bspw. auch die Pflichten der Prüfungsausschüsse. Ins-
besondere kann daher die Rektorin oder der Rektor die Fachbe-
reichsleitung bitten, einen Prüfungsausschuss anzuweisen, dem 
Recht gemäß zu verfahren. Falls der Prüfungsausschuss sich 
weigert, greifen die Mittel der Rechtsaufsicht und des Disziplinar-
rechts. 

Absatz 3: 

Durch die Änderung wird die Zuständigkeit des Ministeriums für 
die Ernennung oder Bestellung der Rektorin oder des Rektors 
begründet. Dies ist eine dienstrechtliche Folgeänderung zum 
neuen § 33 Absatz 3 Satz 1.  

 

zu § 19 

Die Vorschrift enthält die Regelungsinhalte des derzeitigen § 19 
Hochschulgesetz. 

Mit dem eingeführten Absatz 3 wird die Möglichkeit für die Hoch-
schulen eröffnet, in ihren Grundordnungen wieder die Bezeich-
nung "Kanzlerin" oder "Kanzler" vorzusehen. Hiermit wird einem 
mehrfach aus dem Hochschulraum geäußerten Wunsch der 
Wahlfreiheit entsprochen.  

 

zu § 20 

Die Vorschrift enthält die Regelungsinhalte des derzeitigen § 20 
Hochschulgesetz. 

Absatz 1: 



210 / 366 
 

Der neue Satz 2 stellt – wie derzeit schon § 19 Absatz 2 Satz 2 
Halbsatz 2 Kunsthochschulgesetz – klar, dass es sich bei den 
Ämtern der hauptberuflichen Mitglieder des Rektorats nicht um 
Laufbahnämter handelt. Insofern muss für die jeweilige Verbe-
amtung auf Zeit keine Laufbahnbefähigung vorliegen; entschei-
dend ist vielmehr, dass die Eignungsvoraussetzungen des § 17 
Absatz 2 Hochschulgesetz in der Fassung dieses Gesetzes (§ 17 
Absatz 1 Satz 2 Hochschulgesetz in der geltenden Fassung) ge-
geben sind. Liegt die Laufbahnbefähigung daher im Einzelfall 
nicht vor, bedeutet dies nicht, dass dann nur ein privatrechtliches 
Dienstverhältnis begründet werden darf. 

Absatz 4: 

Mit dieser Vorschrift soll die Gewinnung externen Führungsper-
sonals zur Professionalisierung der Hochschulleitung erleichtert 
werden. Oftmals gelingt diese Gewinnung insbesondere bei der 
Rektorin oder dem Rektor indes nur dann, wenn neben dem 
Zeitbeamtenverhältnis als Rektorin oder der Rektor zugleich ein 
Lebenszeitbeamtenverhältnis als Professorin oder Professor be-
gründet werden kann, welches mit Blick auf das Zeitbeamtenver-
hältnis zugleich für dessen Dauer zum Ruhen gebracht wird. 

Nach § 38 Absatz 1 müssen Professuren grundsätzlich öffentlich 
ausgeschrieben werden. Die gesetzlich ausdrücklich in § 38 nie-
dergelegten Ausnahmen von diesem Grundsatz greifen in dem 
vorliegenden Falle der Gewinnung externer Leitungskräfte zu-
meist nicht. Falls gleichwohl das grundsätzliche Ausschrei-
bungsgebot auch im Falle der Gewinnung externer Leitungskräf-
te voll gelten würde, wäre die Gewinnung externen Leitungsper-
sonals durchgreifend erschwert, wenn nicht praktisch verhindert. 
Dies würde indes dem Sinn und Zweck des Absatzes 4, also der 
flankierenden Stärkung der Professionalisierung der Hochschul-
leitung, widersprechen. Insofern müssen die beiden Prinzipien 
der Qualitätssicherung und der Professionalisierung zugleich op-
timiert werden. 

Angesichts dessen ermöglicht der Sinn und Zweck des Absatzes 
4 im systematischen Abgleich mit dem Qualitätssicherungsgebot 
des § 38, dass als Folge eines durchzuführenden ordentlichen 
Berufungsverfahrens einer hochschulexternen Person, die sich 
auf eine hauptberufliche Rektoratsmitgliedschaft bewirbt, eine 
Professur an der neuen Hochschule zumindest dann verliehen 
werden darf (Folge: Befriedigung des Personalgewinnungsbe-
dürfnisses), wenn diese Person bereits das Amt einer Professo-
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rin oder eines Professors bekleidet und damit zumindest einmal 
ein ausschreibungsgestütztes Berufungsverfahren in der Ver-
gangenheit erfolgreich durchlaufen hat (Folge: Befriedigung des 
Qualitätssicherungsaspekts). Insofern ist in diesen Fällen eine 
ungeschriebene Ausnahme von dem Ausschreibungsgebot des 
§ 38 gegeben. 

Mit Blick auf den Personalgewinnungsaspekt untersagt Absatz 4 
nicht im Wege eines Umkehrschlusses, dass eine Übernahme in 
den Hochschuldienst als Professorin oder Professor erst nach 
der Beendigung der Amtszeit als Rektoratsmitglied zulässig ist. 
Das jeweilige Rektoratsmitglied kann daher bereits zeitgleich mit 
seiner Ernennung zum Rektoratsmitglied nach dem erfolgreichen 
Abschluss eines Berufungsverfahrens in das professorale Amt 
berufen werden. Bei der Berufung müssen die verfassungsrecht-
lich gesicherten Mitbestimmungsrechte des Fachbereichs ge-
wahrt sein. 

Die Zusage im Sinne des Satzes 2 ist Angelegenheit der dienst-
vorgesetzten Stelle. 

Absatz 5: 

Nach § 2 Absatz 1 Vergütungsoffenlegungsgesetz veröffentli-
chen die öffentlich-rechtlichen Unternehmen die für die Tätigkeit 
im Geschäftsjahr gewährten Bezüge jedes einzelnen Mitglieds 
der Geschäftsführung, des Aufsichtsrates, des Beirates oder ei-
ner ähnlichen Einrichtung unter Namensnennung, aufgeteilt nach 
erfolgsunabhängigen und erfolgsbezogenen Komponenten sowie 
Komponenten mit langfristiger Anreizwirkung, im Anhang des 
Jahresabschlusses. Diese Offenlegungspflicht greift nach § 1 
Vergütungsoffenlegungsgesetz nicht bei den Universitäten und 
Fachhochschulen, da diese keine Unternehmen darstellen. Die 
Herausnahme der Hochschulen aus dem Vergütungsoffenle-
gungsgesetz ist daher schlüssig, da sich bei den Hochschulen 
keine unternehmerischen Risiken verwirklichen und der Transpa-
renzgedanke des Vergütungsoffenlegungsgesetzes an diesen 
Risiken anknüpft. 

Bei den Hochschulen können sich indes Bildungserfolgsrisiken 
verwirklichen und sie haben die Verantwortung für erhebliche öf-
fentliche Budgets. Diese Risiken sind gesellschaftlich ebenso re-
levant wie unternehmerische Risiken. Es besteht daher auch im 
Hochschulbereich ein erhebliches öffentliches Transparenzinte-
resse. Diesem Transparenzinteresse will die neue Vorschrift in-
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sofern gerecht werden, als die Offenlegung aggregierter und da-
her nicht mehr personalisierbarer Daten angeordnet wird. Wenn-
gleich das Ministerium diese Daten auch nach Maßgabe der all-
gemeinen Vorschriften (insbesondere des § 76 Absatz 4) erhe-
ben und auf der Grundlage dieser Erhebung aggregieren kann, 
ist es sachgerecht, die Sinnhaftigkeit dieser Aggregierung ge-
setzlich eigens zu unterstreichen. 

 

zu § 21 

Die Vorschrift enthält die wesentlichen Regelungsinhalte des 
derzeitigen § 21 Hochschulgesetz. 

Absatz 1:  

Die Einführung des Hochschulrats an den Hochschulen in der 
Trägerschaft des Landes hat sich bewährt. Die Erfahrungen zei-
gen, dass der Hochschulrat eine wichtige Funktion bei der Auf-
sicht und Beratung des Rektorats hat und die strategische Ent-
wicklung sowie die interne Finanzplanung der Hochschule vo-
ranbringt. Der Hochschulrat soll auch weiterhin die Geschäftsfüh-
rung des Rektorats beaufsichtigen, nunmehr mit einem stärkeren 
Gewicht auf finanziellen Belangen. Dies wird im geänderten Ab-
satz 1 der Norm durch die neu eingeführte Nummer 4 verdeut-
licht, wonach der Hochschulrat die Aufsicht über die Wirtschafts-
führung des Rektorats wahrnimmt. Hiermit sollen Fragen der 
Vergütung, der Umgang mit Rücklagen und die Rechenschaft für 
öffentliche Mittel einer Überprüfung durch das Parlament und 
dem Landesrechnungshof besser zugänglich gemacht werden. 

Dem Hochschulrat ist es unbenommen, seine Aufsicht auch 
mit Hilfe der Innenrevision der Hochschule wahrzune hmen. 
Soweit er dabei durch Beschäftigte der Hochschulver wal-
tung unterstützt wird, ist er berechtigt diesen Bes chäftigten 
insofern Aufträge zu geben und Weisungen zu erteile n. 

Zu den Aufsichtspflichten gehört weiterhin, dass der Hochschul-
rat dem Hochschulentwicklungsplan des Präsidiums, dem Ent-
wurf des Hochschulvertrages, dem Wirtschaftsplan, der unter-
nehmerischen Hochschultätigkeit und der Gründung einer Stif-
tung zustimmen muss. In seiner Funktion als Beratungsorgan un-
terstützt der Hochschulrat die Arbeit des Rektorats und gibt Im-
pulse für die Ausrichtung der Hochschule nach innen und außen. 
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Zu einer sachgerechten Beratung gehört auch, dass der Hoch-
schulrat Stellung nimmt zum Hochschulentwicklungsplan,  zu 
dem Rechenschaftsbericht des Rektorats, zu den Evaluationsbe-
richten der Hochschule und zu grundlegenden oder hochschul-
weit bedeutsamen Angelegenheiten der Hochschule. An der 
Wahl und Abwahl des Rektorats wirken die Mitglieder des Hoch-
schulrats über die Hochschulwahlversammlung gemäß § 22a 
ebenfalls mit.  

Die Konkretisierung in Nummer 7 war vormals in § 11 Absatz 1 
Satz 3 Hochschulwirtschaftsführungsverordnung in der bis zum 
7. Dezember 2012 geltenden Fassung enthalten. Aus Gründen 
der Rechtssicherheit und Klarstellung hinsichtlich des Umfangs 
der zu erteilenden Entlastung wird die Regelung nun in das 
Hochschulgesetz aufgenommen. Im Rahmen der Entlastung er-
folgen hiernach auch die Feststellung des Jahresabschlusses 
sowie der Beschluss über die Ergebnisverwendung. 

Wie auch bei ihren anderen Organen wird die Hochsch ule 
ihrem Hochschulrat dasjenige Personal und diejenige n 
sächlichen Mittel zur Verfügung stellen, die zur Au fgaben-
wahrnehmung erforderlich sind. 

Der Hochschulrat nimmt wesentlich ehemals staatlich e Auf-
gaben wahr. Angesichts dessen bietet es sich an, da ss das 
Ministerium – wie schon bisher mit den Rektorinnen und 
Rektoren sowie den Kanzlerinnen und Kanzlern der Un iver-
sitäten und der Fachhochschulen (Landeswissenschaft s-
konferenzen) – regelmäßige Besprechungen mit den Vo rsit-
zenden der Hochschulräte in Form ständiger Konferen zen 
durchführt. 

Absatz 3: 

Im geänderten Absatz 3 wird die Zusammensetzung des Hoch-
schulrats nunmehr so geregelt, dass der zukünftig rein extern zu 
besetzende Hochschulrat neben der vorsitzenden Person aus 
mindestens sechs und höchstens 12 Mitgliedern besteht. Mit der 
Vorgabe, dass mindestens die Hälfte der Mitglieder des 
Hochschulrates Externe sein müssen, wird bei dem kü nftig 
ungeradzahlig besetzten Hochschulrat die Mehrheit d ieses 
Gremiums mit Externen besetzt sein. Die Notwendigkeit der 
rein einer derart überwiegend  externen Besetzung ergibt sich 
als Kontrapunkt zu der Stärkung des Senats, der durch die neu 
eingeführte Beratungsfunktion in grundsätzlichen Angelegenhei-
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ten der Hochschule die interne Sicht der Hochschulmitglieder 
vertreten kann. Auf diese Art und Weise wird das angemessene 
Kräfteverhältnis der zentralen Hochschulorgane im Gleichge-
wicht gehalten. Unbenommen von der nunmehr externen Beset-
zung des Hochschulrates bleibt die Möglichkeit, auch Repräsen-
tantinnen und Repräsentanten des Wissenschaftssystems in den 
Hochschulrat zu berufen – freilich solche von anderen Institutio-
nen –, um die Sachkunde des Hochschulrats zu verbessern. 

Bei der Besetzung ist insbesondere auf die Repräsentanz aus 
der Mitte der Gesellschaft zu achten, die sinnvollerweise durch 
Vertreterinnen und Vertreter von Nichtregierungsorganisationen 
erfolgen kann. Solche Organisationen bestehen aus einem de-
mokratisch strukturierten Zusammenschluss von Menschen, die 
auf der Grundlage gleicher Interessen zur Durchsetzung ge-
meinsam anerkannter Ziele gegründet worden sind und in ihrer 
Arbeit sachliche Kompetenz stellvertretend repräsentieren. Zu-
dem rechnen zu den Vertretungen aus der Wirtschaft sämtli-
che Vertreterinnen und Vertreter der Sozialpartner,  also 
nicht nur diejenigen der Unternehmer, sondern auch Vertre-
terinnen und Vertreter der Arbeitnehmerinnen und Ar beit-
nehmer, insbesondere der Gewerkschaften. 

Im Übrigen ist die Aufzählung in Satz 1 Halbsatz 2 nur bei-
spielhaft und nicht abschließend.  

Mindestens 40 % der Hochschulratsmitglieder müssen zwingend 
und ohne Ausnahmemöglichkeit weiblich sein. Darüber hinaus 
besteht die Verpflichtung zu geschlechtsparitätischen Besetzung 
im Rahmen der Regelungen des § 11c. 

Mit Blick auf die Besonderheiten seiner Besetzung u nd der 
damit im Unterschied zu den anderen Organen verbund enen 
Abweichungen in der praktischen Organisation der Or gan-
funktion kann der Der Hochschulrat in seiner Geschäftsordnung 
eine Stimmrechtsübertragung auf ein anderes Hochschulratsmit-
glied vorsehen, wenn es zugleich die Ausübung der Vollmacht 
mit Maßgaben, wie das fremde Stimmrecht auszuüben ist, ver-
bindet (gebundene Stellvertretung). Eine freie Stellvertretung, bei 
der im Innenverhältnis zwischen dem Vertretenen und dem Ver-
treter keine Maßgabenvereinbarungen getroffen worden sind, 
kommt hingegen mit Blick auf den besonderen personellen Be-
zug der Mitgliedschaft nicht in Betracht. 



215 / 366 
 

Mit Blick auf den Umstand, dass die gesetzlich fest gelegten 
Organkompetenzen innerhalb der Hochschule grundsätz lich 
nicht disponibel sind, ist eine Stellvertretung der  Mitglieder 
der sonstigen Organe nur nach Maßgabe des § 13 Absa tz 1 
Satz 2 zulässig.  

Absatz 4: 

Im Falle der Nachbesetzung eines ausgeschiedenen Hochschul-
ratsmitglieds folgt das neue Mitglied dem ausgeschiedenen Mit-
glied in seiner Amtszeit nach. Das neue Mitglied wird also nicht 
für eine volle Amtsperiode bestellt, sondern für die Restperiode 
des ausgeschiedenen Mitglieds; ansonsten wäre der Grundsatz 
der Organstabilität berührt. Absatz 3 Satz 3 bezieht sich mithin 
auf den Hochschulrat als Organ, nicht auf das einzelne nachbe-
setzte Mitglied. 

Absatz 4a: 

Neu eingeführt wird die Regelung zur Abberufung eines Hoch-
schulratsmitglieds aus wichtigem Grund. Umfang und Maß des 
einer Abberufung zugrunde liegenden Verfahrens wird durch den 
verwaltungsrechtlichen Untersuchungsgrundsatz bestimmt. Da-
bei Entsprechend der Abberufung als actus contrarius zu m 
Bestellungsverfahren  muss  kann gemäß Satz 12 der Impuls 
einer solchen Untersuchung aus der Hochschule kommen, das 
Ministerium kann aber im Rahmen seines pflichtgemäßen Er-
messens auch aufgrund anderer Informationen tätig werden. 

Ein wichtiger Grund für eine Abberufung oder eine erhebliche 
Pflichtverletzung wird regelmäßig zumindest dann anzunehmen 
sein, wenn das Mitglied des Hochschulrats in objektiv erheblicher 
und offensichtlich schwerwiegender Weise die ihm oder ihr nach 
diesem Gesetz obliegenden Pflichten so missachtet oder verletzt 
hat, dass eine weitere Amtsausübung unter Berücksichtigung al-
ler Umstände des Einzelfalls untragbar erscheint. Maßgeblich ist 
dabei auch die herausgehobene Position eines Hochschulrats-
mitglieds, die ein besonderes Maß an persönlicher Integrität und 
Achtung auch der Rechtsordnung erfordert, um das Bild der 
Hochschule in der Öffentlichkeit und das Amt nicht zu beschädi-
gen.  
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Absatz 5a: 

Durch diese neue Regelung wird dem Petitum Rechnung getra-
gen, die Arbeit des Hochschulrats transparenter zu gestalten. 
Hochschulintern soll der Hochschulrat insofern die Tagesord-
nung seiner Sitzungen und seine Beschlüsse hochschulöffentlich 
bekannt geben. Dabei muss ausweislich des Verweises auf die 
§§ 8 und 9 des Informationsfreiheitsgesetzes der Schutz perso-
nenbezogener Daten und von Betriebs- und Geschäftsgeheim-
nissen weiterhin gewährleistet bleiben.  

Mindestens einmal im Semester soll der Hochschulrat dem Se-
nat, der Studierendenschaft, den Personalräten, der Gleichstel-
lungsbeauftragten und der Vertrauensperson der schwerbehin-
derten Menschen Gelegenheit zur Information und Beratung ge-
ben. Die Art und Weise, in der dies geschieht, steht dab ei im 
pflichtgemäßen Ermessen des Hochschulrates. Entspre -
chend der Praxis einiger Hochschulen kann beispiels weise 
die oder der Vorsitzende informieren und beraten.  

Durch die neu eingeführte Rechenschaftspflicht des Hochschul-
rats gegenüber dem Ministerium wird dem Transparenzgebot 
auch im Verhältnis zum Staat Rechnung getragen. Zudem wird 
verdeutlicht, dass der Hochschulrat innerhalb der Hochschule 
ehemals staatliche Aufgaben wahrnimmt und funktional häufig 
anstelle des Ministeriums handelt. Dieser funktionalen Stellung 
entspricht eine Rechenschaftspflicht gegenüber dem Ministeri-
um. 

Absätze 6 und 8: 

Die Änderungen sind Folgeänderungen, die sich aus der nun-
mehr rein externen Besetzung des Gremiums ergeben.  

 

zu § 22 

Die Vorschrift enthält die Regelungsinhalte des derzeitigen § 22 
Hochschulgesetz. 

Der Senat als das durch unmittelbare Wahlen demokratisch-
korporationsrechtlich am stärksten legitimierte Organ der Hoch-
schule soll seiner herausgehobenen Position entsprechend wie-
der gestärkt werden. Neben der Vorschrift des § 11a gelingt dies 
vor allem, indem er aktiv an der Wahl der Hochschulleitung teil-
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nimmt und indem er künftig wieder in die grundsätzlichen, hoch-
schulweiten Angelegenheiten der Forschung, Lehre, Kunst und 
des Studiums oder bei grundsätzlichen Angelegenheiten der 
zentralen Einrichtungen eingebunden werden darf.  

Absatz 1: 

Die Vorschrift führt die Zuständigkeiten des Senats abschließend 
auf. Soweit daneben nach Maßgabe des § 38 Absatz 4 das Ver-
fahren zur Vorbereitung des Berufungsvorschlags ausgestaltet 
wird, gibt § 38 Absatz 4 keine Kompetenz zur Erweiterung der 
Zuständigkeiten nach § 22. Die Berufungsordnung kann somit 
nicht regeln, dass der Senat die Berufungsliste beschließt oder 
über sie berät. 

Die Änderungen in Satz 1 Nummer 1 sind durch die Einführung 
der Hochschulwahlversammlung im neuen § 22a bedingt. Durch 
die neu eingeführte Regelung in Satz 1 Nummer 5 wird verdeut-
licht, dass zukünftig der Senat auch die Aufgabe hat, zu hoch-
schulweit bedeutsamen Angelegenheiten oder in Grundsatzfra-
gen eine Stellungnahme abzugeben. Bislang war dies nicht zu-
lässig, da mit dem Hochschulfreiheitsgesetz diese Aufgabe dem 
Senat genommen und dem Hochschulrat gegeben wurde; die 
Aufgabe stand somit bislang allein dem Hochschulrat zu. Der 
Senat konnte Empfehlungen und Stellungnahmen nur zu den 
Gegenständen des Satzes 1 Nummer 4 und damit nur reaktiv zu 
enumerativ aufgezählten Beschlussvorlagen der anderen Organe 
abgeben; die Gegenstände des Satzes 1 Nummer 4 decken in-
des noch nicht einmal ansatzweise diejenigen der neuen Num-
mer 5 des Satzes 1 ab. Diese Beschränkung widerspricht er-
kennbar und offensichtlich dem Gedanken einer partizipativen 
Hochschule. Schon in der Hochschulwirklichkeit hat sich dieser 
kompetentiell partizipationsfeindliche Rigorismus des Hochschul-
freiheitsgesetzes daher nicht durchhalten lassen. Die Änderung 
beseitigt diesen auch funktional wenig sachgerechten Rechtszu-
stand und führt eine auf Grundsatzfragen bezogene, insofern 
thematisch nicht auf Einzelthemen beschränkte und zudem nicht 
bloß reaktive, sondern aktive Kompetenz zur Stellungnahme des 
Senats ein. 

Die sonstigen Änderungen der Norm sind redaktionell.  
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Absatz 2: 

Die Vorschrift enthält die Regelungsinhalte des bisherigen § 22 
Absatz 2 Hochschulgesetz.  

Mit dem neu eingefügten Satz wird der Bezug zu § 11a Absatz 2 
hergestellt, indem als zwingende Rechtsfolge Gruppenparität 
angeordnet wird für den Fall, dass eine Hochschule keine oder 
keine hinreichenden Regelungen der partizipativen Mitwirkung 
aller Gruppen im Sinne von § 11a Absatz 2 trifft.  

Hierzu sieht die Norm zwei Bedingungen vor, die kumulativ vor-
liegen müssen: Die erste Bedingung (kein Vorliegen einer Rege-
lung nach § 11a) bildet den Fall der gegebenen mangelnden Zie-
lerreichung ab. Die zweite Bedingung (förmliche Feststellung 
mangelnder Zielerreichung durch das Ministerium) sichert, dass 
keine Zweifel mehr bestehen, in welchem Stimmverhältnis der 
Gruppen zueinander Senatsbeschlüsse gefasst werden müssen. 
Eine förmliche Feststellung des Zeitpunkts, ab dem Gruppenpari-
tät herrscht, ist aus Gründen der Rechtssicherheit unabweislich 
notwendig. Der Grundsatz der Organstabilität erfordert, dass 
Stimmverhältnisse zu jedem Zeitpunkt klar und eindeutig gere-
gelt sind, da ansonsten häufig unklar bliebe, ob ein Beschluss 
wirksam ist oder nicht. 

Soweit beide Bedingungen erfüllt sind, stehen die Stimmen der 
Vertreterinnen und Vertreter der Gruppen im Sinne des § 11 Ab-
satz 1 Satz 1 in einem Verhältnis von 1 : 1 : 1 : 1 zueinander.  

Das Stimmrecht der Dekaninnen und Dekane nach Maßgabe der 
Grundordnung widerspricht dem Prinzip der Gruppenparität. Es 
wurde daher gestrichen. 

Absatz 4: 

Mit dieser neu eingeführten Regelung wird die paritätische Mit-
wirkung aller Gruppen im Senat im Sinne der §§ 11a und 22 Ab-
satz 2 verfassungsrechtlich abgerundet. Für den Fall des § 22 
Absatz 2 wird hier normiert, dass in den hier enumerativ aufge-
zählten Angelegenheiten trotz des Greifens einer Gruppenparität 
der maßgebliche Einfluss der Gruppe der Hochschullehrerinnen 
und Hochschullehrer bestehen bleibt. Damit wird ihrem Grund-
recht der Wissenschaftsfreiheit gemäß der ständigen Rechtspre-
chung des Bundesverfassungsgerichts Rechnung getragen. Es 
handelt sich um die Wahl der Mitglieder des Senats in der Fin-
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dungskommission nach § 17 Absatz 3, um den Erlass von Ord-
nungen, die inhaltliche Rahmenbedingungen der Forschung re-
geln, und um Rahmenprüfungsordnungen.  

 

zu § 22a 

Mit dieser Vorschrift wird das neue Organ der Hochschulwahl-
versammlung eingeführt, dessen Aufgabe gemäß § 17 die Wahl 
der Mitglieder der Hochschulleitung ist.  

Mit der Schaffung dieses Gremiums, das aus den Mitgliedern je-
weils des Senats und des Hochschulrats besteht, wird dem An-
sinnen des Bundesverfassungsgerichts entsprochen, den Mit-
gliedern der Hochschule ein größeres Mitspracherecht bei der 
Wahl der Hochschulleitung zu geben. Nunmehr wird sicherge-
stellt, dass alle Gruppen der Hochschule an der Wahl der Hoch-
schulleitung mitwirken, wie es der modernen, autonomen, von ih-
ren Mitgliedern selbstverwalteten Hochschule entspricht.  

Absatz 1: 

Die Regelung verdeutlicht, dass nicht Senat und Hochschulrat 
als Organe Mitglieder der Hochschulwahlversammlung sind, 
sondern dass ihre Mitglieder gleichzeitig Mitglieder der Hoch-
schulwahlversammlung als eigenes Gremium sind. Satz 2 stellt 
sicher, dass sich unabhängig von der jeweils von Hochschule zu 
Hochschule unterschiedlichen Anzahl der Mitglieder des neuen 
Gremiums ein Gleichgewicht der Stimmen einstellt, indem das 
Stimmrecht hälftig auf die Mitglieder der beiden Muttergremien 
verteilt wird.  

Mit diesem halbparitätischen Organzuschnitt soll der hochschul-
interne Dialog gefördert werden; zugleich dürften Lösungen ge-
funden werden, die auf eine weitreichende Akzeptanz stoßen. 
Die Vorschrift zeichnet damit die gute Praxis einiger Hochschu-
len in Nordrhein-Westfalen nach, die bereits gemäß § 17 Absatz 
1 a. F. in Verbindung mit § 22 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 a. F. 
die Wahl der Hochschulleitung durch den Hochschulrat und de-
ren Bestätigung durch den Senat in abgestimmter und kon-
sensualer Weise durchgeführt haben.  

Mit Blick auf die nichtstimmberechtigten Mitglieder  des Se-
nats nach § 22 Absatz 2 Satz 2 sowie die nichtstimm berech-
tigten kooptierten Mitglieder des Hochschulrates na ch § 21 
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Absatz 3 Satz 4 gewährleistet Satz 3, dass in der H och-
schulwahlversammlung nur die stimmberechtigten Mitg lie-
der des Senats und des Hochschulrates abstimmen. 

Absatz 2: 

Durch die Befugnis zur näheren Ausgestaltung des gesetzlichen 
Rahmens in der Grundordnung kann jede Hochschule für sich 
selbst passgenaue Regelungen zur Umsetzung finden. Die Vor-
schrift erhöht daher den Autonomiegrad der Hochschulen.  

 

zu § 22b 

Mit dieser neuen Regelung wird den Hochschulen gesetzlich die 
Möglichkeit eröffnet, sich selbst ein Gremium zu schaffen, in dem 
sie zusammen mit allen Beteiligten, also ihren Mitgliedern, Orga-
nen und Gremien über ihren Status Quo und ihre Perspektiven 
diskutieren kann. Von ihrer Funktion her unterscheidet sich 
die Hochschulkonferenz deutlich von den anderen Gre mien 
der Hochschule, insbesondere vom Senat. Sie soll ei ne 
Plattform bieten zum perspektivisch angelegten Mein ungs-
austausch zwischen den Organen auf Zentralebene sow ie 
den Vertretungen aus der fachbereichlichen Ebene un d 
sonstigen Ebenen.  

Absatz 1 macht deutlich, dass die Regelung einen Impuls für ei-
ne stärkere interne Fokussierung der Hochschulen an gelebter 
demokratischer Mitwirkung geben soll und gleichzeitig den 
Hochschulen allen Spielraum entsprechend ihrer jeweiligen Kul-
tur zur näheren Ausgestaltung im Rahmen der Grundordnung 
belässt. Absatz 2 stellt dar, welche Gruppenvertretungen und 
sonstige Funktionsträgerinnen und Funktionsträger der Hoch-
schulen mindestens in der Hochschulkonferenz vertreten sein 
sollen; gemäß Absatz 3 kann dieser Kreis aber hochschulindivi-
duell spezifiziert und ausgeweitet werden. Regelungsort für Ein-
zelheiten wie Mitglieder, Tagungsrhythmus und Vorsitz ist die je-
weilige Grundordnung.  

 

zu § 23 

Die Änderung in Absatz 1 ist eine Folgeänderung bedingt durch 
den nunmehr rein extern oder mehrheitlich extern  besetzten 
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Hochschulrat. Die Bedeutung und das Erfordernis von Beratung 
insbesondere des Hochschulrats zu den in Absatz 2 genannten 
Belangen steigen dadurch. Nur noch in klar begründeten Aus-
nahmefällen soll es daher möglich sein, entgegen der gesetzli-
chen Vorgabe von der Einrichtung einer Fachbereichskonferenz 
abzusehen.  

Die Änderung in Absatz 3 ist redaktionell.  

 

zu § 24 

Die Vorschrift knüpft an die wesentlichen Regelungsinhalte des 
derzeitigen § 24 Hochschulgesetz an. 

Ziel der Neufassung des § 24 ist es, die Strukturen und Aufga-
ben der Gleichstellungsbeauftragung deutlicher zu fassen. Stär-
ker als bisher werden Regelungen des Landesgleichstellungsge-
setzes hochschulspezifisch konkretisiert in das Hochschulgesetz 
aufgenommen. 

Absatz 1: 

Der Begriff der Zentralen Gleichstellungsbeauftragten wird in 
Satz 1 in das Gesetz eingeführt. Die Bezeichnung vereinfacht ei-
ne Abgrenzung der zentralen Gleichstellungsbeauftragten, die für 
die gesamte Hochschule tätig ist, von den dezentralen Gleich-
stellungsbeauftragten der Fachbereiche. Die Gleichstellungsbe-
auftragte wird aus dem Kreis der weiblichen Mitglieder und An-
gehörigen der Hochschule gewählt. Das dem jeweiligen mitglied-
schafts- oder angehörigenrechtlichen Status zugrundeliegende 
Rechtsverhältnis wird durch die Wahl seinem Grunde nach nicht 
berührt. 

Durch die Neuformulierung des Wirkungsbereiches und insbe-
sondere die Erwähnung des administrativen und technischen Be-
reiches wird das breite Wirkungsspektrum der Gleichstellungs-
beauftragten verdeutlicht. 

Absatz 2: 

Grundsätzlich sind alle weiblichen Mitarbeiterinnen und Angehö-
rigen zur Gleichstellungsbeauftragten (und zu den Stellvertrete-
rinnen) wählbar. Vor der Neufassung war ein abgeschlossenes 
Hochschulstudium Voraussetzung für die Funktion der Gleich-
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stellungsbeauftragten. Mit der Änderung wird nunmehr die fachli-
che Qualifikation zur Voraussetzung für die Funktion der Gleich-
stellungsbeauftragten. Die tatsächliche fachliche Eignung und 
Befähigung hinsichtlich der Aufgabenerfüllung ist damit das ent-
scheidende Kriterium. Für die zentrale Gleichstellungsbeauf-
tragte wird sich in der Regel ein Hochschulstudium als Qua-
lifikationsnachweis für die fachliche Qualifikation  eignen.  
Um ein möglichst breites Spektrum der fachlichen Erfahrungen 
und Perspektiven abzudecken, sollten sich bei großen Hoch-
schulen mit mehreren Stellvertreterinnen möglichst alle Gruppen 
in der Gleichstellungsbeauftragung wiederfinden. 

Absatz 3: 

Satz 1 stellt die Bestellung von Gleichstellungsbeauftragten der 
Fachbereiche in das pflichtgemäße Ermessen der Hochschulen. 
Die Hochschulen können hochschulspezifische Modelle entwi-
ckeln; so kann zum Beispiel für mehrere kleinere Fachbereiche 
auch eine gemeinsame Gleichstellungsbeauftragte bestellt wer-
den.  

Die gesetzliche Zuweisung der Stellvertretereigenschaft für die 
Arbeit in den Gremien in Satz 3 schafft Rechtsklarheit. Die Rech-
te und Pflichten der Gleichstellungsbeauftragten sind auf eine 
Rechtsinhaberin – die zentrale Gleichstellungsbeauftragte – zu-
rückzuführen. Von ihr leiten sich die Rechtspositionen der Stell-
vertreterinnen ab. Die geliehene Macht der zentralen Gleichstel-
lungsbeauftragten stärkt die Position der Gleichstellungsbeauf-
tragten des Fachbereiches in den Gremien. Die Ausgestaltung 
des Grundverhältnisses, z. B. zur Gestaltung der Zusammenar-
beit und zum Umfang der Vertretungsmacht, sollte die zentrale 
Gleichstellungsbeauftragte mit ihren Stellvertreterinnen im Vo-
raus festgelegen. 

Absatz 4: 

Die Gleichstellungskommissionen haben sich mit unterschiedli-
chen Modellen in den Hochschulen etabliert. Sie unterstützen 
und beraten die Hochschulen und Gleichstellungsbeauftragten 
bei der Erfüllung des Gleichstellungsauftrages. Die Neufassung 
dient der Klarstellung. 

Absatz 5: 
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Die Berücksichtigung des Gleichstellungsauftrages bei der leis-
tungsorientierten Mittelvergabe an Hochschulen (Satz 1) war vor 
der Novellierung in § 5 Landesgleichstellungsgesetz geregelt. Da 
es sich um eine bereichsspezifische Spezialregelung für die 
Hochschulen handelt, ist es sinnvoller, die Regelung in das 
Hochschulgesetz zu überführen. Dies dient u. a. der Übersicht-
lichkeit. § 5 Landesgleichstellungsgesetz wird aufgehoben. 

Satz 2 fordert die Hochschulen zur Entwicklung von genderge-
rechten Finanzierungsmodellen auf. Durch wirkungsvolle finanz-
politische Analyse- und Steuerungsinstrumente im Sinne des 
Gender Bugdetings soll die Geschlechtergerechtigkeit an den 
Hochschulen verstärkt werden. 

Absatz 6: 

Die Änderung ist mit Blick auf den neuen Absatz 4 redaktionell. 

 

zu § 25 

Die Vorschrift enthält die Regelungsinhalte des derzeitigen § 25 
Hochschulgesetz. 

Neu hinzugekommen ist  sind die in Absatz 2 Satz 1 Halbsatz 2 
geregelte Kompetenz  geregelten zwei neuen Kompetenzen der 
Rektorin oder des Rektors. Zum einen ist sie oder er nun befugt, 
Richtlinien für die Erledigung der Rechts- und Verwaltungsange-
legenheiten durch die Kanzlerin oder den Kanzler zu erlassen. 
Zum anderen ist geregelt, dass die Vizepräsidentin oder der Vi-
zepräsident im Auftrag der Präsidentin oder des Präsidenten 
handelt und damit unter ihrer oder seiner auch einzelfallbezoge-
nen Weisungsbefugnis steht. 

Mit dieser neuen Befugnis  diesen neuen Befugnissen der Rek-
torin oder des Rektors wird zusammen mit dem Erfordernis der 
Benehmensherstellung  Vorschlagsrecht nach § 17 Absatz 1 
die Funktionalität der Hochschulleitung insgesamt insoweit ge-
stärkt, als sich der unterstützende Charakter der Hochschulver-
waltung nunmehr funktional zielführend entfalten kann. Durch die 
neue Kompetenzzuweisung wird zudem der Besorgnis einer 
nicht gänzlich friktionslosen Abstimmung zwischen Hochschullei-
tung im engeren Sinne und der Verwaltungsleitung entgegenge-
wirkt. Ähnliche Instrumente gibt es auch in den Hochschulrech-
ten anderer Bundesländer. 
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Die Kompetenz des Rektorats nach Absatz 2 Satz 2 zur Ent-
scheidung in Grundsatzfragen geht der Richtlinienkompetenz  
Richtlinien- und Weisungskompetenz der Rektorin oder des Rek-
tors vor. Das Gleiche gilt für die nach Absatz 2 Satz 3 geschäfts-
ordnungsrechtlich geregelte Entscheidung des Rektorats, ob und 
in welcher Weise in Ansehung der Hochschulverwaltung das 
Ressortprinzip praktisch umgesetzt wird; denn diese Entschei-
dung ist durchweg eine Entscheidung in Grundsatzfragen. 

 

zu § 26 

Die Vorschrift enthält in ihren Absätzen 1 bis 5 die Regelungsin-
halte des derzeitigen § 26 Hochschulgesetz. 

Absatz 1: 

Absatz 1 lässt es aus Gründen gewohnheitsrechtliche r Re-
gelung zu, dass die Hochschulen ihre Fachbereiche h och-
schuleinheitlich als Fakultäten bezeichnen. Entspre chende 
Bezeichnungsfragen können daher Gegenstand der Grun d-
ordnung sein. Mit Blick auf diese grundordnungsrech tliche 
Regelungsbefugnis besteht kein Benennungsrecht der ein-
zelnen Fachbereiche. 

Absatz 2: 

Mit der Änderung soll sichergestellt werden, dass sich die Fach-
bereiche auch dahingehend abstimmen, dass die Studierbarkeit 
des Curriculums insbesondere hinsichtlich der Organisation des 
Lehrangebots gesichert ist. Überschneidungen von Lehrveran-
staltungen, insbesondere im Bereich der Lehrerausbildung, sol-
len vermieden werden. 

Absatz 5: 

Absatz 5 ist aus Gründen der Rechtsklarheit redaktionell neu ge-
fasst worden und regelt nun deutlicher als bisher die organisati-
onsrechtlichen Maßgaben und Voraussetzungen einer Abwei-
chung von der fachbereichlichen Organisation. Satz 1 regelt nun 
die allgemeine Regelungskompetenz zur Abweichung von der 
dezentralen Untergliederung der Hochschule. Satz 2 auf der ei-
nen und Sätze 3 bis 5 auf der anderen Seite regeln sodann die 
beiden zulässigen Arten einer nichtfachbereichlichen dezentralen 
Organisation. 
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Bei einer Organisation nach Satz 2 werden keine neuen Organi-
sationseinheiten gegründet. Vielmehr werden die Aufgaben von 
Fachbereichen auf die Hochschule übertragen; zugleich müssen 
die Aufgaben und Befugnisse der fachbereichlichen Organe auf 
zentrale Organe übertragen werden. 

Die Organisation nach den Sätzen 3 bis 5 erfolgt dadurch, dass 
anstelle einer fachbereichlichen Organisation neue nichtfachbe-
reichliche dezentrale Organisationseinheiten eingeführt werden; 
Satz 3 zeichnet dies nach. Es entspricht dabei allgemeinen or-
ganisationsrechtlichen Grundsätzen, dass diesen Organisations-
einheiten Aufgaben zugeordnet werden müssen; Satz 4 Halbsatz 
1 setzt dies um. Darüber hinaus sind Organisationseinheiten 
nach allgemeinen organisationsrechtlichen Grundsätzen nur 
dann handlungsfähig, wenn ihnen Organe und diesen Organen 
Aufgaben und Befugnisse zugeordnet werden; Satz 4 Halbsatz 2 
ordnet dies folgenrichtig an. Satz 5 gibt der neuen Einheit für ihre 
Aufgaben das Ordnungsgebungsrecht und statuiert den Grund-
satz der gruppenmäßigen Gremienbesetzung. 

Mit Satz 6 wird für den Fall einer nichtfachbereichlichen dezent-
ralen Organisation sichergestellt, dass die lehrbezogenen Aufga-
ben des Fachbereichs auf dem Gebiet des Absatzes 2 Satz 2 
weiterhin effektiv wahrgenommen werden. 

Da die Neuorganisation der dezentralen Organisation  der 
Hochschule dazu dient, ihre Aufgabenerfüllung durch  orga-
nisatorische Maßnahmen zu stärken, ist es nicht erf order-
lich, dass die Neuorganisation sämtliche Fachbereic he einer 
Hochschule erfasst. Denn je nach Lage vor Ort könne n viel-
fältige dezentrale Organisationsstrukturen sachgere cht sein. 
Die Neuorganisation ist daher nicht nur alternativ zur fach-
bereichlichen Untergliederung, sondern auch kumulat iv zu 
dieser zulässig . 

Da die Grundordnung eine abweichende Regelung nur "vorse-
hen" kann, ist Regelungsgegenstand der Grundordnung, ein or-
ganisatorisches Regelungsgerüst für die Organisationsentschei-
dungen des Rektorats betreffend eine Neuregelung der dezent-
ralen Organisation bereit zu stellen. Der genaue Zuschnitt dieser 
Organisation steht nach § 16 Absatz 1 Satz 2 in der Kompetenz 
des Rektorats. Soweit eine Grundordnung gleichwohl konkrete 
nichtfachbereichliche Organisationseinheiten benennt, um-
schreibt diese Aussage der Grundordnung nur den bestehenden 
Zustand im Sinne einer Zustandsbeschreibung. 
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Absatz 6: 

Die Entscheidungskompetenz hinsichtlich der Gründung oder 
Neuordnung von Fachbereichen kommt gemäß § 16 Absatz 1 
Satz 2 dem Rektorat zu. Dabei hat sich in der Praxis ein Bedürf-
nis gezeigt, die Gründungs- oder Neuordnungsphase bei neuen 
Fachbereichen oder Organisationseinheiten nach Absatz 5 durch 
Gründungsorgane abzufedern. Diesem Bedürfnis trägt Absatz 6 
nun Rechnung. 

Über das Einvernehmen mit dem Senat wird die jeweilige Grün-
dungsleitungsperson korporationsrechtlich legitimiert. Die Grün-
dungsperson nimmt nur für den Übergang die Befugnisse der 
fachbereichlichen Organe wahr. 

Die zeitliche Dauer der Gründungsphase wird durch das korpora-
tionsrechtliche Legitimationsprinzip begrenzt. Da bei einer Neu-
ordnung der Fachbereiche aus bereits aus Mitgliedern bestehen-
den Fachbereichen neue dezentrale Untergliederungen der 
Hochschule gebildet werden, besteht im Fall der Neuordnung die 
wesentliche Aufgabe der Gründungsperson zumeist darin, die 
Neuwahl der Gremien zu organisieren. Bei neu gegründeten 
Fachbereichen, deren Mitgliederzahl noch aufwachsen muss, 
dauert die Gründungsphase zumindest solange an, als aufgrund 
des Aufwuchses die Kollegialorgane noch nicht sinnvoll gewählt 
werden können. Sind neue Gremien wählbar, die ihrerseits die 
Fachbereichsleitung wählen, muss die Neuwahl der Kollegialor-
gane und sodann der Leitungsorgane unverzüglich erfolgen. 

Die Gründungsphase und mit ihr die Funktion der Gründungs-
person ist jeweils mit vollzogener Neuwahl aller Organe beendet. 

 

zu § 27 

Die Vorschrift enthält die Regelungsinhalte des derzeitigen § 27 
Hochschulgesetz. 

Absatz 1: 

Zu der Leitungsaufgabe nach Absatz 1 gehört insbesondere, 
dass die neue Aufgabe nach § 3 Absatz 4, die auf eine Verbes-
serung in der Befriedigung der berechtigten Interessen der Be-
schäftigten auf Fairness in ihrer Beschäftigung abzielt, zielgerich-
tet umgesetzt wird. Ein Personalmanagement, welches den Leit-
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linien Guter Arbeit verpflichtet ist, gehört daher zum Kernbe-
standteil jeder Fachbereichsleitung. Auch Beschäftigte in For-
schung und Lehre brauchen, ebenso wie Beschäftigte in Verwal-
tung und Technik, eine sichere berufliche Perspektive. 

Zudem gehört zu einem sachgerechten Personalmanagement 
der Fachbereichsleitung auch, dass die Aufgabe der Hochschule 
nach § 3 Absatz 4 Satz 1 und 2, die tatsächliche Durchsetzung 
der Gleichberechtigung von Frauen und Männern bei der Wahr-
nehmung der hochschulischen Aufgaben zu fördern und ein 
Gender Mainstreaming fortlaufend und umfassend bei allen Vor-
schlägen und Entscheidungen durchzuführen, als zentrale Lei-
tungsaufgabe begriffen wird. 

Eine zentrale Managementaufgabe der Fachbereichsleitung stellt 
auch die Implementierung eines ausgefeilten Diversity-
Managements in Umsetzung der neuen Aufgabe nach § 3 Ab-
satz 4 Satz 3 dar. 

Die Befugnis der Fachbereichsleitung nach Satz 3, über den Ein-
satz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Fachbereichs zu 
entscheiden, lässt die Befugnisse der dienstvorgesetzten Stelle 
nach § 33 Absatz 3 unberührt. 

Absatz 4: 

Mit der neuen Vorschrift des Absatzes 4 Satz 6 Halbsatz 2 wer-
den die hochschulrechtlichen Voraussetzungen eines beamten-
rechtlichen Amtes der hauptberuflichen Dekanin oder des haupt-
beruflichen Dekans geregelt; die besoldungsmäßigen Vorausset-
zungen finden sich in Artikel 5, 6 und 14 dieses Gesetzes. 

Durch die Regelung soll die Personalgewinnung für das Amt der 
Dekanin oder des Dekans insbesondere in großen und komple-
xen Fachbereichen auf eine breitere Basis gestellt und somit das 
Amt attraktiver gestaltet werden. Bislang war die Beschäftigung 
nur als Zeitangestellter möglich. Nunmehr werden die rechtlichen 
Voraussetzungen auch für die Beschäftigung im Zeitbeamten-
verhältnis geschaffen. 

Wenn eine Hochschule zu dem Amt der hauptberuflichen Deka-
nin oder des hauptberuflichen Dekans ernennen will, darf sie 
dies nur im Lichte des geltenden Amts- und Besoldungsgefüges. 
Die Ernennung zu dem Amt einer hauptberuflichen Dekanin oder 
eines hauptberuflichen Dekans kommt daher durchweg nur bei 
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solchen Fachbereichen in Betracht, bei denen aufgrund ihrer 
Größe und hochschulinternen Bedeutung die Ernennung in ein 
solches Amt im Lichte des Vergleichs mit der Leitungsverantwor-
tung insbesondere der hauptberuflichen Rektoratsmitglieder ver-
antwortet werden kann. Prototypisch für die Zulässigkeit einer 
Ernennung zu dem neuen Amt sind die Dekaninnen und Dekane 
der medizinischen Fachbereiche. Bei eher kleineren Fachberei-
chen wird eine Ernennung in das neue Amt daher nicht erfolgen 
können. 

Absatz 5: 

Das Hochschulgesetz knüpft bei Beschlussfassungen generell 
nur an Stimmen und nicht an Sitze an. Dies soll durch die Ände-
rung des Absatzes 5 auch für die Abwahl der Dekanin oder des 
Dekans nun eher redaktionell verdeutlicht werden. 

Absatz 6: 

Die Änderungen in Absatz 6 sind redaktionell. Nach § 27 Absatz 
4 kann die Dekanin oder der Dekan sowohl aus dem Kreis der 
Professorinnen und Professoren des Fachbereichs als auch (bei 
Bestehen gewisser Qualifikationen) von außerhalb gewählt wer-
den. Dies gilt derzeit auch für den Fall, dass die Fachbereichslei-
tung durch ein Dekanat wahrgenommen wird. Die Änderung des 
Absatzes 6 Satz 3 stellt dies nun deutlicher heraus. 

 

zu § 28 

Die Vorschrift enthält in ihren Absätzen 1 bis 7 die Regelungsin-
halte des derzeitigen § 28 Hochschulgesetz. 

Mit dem neu eingeführten Absatz 8 wird der Studienbeirat als 
neues zwingendes Gremium des Fachbereichs normiert. Der 
Studienbeirat, der sich jeweils hälftig aus Studierenden und Leh-
renden zusammensetzt, hat die Funktion, Fachbereichsrat und 
Fachbereichsleitung in Angelegenheiten der Lehre und des Stu-
diums zu beraten und somit die Kernverantwortlichkeit für das 
Lehr- und Prüfungsgeschehen stärker als bisher zu unterstützen. 
Damit wird dem Leitgedanken der stärkeren Partizipation der 
Studierenden Rechnung getragen.  

Satz 2 stellt dabei klar, dass aus den Gruppen im Sinne von § 11 
Absatz 1 Satz 1 und 3 nur Personen Mitglieder im Studienbeirat 
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sein können, die Lehraufgaben im dienstrechtlichen Sinne wahr-
nehmen. Kurzfristige Unterbrechungen dieser Aufgaben, bei-
spielsweise durch ein Forschungsfreisemester, sind nach dem 
Sinn und Zweck dieser Norm unschädlich. 

Den Vorsitz hat gemäß Satz 2 dieser Vorschrift die Person, die 
Aufgaben im Sinne von § 26 Absatz 2 Satz 4 wahrnimmt, häufig 
somit die Studiendekanin oder der Studiendekan. Falls der 
Fachbereich keine Person mit der Wahrnehmung dieser Aufga-
ben betraut hat, ist die Entscheidung über den Vorsitz in der 
Fachbereichsordnung zu treffen. Hinsichtlich der Stimmgewich-
tung gibt die Regelung zwar das gleiche Verhältnis der Stimmen 
der Lehrenden und Studierenden vor, alles weitere ist aber der 
Fachbereichsordnung überlassen.  

 

zu § 29 

Die Vorschrift enthält die Regelungsinhalte des derzeitigen § 29 
Hochschulgesetz. Die Änderungen in Absatz 4 sind redaktionell. 

 

zu § 30 

Die Vorschrift enthält die Regelungsinhalte des derzeitigen § 30 
Hochschulgesetz. Die Änderungen in Absatz 2 sind redaktionell. 

 

zu § 31 

Die Vorschrift enthält die Regelungsinhalte des derzeitigen § 31 
Hochschulgesetz. 

Absatz 2: 

Während im allgemeinen Fall eine Organzuständigkeit des Se-
nats zur Regelung der Anzahl der Prodekaninnen und Prodeka-
ne über dessen Regelungskompetenz hinsichtlich der Grundord-
nung besteht, weist Absatz 2 Satz 1 aus Gründen der medizin-
fachlichen Besonderheiten des Fachbereichs Medizin diese 
Kompetenz zur Regelung der Anzahl der Prodekaninnen und 
Prodekane dem Fachbereichsrat des Fachbereichs Medizin ab-
schließend zu. 
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Durch die Neuregelung in Absatz 2 Satz 1 wird zudem das De-
kanat um eine fachlich kompetente hauptberufliche Geschäfts-
führerin oder einen fachlich kompetenten hauptberuflichen Ge-
schäftsführer erweitert. Hierdurch wird die Kompetenz des Deka-
nats in wirtschaftlichen Fragestellungen bei der Bewirtschaftung 
der für Forschung und Lehre in der Medizin bestimmten Mittel 
gestärkt. 

Absatz 2 Satz 9 regelt die Eignungsvoraussetzungen für die 
Funktion der hauptberuflich geschäftsführenden Person. Voraus-
setzung für die Bestellung ist danach kumulativ ein abgeschlos-
senes Hochschulstudium und eine der Geschäftsführungstätig-
keit angemessene Leitungserfahrung, insbesondere also eine 
Berufstätigkeit in verantwortlicher Stellung, insbesondere im Be-
reich der Verwaltung oder der Wirtschaft. 

Aus dem Verweis auf § 17 Absatz 2 Satz 1 folgt zugleich, dass 
die hauptberuflich geschäftsführende Person kein Mitglied des 
Fachbereichs sein muss oder gewesen sein muss. 

Absatz 3: 

Nach Absatz 2 Satz 4 ist bei den medizinischen Fachbereichen 
das Dekanat zuständig in allen Bereichen, es sei denn, das 
Hochschulgesetz hat eine ausdrückliche Zuständigkeit des 
Fachbereichsrats vorgesehen. Dessen Zuständigkeiten sind in 
Absatz 3 enumerativ aufgelistet. In dieser Auflistung fehlte bis-
lang eine ausdrückliche Zuständigkeit für den Beschluss über 
den Berufungsvorschlag des Fachbereichs. Bei diesem Be-
schluss ist indes nach der Rechtsprechung des Bundesverfas-
sungsgerichts ein ausschlaggebender Einfluss der Vertretung 
der Gruppe der Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer er-
forderlich. Diesem Umstand trägt die Änderung nun Rechnung. 

 

zu § 31a 

Die Vorschrift enthält die Regelungsinhalte des derzeitigen § 31a 
Hochschulgesetz. 

 

zu § 31b 
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Die Vorschrift enthält die Regelungsinhalte des derzeitigen § 31b 
Hochschulgesetz. 

 

zu § 32 

Die Vorschrift enthält die Regelungsinhalte des derzeitigen § 32 
Hochschulgesetz. 

 

zu § 33  

Die Vorschrift fängt den wesentlichen Regelungsgehalt des bis-
herigen § 33 Hochschulgesetz auf. 

Mit der Änderung des Absatzes 2 Satz 3 wird das Ministerium 
oberste Dienstbehörde. Nach § 2 Absatz 1 Landesbeamtenge-
setz ist bei Körperschaften des öffentlichen Rechts das nach Ge-
setz oder Satzung zuständige Organ oberste Dienstbehörde. Mit 
der Änderung in § 33 Absatz 2 Satz 3 soll das Ministerium kein 
Organ im Sinne des § 2 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 Landesbe-
amtengesetz werden. Insofern liegt in § 33 Absatz 2 Satz 3 eine 
von § 2 Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 Landesbeamtengesetz ab-
weichende Regelung vor. Das Ministerium kann seine Befugnis-
se jederzeit widerruflich ganz oder teilweise dem Rektorat über-
tragen. Damit ist nunmehr das Ministerium statt des Hochschul-
rats zuständig für die Aufgaben, die der obersten Dienstbehörde 
obliegen. Die Zuständigkeiten der obersten Dienstbehörde erge-
ben sich aus einer Vielzahl von beamtenrechtlichen Einzelnor-
men. Hierunter fallen beispielsweise die Zustimmung zum Hin-
ausschieben des Eintritts in den Ruhestand bei dienstlichen 
Gründen gemäß § 32 Absatz 2 Landesbeamtengesetz, die An-
rechnung von Beurlaubungszeiten ohne Dienstbezüge und 
Krankheitszeiten von mehr als drei Monaten auf die beamten-
rechtliche Probezeit gemäß § 7 Absatz 4 Laufbahnverordnung, 
die Regelung des Auswahlverfahrens zum Aufstieg in den höhe-
ren Dienst gemäß § 40 Satz 2 Laufbahnverordnung, die Sicher-
stellung der Erfüllung der Pflicht zur Einleitung von Disziplinar-
verfahren gemäß § 17 Absatz 1 Disziplinargesetz, die Entschei-
dung über die Festsetzung einer Leistungsstufe und über das 
Verbleiben in der bisherigen Stufe gemäß § 7 Absatz 1 Leis-
tungsstufenverordnung oder die Regelung des Erholungs- und 
Heimaturlaubs der im Ausland tätigen Beamtinnen und Beamten 



232 / 366 
 

gemäß § 24 Freistellungs- und Urlaubsverordnung NRW. Es ist 
nicht sachgerecht, dass diese Vielzahl unterschiedlichster Rege-
lungsbefugnisse unterschiedslos beim Hochschulrat verbleibt. 
Sachgerechter ist ihre Zuordnung zum Ministerium unter Erhalt 
einer Delegationsmöglichkeit. Eine Delegation sämtlicher oder al-
ler Zuständigkeiten der obersten Dienstbehörde auf das Rekto-
rat  den Hochschulrat bleibt schon deshalb sinnvoll, weil das Mi-
nisterium diese Delegation konditionieren kann. Da eine Delega-
tion zuständigkeitsrechtlich nur zulässig ist, wenn dies die jewei-
lige Rechtsvorschrift, die die Zuständigkeit des Delegierenden 
begründet, so vorsieht, lässt Absatz 2 Satz 3 Halbsatz 2 eine 
derartige Delegation ausdrücklich zu. 

Mit der Änderung des Absatzes 3 Satz 1 wird das Ministerium 
dienstvorgesetzte Stelle der hauptberuflichen Rektoratsmitglie-
der. Dienstvorgesetzte Stelle ist diejenige Stelle, die die beam-
tenrechtlichen Entscheidungen in den persönlichen Angelegen-
heiten der Beamtin oder des Beamten trifft, vgl. Absatz 3 Satz 4. 
Darunter fallen beispielsweise die Einstellung, die Gewährung 
von Urlaub, die Genehmigung von Nebentätigkeiten und die Dis-
ziplinarbefugnisse, aber auch die Entscheidung über die persön-
lichen Bezüge in Form von Zulagen nach Maßgabe der W-
Besoldung. Da eine dienstvorgesetzte Stelle als solche keine 
fachaufsichtlichen Befugnisse besitzt, sind mit der Dienstvorge-
setztenfunktion keine fachlichen Befugnisse verbunden. 

Künftig soll eine teilweise  Delegation an die dem Hochschulrat 
vorsitzende Person zulässig sein; zu einem Teil der Kompe-
tenzen und Befugnisse der dienstvorgesetzten Stelle  ist 
auch dann delegiert, wenn mehr als nur unwesentlich e 
Kompetenzen und Befugnisse übertragen werden . Dies gilt 
insbesondere hinsichtlich der Bezügeverhandlungen einschließ-
lich des Abschlusses der damit verbundenen Zielvereinbarun-
gen. Da das Ministerium die Delegation konditionieren kann, 
kann es sich bei der Delegation vorbehalten, beispielsweise ei-
nen Besoldungskorridor zu definieren, innerhalb dessen die Be-
zügeverhandlungen geführt werden. Auch ist es zulässig, die De-
legation zwischen den Hochschultypen oder hochschulbezogen 
unterschiedlich auszugestalten, gegenstandsbezogen, auf Wi-
derruf oder von vornherein befristet anzulegen oder auch erpro-
bungsweise einzuführen. 

 

zu § 34 
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Die Vorschrift enthält in ihren Absätzen 1 bis 3 die Regelungsin-
halte des derzeitigen § 34 Hochschulgesetz. Die Anrechnung 
nach Absatz 2 Satz 1 gilt auch für bezahlungsrelevante Stufen-
laufzeiten. Auf eine erneute Probezeit wird verzichtet. 

Absatz 4: 

Der Absatz 4 enthält den aus Gründen der Rechtsbereinigung in 
das Hochschulgesetz überführten Regelungsgehalt des derzeiti-
gen § 2 Absatz 2 des Gesetzes über weitere dienstrechtliche und 
sonstige Regelungen im Hochschulbereich – Artikel 7 Hoch-
schulfreiheitsgesetz –, der durch Artikel 16 dieses Gesetzes auf-
gehoben wird. 

Der Kündigungsschutz nach § 2 Absatz 2 des Gesetzes über 
weitere dienstrechtliche und sonstige Regelungen im Hochschul-
bereich wird nunmehr auch auf Beschäftigte erstreckt, die nach 
dem 1. Januar 2007 eingestellt worden sind. Damit wird einem 
berechtigten Petitum Rechnung getragen. Wenngleich der Ver-
trauensschutzgedanke die Beschäftigungsinteressen der bereits 
vor der Verselbständigung der Universitäten und Fachhochschu-
len Beschäftigten in besonderer Weise trägt, soll nunmehr im 
Sinne der Gleichbehandlung der Beschäftigten einer Hochschule 
der Kündigungsschutz weiter erstreckt werden. 

Absatz 5: 

Der Absatz 5 enthält den ebenfalls aus Gründen der Rechts-
bereinigung in das Hochschulgesetz überführten Regelungsge-
halt des derzeitigen § 2 Absatz 3 des Gesetzes über weitere 
dienstrechtliche und sonstige Regelungen im Hochschulbereich 
– Artikel 7 Hochschulfreiheitsgesetz –. Die ehemals noch als 
Verpflichtung auf Abschluss einer Beteiligungsvereinbarung an-
gelegte Vorschrift wird nunmehr als Sicherungsgebot für die Zu-
kunft fortgeschrieben. 

 

zu § 34a 

Die Vorschrift sichert die landesweit abgestimmte U mset-
zung der hochschulischen Aufgabe nach § 3 Absatz 4 Satz 3 
im Wege eines bindenden öffentlich-rechtlichen Vert rages 
zwischen den drei genannten Vertragsparteien. Mit d em Be-
griff "Rahmenkodex" soll verdeutlicht werden, dass es da-
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rum geht, einen vor Ort ausfüllungsfähigen Rahmen f ür die 
Beschäftigungsbedingungen zu schaffen. 

Inhalte des Rahmenkodex sind insbesondere 
- Regelungen betreffend die Befristungspraxis des w issen-
schaftlichen Personals 
- Regelungen betreffend die Befristungspraxis des n ichtwis-
senschaftlichen Personals 
- Regelungen betreffend die Herstellung eines lande sweiten 
Arbeitsmarkt der Universitäten und Fachhochschulen 
- Regelungen betreffend die Beschäftigungsbedingung en 
studentischer Hilfskräfte 
- Regelungen betreffend die Beschäftigung wissensch aftli-
cher Hilfskräfte 
- Regelungen betreffend die Vermeidung von Lehrauft rägen, 
die nicht dem Leitbild dieser Kategorie entsprechen  
- Regelungen betreffend den Umgang mit Teilzeitbesc häfti-
gung 
- Regelungen betreffend die Etablierung eines effek tiven 
Gesundheitsmanagements 
- Regelungen betreffend die Evaluierung des Rahmenk odex 
- Regelungen betreffend die Kündigung und in diesem  Falle 
für die Fortgeltung des Rahmenkodex bis zum Abschlu ss 
eines neuen Rahmenkodex. 

 

zu § 35 

Die Vorschrift enthält die Regelungsinhalte des derzeitigen § 35 
Hochschulgesetz. 

Mit der Änderung in Satz 1 und der Streichung des S atzes 4 
wird dem Umstand Rechnung getragen, dass hinsichtli ch 
der Forschung die Professorinnen und Professoren in ner-
halb des Aufgabenspektrums ihrer Hochschule tätig s ind. 
Professorinnen und Professoren an Fachhochschulen n eh-
men daher Forschungs- und Entwicklungsaufgaben wahr . 

Der neue Satz 2  Die Änderung des Absatzes 3 berücksichtigt 
die bisherige Verwaltungsvorschrift zu § 3 Hochschulnebentätig-
keitsverordnung und stellt diese seit langem schon bestehende, 
einhellig als zulässig befundene und insofern gewohnheitsbeam-
tenrechtlich gegründete Praxis auf eine gesicherte geschriebene 
gesetzliche Grundlage. 
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Die Veröffentlichung von Forschungsergebnissen der Professo-
rinnen und Professoren liegt zudem im besonderen öffentlichen 
Interesse (insbesondere hinsichtlich des Wissenstransfers). Zu-
dem lässt sich im Einzelfall kaum nachweisen, welche For-
schungsergebnisse, die der Veröffentlichung zugrunde liegen, im 
Hauptamt und welche in einer Nebentätigkeit gewonnen wurden. 
Denn die Grenzen sind bei Veröffentlichungen fließend, insbe-
sondere im Bereich der Drittmittelforschung. Eine Trennung ist 
weder justiziabel, noch entspricht sie den besonderen Bedingun-
gen des Bereichs von Wissenschaft und Forschung. 

 

zu § 36 

Die Vorschrift enthält die Regelungsinhalte des derzeitigen § 36 
Hochschulgesetz. 

 

zu § 37 

Die Vorschrift enthält die Regelungsinhalte des derzeitigen § 37 
Hochschulgesetz. 

Die Änderung des Absatzes 3 zielt im Falle eines von der Pro-
fessorin oder dem Professor zu vertretenden vorzeitigen Aus-
scheidens aus der Hochschule auf eine Vermeidung von Fehlin-
vestitionen bei Berufungszusagen für besondere Ausstattungs-
mittel einer Professur, die über die verfassungsmäßig garantierte 
Grundausstattung hinausgehen. Die Ausübung dieser Regelung 
steht im pflichtgemäßen Ermessen. 

 

zu § 37a 

Mit der Regelung wird das in den außeruniversitären For-
schungsorganisationen bereits gut eingeführte Kaskadenmodell 
nun auch in den Universitäten und Fachhochschulen gesetzlich 
verbindlich gemacht. 

Schon die Überschrift der Regelung verdeutlicht, dass es Ziel 
des Kaskadenmodells ist, als ein Ausgleichsinstrument zur Ver-
wirklichung einer grundlegenden Frage der ausgleichenden Ge-
rechtigkeit in Form der Chancengerechtigkeit beizutragen. 
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Die Regelung reagiert zum Beispiel auch auf die Erkenntnis, 
dass Hochschulen, Lehre und Forschung eine gesellschaftliche 
Praxis darstellen und als solche – wie eine jede soziale Praxis – 
von Normativität, Hierarchie und Geschlechterverhältnissen 
durchzogen sind. So prämieren beispielsweise die normativen 
Rahmenbedingungen, nach denen die forschende Person pro-
duktiv sein kann, typischerweise männliche Lebensentwürfe und 
propagieren das Vorbild des in seiner Forschungsarbeit gänzlich 
aufgehenden Wissenschaftlers, welcher vor dem Hintergrund ei-
ner hohen intrinsischen Motivation andere Lebensentwürfe zu-
mindest nicht prioritär bewertet. Zusätzlich zeigt sich, dass weib-
liche Bewerberinnen bei identischem Lebenslauf und gleicher 
Eignung als weniger kompetent und als weniger für eine Einstel-
lung geeignet eingeschätzt werden als ihre männlichen Bewer-
ber. Diese Vorverurteilung muss weder vorsätzlich noch bewusst 
erfolgen, sondern kann auf verbreitete kulturelle Stereotypen zu-
rückgeführt werden (siehe beispielsweise die Studie einer For-
schergruppe um Corinne A. Moss-Racusin, Yale University, Sci-
ence faculty’s subtle gender biases favor male students, 
http://www.pnas.org/content/109/41/16474.full, Tag des Abrufs: 
8. Oktober 2013). Unter anderem führen diese Faktoren dazu, 
dass die Karrierechancen von Frauen nicht im gleichen Maße 
wie ihre Bildungschancen gestiegen sind. 

Der Wissenschaftsrat (in: Empfehlungen zur Chancengleichheit 
von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, 2007, S. 25) hat 
aus der derzeitigen Situation in den Hochschulen insgesamt ge-
sehen den Schluss gezogen, dass die Berufungswahrscheinlich-
keit von Frauen aufgrund unklarer Qualifikationsdefinitionen und 
eines gender bias in der Bewertung wissenschaftlicher Exzellenz 
negativ beeinträchtigt sein kann. Darüber hinaus weist der Wis-
senschaftsrat darauf hin, dass insbesondere das als entschei-
dend eingestufte Entscheidungskriterium der "Passfähigkeit" in 
das künftige Arbeitsumfeld, über das in aller Regel männlich do-
minierte Berufungskommissionen entscheiden, in erster Linie 
negative Auswirkungen für den Erfolg weiblicher Bewerbungen 
zeigt. Diesem Befund der Benachteiligung von Frauen in Beru-
fungsverfahren steht das überwiegende Selbstbild von Beru-
fungskommissionen gegenüber, nach denen ohne Ansehen der 
Person über die geltenden Standards der personellen Selbstrek-
rutierung, nämlich der Bestenauslese und der Exzellenz, Chan-
cengleichheit hinreichend gewährleistet werden kann (dazu nur 
Martina Dömling, Thomas Schröder, Qualitätssicherung in Beru-
fungsverfahren unter Gleichstellungsaspekten, HIS Forum 
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2/2011, S. 7 mit weiteren Nachweisen). Berufungsverfahren wer-
den indes – weder vorsätzlich noch bewusst – durch geschlech-
terspezifische Denk- und Verhaltensmuster beeinflusst, die eine 
unterschiedliche Wahrnehmung und Bewertung von Bewerberin-
nen und Bewerbern erkennen lassen und auf eine geschlechts-
spezifisch unterschiedliche Art und Weise der Ausfüllung von Be-
rufsrollen hinweisen (dazu nur Wissenschaftliche Kommission 
Niedersachsen, Empfehlungen zur Qualitätssicherung von Beru-
fungsverfahren in Universitäten und Hochschulen, 2005, S. 13; 
Färber/Spangenberg, Wie werden Professuren besetzt? Chan-
cengleichheit in Berufungsverfahren, 2008, S. 366). 

In dieser von Geschlechterverhältnissen zum Nachteil der sich 
bewerbenden Wissenschaftlerinnen durchzogenen Situation 
setzt die Neuregelung an. 

Absatz 1: 

Nach dem gängigen Kaskadenmodell wird der absolute Anteil 
von Frauen auf einer Karrierestufe daran gemessen, inwieweit 
er, relativ zum Anteil von Frauen auf der jeweils vorhergehenden 
Karrierestufe, innerhalb einer Fächergruppe abfällt, gleich bleibt 
oder ansteigt. Die gesetzte Zielquote basiert also auf dem Frau-
enanteil in der jeweils vorangehenden Qualifikationsstufe. So-
dann muss die Hochschule versuchen, diese Zielquote zu errei-
chen. Absatz 1 regelt nun die Schritte, die erforderlich sind, um 
diese Begrifflichkeiten und Mechanismen rechtlich sachgerecht 
auszuformulieren. 

Nach Satz 1 wird für die in den Fachbereichen vertretenen Fä-
chergruppen eine Gleichstellungsquote festgesetzt. Diese 
Gleichstellungsquote entspricht der Zielquote im Kaskadenmo-
dell. Für die Festsetzung ist organzuständig das Rektorat. Die 
Verpflichtung zur Festsetzung einer Gleichstellungsquote um-
fasst dabei auch ihre Überprüfung vor Ablauf des grundsätzlich 
dreijährigen Festsetzungszeitraums und ihre Fortschreibung. 
Satz 1 Halbsatz 2 sichert die Sichtbarkeit und Verbindlichkeit der 
Festsetzung. 

Der in Satz 2 verwendete Begriff der "Fächergruppe" kann nicht 
nach wissenschaftsinternen fachwissenschaftlichen Kriterien al-
lein ausgelegt werden. Denn die fachinternen Praxen, nach de-
nen Fächer von Fächern unterschieden und Fächer zu Fächer-
gruppen verbunden werden, folgen ihren eigenen, zumeist wis-
senschaftsinternen Gesetzlichkeiten. Der Sinn und Zweck der 
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Vorschrift besteht hingegen in der Gewährleistung von Ge-
schlechtergerechtigkeit. Angesichts dessen soll der Begriff der 
Fächergruppe nach dezidiert gleichstellungspolitischen Kriterien 
entfaltet werden. In diesem Sinne ist eine Fächergruppe dann 
gegeben, wenn gleichstellungspolitisch eine Zusammenschau 
verschiedener Fachlichkeiten sinnvoll ist, um das Gleichstel-
lungsziel zu erreichen, mag auch fachwissenschaflich beispiels-
weise eher ein Fach oder zwei Fächergruppen gegeben sein. So 
könnte das wissenschaftsintern gesehen sicherlich einheitliche 
Fach Wirtschaftswissenschaft durchaus eine Fächergruppe im 
Sinne des Absatzes 1 sein. 

Die Ausgangsgesamtheit im Sinne des Satzes 2, die der "Qualifi-
kationsstufe" im umgangssprachlichen Kaskadenmodell ent-
spricht, wird nach Maßgabe der Vorgaben des Satzes 3 ermittelt. 
Satz 3 will ein pragmatisches Vorgehen sichern und verhindern, 
dass bei der Ermittlung der Ausgangsgesamtheit die Kohorte al-
ler europäisch und außereuropäisch fachlich einschlägig qualifi-
zierten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zugrunde ge-
legt werden muss. Der Begriff des "sachgerechten Kriteriums" 
stellt dabei eine pragmatische Größe dar, die teleologisch wiede-
rum an der Erreichung des gleichstellungspolitischen Ziels orien-
tiert sein muss. Sinnvollerweise sollte auf greifbares Datenmate-
rial (etwa auf die Bundesstatistik oder auf die Daten der Gemein-
samen Wissenschaftskonferenz) zurückgegriffen werden. 

Absatz 2: 

Die Regelung in Satz 1 stellt die eigentliche Quotierungsregelung 
dar. Danach ist die Hochschule verpflichtet anzustreben, durch 
ihre Berufungspolitik in den nach Maßgabe des Absatzes 1 defi-
nierten Fächergruppen ein Geschlechterverhältnis zu etablieren, 
welches der Gleichstellungsquote des Absatzes 1 entspricht. Da 
die Verpflichtung nach Satz 1 eine solche der Hochschule ist, ob-
liegt diese Verpflichtung als Amtspflicht sämtlichen Funktionsträ-
gerinnen und Funktionsträgern sowie allen Gremien und deren 
Mitglieder, die im Rahmen eines Berufungsverfahrens und in 
seinem Umfeld eine Rolle spielen. 

Satz 2 entfaltet dies nochmals explizit. Die Pluralform stellt dabei 
klar, dass die Vorschrift keineswegs eine Geschlechterquote für 
die konkrete, personenbezogene Entscheidung hinsichtlich des 
konkreten Zuschnitts der Liste oder hinsichtlich der konkreten 
Berufung einer Person regelt. Die Gleichstellungsquote nach Ab-
satz 2 ist kein dienstrechtliches, auf den Zugang zu dem je kon-
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kreten Amt einer Professorin oder eines Professors bezogenes 
Instrument. Sie ist vielmehr ein planerisches Instrument, welches 
auf eine Gesamtheit von zeitlich abfolgenden Berufungsverfah-
ren bezogen ist. Es geht darum, dass die entscheidungstragen-
den Instanzen der Hochschule in der Summe ihrer Entscheidun-
gen die Zielquotenerreichung anstreben. 

Das grundrechtsgleiche Recht aus Artikel 33 Absatz 2 Grundge-
setz auf gleichen Zugang zum Amt nach Eignung, Leistung und 
Befähigung geht daher der Gleichstellungsquotierung nach Satz 
1 immer und ausnahmslos vor. Bei der Gleichstellungsquote 
handelt es sich mithin um eine Vorschrift, die den bestimmten 
und begrenzten Zweck hat, Maßnahmen zuzulassen, die tat-
sächlich in der sozialen Wirklichkeit bestehende faktische Un-
gleichheiten beseitigen oder verringern sollen. Es handelt sich 
um eine Maßnahme im Bereich des Zugangs zur Beschäftigung, 
die Frauen spezifisch begünstigt und ihre Fähigkeit verbessern 
soll, auf dem Arbeitsmarkt Hochschule mit anderen zu konkurrie-
ren und unter den gleichen Bedingungen wie Männer eine beruf-
liche Laufbahn als Professorin zu verwirklichen. 

Mit Blick auf die bisherigen, zu geringen Erfolge im Bereich der 
Gleichstellung von Frau und Mann bei der Berufung ist die 
Gleichstellungsquote unzweifelhaft ein geeignetes Mittel, hier er-
folgreicher zu sein. Darüber hinaus ist die Gleichstellungsquote 
auch ein notwendiges Mittel, um das Ziel der Geschlechterge-
rechtigkeit im Berufungsgeschehen zu erreichen. Denn mit der 
Quotenregelung wird ein in sich strukturiertes, Transparenz und 
Rationalität verbürgendes und zielgerichtetes Verfahren imple-
mentiert, welches bislang gerade zu Lasten des Gleichstellungs-
ziels fehlte. Schließlich ist die Gleichstellungsquote hinsichtlich 
der berührten individuellen und öffentlichen Interessen auch ver-
hältnismäßig im engeren Sinne. Denn mit Blick auf den bereits 
oben genannten Vorrang des grundrechtsgleichen Rechts aus 
Artikel 33 Absatz 2 Grundgesetz sind einerseits individuelle Inte-
ressen durch die Gleichstellungsquote durchweg nicht nachteilig 
berührt. Andererseits besteht ein überragend wichtiges öffentli-
ches Interesse an der Beförderung der Geschlechtergerechtig-
keit insbesondere bei der Berufung, welches verfassungsrecht-
lich auch durch das absolute Diskriminierungsverbot nach Artikel 
3 Absatz 3 Grundgesetz und durch das aktive Förderungsgebot 
nach Artikel 3 Absatz 2 Satz 2 Grundgesetz unterstrichen wird. 
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Schließlich ordnet Artikel 19 der Richtlinie 2006/54/EG vom 5. 
Juli 2006 zur Verwirklichung des Grundsatzes der Chancen-
gleichheit und Gleichbehandlung von Männern und Frauen in Ar-
beits- und Beschäftigungsfragen (sog. EU-Gleichbehandlungs-
Richtlinie) eine Beweislastumkehr in den Fällen an, in denen 
Tatsachen glaubhaft gemacht werden, welche das Vorliegen ei-
ner Diskriminierung vermuten lassen. Werden derartige Tatsa-
chen glaubhaft gemacht, obliegt es gemäß Artikel 19 Absatz 1 
EU-Gleichbehandlungs-Richtlinie der entscheidenden Stelle zu 
beweisen, dass keine Verletzung des Gleichbehandlungsgrund-
satzes vorgelegen hat. Die Gleichstellungsquote des Absatzes 2 
hilft der berufenden Hochschule den Anforderungen der EU-
Gleichbehandlungs-Richtlinie zu genügen. 

Mit Satz 3 wird versucht das Phänomen abzubilden, dass in ein-
zelnen Fächern sehr viel mehr Frauen engagiert sind als Män-
ner. Ein starres Festzurren der Zielquote würde dies eher noch 
perpetuieren. 

Die Verpflichtung der Hochschule nach Satz 1 besteht unbe-
schadet der staatskirchenrechtlichen Vereinbarungen. Insoweit 
gilt § 80 Absatz 1. 

Absatz 3: 

Die Regelung adressiert an die Hochschulen die Herstellung von 
Geschlechtergerechtigkeit in einer eher weiten Perspektive. 

Die Hochschule wirkt dabei dann auf die Angemessenheit hin, 
wenn sie sich ernsthaft um Angemessenheit bemüht. Es handelt 
sich hierbei um eine echte Rechtspflicht. Ein angemessenes 
Verhältnis ist dabei dann hergestellt, wenn es sich an eine Ge-
schlechterparität annähert oder wenn es sich auf der Linie des 
Kaskadenmodells bewegt. 

Die Hinwirkungspflicht der Hochschule besteht unbeschadet der 
staatskirchenrechtlichen Vereinbarungen. Insoweit gilt § 80 Ab-
satz 1. 

Absatz 4: 

Die Regelung in der Berufungsordnung sichert eine gleichmäßi-
ge Festsetzungspraxis hinsichtlich der Festsetzung der Gleich-
stellungsquote innerhalb der Hochschule. Satz 2 stellt dabei klar, 
dass die Berufungsentscheidung weiterhin bei der Rektorin oder 
dem Rektor liegt und dass die Berufungsordnung daher nur hin-
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sichtlich der Ausgestaltung des Verfahrens zur Vorbereitung der 
Berufungsvorschläge (also hinsichtlich des Erstellens der Beru-
fungsliste), nicht aber zur Ausgestaltung des präsidialen Beru-
fungsverfahrens eine Regelungskompetenz besitzt. 

Bei der Festsetzung der Gleichstellungsquote ist nach § 17 Ab-
satz 1 Landesgleichstellungsgesetz die Gleichstellungsbeauf-
tragte zu beteiligen. 

 

zu § 38 

Die Vorschrift enthält die Regelungsinhalte des derzeitigen § 38 
Hochschulgesetz. 

 

zu § 39 

Die Vorschrift enthält die Regelungsinhalte des derzeitigen § 39 
Hochschulgesetz. Die Änderungen in Absatz 1 sind redaktionell. 

Nach § 9 Satz 1 Hochschulnebentätigkeitsverordnung müssen 
nicht genehmigungspflichtige Nebentätigkeiten im Sinne des 
§ 51 Absatz 1 Nummer 2 und 3 Landesbeamtengesetz, die ge-
gen Vergütung ausgeübt werden sollen, der dienstvorgesetzten 
Stelle vor Aufnahme unter Angabe von Art und Umfang der Ne-
bentätigkeit sowie der voraussichtlich zu erwartenden Entgelte 
und geldwerten Vorteile angezeigt werden. Der neue Absatz 8 
soll dazu – auch im Lichte der Prüfungen des Landesrechnungs-
hofes – dienen, die Durchsetzbarkeit dieser Anzeigepflichten be-
lastbarer zu gestalten. Da es sich bei der Anzeige und der Ab-
nahme der eidesstaatlichen Versicherung um Fragen der Perso-
nalverwaltung handelt, kann das Ministerium das Nähere bei-
spielsweise zu den Fallgruppen, in denen die Hochschulen eine 
eidesstaatliche Versicherung abnehmen müssen, durch Rah-
menvorgabe regeln. 

 

zu § 40 

Die Vorschrift enthält die Regelungsinhalte des derzeitigen § 40 
Hochschulgesetz. 
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zu § 41 

Die Vorschrift enthält die Regelungsinhalte des derzeitigen § 41 
Hochschulgesetz. 

Aus dem Umstand, dass das Recht zur Führung der Bezeich-
nung ruht, wenn die führungsberechtigte Person bereits aus ei-
nem sonstigen Grunde berechtigt ist, die Bezeichnung "Professo-
rin" oder "Professor" zu führen, folgt, dass der in den Absätzen 1 
und 2 genannte Personenkreis bereits derzeit berechtigt ist, die 
Bezeichnung "Professorin" oder "Professor" zu führen; ansons-
ten gäbe es keine Führungsberechtigung "aus einem sonstigen 
Grund". Die Neuregelung in Absatz 3 Satz 5 stellt diesen Um-
stand nun deutlicher klar. 

 

zu § 42 

Die Vorschrift enthält die Regelungsinhalte des derzeitigen § 42 
Hochschulgesetz. 

Absatz 2 konnte gestrichen werden, da ser keinen di enst-
rechtlichen Regelungsgehalt besitzt und sein ehemal iger 
haushalterischer Regelungsgehalt nicht mehr relevan t ist. 

 

zu § 43 

Die Vorschrift enthält die Regelungsinhalte des derzeitigen § 43 
Hochschulgesetz. 

 

zu § 44 

Die Vorschrift enthält die Regelungsinhalte des derzeitigen § 44 
Hochschulgesetz. Die Änderung in den Absätzen 4 und 5 ist re-
daktionell mit Blick auf die Einführung einer generellen Regelstu-
dienzeit nach § 61 Absatz 1a. Mit der Änderung in Absatz 3 Satz 
2 soll unterstrichen werden, dass das Verhältnis zwischen der für 
die Erledigung der allgemeinen Dienstgeschäfte zur Verfügung 
stehenden Zeit und der für die Weiterqualifikation zur Verfügung 
stehenden Zeit angemessen sein muss. 
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Der neue Satz 4 des Absatzes 2 ermöglicht den Universitäten, 
wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, welche 
nach Maßgabe des Absatzes 2 Satz 2 Lehraufgaben selbständig 
wahrnehmen, die akademische Bezeichnung "Lecturer" zu ver-
leihen. 

Mit dieser auf die Fortentwicklung der Personalstruktur an den 
Universitäten bezogenen Regelung werden Anregungen des 
Wissenschaftsrates (Empfehlungen des Wissenschaftsrates zur 
Qualitätsverbesserung von Lehre und Studium, Drs. 8639-08) 
aufgegriffen. Damit soll – zusammen mit der schon bestehenden 
Regelung des § 42 Absatz 3 Satz 2 – ein neuer Karriereweg für 
den wissenschaftlichen Nachwuchs jenseits der Professur eröff-
net werden. 

Der Lecturer nimmt typischerweise unbefristet überwiegend ei-
gene, selbständige Aufgaben in der Lehre mit einem Lehrdeputat 
von durchweg höchstens 12 SWS wahr, beispielsweise in der 
Studieneingangsphase, in der Propädeutik und in den Praktika 
und Übungen des Bachelorstudiums und in Studiengängen mit 
sehr hoher Nachfrage. 

Dem Lecturer kann der Fachbereichsrat nach Maßgabe des Ab-
satzes 1 Satz 5 auch bestimmte Forschungsaufgaben zur selb-
ständigen Erledigung übertragen. Die Verleihung der Berechti-
gung zur Führung der akademischen Bezeichnung Lecturer 
schließt daher den Weg zugleich über Absatz 1 Satz 5 nicht aus. 

 

zu § 45 

Die Vorschrift enthält die Regelungsinhalte des derzeitigen § 45 
Hochschulgesetz.  

Nach der Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts i st der 
persönliche Geltungsbereich des Wissenschaftszeitve r-
tragsgesetzes auch hinsichtlich des wissenschaftlic hen 
Personals allein bundesrechtlich auszulegen. Angesi chts 
dessen ist es bundesbefristungsrechtlich unbeachtli ch, ob 
eine hochschulgesetzliche Bestimmung des Landesrech ts 
eine Personalkategorie dem wissenschaftlichen Perso nal 
zuordnet oder nicht. Mit Blick auf diesen Umstand b esitzt § 
45 einen landesrechtlichen Hintergrund im Sinne ein er Zu-
ordnung von Aufgaben zu Beschäftigten. 
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Mit dem neuen Satz 2 des Absatzes 2 soll der Mittelbau an den 
Fachhochschulen gestärkt werden, indem künftig die Übernahme 
von Lehraufgaben durch wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern auch an Fachhochschulen ermöglicht wird. Sinnvoll-
erweise soll eine Finanzierung dieser Übernahme durch Drittmit-
tel – soweit dies mit den Finanzregularien des Drittmittelgebers 
im Einklang steht – oder durch andere temporäre Haushaltsmittel 
erfolgen. Falls eine Übernahme von Lehraufgaben erfolgt, könnte 
im Gegenzug die Lehrverpflichtung einer Professorin oder eines 
Professors entsprechend ermäßigt werden. Insgesamt gesehen 
wird damit die Einführung eines sogenannten "instit utionel-
len Lehrdeputats" an den Fachhochschulen ermöglicht . Das 
Nähere zu den haushalts- und personalwirtschaftlichen Voraus-
setzungen, unter denen eine Übertragung zulässig ist, kann 
durch Rahmenvorgaben geregelt werden. 

Die Änderung in Absatz 4 ist redaktionell. 

 

zu § 46 

Die Vorschrift enthält die Regelungsinhalte des derzeitigen § 46 
Hochschulgesetz.  

Wissenschaftliche Hilfskräfte unterscheiden sich in ihrem Aufga-
benzuschnitt von wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern. Beide Personalkategorien nehmen je eigene, für sich 
unabweisbar notwendige Aufgaben in der Hochschule wahr. 

Wissenschaftliche Hilfskräfte können beispielsweise in der For-
schung unterstützen (Literatur- und Quellenrecherche, Literatur-
beschaffung für wissenschaftliche Publikationen; Lektorat und 
Redaktion von Veröffentlichungen, Manuskriptgestaltung; techni-
sche Hilfe bei der Herausgabe von Fachzeitschriften und Fach-
bibliographien; Kommunikation mit Autoren und Verlagen; Erstel-
lung von Personen- und Sachregistern von Monographien; Klä-
rung von Copyright-Fragen, Bildrechten und ähnliches; logisti-
sche Koordination der interdisziplinären wissenschaftlichen Ein-
heiten; Mitarbeit bei der Organisation und logistischen Betreuung 
von Tagungen und Veranstaltungen; Mitarbeit bei Drittmittelan-
trägen im Sinne eines Lektorats; Bewerbung von Veranstaltun-
gen und Ankündigung sonstiger Neuigkeiten über hochschuli-
sche Kommunikationsinstrumente einschließlich Repräsentanzen 
in sozialen Netzwerken; korrespondenzbezogene und abrech-
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nungstechnische Vorbereitung und technische Durchführung von 
Exkursionen; Öffentlichkeitsarbeit; Erstellung von Infomaterial für 
die Außendarstellung). 

Sie können auch in der Lehre eingesetzt werden (Unterstützung 
bei der Erstellung von Unterrichtsmaterial, Handapparate, Rea-
der; Mitarbeit bei der formalen Durchführung und technischen 
Betreuung von Lehrveranstaltungen; Mentoratstätigkeit; Koordi-
nierung der studentischen Hilfskräfte; Klausuraufsicht, Protokoll 
bei mündlichen Prüfungen; technische Vorbereitung und Durch-
führung von Exkursionen; Evaluationen durch Mitgestaltung und 
-erarbeitung des Evaluationskonzepts und der Evaluationsbö-
gen). 

Auch können sie mit fachspezifischen Sondertätigkeiten betraut 
werden (wie beispielsweise Datenerhebung und Datenauswer-
tung in der Psychologie und der Soziologie; Archivrecherchen 
und Quellenexzerpe in der Geschichtswissenschaft oder medien-
technische Beratung der Lehrbeauftragten in den Sprachlernzen-
tren). 

Wissenschaftliche Hilfskräfte werden hingegen nicht eingesetzt 
in der selbständigen Lehre, in der Vertretung von Lehrpersonen 
in deren Lehrveranstaltungen, in der Betreuung oder Korrektur 
von Hausarbeiten, Prüfungsklausuren und Abschlussarbeiten 
oder in der Vertretung von Lehrpersonen bei der Beratung von 
Studierenden. Auch Sekretariatstätigkeiten und allgemeine 
Schreibtätigkeiten gehören ebenso wenig zu ihren Aufgaben wie 
die Koordination von Beschaffungen oder die Budgetplanung und 
-kontrolle. 

 

zu § 46a 

Mit dieser Norm wird eine institutionelle Vertretung der Interes-
sen studentischer Hilfskräfte geschaffen. 

Absatz 1: 

Als studentische Hilfskraft gilt jede Person, die kein für die Hilfs-
krafttätigkeit fachlich einschlägiges abgeschlossenes Hochschul-
studium aufweist. Studierende eines Masterstudiengangs, die 
bereits erfolgreich ein Bachelorstudium abgeschlossen haben 
sowie Studierende eines Bachelorstudiengangs, die bereits ein 
anderes Bachelorstudium abgeschlossen haben, zählen eben-



246 / 366 
 

falls als studentische Hilfskräfte, da das Schutzbedürfnis dieser 
Personengruppe dem der Studierenden ohne Abschluss ent-
spricht. 

Im Hinblick darauf, dass es mit den Beauftragten für die studenti-
schen Hilfskräfte noch keine Erfahrungen gibt, werden nur grund-
legende Regelungen getroffen. Details sollen von den Hochschu-
len selbst festgelegt werden. 

Absatz 2: 

Die Vorschrift regelt den Kompetenz- und Aufgabenbereich der 
interessenvertretenden Person. Diese soll insbesondere als eine 
Art "Anlaufstelle" bei Beschwerden und Eingaben fungieren und 
auf diesem Wege mithelfen, etwaige Konflikte zu bereinigen. Das 
Beanstandungsrecht unterstreicht die Wirksamkeit dieser Kon-
fliktbereinigungsfunktion. 

Absatz 3: 

Als Konfliktbereinigungsstelle kann die interessenvertretende 
Person nur dann sachgerecht auftreten, wenn sie auf die rele-
vanten Informationen zugreifen kann. Dies sichert die Vorschrift. 
Mit Blick auf den Verweis auf Absatz 2 ist die Auskunftspflicht der 
genannten Stellen durch die Funktion der interessenvertretenden 
Person limitiert. Während im Bereich der Aufgaben nach Absatz 
2 Satz 1 auch nichtpersonenbezogene Auskünfte erteilt werden 
müssen, sind die Auskünfte im Kompetenzbereich des Absatzes 
2 Satz 2 eher individualisiert. 

 

zu § 47 

Die Vorschrift enthält die Regelungsinhalte des derzeitigen § 47 
Hochschulgesetz. Die Änderung greift die Umbenennung der 
Bezeichnung der weiteren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf. 

 

zu § 48 

Die Vorschrift enthält die Regelungsinhalte des derzeitigen § 48 
Hochschulgesetz. 
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Absatz 5: 

Die Änderungen in Absatz 5 zeichnen den Umstand nach, dass 
das an beurlaubte Studierende gerichtete Verbot, Studien- und 
Prüfungsleistungen zu erbringen, Teilnahmevoraussetzungen 
oder Leistungspunkte zu erwerben oder Prüfungen abzulegen, 
dazu diente, eine Umgehung beitragsrechtlicher Gebührenpflich-
ten zu verhindern. Dieses Verbot wurde durch Artikel 1 Nummer 
58 Buchstabe c des Hochschulreformweiterentwicklungsgeset-
zes vom 30. November 2004 (GVBl. NRW. S. 751) in das Hoch-
schulgesetz (der damalige § 65 Absatz 5) mit dem Ziel eingefügt, 
die Einhaltung des Grundsatzes der gebührenrechtlichen Gleich-
behandlung im Bereich des Beurlaubungsrechts sicherzustellen 
(siehe die amtliche Begründung LT-Drs. 13/5504, S. 145). Diese 
Begründung trägt nach Abschaffung der Studiengebühren nicht 
mehr. Zudem haben sich schon früher bei der Beurlaubung auf-
grund von Pflege und Kindererziehung Bedarfe gezeigt, das Ver-
bot einzuschränken. Daher wird nun insgesamt zur Rechtslage 
zurückgekehrt, die vor dem Inkrafttreten des Hochschulreform-
weiterentwicklungsgesetzes galt. 

Eine Beurlaubung kann im Übrigen bereits für das erste Fach-
semester ausgesprochen werden. Insbesondere kann dies mit 
Blick auf Drittinteressen, beispielsweise bei der Erziehung von 
Kindern, sachgerecht sein, um den erworbenen Studienplatz wei-
terhin zu erhalten; zudem ist dies vielfaltsgerecht und folgt 
somit systematisch auch aus der neuen Hochschulaufg abe 
nach § 3 Absatz 4 . Ein systematischer Zusammenhang der 
Rückmeldung nach Satz 1 und einer Beurlaubung nach Satz 2 
besteht mithin nicht. 

Absatz 7: 

Die Änderung ist redaktionell. 

Absatz 8: 

Mit dem neuen Absatz 8 werden die einschreibungsrechtlichen 
Folgerungen aus dem Umstand gezogen, dass das Hochschul-
gesetz künftig den Status der oder des Studierenden in Teilzeit 
kennt. 

Die Hochschule muss in Ausübung pflichtgemäßen Normset-
zungsermessens prüfen, ob sie in ihrer Einschreibungsordnung 
den formalen Status einer Einschreibung in Teilzeit regeln will. 
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Da dieser Status für die potentiellen Interessenten vorteilhaft sein 
kann, wird die Hochschule vorrangige öffentliche Interessen defi-
nieren müssen, wenn sie davon absehen will, einen formalen 
Teilzeitstudierendenstatus dem Grunde nach überhaupt zu re-
geln. Wenn sie einen derartigen Status regeln will, prüft und re-
gelt sie zugleich, welche Studiengänge für ein Studium in Teilzeit 
geeignet sind; hierzu wird auf die Begründung zu § 62a verwie-
sen. 

Satz 2 regelt den mitgliedschaftsrechtlichen Status der in Teilzeit 
eingeschriebenen Studierenden und stellt zugleich klar, dass die 
Vorschrift des § 62a Absatz 4 der Regelung nach Satz 2 vorgeht. 

Es ist mit Blick auf die Senkung der Studienabbrecherquoten 
sinnvoll, wenn die Hochschulen in Ausübung ihrer Ermächtigung 
nach Satz 3 eine obligatorische Studienberatung für in Teilzeit 
Studierende vorsehen, um im Sinne eines learning agreement 
den Erfolg im Studium zu unterstützen. Eine derartige Beratung 
kann zudem sinnvoll sein angesichts der bundesausbi l-
dungsförderungsrechtlichen Folgen, die mit einem St udium 
in Teilzeit verbunden sein können. Insofern steht a uch ein 
Grundrechtsschutz durch dieses Verfahren in Rede.  

Absatz 9: 

Die Vorschrift enthält die Regelungsinhalte des derzeitigen § 49 
Absatz 1 Satz 2. Diese Vorschrift ist rechtssystematisch von ein-
schreibungsrechtlicher Natur und wird daher nun in § 48 verortet; 
das Ergebnis des Eignungstests hat keine zugangsrechtlichen 
oder ansonsten einschreibungsrechtlichen Auswirkungen. 

Absatz 10: 

Die Vorschrift enthält die Regelungsinhalte des derzeitigen § 49 
Absatz 13 Sätze 3 bis 6. Diese Vorschrift ist rechtssystematisch 
von einschreibungsrechtlicher Natur. Die Änderungen sind dabei 
redaktioneller Natur. Soweit Ergänzungskurse auf privatrechtli-
cher Grundlage angeboten und hierfür Entgelte erhoben werden, 
darf nach allgemeinen abgabenrechtlichen Regeln das Entgelt 
nicht höher sein als die entsprechende Gebühr, die im Falle einer 
öffentlich-rechtlichen Angebotserbringung angesetzt werden 
könnte. 

 

zu § 49  
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Die Regelung des § 49 des bisherigen Hochschulgesetzes wird 
neu gefasst. Der bisherige Absatz 13 Sätze 3 bis 6 ist nunmehr 
in § 48 Absatz 10 geregelt. 

Absatz 1:  

Der Regelungsgehalt des § 49 Absatz 1 Satz 1 Hochschulgesetz 
a. F. wird von § 49 Absatz 2 bis 12 aufgefangen. Die Regelung 
des § 49 Absatz 1 Satz 2 Hochschulgesetz a. F. ist nunmehr in 
§ 48 Absatz 9 enthalten. 

Der neue Absatz 1 enthält im Wesentlichen den Regelungsgehalt 
des § 49 Absatz 2 und 3 Hochschulgesetz a. F., mit der Neue-
rung, dass Studieninteressierte mit einer Fachhochschulreife 
nach Maßgabe einer Rechtsverordnung zugangsberechtigt zu 
einem Studium an Universitäten sein können. Die Rechtsverord-
nung kann dabei den Zugang unterschiedlich nach einzelnen 
Universitäten regeln und nach Maßgabe weiterer Kriterien wie 
beispielsweise dem jeweiligen Aufwuchs an Ergänzungskursen 
ausgestalten. Auch kann in der Rechtsverordnung der Zugang 
zur Universität unterschiedlich nach den verschiedenen Arten der 
Fachhochschulreife ausdifferenziert werden. Mit der Rechtsver-
ordnung soll erreicht werden, dass ein chancengleic her 
Hochschulzugang für das Studium an Universitäten er zielt 
wird.  

Absatz 2:  

Der neue Absatz 2 fängt im Wesentlichen den Regelungsgehalt 
des § 49 Absatz 4 Hochschulgesetz a. F. auf. Die Zuständigkei-
ten zur Regelung der Gleichwertigkeit von Vorbildungsnachwei-
sen soll jedoch entflochten werden. Die Regelungskompetenz für 
die schulisch erlangten Vorbildungsnachweise kommt dem für 
das Schulwesen zuständigen Ministerium zu. Dabei ist das für 
Hochschulen zuständige Ministerium zu beteiligen. 

Eine verbale Differenzierung nach inländischen und ausländi-
schen Vorbildungsnachweisen erfolgt nicht mehr, weil sie sach-
lich nicht notwendig ist. 

Absatz 3:  

Der neue Absatz 3 führt den Regelungsgehalt und das Entflech-
tungsanliegen des neuen Absatzes 2 fort. 



250 / 366 
 

Die Regelungskompetenz für die hochschulisch erlangten Vorbil-
dungsnachweise kommt dem für Hochschulen zuständigen Mi-
nisterium zu. Dabei ist das für das Schulwesen zuständige Minis-
terium zu beteiligen. 

Absatz 4:  

Absatz 4 fängt den Regelungsgehalt des § 49 Absatz 6 Hoch-
schulgesetz a. F. im Wesentlichen auf. Die Regelung führt das 
Anliegen fort, die Zuständigkeiten zwischen dem jeweils für das 
Schulwesen und für die Hochschulen zuständigen Ministerium zu 
entflechten. Die Verordnungsermächtigung kommt deshalb allein 
dem für Hochschulen zuständigen Ministerium zu. Das für das 
Schulwesen zuständige Ministerium ist zu beteiligen. 

Die von der Rechtsverordnung berührten arbeitsmarkt politi-
schen Interessen sowie die Interessen der beruflich en Bil-
dung werden seitens der Landesregierung in den regi e-
rungsinternen Abstimmungsprozessen insbesondere auc h 
mit dem für den Bereich Arbeit zuständigen Minister ium ge-
prüft werden.  

Absatz 5:  

Die Regelung des neuen Absatzes 5 fasst im Wesentlichen die 
Regelung des § 49 Absatz 9 Hochschulgesetz a. F. auf. Die Än-
derungen sind redaktionell. 

Absatz 6:  

Absatz 6 Satz 1 bis 3 greift den Regelungsgehalt des bisherigen 
§ 49 Absatz 7 Satz 1 bis 3 Hochschulgesetz a. F. auf. Eine auf 
die Hochschulart bezogene Differenzierung zwischen Universitä-
ten und Fachhochschulen findet hinsichtlich des Zugangs zum 
Masterstudium nicht statt. 

Die Frage, ob ein qualifizierter Abschluss im Sinne des Satzes 3 
vorliegt, kann sich unter anderem nach der Note des Bachelor-
Abschlusses, aber auch nach der tabellarischen Prozentrangliste 
und einer ähnlichen Vergleichsbewertung des Europäischen 
Hochschulraums entscheiden. Insofern kann zugangsrechtlich 
auf die Änderung in § 63 Absatz 1 Satz 3 reagiert werden. Dabei 
kann der Prozentrang im Verhältnis zur absoluten Note mit ei-
nem signifikanten Anteil auch von nicht unter 25 Prozent berück-
sichtigt werden. 



251 / 366 
 

Der neue Satz 4 ist eine weit auslegbare Ausnahmeregelung und 
dient einem reibungsloseren Übergang vom Bachelor- zum Mas-
terstudium. Dabei bleibt es bei dem Grundsatz, dass die Zu-
gangsvoraussetzungen für die konsekutive Fortsetzung des Ba-
chelorstudiums in einem Masterstudiengang vorliegen müssen. 
Die Ausnahmebestimmung, dass mit dem Studium bereits be-
gonnen werden kann, wenn das Fehlen der Zugangsvorausset-
zungen von der oder dem jeweiligen Studierenden nicht zu ver-
treten ist, trägt dem Interesse an der kontinuierlichen Fortsetzung 
des konsekutiven Studiums Rechnung. Die Prüfung der Eig-
nung anhand der Durchschnittsnote der bisher erbrac hten 
Leistungen im Bachelorstudium ist dabei nur beispie lhaft 
genannt.  

Die Hochschule muss vermeiden, dass eine vorzeitige Eröffnung 
des Studiums deshalb erforderlich ist, weil Mängel in der Prü-
fungsorganisation des Bachelorstudiums vorgelegen haben. 
Gleichwohl macht Satz 4 die Einschlägigkeit der Ausnahme nicht 
von dem Erfordernis abhängig, dass auch die Hochschule das 
Fehlen der Zugangsvoraussetzungen nicht zu vertreten hat. 
Denn in diesem Falle würden die Folgen einer mangelhaften 
hochschulischen Prüfungsorganisation diejenigen Studierenden 
zu tragen haben, die das Fehlen der Zugangsvoraussetzungen 
nicht zu vertreten haben. Öffnungspolitisch wäre dies indes nicht 
hinnehmbar. Die Hochschule wird vielmehr über die neue Rege-
lung des § 58 Absatz 3 Satz 3 hier in die Pflicht genommen. 

Zu beachten ist, dass in zulassungsbeschränkten Studiengängen 
bei der Ausübung pflichtgemäßen Ermessens die Grundrechte 
betroffener Studienplatzmitbewerber angemessen zu berücksich-
tigen sind. Die Vergleichbarkeit der Qualifikationen der Be-
werberinnen und Bewerber muss darlegbar sein. 

Absatz 7:  

Der neue Absatz 7 übernimmt den Regelungsgehalt des bisheri-
gen § 49 Absatz 5 Hochschulgesetz a. F. Neben dem Verweis 
auf die vorangehenden Absätze 1 bis 6 sind die Änderungen re-
daktionell.  

Die Norm gilt nunmehr auch für das Masterstudium. Aus Verfas-
sungsrechtlichen Gründen ist mit Blick auf das Verhältnismäßig-
keitsprinzip die Erweiterung der Zugangsvoraussetzungen im 
konkreten Masterstudiengang – wie auch sonst – nur zulässig, 
wenn es der jeweilige Studiengang erfordert. Die erhöhten Zu-
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gangsanforderungen müssen aus den Studieninhalten heraus 
inhaltlich gerechtfertigt und zudem rechtlich verhältnismäßig 
sein. 

Absatz 8:  

Absatz 8 greift im Wesentlichen den Regelungsgehalt des bishe-
rigen § 49 Absatz 8 Hochschulgesetz a. F. auf. Neben dem Ver-
weis auf die vorangehenden Absätze 1 bis 7 sind die Änderun-
gen redaktionell.  

Absatz 9:  

Die Regelung des neuen Absatzes 9 greift im Wesentlichen die 
Regelung des § 49 Absatz 10 Hochschulgesetz a. F. auf. Die 
Änderungen sind redaktionell. 

Absatz 10:  

Die Regelung des neuen Absatzes 10 greift im Wesentlichen den 
Regelungsgehalt des § 49 Absatz 13 Satz 1 und 2 Hochschulge-
setz a. F. auf. Sie bezieht sich in der Sache auf die vorangehen-
den Absätze 1 bis 7, die verschiedene Möglichkeiten des Hoch-
schulzugangs aufzeigen. 

Satz 1 gilt für Studiengänge, die in deutscher Sprache stattfin-
den. Für Studiengänge, die ganz oder teilweise in einer Fremd-
sprache stattfinden, gilt die Regelung des Absatzes 8. 

Der Verweis auf Studiengänge, die mit einer staatlichen Prüfung 
abgeschlossen werden, stellt einen systematischen Gleichklang 
zu Absatz 12 her. Zudem sichert er, dass trotz des nunmehr be-
stimmten Artikels bei "Prüfungsordnungen" eine Kompetenz zum 
Erlass einer die Inhalte des Absatzes 10 regelnden Prüfungsord-
nung selbst dann besteht, wenn die Prüfungsordnung ansonsten 
– wie bei den ärztlichen Berufen – Bundesrecht ist und daher für 
inhaltliche, nicht zugangsrechtliche Fragen keine Regelungs-
kompetenz des Landesgesetzgebers besteht. 

Absätze 11 und 12:  

Die Änderungen in den Absätzen 11 und 12 sind redaktionell. 
Die beiden Absätze fassen den Regelungsgehalt des § 49 Ab-
satz 11 und 12 auf. 
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zu § 50 

Die Vorschrift enthält die Regelungsinhalte des derzeitigen § 50 
Hochschulgesetz. 

Absatz 1: 

Die Neuregelung in Nummer 2 dient sowohl dem Schutz der 
grundrechtlich geschützten Bildungsinteressen der Studienbe-
werberinnen und -bewerber als auch dem finanzpolitischen Ziel, 
die bildungsbezogenen Ressourcen der Hochschule dann nicht 
einzusetzen, wenn eine sehr schlechte Prognose über den Stu-
dienerfolg gegeben ist. 

Wenn in einem Studiengang eine erforderliche Prüfung endgültig 
nicht bestanden ist, trägt dies eine schlechte Prognose für den 
erfolgreichen Abschluss des Studiengangs auch dann, wenn die-
ser Studiengang an einer anderen Hochschule innerhalb des 
Geltungsbereichs des Grundgesetzes fortgeführt werden soll. 
Absatz 1 Nummer 2 Halbsatz 1 zeichnet dies nach. 

Eine vergleichbar schlechte Prognose stellt sich indes nach Ab-
satz 1 Nummer 2 Halbsatz 2 auch durch das endgültige Nichtbe-
stehen einer erforderlichen Prüfung in Bezug auf einen Studien-
gang ein, wenn der einschreibungsgegenständliche Studiengang 
und der auf Grund des endgültigen Nichtbestehens erfolglose 
Studiengang inhaltlich erheblich ähnlich sind. 

Ob eine derartige erhebliche inhaltliche Nähe angenommen wer-
den kann, richtet sich dabei nicht danach, ob die beiden Studien-
gänge demselben Fachbereich zugeordnet worden sind. Viel-
mehr ist anhand des Einzelfalls zu bestimmen, inwieweit sich die 
Inhalte der Studiengänge in wesentlichen Bestandteilen der Cur-
ricula gleichen und das Ergebnis dieser Betrachtung zu einer e-
her schlechten Prognose hinsichtlich des erfolgreichen Studien-
abschlusses führt. Einzeln vorkommende gleiche Prüfungsleis-
tungen begründen dabei noch keine Erheblichkeit einer inhaltli-
chen Nähe. Erforderlich ist vielmehr eine Gesamtbetrachtung, 
nach der die Studiengänge durch überwiegend gleiche Module 
geprägt sein müssen. Wenn sich die Studiengänge in ihren Mo-
dulen nicht überwiegend insofern decken, als sie gleichen Inhalts 
sind, liegt daher keine inhaltliche Nähe vor. Denn bei diesem Be-
fund kann keine Rede davon sein, dass die oben genannte 
Prognose eines Studienerfolgs sehr schlecht ist. Diese Prognose 
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setzt zumindest eine inhaltliche Deckungsgleichheit von mindes-
tens 60 % der Studieninhalte voraus. 

Da Prüfungsleistungen Bestandteile des Studienganges sind, ist 
im Falle des Nummer 2 Halbsatz 2 neben der erheblichen inhalt-
lichen Nähe der Studiengänge zusätzlich erforderlich, dass die 
Inhalte der Prüfungsleistung in dem gewünschten Studiengang 
mit den Inhalten der nicht bestandenen Prüfungsleistung des 
nicht erfolgreich abgeschlossenen Studienganges ebenfalls von 
erheblich inhaltlicher Nähe sind. Auch diese inhaltliche Nähe der 
Prüfungsinhalte der Prüfungsleistung setzt eine Übereinstim-
mung von mindestens 60 % der Inhalte der betroffenen Prü-
fungsleistung voraus. 

Nach Nummer 2 ist die Einschreibung im Übrigen zu versagen, 
wenn u. a. eine nach der Prüfungsordnung erforderliche Prüfung 
endgültig nicht bestanden worden ist. Der Verlust des Prüfungs-
anspruches nach § 64 Absatz 3 ist in prüfungsrechtlicher Hin-
sicht nicht gleichzusetzen mit dem endgültigen Nichtbestehen ei-
ner Prüfung. Denn die Abnahme der Prüfung bleibt der Hoch-
schule weiterhin möglich; nur das Recht der Studierenden auf 
Prüfung ist entfallen. Insbesondere kann beim Verlust des Prü-
fungsanspruches nach § 64 Absatz 3 keine belastbare Prognose 
getroffen werden, der Studiengang, in den die Einschreibung be-
gehrt wird, sei aufgrund des vorherigen Studienmisserfolgs nicht 
erfolgreich studierbar. Damit gibt es keine öffentlichen Interes-
sen, die einer Einschreibung bei einer anderen Hochschule als 
jener entgegenstehen, bei der der Prüfungsanspruch verloren 
gegangen ist. 

Aufgrund der studiumbezogenen Unterschiede zwischen den 
Aufgaben der Universitäten nach § 3 Absatz 1 und den Aufgaben 
der Fachhochschulen nach § 3 Absatz 2 besteht durchweg keine 
erhebliche inhaltliche Nähe zwischen Studiengängen der beiden 
Hochschultypen. 

Absatz 2: 

Mit der Streichung des Buchstaben a wird auf den Um stand 
reagiert, dass die Versagung der Einschreibung bei erhebli-
cher Gefährdung durch eine übertragbare Krankheit w enig 
praktikabel ist, da es keine gesundheitlichen Unter suchun-
gen vor der Einschreibung gibt. Zudem kennt das Hoc h-
schulrecht keine entsprechende Exmatrikulationsbefu gnis 
im Falle der Rückmeldung, wenn die Erkrankung bei b ereits 
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Eingeschriebenen auftritt; insofern liegt ein Wertu ngswider-
spruch vor, dem durch die Streichung abgeholfen wir d. Dem 
ordnungsrechtlichen Sinn der Regelung kann sinnvoll er 
durch die Erteilung von Verhaltensauflagen an Betro ffene 
durch das öffentlichen Gesundheitswesens nach Maßga be 
des einschlägigen Ordnungsrechts Rechnung getragen 
werden. Änderung in Nummer 1 sollen die Grundrechte der die 
Einschreibung beantragenden Person und diejenigen der Hoch-
schulmitglieder in ein stimmigeres Verhältnis praktischer Konkor-
danz zueinander gebracht werden. 

Im Lichte der Förderung der Inklusion von Menschen mit 
Behinderung muss die Versagung der Einschreibung au f der 
Grundlage der Nummer 1 (psychische Erkrankung oder 
geistige oder seelische Behinderung) eng ausgelegt werden. 
Mit Blick auf den verfassungsmäßigen Verhältnismäßi g-
keitsgrundsatz setzt das Versagen der Einschreibung  vo-
raus, dass die Betroffenen trotz des formalen Vorli egens ei-
ner Hochschulzugangsberechtigung aufgrund ihrer psy chi-
schen Erkrankung oder ihrer geistigen oder seelisch en Be-
hinderung studierunfähig sind. Ansonsten läge grund sätz-
lich ein unverhältnismäßiger Eingriff in das Berufs grund-
recht der Betroffenen vor. 

Die neue Nummer 4 ergänzt einschreibungsrechtlich die Vor-
schrift des § 48 Absatzes 9 und macht das Testverfahren belast-
barer. Indem die Studierenden Informationen über ihre Studien-
gangseignung erhalten, wird insgesamt gesehen die Chance er-
höht, das Studium erfolgreich abzuschließen. 

Die neue Nummer 5 ergänzt einschreibungsrechtlich die neue 
Vorschrift des § 51 Absatz 3 Nummer 8. Es macht keinen Sinn, 
eine Exmatrikulation auf der Grundlage des § 51 Absatz 3 Num-
mer 8 auszusprechen und zugleich eine Immatrikulation in dem-
selben oder in einem inhaltlich erheblich ähnlichen Studiengang 
für folgende Semester zuzulassen. Dem trägt die neue Nummer 
5 Rechnung. 

 

zu § 51 

Die Vorschrift enthält in ihren Absätzen 1 bis 3 die Regelungsin-
halte des derzeitigen § 51 Hochschulgesetz. 
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Mit der neuen Nummer 8 des Absatzes 3 Satz 1 wird auf den 
Umstand reagiert, dass Studieninteressentinnen und Studieninte-
ressenten sich stellenweise nicht dazu einschreiben, um ein Stu-
dium tatsächlich zu absolvieren, sondern weil sie sich von stu-
dienfremden Motiven, etwa von der Möglichkeit des Erwerbs ei-
nes Semestertickets, leiten lassen. Ein derartiges Verhalten wi-
derspricht gewichtigen öffentlichen Interessen, namentlich dem 
Interesse der Hochschulen, aus planerischen Gründen belastba-
re Informationen über das tatsächliche Studierverhalten zu ge-
winnen und aus organisatorischen Gründen das Studium sach-
gerecht abgestimmt organisieren zu können. Gerade die Stu-
dien- und Prüfungsorganisation leidet, wenn die Hochschulen 
nicht belastbar an der Zahl der immatrikulierten Studierenden ih-
re Organisationsentscheidungen anknüpfen können. Zugleich 
kann das Land bei einer Einschreibung aus studienfremden Mo-
tiven nicht hinreichend belastbar die erforderlichen Informationen 
über das tatsächliche Studierverhalten gewinnen. Die neue Re-
gelung will den Hochschulen Instrumente geben, mit denen sie 
derartigen Missbräuchen vorbeugen können.  

Absatz 3 Satz 1 Nummer 8 Halbsatz 1 ordnet keine echte Stu-
dierpflicht an; vielmehr wird eine bloße Obliegenheit geregelt. 
Absatz 3 Satz 1 Nummer 8 Halbsatz 2 regelt zwei Hauptanwen-
dungsfälle, bei denen regelmäßig angenommen werden darf, das 
Studium werde nicht ordnungsgemäß betrieben. 

Der in Absatz 3 Satz 2 Halbsatz 1 vorgenommene Verweis auf 
§ 64 Absatz 3a stellt dabei sicher, dass erziehende oder pfle-
gende Studierende, Studierende, die sich in der Selbstverwal-
tung oder in der Gleichstellung engagieren, eine Behinderung er-
leiden oder chronisch schwer erkrankt sind, im Fristenlauf keine 
Nachteile davon tragen. Die in § 64 Absatz 3a genannten Zeit-
räume werden zu den Zeiten der vorgenannten beiden Hauptan-
wendungsfälle des Absatzes 3 Satz 1 Nummer 8 Halbsatz 2 je-
weils hinzugerechnet. 

Die Regelung des Absatzes 3 Satz 2 Halbsatz 2 stellt sicher, 
dass sowohl bei echten, in § 62a Absatz 1 geregelten Teilzeit-
studiengängen (also Studiengänge, die ausschließlich in einer 
Teilzeitform angeboten werden) als auch bei einem Studium in 
Teilzeit nach § 62a Absatz 2 die auf ein Vollzeitstudium angeleg-
ten Zeiträume des Absatzes 3 Satz 1 Nummer 8 Halbsatz 2 ent-
sprechend, also im Verhältnis von Vollzeit zur jeweiligen Teilzeit, 
verlängert werden. Bei Teilzeitstudiengängen werden die ent-
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sprechenden Verhältnisbestimmungen in der Prüfungsordnung 
getroffen; bei einem Studium in Teilzeit ergibt sich das Maß der 
Entsprechung aus dem Verhältnis der jeweiligen individualisier-
ten Regelstudienzeit zur generellen Regelstudienzeit des jeweili-
gen Studienganges. 

Die Exmatrikulation nach Satz 1 Nummer 8 erfolgt auf der 
Grundlage einer pflichtgemäßen Ermessensausübung. Die 
Hochschule muss bei dieser Ermessensausübung in ihre Abwä-
gung die hohe Bedeutung des Grundrechts auf freie Wahl der 
Ausbildungsstätte nach Artikel 12 Absatz 1 Grundgesetz einstel-
len. Soweit die Studierenden, die exmatrikuliert werden sollen, 
nachvollziehbare Gründe belastbar glaubhaft machen, warum sie 
das Studium nicht weiter betrieben haben und warum sie unge-
achtet dessen gleichwohl insbesondere von einer Beurlaubung 
abgesehen haben, und soweit diese Gründe in Ansehung der be-
troffenen öffentlichen Interessen von hinreichendem Gewicht 
sind, wird die Hochschule grundsätzlich von einer Exmatrikulati-
on absehen müssen. Damit ist effektiv gesichert, dass ein 
hochschulpolitisches Engagement der Studierenden eb enso 
berücksichtigt werden kann wie im Lichte der Vielfa lt der 
Studierenden individuelle Lebensläufe (wie beispiel sweise 
hervorgerufen durch Einkommensschwäche, Kinderbetre u-
ung, Migrationshintergrund, Erkrankung oder Behinde rung). 
Es erfolgt mithin keine automatische Exmatrikulatio n. 

Falls die betroffenen Studierenden nachweisen, dass  sie 
trotz fehlender Prüfungen gleichwohl studiert haben , wird 
eine Exmatrikulation grundsätzlich nicht in Betrach t kom-
men.  

Für die im Wege des Fernstudiums stattfindenden Studiengänge 
der Fernuniversität in Hagen, bei der die Studienplanung auf-
grund der Besonderheiten des Fernstudiums anders gelagert ist 
und bei der zudem kein Semesterticket angeboten wird, kann 
durchweg kein hinreichendes öffentliches Interesse formuliert 
werden, welches eine Exmatrikulation auf der Grundlage des 
Absatzes 3 Satz 1 Nummer 8 tragen könnte. Das Ermessen der 
Fernuniversität ist insoweit grundsätzlich auf Null in Richtung ei-
nes Absehens von einer Exmatrikulation reduziert. 

 

zu § 52 
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Die Vorschrift enthält die Regelungsinhalte des derzeitigen § 52 
Hochschulgesetz. Die Änderungen in Absatz 3 Satz 2 sind re-
daktionell. Die Streichung des Absatzes 3 Satz 4 erfolgt aus den 
gleichen Erwägungen wie die Änderungen in § 48 Absatz 5. Hier 
wie dort ist es aufgrund der Abschaffung grundständiger Stu-
diengebühren nicht mehr erforderlich, die Einhaltung des durch 
Absatz 3 Satz 4 unterstrichenen Grundsatzes der gebührenrecht-
lichen Gleichbehandlung – hier im Bereich des Gasthörerrechts – 
weiterhin sicherzustellen. 

 

zu § 52a 

Mit dieser Norm wird eine institutionelle Vertretung der Belange 
von Studierenden mit Behinderung oder chronischer Erkrankung 
eingeführt. 

Absatz 1: 

Die Regelung führt eine Hochschulbeauftragte oder einen Hoch-
schulbeauftragten für die Belange von Studierenden mit Behin-
derung oder chronischer Erkrankung ein, die oder der darauf 
hinwirken soll, dass deren besonderen Bedürfnissen Rechnung 
getragen und insbesondere die zu ihren Gunsten geltenden 
Rechtsvorschriften beachtet werden. Die meisten Hochschulen 
im Lande haben bereits eine solche Beauftragte oder einen sol-
chen Beauftragten bestellt. Demgegenüber ist die Wahrnehmung 
der Interessen der schwerbehinderten Beschäftigten der Hoch-
schulen Aufgabe der Schwerbehindertenvertretungen nach § 94 
des Neunten Buchs des Sozialgesetzbuches.  

Absatz 2: 

Die Vorschrift regelt den Kompetenz- und Aufgabenbereich der 
interessenvertretenden Person. Diese soll insbesondere als eine 
Art "Anlaufstelle" bei Beschwerden und Eingaben fungieren und 
auf diesem Wege mithelfen, etwaige Konflikte zu bereinigen. Das 
Beanstandungsrecht unterstreicht die Wirksamkeit dieser Kon-
fliktbereinigungsfunktion. 

Absatz 3: 

Als Konfliktbereinigungsstelle kann die interessenvertretende 
Person nur dann sachgerecht auftreten, wenn sie auf die rele-
vanten Informationen zugreifen kann. Dies sichert die Vorschrift. 
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Mit Blick auf den Verweis auf Absatz 2 ist die Auskunftspflichtig-
keit der genannten Stellen durch die Funktion der interessenver-
tretenden Person limitiert. Während im Bereich der Aufgaben 
nach Absatz 2 Satz 1 auch nichtpersonenbezogene Auskünfte 
erteilt werden müssen, sind die Auskünfte im Kompetenzbereich 
des Absatzes 2 Satz 2 eher individualisiert. 

 

zu § 53 

Die Vorschrift enthält in ihren Absätzen 1 bis 6 die Regelungsin-
halte des derzeitigen § 53 Hochschulgesetz. Die Änderungen 
sind redaktionell. Die Änderung ein Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 
greift die Wertung auf, dass die Belange von Studierenden, die 
chronisch erkrankt sind, häufig jenen der Studierenden mit Be-
hinderung gleich kommen. 

Studierende eines weiterbildenden Masterstudienganges haben 
nach § 63 Absatz 3 Satz 6 ein Wahlrecht, ob sie Mitglied der 
Studierendenschaft werden wollen oder nicht. 

Die Änderung in Absatz 5 hinsichtlich der Voraussetzungen einer 
bindenden Wirkung von Beschlüssen, die in Urabstimmung ge-
fasst werden, soll den Gedanken der direkten Demokratie in der 
Studierendenschaft stärken. 

Der neue Absatz 7 stellt die bisher schon geltende Rechtslage 
klar und regelt insofern die bislang schon durchgeführte Praxis 
der unentgeltlichen Raumüberlassung. Aufgrund des Tatbe-
standsmerkmals des Erforderlichen wird eine Abwägung zwi-
schen dem für die Erfüllung der in Absatz 7 genannten Bedarfe 
Erforderlichen und den sonstigen Mittelbedarfen der Hochschule 
im Lichte knapper Mittel notwendig. Angesichts dessen stehen 
bei der praktischen Umsetzung des Anspruchs nach Absatz 7 die 
Wirtschaftlichkeit der Raumbewirtschaftung und die Sparsamkeit 
der Verwendung hochschulischer Haushaltsmittel und zugleich 
die Sicherung der Aufgabenerfüllung der Studierendenschaft im 
Vordergrund. Die Hochschule soll allen Organen und Gremi-
en der Studierendenschaft, namentlich den Fachschaf ten, 
Räume im Rahmen des Erforderlichen unentgeltlich zu r Ver-
fügung stellen.  

Die Pflicht zur unentgeltlichen Überlassung der erforderlichen 
Räume umfasst lediglich die Räume an sich und die anfallenden 
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Heiz- und Stromkosten. Darüber hinausgehende Sachkosten wie 
Telefonkosten und Kosten für Büroausstattung gehören nicht 
hierzu. 

Die Vorschrift lässt nicht den Umkehrschluss zu, dass die Hoch-
schule nun gehindert sei, über das Maß des Erforderlichen hin-
aus der Studierendenschaft Räume zur Verfügung zu stellen.  

 

zu § 54 

Die Vorschrift enthält die Regelungsinhalte des derzeitigen § 54 
Hochschulgesetz. Die Wahlordnung nach Absatz 3 kann vorse-
hen, dass die Wahl auch anhand einer elektronischen Wahl 
durchgeführt werden kann, wenn die Identität der abstimmenden 
Person feststellbar ist, beispielsweise durch eine qualifizierte 
elektronische Signatur gemäß § 2 Nummer 3 Signaturgesetz o-
der durch ein Kartenlesegerät in Verbindung mit dem elektroni-
schen Personalausweis. 

 

zu § 55 

Die Vorschrift enthält die Regelungsinhalte des derzeitigen § 55 
Hochschulgesetz.  

 

zu § 56 

Die Vorschrift enthält die Regelungsinhalte des derzeitigen § 56 
Hochschulgesetz.  

 

zu § 57 

Die Vorschrift enthält die Regelungsinhalte des derzeitigen § 57 
Hochschulgesetz.  

 

zu § 58 
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Die Vorschrift enthält in ihren Absätzen 1, 2, 3 Sätze 1 und 2, 4 
und 5 die Regelungsinhalte des derzeitigen § 58 Hochschulge-
setz. 

Absatz 1: 

Der neue, objektivrechtliche Satz 2 soll den dezidierten Auftrag 
der Hochschulen unterstreichen, die Studierenden mit Blick auf 
ein qualitativ hochwertiges Studium und die Hochwer tigkeit 
des akademischen Abschlusses  zu einem Erfolg im Studium 
zu führen. Zugleich unterstreicht Satz 2 die Mitverantwortung 
der Hochschulen für die Ergebnisse des Studien- und  Lehr-
geschehens. Dieser Auftrag findet darüber hinaus seinen Aus-
druck in zahlreichen Einzelvorschriften des Hochschulgesetzes. 
Satz 2 betont diesen sich bereits systematisch aus diesen Ein-
zelvorschriften ergebenden Auftrag nochmals ausdrücklich. 

Absatz 2: 

Die in Satz 1 aufgeführte Studienplanung fußt auf der Prüfungs-
ordnung; diese geht als "Ortsrecht" der Hochschule der Studien-
planung somit vor. Aus Satz 1 folgt mithin, dass die Studienpla-
nung der Hochschule so auszurichten ist, dass die Hochschule 
ihrer Verpflichtung nachkommen kann, dasjenige Lehr- und da-
mit auch Prüfungsangebot vorzuhalten, welches nach der Prü-
fungsordnung erforderlich ist, um den jeweiligen Studiengang zu 
studieren. Dies sind grundsätzlich die Lehrveranstaltungen aller 
Semester. 

Bei aufwachsenden Studiengängen wird es indes mit Blick auf 
die studienplanerischen und kapazitativen Rahmenbedingungen 
häufig so sein, dass das komplette Lehrangebot für Studierende 
aller Fachsemester nicht schon bereits im ersten Semester des 
Beginns des Studienbetriebs des neuen Studienganges und in 
seinen Folgesemestern vollumfänglich vorliegen kann. Da die 
Hochschule nach Satz 1 dasjenige Lehrangebot vorhalten muss, 
welches zur Einhaltung der Prüfungsordnung erforderlich ist, 
muss die Hochschule folglich in der Prüfungsordnung diesen 
Aufwuchs regeln, wenn hier ein Regelungsbedürfnis besteht. In 
der Prüfungsordnung müsste somit eine Regelung verankert 
werden, die die Lehrveranstaltungen, die im Studienplan einem 
jeweiligen Fachsemester abstrakt zugeordnet sind, nun konkret 
bestimmten Semestern der konkreten Aufwuchsphase zeitlich 
zuordnet. Erst dann ist der Aufwuchs für die Hochschule steuer-
bar. Mit einer derartigen prüfungsordnungsrechtlichen Regelung 
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erhalten die Hochschule Planungs- und die Studierenden mit 
Blick auf die Veröffentlichung der Prüfungsordnung Orientie-
rungssicherheit und Vertrauensschutz. Insbesondere das Infor-
mationsinteresse von Studienortswechslern wird verbessert. 

Zudem wird über eine prüfungsordnungsrechtliche Aufwuchsre-
gelung gesichert, dass die Aufwuchsplanung Gegenstand der 
Beratungen im Fachbereichsrat wird. Damit werden das partizi-
pative Moment gestärkt und die korporationsrechtliche Legitima-
tion der Aufwuchsplanung erhöht. 

Falls nach der Studienplanung die Lehrveranstaltungen aller 
Semester nicht tatsächlich auch in jedem Semestern angeboten 
werden sollen, sondern beispielsweise in einem jährlichen 
Rhythmus, bietet es sich an, diesen Rhythmus ebenfalls in der 
Prüfungsordnung zu regeln, beispielsweise indem in der Prü-
fungsordnung auf den Studienplan verwiesen wird. 

Mit dem neuen Satz 4 wird die Hochschulaufgabe nach § 3 Ab-
satz 1 Satz 3, Absatz 2 Satz 3, nach der die Gewährleistung ei-
ner guten wissenschaftlichen Praxis zu den Aufgaben der Hoch-
schulen gehört, im Bereich der Lehre und des Studiums in be-
sonderer Weise entfaltet. Hierzu rechnen insbesondere auch An-
strengungen zur Vermeidung jeglicher Arten des Plagiarismus. 

Absatz 2a: 

Mit der neuen Regelung soll dazu beigetragen werden, dass alle, 
die studieren wollen und können, dazu auch die Möglichkeit er-
halten. Die derzeitige Übergangsquote an die Hochschulen ist zu 
niedrig, um den Fachkräftebedarf zu decken. Zudem müssen die 
Hochschulen einer immer heterogeneren Gruppe von Studieren-
den gerecht werden. Es gilt, insbesondere Jugendliche aus so 
genannten bildungsfernen Schichten, aus Familien mit Zuwande-
rungsgeschichte oder bereits beruflich Qualifizierte für ein Studi-
um zu gewinnen und zu einem erfolgreichen Studienabschluss 
zu führen.  

Bei diesem Befund setzt der öffnungspolitisch motivierte neue 
Absatz 2a an. Mit ihm sollen die rechtlichen Voraussetzungen 
dafür geschaffen werden, geeignete Maßnahmen zur Erreichung 
der vorgenannten Ziele zu entwickeln, insbesondere in Form ei-
ner modular aufgebauten strukturierten Studieneingangsphase. 
Mit ihren drei Sätzen beinhaltet die Regelung dabei im Wesentli-
chen drei Bestandteile. 
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Durch Satz 1 werden wieder Reformmodelle des Studiums er-
möglicht. Die Bestimmung knüpft an die mit dem Hochschulfrei-
heitsgesetz aufgehobene Modellversuchsregelung des § 7 Ab-
satz 2 Hochschulgesetz in der Fassung des Hochschulreform-
Weiterentwicklungsgesetzes an. 

Das Ziel des Satzes 1 liegt insbesondere darin, in der Studien-
eingangsphase Wissenslücken zu identifizieren und diese so-
dann durch strukturierte Verfahren zu schließen. Hierzu sollen 
insbesondere Ergänzungskurse dienen, mit denen studien-
gangspezifische Defizite ausgeglichen werden können. Derartige 
Ergänzungskurse, deren Einrichtung haushaltswirtschaftlicher 
Natur ist, sind durch das Gesetz zur Änderung des Hochschul-
gesetzes, des Kunsthochschulgesetzes und weiterer Vorschriften 
vom 31. Januar 2012 (GV. NRW. S. 90) bereits in das Hoch-
schulrecht für den Bereich des Hochschulzugangs von Studien-
bewerberinnen und -bewerbern mit ausländischer Hochschulqua-
lifikation mit dem derzeitigen § 49 Absatz 9 (dem § 49 Absatz 5 
des Hochschulgesetzes in der Fassung dieses Entwurfs) einge-
führt worden. Aufgrund einer derartigen strukturierten Studien-
eingangsphase soll ein guter Start in das Studium besser als bis-
lang ermöglicht werden. 

Das neue Instrument der Ergänzungskurse wird flankiert durch 
die Rechtsverordnungsermächtigung nach § 63 Absatz 8. Diese 
Ermächtigung dient der landesseitigen Steuerung der strukturier-
ten Studieneingangsphase und ist aus Gründen des Grund-
rechtsschutzes der Studierenden rechtsstaatlich sinnvoll. 

Satz 2 enthält als zweiter Bestandteil der öffnungspolitischen 
Regelung eine Anerkennungsvorschrift hinsichtlich der in den 
Ergänzungskursen erbrachten Leistungen als Studienleistungen. 
Da die Anerkennungsvorschrift des neuen § 63a an Prüfungsleis-
tungen anknüpft, die in Studiengängen erworben worden sind, ist 
die Anerkennung nach Satz 2 von klarstellender Natur, wenn 
nach dem jeweiligen Reformmodell die Ergänzungskurse Be-
standteil eines Studienganges sind. Satz 2 ist von regelnder Na-
tur, wenn nach dem jeweiligen Reformmodell die Ergänzungs-
kurse formalrechtlich kein Bestandteil eines Studienganges sind. 
Die Anerkennung nach Satz 2 erfolgt nach Maßgabe der Rege-
lungen des Reformmodells. Enthält dieses keine Anerken-
nungsmaßgaben, erfolgt die Anerkennung nach Maßgabe 
pflichtgemäßen Ermessens. 
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Satz 3 ermöglicht als dritter Bestandteil der Regelung, dass den 
Teilnehmerinnen und Teilnehmern der strukturierten Studienein-
gangsphase nach Maßgabe der Regelungen in der Prüfungsord-
nung – bei staatlichen Prüfungsordnungen in einer Ordnung – 
eine individualisierte Regelstudienzeit zugeordnet werden kann. 
Die generelle Regelstudienzeit erhöht sich nur für die in Satz 3 
genannten Studierenden. Die für sie geltende Regelstudienzeit 
des Studienganges ist dann die jeweilige individualisierte Regel-
studienzeit. Die Regelstudienzeit kann nur in ganzen Semestern 
semesterweise verlängert werden. Eine Verlängerung setzt also 
voraus, dass der Workload der Ergänzungskurse dem Workload 
eines normalen Studiensemesters entspricht. Ist der Workload 
geringer, findet eine Verlängerung in Bruchteilen von Semestern 
somit insoweit nicht statt. 

Mit der Anerkennung der in den Ergänzungskursen gezeigten 
Leistungen und mit der Erhöhung der Regelstudienzeit soll ein 
Freiraum geschaffen werden, der von den Studierenden, die die 
Ergänzungskurse besucht haben, dazu genutzt werden kann, 
Wahlveranstaltungen zu besuchen oder ein studium generale zu 
absolvieren. Auch damit wird dem öffnungspolitischen Ziel Rech-
nung getragen, die Studieneingangsphase zu begleiten und die 
Studienabbrecherquote zu senken. 

Bei Änderungen von Reformmodellen wird die Hochschu le 
dem Vertrauensschutz der in einem Reformmodell Stud ie-
renden schon mit Blick auf das Rechtsstaatsprinzip Rech-
nung tragen. 

Absatz 3: 

Nach der grundlegenden Vorschrift des § 61 Absatz 1 Satz 1 ist 
die Regelstudienzeit diejenige Studienzeit, innerhalb derer ein 
Studiengang abgeschlossen werden kann. Der neue Absatz 3 
Satz 3 des § 58 regelt nun die dieser Vorschrift korrespondieren-
de Verpflichtung der Hochschule, die Studieninhalte, den Studi-
enaufbau und die Studienorganisation so auszugestalten und 
aufeinander abzustimmen, dass das Studium in durchschnittli-
chen Verläufen innerhalb der Regelstudienzeit abgeschlossen 
werden kann. 

Die Vorschrift knüpft dabei an die generelle Regelstudienzeit im 
Sinne des § 61 Absatz 1a an. Eine Anknüpfung an die individua-
lisierte Regelstudienzeit würde die Hochschulen vor unlösbare 
Organisationsschwierigkeiten stellen. 
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Absatz 6: 

Die Vorschrift konkretisiert die Schutzbestimmung des Artikel 
20a Grundgesetz in Ansehung des Schutzes der Tiere. 

Absatz 7: 

Die Regelung soll es den Hochschulen im Rahmen der gegebe-
nen finanziellen Mittel ermöglichen, einen Beitrag dazu zu leis-
ten, die Studierenden aus einer etwaigen Anonymität des Studi-
ums zu befreien. Damit sollen der Erfolg im Studium erhöht und 
die Abbrecherquoten gesenkt werden. 

Absatz 8: 

Die Regelung greift am rechtssystematisch sachgerechten Ort 
den Regelungsgehalt des bisherigen § 6 Absatz 1 letzter Satz 
auf. 

 

zu § 59 

Die Vorschrift enthält die Regelungsinhalte des derzeitigen § 59 
Hochschulgesetz.  

 

zu § 60 

Die Vorschrift enthält die Regelungsinhalte des derzeitigen § 60 
Hochschulgesetz. 

Absatz 4 der geltenden Fassung konnte gestrichen werden, da 
sein Umstellungsauftrag zwischenzeitlich abgearbeitet ist. Das 
Gleiche gilt für die einschreibungsrechtliche Vorschrift des Ab-
satzes 5 Satz 1 der geltenden Fassung. Die Rechtsverordnungs-
ermächtigung des Absatzes 5 Satz 2 der geltenden Fassung 
bleibt mit Blick auf die noch bestehenden alten Studiengänge 
hingegen erhalten und wird redaktionell angesichts der Strei-
chung des Absatzes 4 der geltenden Fassung angepasst. Zudem 
wird die in Absatz 4 Satz 2 enthaltene Ermächtigung zur Rege-
lung von Ausnahmen für künstlerische Studiengänge auf Studi-
engänge in evangelischer und katholischer Theologie mit Blick 
auf die in diesen Bereichen geltenden besonderen rechtlichen 
Bestimmungen erweitert. 
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zu § 61 

Die Vorschrift enthält die Regelungsinhalte des derzeitigen § 61 
Hochschulgesetz. Die Änderungen in Absatz 2 und 3 sind redak-
tionell u. a. mit Blick auf den neuen Absatz 1a. 

Der neue Absatz 1a Satz 1 dient zum einen der Rechtsklarheit, 
indem die beiden Arten der Regelstudienzeit begrifflich ausgear-
beitet werden. Darüber hinaus verdeutlicht die Regelung in Ab-
satz 1a Satz 2, dass es sich bei der generellen und der individua-
lisierten Regelstudienzeit um zwei gleichberechtigte Arten der 
Regelstudienzeit handelt. Angesichts dessen ist angeordnet, 
dass die individualisierte Regelstudienzeit für die Studierende 
oder den Studierenden, der oder dem sie zugeordnet worden ist, 
die Regelstudienzeit im Sinne des Absatzes 1 Satz 1 und 2 ist. 
Indem Absatz 1a Satz 2 nicht zugleich auf Absatz 1 Satz 3 ver-
weist, wird verdeutlicht, dass die individualisierte Regelstudien-
zeit für Fragen der Gestaltung der Studiengänge, der Sicherstel-
lung des Lehrangebots, der Gestaltung des Prüfungsverfahrens 
sowie der Ermittlung und Feststellung der Ausbildungskapazitä-
ten und der Berechnung von Studierendenzahlen bei der Hoch-
schulplanung außer Betracht bleibt. Für diese Fragen einschlägig 
ist ausschließlich die generelle Regelstudienzeit. Ansonsten 
würden die planerischen Prozesse überkomplex mit der Folge, 
dass die Gesamtorganisation und Durchführung des Studiums 
leiden würden. 

 

zu § 62 

Die Vorschrift enthält die wesentlichen Regelungsinhalte des 
derzeitigen § 62 Hochschulgesetz. 

Absatz 2: 

Die Änderung stellt klar, dass künftig nur noch die Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer des in öffentlich-rechtlicher Weise angebo-
tenen weiterbildenden Studiums, nicht indes die Studierenden 
eines weiterbildenden Studienganges, sich auf der Grundlage ei-
nes Gasthörerstatus weiterbilden lassen. Die Studierenden eines 
weiterbildenden Studienganges sollen künftig nach Maßgabe des 
Absatzes 3 eingeschrieben werden. 
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Absatz 3: 

Diese Vorschrift regelt den hochschulrechtlichen Status der Stu-
dierenden eines weiterbildenden Masterstudienganges neu. Die-
se Studierenden werden bislang nach derzeitiger Rechtslage und 
vor dem Hintergrund einer jahrzehntelangen Tradition des nord-
rhein-westfälischen Hochschulrechts nicht als Studierende ein-
geschrieben, sondern als besondere Gasthörerinnen und Gast-
hörer zu dem Weiterbildungsstudiengang zugelassen. 

Der Landesrechnungshof hat im Jahre 2009 anlässlich einer Un-
tersuchung der wissenschaftlichen Weiterbildung an den Univer-
sitäten angeregt, die statusrechtliche Differenzierung zwischen 
der gasthörerrechtlichen Zulassung bei dem weiterbildenden 
Masterstudiengang und der Einschreibung bei dem grundständi-
gen Studium zu prüfen. Der Landesrechnungshof sieht hier eine 
nicht mehr zeitgemäße Ungleichbehandlung. Auch von Seiten 
einiger Hochschulen wurde vorgetragen, dass gerade Weiterbil-
dungsinteressierte aus dem Ausland häufig nicht nachvollziehen 
können, warum sie bei Weiterbildungsstudiengängen nicht als 
Studierende eingeschrieben werden; hinzu kommen ausländer- 
und krankenversicherungsrechtliche Folgefragen. 

Mit der Neuregelung werden künftig Interessenten eines weiter-
bildenden Masterstudienganges in diesen Studiengang als Stu-
dierende eingeschrieben werden, wenn dieser Studiengang in öf-
fentlich-rechtlicher Weise angeboten wird. Wenn der Studien-
gang entsprechend den weiterbildungsrechtlichen Möglichkeiten 
auf privatrechtlicher Grundlage angeboten wird, entscheidet die 
Einschreibungsordnung, ob die auf dieser Grundlage Studieren-
den eingeschrieben werden können.  

Weiterbildungsstudierende und grundständig Studierende unter-
scheiden sich zwar hinsichtlich ihrer Verantwortung, Funktion, 
Eignung und Betroffenheit voneinander. Gleichwohl ist es mit 
Blick auf die Gleichheit in der Eignung, den Grundsatz lebens-
langen Lernens sowie das ähnliche Maß an Verantwortung 
sachgerecht, auch den Weiterbildungsstudierenden das korpora-
tionsrechtliche Wahlrecht innerhalb der Hochschule einzuräu-
men. Zudem sind Weiterbildungsstudierende oftmals mit Blick 
auf ihr berufliches Vorkommen ebenso auf die Weiterbildung an-
gewiesen wie grundständig Studierende auf ihr Studium. Auch 
die Betroffenheit beider Personengruppen ist daher ähnlich. Mit 
Blick auf die gleichwohl noch bestehenden Unterschiede soll den 
Weiterbildungsstudierenden indes ein Wahlrecht eingeräumt 
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werden, ob sie sich korporationsrechtlich engagieren oder hier-
von Abstand nehmen möchten. 

Der gestrichene letzte Satz des bisherigen Absatzes 3 findet sich 
nun in Absatz 4. 

Absatz 4: 

Der neue Absatz 4 dient der Rechtsklarheit, indem künftig auch 
in der Gliederung des § 62 stärker unterschieden wird zwischen 
den Teilnehmerinnen und Teilnehmern des weiterbildenden Stu-
diums und den Studierenden eines weiterbildenden Studiengan-
ges. 

 

zu § 62a 

Mit der neuen Vorschrift wird erstmals in den Absätzen 2 bis 4 
das Studium in Teilzeit hochschulgesetzlich ausführlich geregelt 
und darüber hinaus in Absatz 1 die Bedeutung des echten Teil-
zeitstudiums unterstrichen. 

Während im Falle eines echten Teilzeitstudiums die Lehrveran-
staltungen typischerweise beispielsweise in den werktäglichen 
Abendstunden, oder während des Wochenendes, geblockt oder 
in einer sonstigen geeigneten Form stattfindet, wird bei einem 
Studium in Teilzeit das Lehrangebot von vornherein in Form ei-
nes Vollzeitstudiums und damit nicht in der Form eines echten 
Teilzeitstudiums organisiert. Künftig soll es indes erleichtert wer-
den, ein derartiges Studium individuell in Teilzeit zu studieren; 
hierzu müssen insbesondere die hochschulrechtlichen Nachteile, 
die mit einem derartigen individuellen Studium in Teilzeit bislang 
verbunden sind, beseitigt oder zumindest abgemildert werden. 

Das neue Hochschulgesetz bietet für ein derartiges individuelles 
Studium in Teilzeit ein in sich stimmiges und sowohl auf die 
schutzwürdigen Interessen der Studierenden als auch auf die 
nachvollziehbaren Bedarfe der Hochschulen abgestimmtes Kon-
zept. Den Ausgangspunkt bildet dabei die Verpflichtung der 
Hochschule, ihre Studiengänge auf ein Studium in Teilzeit hin zu 
prüfen und die geeigneten Studiengänge publik zu machen, 
§ 62a Absatz 2. Sodann wird – korrespondierend zum künftigen 
einschreibungsrechtlichen Status eines Studierenden in Teilzeit, 
§ 48 Absatz 8 – künftig eine individuelle Regelstudienzeit für 
Studierende in Teilzeit ermöglicht, § 62a Absatz 3. Über sachan-
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gemessene Regelungen zur Anwesenheitsobliegenheit, § 64 Ab-
satz 2a, und über die Vorschriften zur Verlängerung prüfungs-
rechtlicher Fristen, § 64 Absatz 3a Satz 2, werden die lebens-
praktischen Voraussetzungen für ein Studium in Teilzeit geschaf-
fen. 

Der Sinn und Zweck der Vorschriften hinsichtlich des Studiums in 
Teilzeit besteht darin, im Lichte sowohl der Vielfalt der Studie-
renden als auch der neuen Aufgabe der Hochschule, künftig ein 
sachgerechtes Diversity-Management auszuformen, eine gegen-
über dem Studium in Vollzeit weitere Form des Studiums bereit 
zu stellen, mit der auf diese Vielfalt in zumindest jenen Fallge-
staltungen angemessen reagiert werden kann, in denen sich die-
se Vielfalt in dem Bedürfnis der oder des einzelnen Studierenden 
nach einer nachteilsfreien zeitlich flexiblen Ausgestaltung des 
Studiums konkretisiert. Des Weiteren besteht der Sinn und 
Zweck der Vorschrift darin, einen weiteren Beitrag auf dem Weg 
zur Herstellung der Geschlechtergerechtigkeit an den Hochschu-
len zu leisten. 

Absatz 1: 

Die Vorschrift übernimmt die Regelung des § 58 Absatz 2 Satz 4, 
welche das echte Teilzeitstudium adressiert. Bei dem echten 
Teilzeitstudium wird das Lehrangebot von vornherein so organi-
siert, dass es praktisch durchweg beispielsweise berufsbeglei-
tend oder begleitend zur Erziehung von Kindern oder Pflege von 
Angehörigen oder Dritten wahrgenommen werden kann. Dabei 
muss die Organisation zwar nicht auf eine berufliche Vollzeittä-
tigkeit oder auf eine sonstige vollzeitliche Beanspruchung reagie-
ren. Sie muss aber versuchen, zumindest eine teilzeitlich gege-
bene Beanspruchung mit dem Studium kompatibel zu machen. 
Angesichts dessen finden die Lehrveranstaltungen beim Teilzeit-
studium oftmals eher in den Abendstunden oder am Wochenen-
de statt. 

Gegenüber der Vorfassung der Vorschrift in § 58 Absatz 2 Satz 4 
will die jetzige Fassung durch die Verwendung des Singulars die 
Verantwortung der je einzelnen Hochschule stärker unterstrei-
chen. 

Absatz 2: 

Absatz 2 regelt – anders als Absatz 1 – demgegenüber das Stu-
dium in Teilzeit. Bei einem derartigen Studium wird das Lehran-
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gebot von vornherein in Form eines Vollzeitstudiums und damit 
nicht in der Form eines echten Teilzeitstudiums organisiert. 

Der Sinn und Zweck der Vorschrift hinsichtlich des Studiums in 
Teilzeit besteht nun darin, im Lichte sowohl der Vielfalt der Stu-
dierenden als auch der neuen Aufgabe der Hochschule, künftig 
ein sachgerechtes Diversity-Management auszuformen, eine ge-
genüber dem Vollzeitstudium weitere Form des Studiums bereit 
zu stellen, mit der auf diese Vielfalt in zumindest jenen Fallge-
staltungen angemessen reagiert werden kann, in denen sich die-
se Vielfalt in dem Bedürfnis der oder des einzelnen Studierenden 
nach einer nachteilsfreien zeitlich flexiblen Ausgestaltung des 
Studiums konkretisiert. 

Absatz 2 reagiert auf den Umstand, dass auch im Lichte einer 
ambitionierten Organisation des Studienbetriebs der Zugang bei-
spielsweise zu Laborplätzen bewirtschaftet werden muss, um al-
len Studierenden des jeweiligen Studienganges das Studium zu 
ermöglichen. Es kann daher sein, dass sich einige Studiengänge 
für ein Studium in Teilzeit nicht eignen. Der Sinn und Zweck des 
Absatzes 2 besteht nun darin, in den Hochschulen einen reflek-
tierten Bewertungsprozess anzustoßen, um den Gedanken des 
Studiums in Teilzeit besser zu verankern. Satz 1 geht dabei da-
von aus, dass im Grundsatz alle Studiengänge für ein Studium in 
Teilzeit offen stehen müssen. Es bedarf also besonderer Gründe, 
warum ein Studiengang nicht teilzeitgeeignet sein soll. 

Satz 2 soll den Studierenden, die an einem Studium in Teilzeit in-
teressiert sind, Orientierungssicherheit verschaffen. Zudem hilft 
die Vorschrift der Hochschule, ihr Profil auch nach außen zu ver-
deutlichen. 

Absatz 3: 

Die Vorschrift regelt eine wichtige Rechtsfolge eines Studiums in 
Teilzeit. Nach Maßgabe prüfungsordnungsrechtlicher Bestim-
mungen wird es künftig eine individualisierte Regelstudienzeit 
geben. Diese Ermöglichung einer individualisierten Regelstudi-
enzeit dient sowohl den individuellen Interessen der betroffenen 
Studierenden und der sie einführenden Hochschule als auch ge-
wichtigen öffentlichen Interessen. 

Indem die einzelnen Studierenden in Teilzeit künftig eine auf ihre 
besonderen Bedürfnisse und Interessen zugeschnittene und in-
sofern individualisierte Regelstudienzeit erhalten, müssen sie 
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nicht mehr jene Nachteile auf sich nehmen, die mit einem fak-
tisch teilzeitweise angelegten Vollzeitstudium bisher oftmals ver-
bunden waren. Denn für den Studierenden ist der Teilzeitstatus 
vorteilhaft, weil er dann einen besseren Bezugspunkt für die Be-
urteilung vorweisen kann, ob er in der Regelstudienzeit studiert 
hat. Dies könnte biographisch auf dem Arbeitsmarkt vorteilhaft 
sein. Zudem können die prüfungsrechtlichen Ausschlussfristen, 
die sich derzeit immer auf die generelle Regelstudienzeit bezie-
hen, flexibler gehandhabt werden; die Studienabbrecherquote 
dürfte damit sinken. Schließlich dürfte das vorgeschlagene Teil-
zeitkonzept die Verbindlichkeit des Studiums für solche Studie-
renden, die auf Teilzeit aufgrund von Drittinteressen (Kinderer-
ziehung; Pflege) oder unabweisbarer Gründe (Behinderung; Ein-
kommensschwäche) angewiesen sind, steigen. Denn eine Ein-
schreibung in Teilzeit führt die Notwendigkeit einer stärkeren 
Studienplanung deutlicher vor Augen. 

Für die Hochschulen ist die Option eines Studiums in Teilzeit vor-
teilhaft, weil sie dann das Studierverhalten anhand eines forma-
len Status abbilden und damit ihre Informationen über das tat-
sächliche Studierverhalten belastbarer ausgestalten können. Zu-
dem wird das Studium in Teilzeit dann relevant, wenn Mecha-
nismen der Mittelverteilung an die Absolventenquote in der Re-
gelstudienzeit anknüpfen. 

Für das Land ist die Option eines Studiums in Teilzeit schon 
deshalb vorteilhaft, weil es in besonderer Weise geeignet ist, das 
hohe öffentliche Interesse an einer vielfaltsgerechten Organisati-
on des Studiums zu befördern. 

Absatz 3 knüpft an volle Semester an, um eine individualisierte 
Regelstudienzeit, die mit Bruchteilen von Semestern arbeitet, zu 
vermeiden. Dies führt bei einem sechssemestrigen Studium da-
zu, dass nur ein Studium in Teilzeit von 17, 34, 51, 68 oder 85 % 
eines Vollzeitstudiums zulässig ist. Insgesamt gesehen muss die 
individualisierte Regelstudienzeit mithin so festgesetzt werden, 
dass im rechnerischen Ergebnis der Workload des gesamten 
Studiums in Teilzeit dem Workload des jeweiligen Vollzeitstudi-
ums im rechnerischen Ergebnis, nicht jedoch bezüglich der Ver-
teilung auf die einzelnen vollen Semester identisch ist. 

Absatz 4: 

Der Sinn und Zweck des Absatzes 3 besteht bezogen auf die 
Studienorganisation der einzelnen Studierenden insbesondere in 
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der Ermöglichung der Nachteilsfreiheit des Studiums in Teilzeit. 
Die Vorschrift will indes nicht ermöglichen, dass durch die Wahr-
nehmung der neuen Regelung zweckwidrig Vorteile geschöpft 
werden, die ohne die neue Regelung nicht bestehen würden. So 
ermöglicht beispielsweise zwar die neue Regelung, dass die prü-
fungsrechtlichen Ausschlussfristen des § 64 Absatz 3 auf die je 
individuelle Regelstudienzeit hin flexibilisiert werden können, sie-
he § 64 Absatz 3a Satz 2. Mit Blick auf den Grundsatz der prü-
fungsrechtlichen Gleichbehandlung muss dann jedoch gesichert 
sein, dass Studierende sich zwar in Teilzeit nach § 48 Absatz 8 
einschreiben, ihnen sodann eine individualisierte Regelstudien-
zeit zugeordnet wird und dass sie dann gleichwohl in Vollzeit 
studieren. Auch das Interesse der Hochschule, belastbarere In-
formationen über das tatsächliche Studierverhalten zu erlangen, 
würde dann nicht befriedigt. Zudem würde ohne eine derartige 
Regelung das planvolle Vorhalten von Studien- und P rü-
fungsmöglichkeiten (insbesondere hinsichtlich Labor plätze 
in den Praktika) leiden können.  

Angesichts dessen will Absatz 4 den Hochschulen Instrumente 
geben, mit denen diesen Missbräuchen vorgebeugt und die 
Studienorganisation verbessert  werden kann. Beispielsweise 
könnte die Hochschule bei einem Studiengang mit einer generel-
len Regelstudienzeit von sechs Semestern und einem generellen 
Semesterworkload von 30 ECTS und einer individualisierten RSZ 
von im konkreten Einzelfall beispielsweise neun Semestern re-
geln, dass die oder der Teilzeitstudierende nur 6/9 x 30 ECTS, 
also 20 ECTS erwerben kann. Je länger mithin die individualisier-
te Regelstudienzeit im Einzelfall ist, desto geringer kann mithin 
der Umfang der erwerbbaren Prüfungsleistungen und der weite-
ren in Absatz 4 genannten Maßnahmen pro Semester sein. 

 

zu § 62b 

Mit dieser Norm wird eine institutionelle Vertretung der Belange 
von Studierenden mit Behinderung oder chronischer Erkrankung 
eingeführt. 

Absatz 1: 

Die Regelung führt eine Hochschulbeauftragte oder einen Hoch-
schulbeauftragten für die Belange von Studierenden mit Behin-
derung oder chronischer Erkrankung ein, die oder der darauf 
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hinwirken soll, dass deren besonderen Bedürfnissen Rechnung 
getragen und insbesondere die zu ihren Gunsten geltenden 
Rechtsvorschriften beachtet werden. Die meisten Hochschulen 
im Lande haben bereits eine solche Beauftragte oder einen sol-
chen Beauftragten bestellt. Demgegenüber ist die Wahrnehmung 
der Interessen der schwerbehinderten Beschäftigten der Hoch-
schulen Aufgabe der Schwerbehindertenvertretungen nach § 94 
des Neunten Buchs des Sozialgesetzbuches.  

Absatz 2: 

Die Vorschrift regelt den Kompetenz- und Aufgabenbereich der 
interessenvertretenden Person. Diese soll insbesondere als eine 
Art "Anlaufstelle" bei Beschwerden und Eingaben fungieren und 
auf diesem Wege mithelfen, etwaige Konflikte zu bereinigen. Das 
Beanstandungsrecht unterstreicht die Wirksamkeit dieser Kon-
fliktbereinigungsfunktion. 

Mit der Beteiligung nach Satz 4 erhält das Rektorat  keine 
neuen Kompetenzen und Befugnisse. Die Beteiligung f ührt 
vielmehr typischerweise dazu, dass das Rektorat inf ormiert 
wird und im Lichte dessen seine gegebenen Kompetenz en 
und Befugnisse ausüben kann. 

Absatz 3: 

Als Konfliktbereinigungsstelle kann die interessenvertretende 
Person nur dann sachgerecht auftreten, wenn sie auf die rele-
vanten Informationen zugreifen kann. Dies sichert die Vorschrift. 
Mit Blick auf den Verweis auf Absatz 2 ist die Auskunftspflichtig-
keit der genannten Stellen durch die Funktion der interessenver-
tretenden Person limitiert. Während im Bereich der Aufgaben 
nach Absatz 2 Satz 1 auch nichtpersonenbezogene Auskünfte 
erteilt werden müssen, sind die Auskünfte im Kompetenzbereich 
des Absatzes 2 Satz 2 eher individualisiert. 

Zudem besteht mit Blick auf den Sinn und Zweck der Norm 
die Auskunftspflichtigkeit auch nicht zeitlich unbe grenzt. 

 

zu § 63 

Die Vorschrift enthält die Regelungsinhalte des derzeitigen § 63 
Absatz 1, 3 und 4 Hochschulgesetz.  
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Absatz 1: 

Die Streichung des Satzes 1 Halbsatz 2 beruht auf den gleichen 
Erwägungen wie die Änderungen in § 48 Absatz 5 und § 52 Ab-
satz 3. Hier wie dort ist es aufgrund der Abschaffung grundstän-
diger Studiengebühren nicht mehr erforderlich, die Einhaltung 
des durch Satz 1 Halbsatz 2 unterstrichenen Grundsatzes der 
gebührenrechtlichen Gleichbehandlung – hier im Bereich des 
Prüfungsrechts – weiterhin sicherzustellen. 

Nach Abschnitt 1.1. der Anlage "Rahmenvorgaben für die Einfüh-
rung von Leistungspunktsystemen und die Modularisierung von 
Studiengängen" zu den ländergemeinsamen Strukturvorgaben 
für die Akkreditierung von Bachelor- und Masterstudiengängen 
der Kultusministerkonferenz werden zur Reduzierung der Prü-
fungsbelastung Module in der Regel nur mit einer Prüfung abge-
schlossen, deren Ergebnis in das Abschlusszeugnis eingeht. Mit 
der Einfügung des neuen Satzes 2 Halbsatz 2 wird diese Vorga-
be hochschulgesetzlich verbindlicher. 

Nach den mit Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 4. 
Februar 2010 überarbeiteten ländergemeinsamen Strukturvorga-
ben sollen den Zeugnissen in Umsetzung des ECTS Users’ Gui-
de 2009 Tabellen beigefügt werden, aus denen sich ergibt, wie 
viel Prozent der erfolgreichen Absolventinnen und Absolventen 
der (mindestens) zwei vergangenen Jahre jeweils mit welcher 
Note abgeschnitten haben. Mit der Änderung in der Begrifflichkeit 
"Note" hin zu "Bewertung" in Satz 3 soll diesem Umstand Rech-
nung getragen werden. Der gegenüber der Begrifflichkeit "Note" 
umfassendere Begriff der "Bewertung" erfasst dabei sowohl No-
ten als auch tabellarische Prozentranglisten und ähnliche Ver-
gleichsbewertung des Europäischen Hochschulraums. 

Absatz 2: 

Der gestrichene Text des bisherigen Absatzes 2 findet sich nun 
aus Gründen der Übersichtlichkeit und der Rechtsklarheit in der 
neuen Regelung des § 63a. 

Mit dem neuen, öffnungspolitisch motivierten Absatz 2 wird eine 
Bitte auch aus der Mitte der Hochschulen umgesetzt. Mit der Re-
gelung wird das Ziel verfolgt, auf häufige Orientierungsschwierig-
keiten der ersten Fachsemester Rücksicht zu nehmen und damit 
einen Beitrag zu einem guten Start in das Studium zu leisten. 
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Für Studierende in Teilzeit kann die Anzahl der Semester, in de-
nen eine Benotung nicht stattfindet, nicht dem Verhältnis ihrer in-
dividualisierten Regelstudienzeit zur generellen Regelstudienzeit 
entsprechend angehoben werden. Dies würde die Studienorga-
nisation übermäßig belasten. Zudem wird das Regelungsziel bei 
einem Studium in Teilzeit auch bereits in dem ersten oder in den 
ersten beiden Semestern hinreichend erreicht. Insofern besteht 
für eine verhältnismäßige Anpassung auch kein öffnungspoliti-
sches Bedürfnis. 

Absatz 6: 

Mit dem neuen Absatz 6 werden für das Gebiet des Prüfungs-
rechts die spezialgesetzlichen Folgerungen aus den generellen 
Geboten des § 61 Absatz 1 Satz 1 und des § 58 Absatz 3 Satz 3 
gezogen. Eine derartige Regelung befand sich bis 2007 bereits 
im damaligen Hochschulgesetz (§ 94 Absatz 3 Satz 1 Hoch-
schulgesetz in der Fassung des Hochschulreform-
Weiterentwicklungsgesetzes). 

Insbesondere bei der Durchführung des Übergangs vom Ba-
chelorstudium zum Masterstudium, aber auch zum zeitnahen 
Eintritt in den Arbeitsmarkt ist die Vorschrift zielführend. 

Absatz 7: 

Der Ausschuss für Innovation, Wissenschaft, Forschung und 
Technologie des Landtags hat in der 15. Legislatur in seiner 17. 
Sitzung am 16. September 2011 ohne Gegenstimmen beschlos-
sen (siehe APr 15/283, S. 2 und 7), dass das Ministerium eine 
Fortentwicklung des Hochschulrechts prüfen möge und dabei als 
Ziel seiner Prüfung zu beachten hätte, dass das berechtigte Inte-
resse der Studierenden am Schutz ihres Persönlichkeitsrechts 
dadurch geschützt werden solle, dass die Pflicht zur Offenbarung 
personenbezogener Daten zum Nachweis krankheitsbedingter 
Prüfungsunfähigkeit auf das erforderliche Minimum beschränkt 
würde. Dabei solle zugleich eine größere Einheitlichkeit der Prü-
fungsordnungen angestrebt werden bei der Beantwortung der 
Frage, auf welche Art und Weise dieser Nachweis zu erbringen 
ist. Diese Ziele seien – so der Ausschuss weiter – in Einklang zu 
bringen mit dem Bestreben, unberechtigte Prüfungsrücktritte zu 
vermeiden, also mit dem Ziel der Chancengleichheit beim Zu-
gang zum Beruf. 

Der neue Absatz 7 setzt diese Beschlusslage um. 
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Nach der neuen Regelung müssen die Hochschulen ein privat-
ärztliches Attest grundsätzlich als Nachweis der krankheitsbe-
dingten Prüfungsunfähigkeit akzeptieren. Ihr Beweiserhebungs-
ermessen nach § 26 Absatz 1 Verwaltungsverfahrensgesetz ist 
insofern gesetzlich aufgrund der Überlegung eingeschränkt, dass 
schon aufgrund der berufs- und strafrechtlichen Rahmenbedin-
gungen ärztlichen Handelns das privatärztliche Zeugnis durch-
weg zum Nachweis geeignet ist. Dem korrespondierend besteht 
keine weitergehende Mitwirkungspflicht der Studierenden nach 
§ 26 Absatz 2 Verwaltungsverfahrensgesetz. 

Ausnahmsweise kann die Hochschule nach Satz 2 eine vertrau-
ensärztliche Bescheinigung verlangen, wenn zureichende tat-
sächliche Anhaltspunkte der in Satz 1 Halbsatz 2 genannten Art 
vorliegen. Derartige zureichende tatsächliche Anhaltspunkte lie-
gen vor, wenn konkrete Tatsachen nachgewiesen werden, die 
dafür sprechen, dass gerade in dem konkreten Prüfungssach-
verhalt das vorgelegte Attest die Prüfungsunfähigkeit nicht trägt. 
Dies kann beispielsweise bei einer krankheitsbeding ten 
Abmeldung von der gleichen Prüfung mehrmals hintere i-
nander oder in dem Falle gegeben sein, dass für jed en me-
dizinischen Laien offensichtlich erkennbar ist, das s belast-
bare Zweifel an der ärztlich attestierten Prüfungsu nfähigkeit 
bestehen.  Bloße, nicht durch konkrete Umstände belegte Ver-
mutungen oder reine denktheoretische Möglichkeiten reichen 
nicht aus. Die Formulierung des Gesetzes verdeutlicht dabei, 
dass die Hochschule die Aufklärungspflicht für das Vorliegen 
derartiger Anhaltspunkte und bei Unaufklärbarkeit die materielle 
Beweislast trägt. Zudem wird durch die Formulierung deutlich, 
dass die Hochschule ausnahmsweise auch die formelle Beweis-
last im Sinne einer Beweisführungslast trägt. 

Die Hochschule muss den betroffenen Studierenden die Wahl 
zwischen mehreren fachlich einschlägigen Vertrauensärzten las-
sen. Damit soll sichergestellt werden, dass die Studierenden ihr 
Recht auf freie Arztwahl zumindest eingeschränkt ausüben kön-
nen. 

Insgesamt gesehen werden mit der Regelung somit der Grund-
satz der Datenvermeidung und der Grundsatz der prüfungsrecht-
lichen Gleichbehandlung und damit die geschützten Drittinteres-
sen der anderen zu prüfenden Studierenden, die keine krank-
heitsbedingte Prüfungsunfähigkeit geltend machen, in eine aus-
gewogene Balance gebracht. Die zuletzt genannten Interessen 
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sind zudem nur nach Maßgabe der prüfungsrechtlichen Rege-
lungen geschützt, die eine Wiederholbarkeit der Prüfungen limi-
tieren. Bestehen derartige Regelungen nicht, stellt sich in der 
Praxis das Nachweisbedürfnis der krankheitsbedingten Prü-
fungsunfähigkeit von vornherein nicht. 

Das privat- und vertrauensärztliche Zeugnis darf sich nur dazu 
verhalten, ob eine Prüfungsunfähigkeit besteht. Auch ergänzend 
darf die Hochschule Befundtatsachen, wie etwa Diagnose oder 
Prognose,  oder Symptome nicht ärztlicherseits anfordern oder 
von der oder dem Studierenden verlangen. 

In Ansehung des auf die Hochschule insgesamt bezogenen 
Gleichheitssatzes muss die Hochschule das Nähere zur Art und 
Weise, in der die Prüfungsunfähigkeit nachgewiesen wird, ein-
heitlich regeln. § 64 Absatz 2 Nummer 8 ordnet dies nun aus-
drücklich an. 

Satz 3 stellt in Übereinstimmung mit der bestehenden Rechtsla-
ge, nach der hochschulische Prüfungsordnungen keine gesetzli-
che Regelung im Sinne des § 19 des Gesetzes über den öffentli-
chen Gesundheitsdienst des Landes Nordrhein-Westfalen 
(ÖGDG) darstellen, klar, dass die Hochschulen keine amtsärztli-
che Bescheinigung zum Nachweis der Prüfungsunfähigkeit an-
fordern dürfen. In Ansehung des Grundsatzes der Datenvermei-
dung gilt dies auch für eine Begutachtung nach Aktenlage. 

Soweit gesetzliche Regelungen, die staatliche Prüfungen betref-
fen, sowie Regelungen in staatlichen Prüfungsordnungen den 
Nachweis der krankheitsbedingten Prüfungsunfähigkeit regeln, 
gehen diese als Sonderregelungen der Regelung des Absatzes 7 
vor. 

Eine krankheitsbedingte Prüfungsunfähigkeit ist ein  aus-
schließlich objektiver Tatbestand, der unabhängig v on dem 
Umstand vorliegt, ob die erkrankte Person weiß oder  zwei-
felt, ob sie erkrankt ist, zumal diese Kenntnis ode r auch 
Mutmaßung der eigenen Erkrankung wiederum stark von  
subjektiven Befindlichkeiten abhängen kann. Wenn ei ne 
Person, die sich zur Prüfung angemeldet hat, bloße Zweifel 
hat, ob sie tatsächlich erkrankt ist, deshalb nicht  den Arzt 
aufsucht, sondern die Prüfung beginnt und in der Pr üfung 
feststellt, dass sie entgegen ihrer ursprünglichen Annahme 
erkrankt ist, sodann den Arzt aufsucht und dieser d ie er-
krankungsbedingte Prüfungsunfähigkeit dieser Person  fest-
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stellt, kann diese nachträgliche Feststellung der v on vornhe-
rein vorliegenden krankheitsbedingten Prüfungsunfäh igkeit 
dieser Person nicht zum Nachteil gereichen. Denn an dern-
falls würde das Irrtumsrisiko, dass sie ihre Gesund heit rich-
tig eingeschätzt hat, dieser Person als Nachteil zu gerechnet. 
Hierfür spricht indes mit Blick sowohl auf den obje ktiven 
Charakter der krankheitsbedingten Prüfungsunfähigke it als 
auch auf den Grundsatz der prüfungsrechtlichen Chan cen-
gleichheit nichts, soweit der Nachweis der Prüfungs unfä-
higkeit durch ein ärztlich sehr zeitnah zur Prüfung  erstelltes 
Attest erbracht wird. Darüber hinaus würde eine Ben achtei-
ligung gegenüber einer Person vorliegen, die trotz einer un-
erkannt erkankungsbedingten Prüfungsunfähigkeit an der 
Prüfung teilgenommen hat und wegen ihrer nach der P rü-
fung erkannten Prüfungsunfähigkeit gleichwohl das P rü-
fungsergebnis nicht hinnehmen muss. 

Absatz 8: 

Bereits derzeit kann das Ministerium landesspezifis che 
Strukturvorgaben zu Studium und Prüfung auf der Gru ndla-
ge des § 2 Absatz 1 Nummer 2 des Gesetzes zur Erric htung 
einer Stiftung „Stiftung zur Akkreditierung von Stu diengän-
gen in Deutschland“ vom 15. Februar 2005 (GV. NRW. S. 45) 
erlassen. Derartige Strukturvorgaben sind von den A kkredi-
tierungsagenturen bei der Akkreditierung von Studie ngän-
gen zu beachten. Derartige Strukturvorgaben müssen indes 
nicht veröffentlicht werden und genießen auch nicht  den 
Rang einer Rechtsnorm. Im Bereich des Studiums ist es 
rechtsstaatlich demgegenüber sachgerechter zum Mitt el der 
Rechtsverordnung zu greifen. 

Genau dieser Zweck wird mit der Regelung verfolgt. Die äu-
ßerst weitgehende und praktisch kaum beschränkte ge gen-
wärtige Befugnis zum Erlass von landesspezifischen Struk-
turvorgaben soll im Interesse sowohl der Hochschule n als 
auch der Studierenden auf einzelne Gegenstände präz isiert 
und nach Inhalt, Zweck und Ausmaß hinreichend besti mmt 
und in rechtsstaatlich tradierter Weise verförmlich t werden. 

Die Regelung verfolgt den Zweck, dem Land Instrumente an die 
Hand zu geben, mit denen etwaige Mängel in der Studien- und 
Prüfungsabfolge sowie im Prüfungsverfahren beseitigt werden 
können, um über Belastungsobergrenzen und Mindestanforde-
rungen für ein transparentes Prüfungssystem die Studierbarkeit 
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des jeweiligen Curriculums sicherzustellen. Außerhalb des Be-
reichs der zugewiesenen Aufgaben ist das rechtsstaatlich sach-
gerechte Instrument hierfür die Handlungsform der Rechtsver-
ordnung. Mit dieser Ermächtigung zum Erlass einer Rechtsver-
ordnung trägt der Landesgesetzgeber dem Umstand Rechnung, 
dass die Hochschulen nicht nur der Pflege der Wissenschaft die-
nen, sondern nach der Rechtsprechung des Bundesverfas-
sungsgerichts vor allem auch die Funktion von Ausbildungsstät-
ten für bestimmte Berufe haben. Nach dieser Rechtsprechung ist 
die auf einen berufsqualifizierenden Abschluss zielende Lehre 
zudem eine den Hochschulen und Fachbereichen einfachgesetz-
lich übertragene staatliche Aufgabe. 

Jede wissenschaftliche Lehre besteht daher nicht nur in der Äu-
ßerung einer Lehrmeinung und in der Vermittlung eines Lehrstof-
fes, sondern dient auch der Vorbereitung zum Erwerb von 
Berufsqualifikationen; sie ist deshalb untrennbar mit der Berufs-
ausbildung verknüpft. Den Gesetzgeber trifft in diesem Bereich 
daher schon im Hinblick auf die Grundrechtspositionen der Stu-
dierenden eine Mitverantwortung; der Kernbereich der Wissen-
schaftsfreiheit des einzelnen Grundrechtsträgers wird folgerichtig 
nicht angetastet. Mit der Rechtsverordnungsermächtigung sichert 
der Gesetzgeber, dass das Land dieser seiner Verantwortung 
nachkommen kann, wenn es hierfür ein Bedürfnis sieht.  

Die auf der Grundlage des neuen Absatzes 8 erlassene Rechts-
verordnung bewegt sich innerhalb der ländergemeinsamen 
Strukturvorgaben für die Akkreditierung von Bachelor- und Mas-
terstudiengängen der Kultusministerkonferenz.  

Die Ermächtigung nach Satz 2 greift die Änderung in Absatz 1 
auf und soll die derzeit innerhalb der Kultusministerkonferenz 
noch beratene konkrete Umsetzung der auf den ECTS Users' 
Guide 2009 bezogenen Überlegungen flankieren. Desgleichen 
soll die Umsetzung der Beschlüsse der Kultusministerkonferenz 
in Ansehung der relativen Noten im Gefolge der Rahmenvorga-
ben für die Einführung von Leistungspunktsystemen und die Mo-
dularisierung von Studiengängen erleichtert werden. Insofern 
kann in der Rechtsverordnung insbesondere vorgesehen wer-
den, dass eine Ergänzung der Note um eine relative Note erfolgt, 
die die Wertigkeit der Note in einer hochschulinternen Ver-
gleichsgruppe ausdrückt. 
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zu § 63a 

Mit der neuen Regelung wird das Übereinkommen über die An-
erkennung von Qualifikationen im Hochschulbereich in der euro-
päischen Region vom 11. April 1997 (BGBl. 2007 II S. 712) – 
sog. Lissabonner Anerkennungskonvention – in das Hochschul-
recht förmlich umgesetzt. Die Staatspraxis aller Bundesländer 
geht davon aus, dass bereits derzeit zumindest einige Bestim-
mungen der Konvention unabhängig von einem innerstaatlichen 
Transformationsakt nach allgemeinen Regeln unmittelbar an-
wendbar sind. Dies gilt zumindest für Artikel III.3 Absatz 5 und 
Artikel III.5 Satz 2 der Konvention, die bereits derzeit unmittelbar 
anwendbares Recht im Range eines formellen Landesgesetzes 
darstellen. Der neue § 63a trägt angesichts dessen auch zur 
Rechtsklarheit bei. 

Absatz 1: 

Die Vorschrift fußt auf den Regelungsinhalten des derzeitigen 
§ 63 Absatz 2 Hochschulgesetz, übernimmt aber die Begrifflich-
keiten der o. g. Lissabonner Anerkennungskonvention und deren 
Anordnung einer Anerkennungsverpflichtung der Hochschule. 
Die Anerkennung findet dabei nicht von Amts wegen, sondern 
ausweislich des Absatzes 2 durchweg auf Antrag statt. Dies gilt 
auch für den Wechsel der Hochschule ohne Wechsel de s 
Studienganges; die Hochschulen haben hier eine beso ndere 
Verantwortung, die sie durch Beratungs- und Informa tions-
maßnahmen wahrnehmen werden.  

Nach der Lissabonner Anerkennungskonvention ist grundsätzlich 
anzuerkennen. Eine Ausnahme findet nur dann statt, wenn we-
sentliche Unterschiede zwischen der erbrachten Leistung und 
der Leistung, auf die hin anerkannt werden soll, vorliegen. 

Nach Artikel V.1 der Lissabonner Anerkennungskonvention ist 
Prüfungsmaßstab bei der Anerkennung nicht die „Gleichwertig-
keit“ der anzuerkennenden Prüfungsleistungen, an die § 63 Ab-
satz 2 Hochschulgesetz in der derzeit geltenden Fassung an-
knüpft, sondern die „Wesentlichkeit von Unterschieden“. Die an-
erkennende Hochschule ist somit gehindert, von dem Fehlen 
wesentlicher Unterschiede nur dann auszugehen – und somit nur 
dann anzuerkennen –, wenn zwischen der erbrachten Leistung 
und der Leistung, auf die hin anerkannt werden soll, ein nur un-
wesentlicher Unterschied besteht. Maßstab für die Feststellung, 
ob wesentliche Unterschiede bestehen oder nicht bestehen, ist 



281 / 366 
 

ein Vergleich von Inhalt, Umfang und Anforderungen, wie sie für 
die erbrachte Leistung vorausgesetzt worden sind, mit jenen, die 
für die Leistung gelten, auf die hin anerkannt werden soll. Dabei 
ist die Hochschule gehalten, stärker darauf abzustellen, ob fach-
lich einschlägiges Grundlagenwissen und Methodenkompetenz 
vermittelt worden sind sowie ob aufgrund einer exemplarischen 
Themen- oder Inhaltswahl der Schluss belastbar gezogen wer-
den kann, im Einzelfall lägen allenfalls Unterschiede vor, die 
nicht wesentlich sind. Eine Gleichartigkeit der Rahmenbedingun-
gen, unter denen die der Anerkennungsprüfung unterliegende 
Prüfungsleistung erbracht wurde, mit den Anforderungen der 
aufnehmenden Hochschule ist nicht erforderlich. 

Die Hochschulen sind gehalten, den hohen objektiven öffentli-
chen Interessen an einer Durchlässigkeit des Hochschulsystems 
insgesamt durch eine sachgerechte und mobilitätsfördernde An-
erkennungspraxis Rechnung zu tragen, um damit zudem die 
Studienzeiten zu verkürzen und die Hochschulkapazitäten best-
möglich auszuschöpfen. Sie berücksichtigen bei ihrer Anerken-
nungspraxis auch das Grundrecht der einzelnen anerkennungs-
begehrenden Studierenden auf freie Wahl ihrer Ausbildungsstät-
te; dieses Grundrecht darf durch eine nicht schlüssige Anerken-
nungspraxis nicht berührt werden. 

Aus dem Begriff der Anerkennung folgt, dass der Umfang des 
anerkennbaren Studienvolumens limitiert ist. Die Anerkennung 
setzt mithin voraus, dass für den Studienabschluss an der aner-
kennenden Hochschule noch Prüfungsleistungen in einem sol-
chen nennenswerten Umfang zu erbringen sind, dass die Verlei-
hung des akademischen Grades durch die anerkennende Hoch-
schule berechtigt erscheint. Insbesondere die Bachelor- und 
Masterarbeit können durchweg nicht anerkannt werden, da diese 
Arbeiten typischerweise die letzte Prüfungsleistung darstellen 
und daher bei Anerkennung dieser Arbeiten an der anerkennen-
den Hochschule keine weiteren Prüfungsleistungen mehr er-
bracht werden müssen. Eine Anerkennung der Abschlussarbei-
ten kommt indes beispielsweise dann in Betracht, wenn Studie-
rende ihre Abschlussarbeit bei der abgebenden Hochschule be-
standen haben, allerdings einschließlich der ECTS-Punkte für die 
Abschlussarbeit selbst nicht mehr als drei Viertel der insgesamt 
für den Abschluss erforderlichen ECTS-Punkte mit der Folge er-
langt haben, dass an der aufnehmenden Hochschule noch ent-
sprechende Leistungen zu erbringen sind. Insofern kommt es 
immer auf eine Einzelfallbetrachtung an. 
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Die Anerkennungsentscheidung der Hochschule ist nach der 
Rechtsprechung gerichtlich und damit auch rechtsaufsichtlich 
vollumfänglich überprüfbar. Ein Beurteilungsspielraum der auf-
nehmenden und anerkennungszuständigen Hochschule besteht 
insoweit schon deshalb nicht, weil die Anerkennung den akade-
mischen Bereich nicht berührt. 

Die Regelung des § 63 Absatz 2 letzter Satz findet sich nun in 
Absatz 7. 

Absatz 2 und 3: 

Mit Absatz 2 und 3 wird die Lissabonner Anerkennungskonventi-
on umgesetzt. Wenn die Hochschule Leistungen nicht anerken-
nen möchte, muss sie nunmehr nachweisen, dass wesentliche 
Unterschiede vorliegen. 

Die Hochschulen werden die Frist nach Absatz 3 im L ichte 
eines studierendenfreundlichen Verwaltungshandelns aus-
gestalten. 

Absatz 4: 

Die Einstufung in ein bestimmtes Fachsemester bei Wechsel der 
Hochschule oder des Studiengangs hat neben der prüfungs-
rechtlichen Relevanz auch erhebliche ausbildungsförderungs-
rechtliche Auswirkungen. Die Einstufung kann u. a. entscheidend 
für die Frage der Weiterförderung und damit für die Entscheidung 
über die Weiterführung des Studiums sein. Die Einstufung muss 
daher nach rechtsstaatlich transparenten und einheitlichen Krite-
rien erfolgen. Der neue Absatz 4 dient dieser Transparenz und 
Einheitlichkeit. 

Zur Berechnung des Semesters, in welches eingestuft werden 
muss, muss die Zahl, die sich aus der Multiplikation der Summe 
der durch die Anerkennung erworbenen Leistungspunkte mit der 
Regelstudienzeit ergibt, durch das Gesamtvolumen der im jewei-
ligen Studiengang insgesamt erwerbbaren Leistungspunkte divi-
diert werden. Diese Zahl wird sodann nach Satz 2 aufgerundet 
oder abgerundet. Die so erhaltene Zahl gibt das Semester wie-
der, in welches eingestuft wird. 

Werden Prüfungsleistungen aus einem nicht modularisierten 
Studiengang angerechnet, so ist die Fachsemestereinstufung 
anhand des anzurechnenden Studienvolumens im Verhältnis 
zum Gesamtstudienvolumen vorzunehmen. Die Anerkennung er-
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folgt dabei in zwei Schritten. Zunächst werden die Prüfungsleis-
tungen aus dem nicht modularisierten Studiengang in das mo-
dularisierte System transferiert, sofern und soweit keine wesent-
lichen Unterschiede bestehen. Anschließend erfolgt die Berech-
nung und Einstufung wie bei einem modularisierten Studiengang. 

Die Einstufungsentscheidung nach Absatz 4 muss erst  nach 
erfolgter Einschreibung und zudem mit Blick auf den  indivi-
dualrechtlichen Schutzcharakter der Vorschrift nur auf An-
trag getroffen werden. 

Absatz 5: 

Mit der Regelung soll dem Grundsatz des Grundrechtsschutzes 
durch Verfahren Rechnung getragen werden. Die Entscheidung 
über die Anerkennung von Prüfungsleistungen ist nach der 
Rechtsprechung eine reine Rechtsfrage, die akademisch-
fachliche Belange nicht berührt. Insofern ist es folgerichtig und 
der hohen Bedeutung der Anerkennung für das weitere Studium 
der antragstellenden Person angemessen, im Falle einer voll-
ständigen oder teilweisen Ablehnung diese ablehnende Ent-
scheidung auf Antrag einer Rechtsprüfung durch die innerhalb 
der Hochschule rechtsaufsichtsführende Stelle, also das Rekto-
rat, unterziehen zu lassen. 

Durch Absatz 5 soll die Transparenz von Anerkennung sent-
scheidungen erhöht und die Entscheidungsfindung unt er 
Vermeidung von Rechtsbehelfen beschleunigt werden. Mit 
Blick auf diesen Sinn und Zweck der Norm hat die Be antra-
gung der Überprüfung durch das Rektorat aufschieben de 
Wirkung, bis die zuständige Stelle nach der Empfehl ung o-
der rechtsaufsichtlichen Verfügung des Rektorats en dgültig 
entschieden hat; ansonsten hätte die Regelung keine n ein-
sichtigen Sinn, wenn trotz der Überprüfungskompeten z des 
Rektorats die üblichen Rechtsbehelfsfristen zu lauf en be-
ginnen würden. Dem Antragsteller bleibt es unbenomm en, 
die förmlichen Rechtsbehelfe (Widerspruch; Klage) a uch 
schon nach der ursprünglichen Entscheidung zu erheb en, 
ohne die Überprüfung zu beantragen.  

Im Falle eines Studienganges, der mit einer staatlichen oder 
kirchlichen Prüfung abschließt, kann nach Maßgabe der eben-
dort geltenden Regelungen eine Überprüfung durch die staatli-
che oder kirchliche Stelle herbeigeführt werden. 
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Absatz 6: 

Absatz 6 enthält eine Meistbegünstigungsklausel. 

Absatz 7: 

Absatz 7 enthält die Regelung des bisherigen § 63 Absatz 2 letz-
ter Satz. Die systematische Stellung der Regelung und der Wort-
laut der Absätze 1 bis 6 verdeutlichen, dass für die Anrechnung 
von außerhochschulischen Leistungen die Absätze 1 bis 6 nicht 
greifen. Diese Regelungen beruhen zum Großteil auf der Lissa-
bonner Anerkennungskonvention, die für die Anerkennung au-
ßerhochschulischer Leistungen nicht gedacht ist und von ihren 
Regelungsinhalten daher hier auch nicht passgenau ist. 

Die Anerkennung erfolgt nach pflichtgemäßem Ermessen der 
Hochschule. Soweit die Hochschule anerkennt, ist sie mithin ge-
halten, Regularien zu entwickeln, mit denen die Anerkennung in 
Ansehung des Gleichheitssatzes in gleichen Fallgestaltungen 
gleichmäßig erfolgt. Sinnvoll sind beispielsweise Anerkennungs-
vereinbarungen mit den Industrie- und Handelskammern oder 
der Handwerkskammern. 

Da hochschulische Prüfungsleistungen immer innerhalb des wis-
senschaftlichen Kontexts der Hochschule erworben werden, wird 
bei der Prüfung, ob sonstige Kenntnisse und Qualifikationen die 
nachzuweisenden akademischen Kompetenzen ersetzen kön-
nen, die Prüfungstiefe umso weitgehender sein müssen, je um-
fangreicher die Prüfungsleistungen sind, die ersetzt werden sol-
len. Falls das beantragte Anerkennungsvolumen mehr als die 
Hälfte der nachzuweisenden Kompetenzen umfasst, besteht eine 
erhöhte Begründungslast; im Zweifel ist die überhälftige Aner-
kennung daher unzulässig. 

Absatz 8: 

Die Regelung basiert auf Artikel III.2 der Lissabonner Anerken-
nungskonvention. Absatz 8 greift ausweislich seiner systemati-
schen Stellung auch bei den Anerkennungen außerhochschuli-
scher Leistungen, also bei der Anerkennung nach Absatz 6. 

Mindestvoraussetzung für eine Durchschaubarkeit der Verfahren 
und der Kriterien ist, dass die Verfahren und Kriterien der Aner-
kennung schriftlich dokumentiert werden. 
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Aufgrund der Regelung des Absatzes 8 müssen die Hochschulen 
dafür Sorge tragen, dass die gegenseitige Anerkennung von 
Studien- und Prüfungsleistungen in den jeweiligen Studiengän-
gen von den Hochschulen im gegenseitigen Vertrauen auf Quali-
tätssicherung und erfolgreiche Akkreditierung gegründet wird. 
Das Ziel ist es, die Anerkennung einfacher, verlässlicher, flexibler 
und schneller zu gestalten. 

 

zu § 64 

Die Vorschrift enthält die Regelungsinhalte des derzeitigen § 64 
Hochschulgesetz. 

Absatz 1: 

Absatz 1 ist im Sinne einer Stärkung des partizipativen Gehalts 
der Selbstverwaltung in den Fachbereichen geändert worden. 

Nach Satz 1 setzt eine Änderung oder Aufhebung einer beste-
henden oder der Erlass einer neuen Prüfungsordnung voraus, 
dass für diese Änderung, diese Aufhebung oder diesen Erlass 
ein inhaltlich entsprechender Vorschlag des Studienbeirats nach 
§ 28 Absatz 8 besteht. Der Fachbereichsrat kann daher grund-
sätzlich nicht ohne oder gegen einen derartigen Vorschlag be-
schließen. Die Arbeit im Studienbeirat ist mithin der Arbeit des 
Fachbereichsrats vorgreiflich; insbesondere besitzt der Studien-
beirat ein Initiativrecht. Der Fachbereichsleitung und dem Fach-
bereichsrat bleibt es unbenommen, an den Studienbeirat Vor-
schläge zur Beschlussfassung heranzutragen. 

Der Sinn und Zweck des Vorschlagserfordernisses besteht darin, 
dass damit proaktiv Mängeln in der Studien- und Prüfungsabfol-
ge sowie im Prüfungsverfahren vorgebeugt werden soll. Denn 
indem auf den Sachverstand der Gemeinschaft der Lehrenden 
und Lernenden zurückgegriffen wird und indem aufgrund der 
Halbparität im Studienbeirat ein Modus des Konsenses in der 
Beschlussfassung gefunden werden muss, besteht eine hohe 
Wahrscheinlichkeit der Richtigkeitsgewähr der vom Studienbeirat 
beschlossenen Vorschläge. 

Satz 2 regelt die Verfahrensschritte, die ergriffen werden müs-
sen, wenn im Fall eines Dissenses zwischen dem Studienbeirat 
und dem Fachbereichsrat der Fachbereichsrat diesen Dissens 
auflösen will. Die Regelung unterscheidet dabei aus verfas-
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sungsrechtlichen Gründen zwischen Regelungen in der Prü-
fungsordnung, die organisatorischen Gehalts sind, und solchen, 
die anderen, insbesondere inhaltlichen Gehalts sind. Bei Rege-
lungen organisatorischen Gehalts, die in Satz 3 abschließend 
aufgezählt sind, besteht kein sachlicher Grund, im Fachbereichs-
rat für die Beschlussfassung, ob ohne oder gegen den Vorschlag 
des Studienbeirats entschieden werden soll, eine einfache Mehr-
heit vorzusehen. Denn dann wären die Vorschläge des Studien-
beirats eher bloße Anregungen für den Fachbereichsrat ohne 
weitergehenden Gehalt; dies würde indes dem oben beschriebe-
nen Gedanke der Richtigkeitsgewähr der Studienbeiratsbe-
schlüsse widersprechen. 

Das Erfordernis eines Zwei-Drittel-Quorums des Satzes 2 Halb-
satz 1 dient dazu, diesem Gedanken der Richtigkeitsgewähr der 
Studienbeiratsbeschlüsse angemessen Rechnung zu tragen. 
Denn bei einem derartigen Quorum besteht prozedural die Ver-
mutung einer Entkräftung der vorgenannten Richtigkeitsgewähr. 

Das Erfordernis eines Zwei-Drittel-Quorums ist verfassungsrecht-
lich schon deshalb zulässig, weil das Land durch formelles oder 
materielles Gesetz in verfassungsrechtlich zulässiger Weise 
Vorgaben struktureller und quantitativer Art im Sinne von Belas-
tungsobergrenzen und Mindestanforderungen für ein transparen-
tes Prüfungssystem erlassen könnte. Indem der Gesetzgeber die 
Gremien des Fachbereichs mit der Bewertung der prüfungsorga-
nisatorischen Regelungsfragen betraut, wird zu einer autonomie-
freundlichen Regelung gefunden. Die Hochschulautonomie wird 
daher durch Satz 2 Halbsatz 1 gestärkt. 

Absatz 2: 

Die Änderung in Nummer 2 greift die Wertung auf, dass die Be-
lange von Studierenden, die chronisch erkrankt sind, häufig je-
nen der Studierenden mit Behinderung gleich kommen. 

Die Änderungen in Nummer 5 und 6 sind redaktionell. 

Die Änderung in Nummer 8 reagiert auf den Umstand, dass künf-
tig in § 63 Absatz 7 bereits durch das formelle Gesetzesrecht die 
Art und Weise geregelt ist, in der der Nachweis der krankheits-
bedingten Prüfungsunfähigkeit zu erbringen ist. Die Regelungen 
in den Prüfungsordnungen müssen sich daher darauf beschrän-
ken, das Nähere zu diesen Vorgaben des § 63 Absatz 7 zu re-
geln. Die prüfungsordnungsrechtlichen Regelungen müssen in 
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Ansehung des auf die Hochschule insgesamt bezogenen Gleich-
heitssatzes einheitlich sein. Die in den einzelnen Fachbereichen 
geltenden Regelungen dürfen sich also nur insoweit unterschei-
den, als es hierfür in der Nachweisfrage selbst begründete sach-
liche Unterschiede gibt. Es ist aufgrund der Sachmaterie indes 
eher unwahrscheinlich, dass derartige Unterschiede sachlich be-
lastbar vom Ordnungsgeber identifiziert werden können. Ange-
sichts dessen wird der Senat sinnvollerweise eine rahmenord-
nungsrechtliche Regelung erlassen, um die Einheitlichkeit der 
Prüfungsordnungen zu gewährleisten. 

Absatz 2a: 

Mit der Regelung soll auf die zunehmend beobachtbare Praxis 
der Hochschulen reagiert werden, in zahlreichen Lehrveranstal-
tungen Anwesenheitsobliegenheiten zumeist auf der Grundlage 
einer Regelung der Prüfungsordnung anzuordnen. Oftmals wur-
den Regelungen getroffen, die allgemein und unabhängig von 
den Besonderheiten der einzelnen Lehrveranstaltung, insbeson-
dere unabhängig von ihrem jeweiligen Lernziel und dem Grad an 
notwendiger kommunikativer Interaktivität, den Besuch einer 
Mindestzahl von Veranstaltungsterminen zur Voraussetzung für 
die Teilnahme oder das Bestehen einer Prüfung machen. 

Eine derartige Praxis ist weder hochschulpolitisch sinnvoll noch 
verfassungs- und hochschulrechtlich weiter hinnehmbar. 

Bereits nach dem derzeit geltenden Recht war die Regelung 
derartiger Anwesenheitsobliegenheiten durchweg mit Blick auf 
den mit ihr verbundenen Eingriff in die Studierfreiheit nach § 4 
Absatz 2 Satz 3 Hochschulgesetz, die Berufsausübungsfreiheit 
gemäß Artikel 12 Absatz 1 Satz 1 Grundgesetz und in die allge-
meine Handlungsfreiheit gemäß Artikel 2 Absatz 1 Grundgesetz 
rechtlich angreifbar. Eine derartige Regelung der Prüfungsord-
nung konnte nur dann mit Blick auf das verfassungsrechtliche 
Verhältnismäßigkeitsprinzip gerechtfertigt werden, wenn in An-
sehung der Art der Veranstaltung und des mit ihr angestrebten 
Lernziels die Anwesenheit geeignet war, das Erreichen des 
Lernziels zu fördern, wenn die Anwesenheit für das Erreichen 
des Lernziels erforderlich war und wenn das Lernziel nicht durch 
mildere Mittel erreicht werden konnte; zudem musste zur Darle-
gung der Rechtmäßigkeit einer Anwesenheitsobliegenheit eine 
dem Verhältnismäßigkeitsprinzip genügende Beziehung zwi-
schen dem konkreten Lernziel der konkreten Lehrveranstaltung 
auf der einen Seite und dem Erfordernis der Anwesenheit auf der 
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anderen Seite gestiftet werden. Bei dieser Verhältnismäßigkeits-
prüfung bestand insbesondere kein Beurteilungsspielraum fach-
wissenschaftlicher Art. Zudem reichte die bloße Befugnis der 
Hochschule, ihre Angelegenheiten durch Ordnung zu regeln, 
keineswegs bereits alleine hin, eine Rechtmäßigkeit der Anwe-
senheitsobliegenheit zu begründen. 

Da Anwesenheitsobliegenheiten in gravierender und außeror-
dentlich belastender Weise in grundlegende Rechte der Studie-
renden eingreifen, ist der derzeitige Rechtszustand nicht mehr 
hinnehmbar. Hinzu kommt, dass aufgrund der mit Blick auf das 
Verhältnismäßigkeitsprinzip komplexen Rechtsprüfung eine er-
hebliche Rechtsunsicherheit besteht und bestand, ob die einzel-
ne Anwesenheitsobliegenheit rechtlich haltbar angeordnet wor-
den ist. 

Angesichts dessen ordnet Absatz 2a aus Gründen der Rechts-
klarheit die grundsätzliche Unzulässigkeit jeglicher Arten und 
Weisen der hochschulischen Regelung einer Anwesenheitsob-
liegenheit an. 

Mit der Regelung soll zudem die Eigenverantwortlichkeit der Stu-
dierenden gestärkt und der Umstand unterstrichen werden, dass 
hochschulische Lehre in einer Gemeinschaft der Lehrenden und 
Lernenden stattfindet; Anwesenheitsobliegenheiten sind mit die-
sem Prinzip der Gemeinschaftlichkeit grundsätzlich nicht verträg-
lich. 

Darüber hinaus soll mit dem Verbot von Anwesenheitsobliegen-
heiten der immer stärker werdenden Vielfalt der Studierenden 
Rechnung getragen werden. Gerade einkommensschwache 
Studierende werden durch die Anordnung von Anwesenheitsob-
liegenheiten daran gehindert, ihre Einkommensschwäche durch 
den Einsatz ihrer Arbeitskraft auf dem Arbeitsmarkt auszuglei-
chen und zugleich gleichwohl zielgerichtet ihrem Studium nach-
zugehen. 

Mit dem Verbot werden schließlich zugleich die Hochschulen 
besser in die Lage versetzt, durch die insbesondere didaktische 
Qualität ihrer Lehrveranstaltungen eine Teilnahme an derselben 
zu generieren und damit zugleich Informationen über die Güte ih-
res Lehrgeschehens zu erhalten. Es gilt die Vermutung, dass ei-
ne qualitativ hochwertige Lehre eine Anwesenheit der Studieren-
den von selbst bewirken wird. Anwesenheitsobliegenheiten ver-
hindern daher systematisch, dass die Hochschulen derartige 
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Rückmeldungen erhalten und diese Rückmeldungen gegebenen-
falls zum Anlass nehmen, die Qualität ihrer Lehre zu stärken. 

Die neue Regelung wird die Qualität der Lehre und der hoch-
schulischen Bildung dabei keineswegs vermindern. Schon der-
zeit gibt es Hochschulsysteme, die Anwesenheitsobliegenheiten 
nicht zulassen. So ist es beispielsweise den Hochschulen im 
Freistaat Sachsen ohne jede Ausnahme untersagt, derartige Ob-
liegenheiten einzuführen (zur Rechtslage in Sachsen siehe Ple-
narprotokoll 5/6 des sächsischen Landtags, S. 390 f.). Gleich-
wohl besteht kein Zweifel, dass an den sächsischen Hochschu-
len eine qualitativ hochwertige Lehre weiterhin gegeben ist. 

Der neue Absatz 2a schlägt gegenüber einem ausnahmslosen 
Verbot von Anwesenheitsobliegenheiten, wie es in Sachsen ver-
wirklicht ist, einen Mittelweg ein, indem es die Regelung von An-
wesenheitsobliegenheiten künftig ausnahmsweise bei enumera-
tiv abschließend aufgeführten Lehrveranstaltungen zulässt. 

Dies sind solche Lehrveranstaltungen, bei denen eine dem Ver-
hältnismäßigkeitsprinzip genügende Beziehung zwischen dem 
konkreten Lernziel der konkreten Lehrveranstaltung auf der ei-
nen Seite und dem Erfordernis der Anwesenheit auf der anderen 
Seite typischerweise ohne jeden Zweifel vermutet werden kann 
und zugleich ein Anwesenheitserfordernis durchweg für jeden 
Durchschnittsbeobachter unmittelbar einsichtig und somit offen-
sichtlich unabdingbar ist. 

Bei der Lehrveranstaltungsform des Seminars liegen diese Er-
fordernisse offensichtlich nicht vor. Das mit derartigen Lehrver-
anstaltungen oftmals verfolgte Lernziel der Einübung in den wis-
senschaftlichen Diskurs lässt sich auf vielfältige Weise und an-
gesichts heutiger Medien nicht ausschließlich bei Anwesenheit 
vor Ort erreichen. Damit fehlt es bereits an der Offensichtlichkeit 
einer belastbaren Konnexität zwischen Lernziel und dem Erfor-
dernis der Anwesenheit. Das Seminar stellt daher grundsätzlich 
keine vergleichbare Lehrveranstaltung im Sinne des Absatzes 2a 
Halbsatz 2 dar. 

Nur im Falle von Seminaren, die auf eine Teilnahme von we-
niger als 20 bis 30 Studierenden angelegt sind und bei de-
nen mit Blick auf diesen Umstand erst die tatsächli chen Vo-
raussetzungen dafür bestehen, einen wissenschaftlic hen 
Diskurs einzuüben, kann ausnahmsweise und bei Anleg ung 
eines strengsten Maßstabes eine vergleichbare Lehrv eran-
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staltung im Sinne des Absatzes 2a Halbsatz 2 vorlie gen, 
wenn ohne Anwesenheitsobliegenheit das Lernziel nic ht o-
der nur mit einem sehr erheblichen Mehraufwand erre icht 
werden könnte. 

Auch bei den Fällen der gesetzlich zulässigen Ausnahmen sind 
die Hochschulen aufgrund des Verhältnismäßigkeitsprinzips ge-
halten im Einzelfall zu prüfen, ob die Anwesenheitsobliegenheit 
für die konkrete Lehrveranstaltung erforderlich ist und ob es kei-
ne Alternativen gibt. 

Darüber hinaus muss auch die Praxis des hochschulis chen 
Umgangs mit den Anwesenheitsobliegenheiten, insbeso n-
dere die Praxis der jeweiligen Lehrperson, dem verf as-
sungsrechtlichen Verhältnismäßigkeitsgrundsatz ents pre-
chen. Daher wird rechtlich die Anwesenheit bei eine r zeitlich 
nicht für die Gesamtdauer der Lehrveranstaltung geg ebenen 
tatsächlichen Anwesenheit nicht verneint werden kön nen, 
wenn gleichwohl das Lernziel erreicht werden kann. Bei se-
minaristisch angelegten Lehrveranstaltungen wird di es 
durchweg bei einer Abwesenheit von unter einem Drit tel der 
Dauer der Lehrveranstaltung der Fall sein.  

Bei der Akkreditierung von Studiengängen sind die Akkreditie-
rungsagenturen als Beliehene verpflichtet, das grundsätzliche 
Verbot der Regelung von Anwesenheitsobliegenheiten zu beach-
ten. Das Akkreditat darf mithin nicht davon abhängig gemacht 
werden – auch nicht auflagenweise –, dass eine Anwesen-
heitsobliegenheit über die rechtlich künftig zulässigen Ausnah-
men hinaus angeordnet wird. 

Soweit staatliche oder kirchenrechtliche Prüfungsor dnun-
gen oder bundesrechtliche Bestimmungen eine Anwesen -
heitsobliegenheit vorsehen, gehen diese Bestimmunge n 
nach allgemeinen Regeln dem neuen Absatz 2a vor. 

Absatz 3 

Die Streichung des Satzes 1 Halbsatz 3 beruht auf dem Um-
stand, dass sich diese Regelung nunmehr in Absatz 3a befindet. 

Absatz 3a: 

Satz 1 formuliert die Fallgestaltungen aus, die bislang in Absatz 
3 Satz 1 Halbsatz 3 durch den Verweis auf § 8 Absatz 3 Stu-



291 / 366 
 

dienbeitrags- und Hochschulabgabengesetz geregelt waren; die-
se Vorschrift ist indes zwischenzeitlich aufgehoben worden. 

Die in Satz 1 Nummer 1 angeordnete Kumulation der Fristver-
längerung pro Kind beruht auf Gründen des Kindeswohles. 

Satz 1 Nummer 2 und 3 sieht eine derartige Kumulation insbe-
sondere aus Gründen der prüfungsrechtlichen Gleichbehandlung 
vor, da in den diesen Nummern zugrundeliegenden Fallkonstella-
tionen außerhochschulische Drittinteressen – anders als bei den-
jenigen des Satzes 1 Nummer 1 – nicht berührt sind. Gegenüber 
dem derzeitigen Rechtszustand ist der zulässige Verlängerungs-
zeitraum für Fallgestaltungen nach Satz 1 Nummer 2 und 3 ver-
doppelt worden. 

Indem bis zu höchstens vier Semester verlängert werden kann, 
wird geregelt, dass die Länge der gewährten Fristverlängerung 
dem Umfang der zeitlichen Inanspruchnahme des jeweiligen En-
gagements entsprechen muss.  

Bei den Konstellationen nach Satz 1 Nummer 4 muss das Maß 
der krankheits- oder behinderungsbedingten Verhinderung zu-
gleich das Maß der Fristverlängerung bestimmen. 

Zu den nahen Angehörigen im Sinne des Satzes 1 Nummer 5 
zählen Ehegatten, eingetragene Lebenspartnerinnen und Leben-
spartner, die Eltern und Kinder, auch soweit es sich um erwach-
sene (volljährige), um verheiratete Kinder oder um Pflegekinder 
handelt, die Großeltern und Enkelkinder, die Schwiegereltern 
und Schwiegerkinder sowie die Geschwister. Ein Pflegebedarf im 
Sinne des Satzes 1 Nummer 5 liegt zumindest bei einer Pflege-
bedürftigkeit im Sinne der Pflegestufe I des § 15 Absatz 1 Sozi-
algesetzbuch (SGB) - Elftes Buch (XI) - Soziale Pflegeversiche-
rung vor. Ein Indiz für die Wahrnehmung einer Verantwortung im 
Sinne der neuen Vorschrift liegt insbesondere dann vor, wenn 
ein gemeinsamer Haushalt mit dem gepflegten Angehörigen be-
steht. 

Satz 2 trifft die entsprechende Fristverlängerungsregelung für die 
neuen Studierenden in Teilzeit. 

 

zu § 65 
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Die Vorschrift enthält die wesentlichen Regelungsinhalte des 
derzeitigen § 65 Hochschulgesetz. Die Änderung in Absatz 1 ist 
redaktionell. Mit der Änderung in Absatz 2 soll der Ablauf der 
mündlichen Prüfung belastbarer nachvollziehbar werden. 

Das Zwei-Prüfer-Prinzip des Absatzes 2 dient dem Sc hutz 
der zu prüfenden Person und der qualitativen Belast barkeit 
des Prüfungsergebnisses. Dieser Schutzzweck der Vor -
schrift wird nicht erreicht, wenn die Bewertungen d er beiden 
prüfenden Personen voneinander abweichen und dies i m 
Ergebnis dazu führt, dass die Prüfung als nicht bes tanden 
gilt. Dies ist vor allem dann der Fall, wenn die ei ne prüfende 
Person eine Note mit ausreichend und die andere prü fende 
Person eine Note mit mangelhaft ansetzt und das ari thmeti-
sche Mittel mit der Folge gebildet wird, dass die P rüfung 
nach der Prüfungsordnung als nicht bestanden gilt. Im Er-
gebnis hat dann praktisch allein diejenige prüfende  Person, 
der mit mangelhaft bewertet, es in der Hand, die Pr üfung als 
nicht bestanden anzusetzen. Dies widerspricht dem o . g. 
Sinn des Zwei-Prüfer-Prinzips. Viele Prüfungsordnun gen 
sehen daher für derartige Fälle die Hinzunahme eine s dritten 
Prüfers vor. Mit Blick auf den Sinn und Zweck des A bsatzes 
2 muss daher für den Fall, dass nur eine der beiden  Bewer-
tungen im Ergebnis auf "bestanden" lautet, stets ei ne dritte 
Prüferin oder ein dritter Prüfer die Prüfungsleistu ng bewer-
ten, wenn ansonsten die Prüfung als nicht bestanden  bewer-
tet wäre.  

 

zu § 66 

Die Vorschrift enthält die Regelungsinhalte des derzeitigen § 66 
Hochschulgesetz. 

Mit der Änderung in Absatz 3 wird das diploma supplement ge-
setzlich geregelt. Das diploma supplement ist Bestandteil der 
ländergemeinsamen Strukturvorgaben für die Akkreditierung von 
Bachelor- und Masterstudiengängen der Kultusministerkonfe-
renz. Vor diesem Hintergrund haben die meisten Bundesländer 
bereits hochschulgesetzliche Regelungen zum diploma supple-
ment erlassen. 

Mit den Änderungen in Absatz 5 sollen die Qualitätsbedingungen 
für ein Franchising der Universitäten und Fachhochschulen in 
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staatlicher Trägerschaft deutlicher als in der derzeitigen Formu-
lierung geregelt werden. 

 

zu § 67 

Die Vorschrift enthält die wesentlichen Regelungsinhalte des 
derzeitigen § 67 Hochschulgesetz. 

Absatz 1: 

Die Änderungen sind redaktionell. 

Absatz 2:  

Absatz 2 enthält die wesentlichen Regelungsinhalte des derzeiti-
gen Absatzes 2 des § 67. Die in Satz 3 neu geregelte Betreu-
ungsvereinbarung ist ein tragendes Beispiel unter mehreren 
Möglichkeiten einer sachgerechten Ausgestaltung des Betreu-
ungsverhältnisses und soll der inhaltlichen und zeitlich transpa-
renten Gestaltung des Verhältnisses zwischen Doktorandin oder 
Doktorand auf der einen Seite und der Betreuerin oder dem Be-
treuer auf der anderen Seite dienen und die wissenschaftlich an-
gemessene Betreuung während des Promotionsverfahrens si-
cherstellen. Als Vorbild zur näheren Ausgestaltung können die 
Empfehlungen der Deutschen Forschungsgemeinschaft für das 
Erstellen von Betreuungsvereinbarungen dienen. Der verwende-
te Begriff "gewährleisten" soll dabei zum einen sicherstellen, 
dass die vereinbarungsgestützte Betreuung der konkreten Dok-
torandin und des konkreten Doktoranden keine Frage des indivi-
duellen Amtsverständnisses des jeweiligen Professors ist, son-
dern eine strukturelle Frage der gesamten Hochschule und des 
jeweiligen Fachbereichs und damit auch der jeweiligen Betreue-
rin und des jeweiligen Betreuers. Zum anderen sichert der Begriff 
des Gewährleistens eine flexible Handhabung der Formen der 
nichtvereinbarungsgestützten Betreuung, soweit ein sachgerech-
tes Maß an Betreuung ansonsten sicher gewährleistet ist. 

Der Abschluss einer Betreuungsvereinbarung ist kein  Zu-
gangserfordernis zur Promotion. 

Bei der Betreuung der Promovenden Doktorandinnen und Dok-
toranden  sind stets die Regeln guter wissenschaftlicher Praxis 
nach § 3 Absatz 1 zu beachten und sicherzustellen (insbesonde-
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re das Prinzip der Prüfung durch zwei Gutachterinnen oder Gut-
achter – sog. Vier-Augen-Prinzip). 

Absatz 3:  

Absatz 3 greift den Regelungsgehalt des § 67 Absatz 3 Hoch-
schulgesetz a. F. auf. Durch den Verweis auf § 63 Absatz 5 Satz 
1 bis 5 soll die Qualität der Durchführung des Promotionsverfah-
rens weiter gesichert werden. 

Absätze 4 bis 56:  

Die Änderungen der Absätze 4 und 5  sind redaktionell. 

Es ist wünschenswert, dass die Universitäten in den  Promo-
tionsordnungen nachteilsausgleichende Regelungen fü r 
Doktorandinnen und Doktoranden mit Behinderung oder  
chronischer Erkrankung treffen. Hochschulgesetzlich  sind 
sie hieran nicht gehindert.  

Absatz 6: 

Bislang besitzen Doktorandinnen und Doktoranden, di e in 
einer kooperativen Promotion an der Fachhochschule ihre 
für die Promotion erforderlichen wissenschaftlichen  Arbei-
ten anfertigen, an der Fachhochschule keinen korpor ations-
rechtlichen Status. Mit den neuen Sätzen 4 bis 6 so ll dem 
abgeholfen werden. Danach können die im Rahmen eine r 
kooperativen Promotion an der Fachhochschule betreu ten 
Doktorandinnen und Doktoranden an dieser Fachhochsc hu-
le als solche in den neuen einschreibungsrechtliche n Status 
einer Doktorandin oder eines Doktoranden eingeschri eben 
werden. Die obligatorische Einschreibung an der pro movie-
renden Universität bleibt hiervon nach Satz 5 unber ührt. 

An der Fachhochschule eingeschriebene Doktorandinne n 
und Doktoranden erwerben nach § 9 Absatz 1 die Mitg lied-
schaft der jeweiligen Fachhochschule in der Gruppe der 
Studierenden (§ 11 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4). Da an  der 
Universität das Promotionsverfahren angesiedelt ist , beste-
hen zur Universität jene rechtlichen Beziehungen in sbeson-
dere nach Funktion, Verantwortung und Betroffenheit  (§ 11a 
Absatz 1), die die Zubilligung des Wahlrechts korpo rations-
rechtlich tragen. Bei der Fachhochschule bestehen m it Blick 
auf den Umstand, dass das Promotionsverfahren prüfu ngs-
rechtlich ausschließlich an der Universität stattfi ndet, diese 
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Beziehungen nicht, mit der Folge, dass sie nach Sat z 4 
Halbsatz 2 an Wahlen nicht teilnehmen können. 

Absatz 7:  

In Absatz 7 ist normiert, dass das Ministerium mittels Rechtsver-
ordnung regeln kann, dass und in welcher Weise Fachbereiche 
das Promotionsstudium akkreditieren und reakkreditieren müs-
sen. Schon in ihrem Wortlaut verdeutlicht die Regelung, dass ei-
ne Akkreditierungspflicht für alle Fachbereiche, für einige Fach-
bereiche oder für nur einen Fachbereich einer Hochschule vor-
gesehen werden kann.  

Die Universitäten besitzen bereits derzeit häufig Strukturen, mit 
denen sie ihr Promotionsgeschehen – also ihre Promotionsver-
fahren und die diese begleitenden Umstände (wie etwa Frauen-
anteil der Promotionen, externe Promotionen, Betreuungsverein-
barungen, Beschäftigungsdauer, Beschäftigungsumfang und Art 
der Beschäftigung, Art der Veröffentlichung) – einer laufenden 
Qualitätskontrolle unterzieht. Die neue Regelung knüpft hieran 
unter Betonung der Eigenverantwortung der Universitäten an. 
Sie betont das Erfordernis eines systemischen Charakters der 
Qualitätssicherung, die sich damit nicht auf ad hoc Strukturen 
beschränken darf, sondern in sich zusammenhängende, wohl 
aufeinander abgestimmte und auf Dauer gestellte Maßnahmen 
der Qualitätssicherung erfordert. 

Absatz 8:  

Absatz 8 regelt, dass das Ministerium durch Rechtsverordnung 
einem Fachbereich die Berechtigung zur Durchführung eines 
Promotionsstudiums ganz oder teilweise entziehen oder von der 
Umsetzung von Auflagen abhängig machen kann.  

Als Voraussetzung für eine pflichtgemäße Ausübung des 
Rechtssetzungsermessens muss zuvor eine Bewertung durch 
eine allseits anerkannte Stelle, wie beispielsweise den Wissen-
schaftsrat, mit dem Ergebnis erfolgt sein, dass die hohen wis-
senschaftlichen Anforderungen für die Promotion bei dem jewei-
ligen Fachbereich nicht mehr gegeben sind. Entzugsmaßstab ist 
ein nicht mehr tragfähiger Qualitätsverlust, der durch die genann-
te Stelle festgestellt sein muss. 

 

zu § 68 
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Die Vorschrift enthält die Regelungsinhalte des derzeitigen § 68 
Hochschulgesetz. 

Der neue Absatz 1 Satz 2 führt für die Habilitation das Instrument 
der Versicherung an Eides statt ein. 

 

zu § 69 

Mit der Vorschrift wird das Recht der Gradführung neu geregelt. 

Die Änderungen sollen dem unbefugten Führen von akademi-
schen Graden noch mehr als das geltende Recht entgegenwir-
ken. Die Auseinandersetzungen des Ministeriums mit Personen, 
die unbefugt Grade führten, haben in den vergangenen Jahren 
gezeigt, dass oft Personen, die tatsächlich einen Grad erworben 
haben, Bezeichnungen führen, die gegenüber dem vorhandenen 
einen höherwertigen Grad bezeichnen. Zudem lagen oftmals 
zwar Anhaltspunkte, nicht aber Beweise für Titelkauf vor. Aus 
Gründen des Verbraucherschutzes bestehen daher Änderungs-
bedarfe. Zudem wird mit der Novellierung auf Rechtsprechung 
des Oberverwaltungsgerichts Münster reagiert. Im Einzelnen: 

Absatz 1: 

Die Vorschrift enthält die Regelungsinhalte des derzeitigen § 69 
Absatz 1 Hochschulgesetz. 

Absatz 2: 

Die redaktionelle Änderung in Satz 3 stellt klar, dass dann, wenn 
durch positives Recht geregelt ist, wie ein Grad richtigerweise zu 
führen ist, es auf abweichende Üblichkeiten (und deren auf-
wendige Ermittlung) nicht ankommen kann. Die Änderung setzt 
die Rechtsprechung des Oberverwaltungsgerichts Münster um. 

Absatz 3 und 4: 

Die Vorschriften enthalten die Regelungsinhalte des derzeitigen 
§ 69 Absatz 3 und 4 Hochschulgesetz. 

Absatz 5: 

Die redaktionelle Änderung stellt klar, dass Äquivalenzabkom-
men grundsätzlich Vorrang vor den Regelungen in den Absätzen 
2 bis 4 haben. Gleichzeitig wird damit das Landesrecht dem 
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Wortlaut in den Hochschulgesetzen der anderen Länder angegli-
chen. Die Änderung setzt die Rechtsprechung des Oberverwal-
tungsgerichts Münster um. 

Absatz 6: 

Die Erfahrungen der vergangenen Jahre haben gezeigt, dass 
namentlich osteuropäische Hochschulen Bezeichnungen verlei-
hen, die wie hiesige Grade erscheinen, ohne dass sie auf 
gleichwertigen Qualifikationen oder Funktionen beruhen. Solche 
Bezeichnungen sollen führbar bleiben, aber nicht in irreführender 
Form. Dies regeln die Änderungen in Satz 1 und der neue Satz 
2. 

In Fallgestaltungen wie dem Bochumer Modell der Medizinerin-
nen- und Medizinerausbildung nach § 31 Absatz 4 kommt auf-
grund der besonderen Organisation der universitären Bildung ei-
ne Ernennung der professoralen Lehrpersonen zu Universitäts-
professorinnen und -professoren nicht Betracht. Vielmehr wird 
dieses professorale Lehrpersonal auf der Grundlage eines ord-
nungsgemäßen Berufungsverfahrens zu außerplanmäßigen Pro-
fessorinnen und Professoren berufen. In derartigen Fallkonstella-
tionen ist es sinnvoll zu ermöglichen, dass diese professoralen 
Lehrpersonen die Bezeichnung einer Universitätsprofessorin o-
der eines Universitätsprofessors führen können. Denn die bishe-
rige Nichtführbarkeit gründet ausschließlich in der Organisation 
des akademischen Studiums, nicht indes in einer mangelnden 
Qualifikation oder wissenschaftlichen Ausgewiesenheit des pro-
fessoralen Lehrkörpers. Für das betroffene professorale Lehr-
personal ist die derzeitige Rechtslage mithin nachteilig. 

Mit der Ermächtigung nach Satz 4 sollen Instrumente bereitge-
stellt werden, diesen Nachteilen abzuhelfen. 

Über Satz 4 Halbsatz 2 ist der Verordnungsgeber gehalten, eine 
Führbarkeit der Bezeichnung nur dann vorzusehen, wenn die 
Verfahren und Eignungsvoraussetzungen, die nach der jeweili-
gen Regelung der Rechtsverordnung die Führbarkeit begründen, 
in ihren Qualitätsanforderungen und -ansprüchen jenen Verfah-
ren und Eignungsvoraussetzungen gleichkommen, die im Hoch-
schulbereich der Führbarkeit der jeweiligen Amtsbezeichnung 
zugrunde gelegt werden. Dies gebieten nicht nur der Grundsatz 
der Gleichbehandlung und der Schutz der Amtsbezeichnungen, 
sondern auch die Orientierungssicherheit des Rechtsverkehrs, 
der darauf vertrauen muss, dass eine Bezeichnung, die von einer 



298 / 366 
 

Amtsbezeichnung nicht zu unterscheiden ist, sachlich belastbar 
ebenfalls diejenigen Qualifikationsanforderungen ausdrückt, die 
die Amtsbezeichnung trägt. 

Absatz 7: 

Die neu eingefügten Sätze 3 und 4 dienen der Umsetzung der 
zweiten Alternative des Satzes 1. Das Vorliegen eines Titelkaufs 
kann häufig nicht nachgewiesen werden, obwohl es den Um-
ständen nach wahrscheinlich ist. In solchen Fällen soll die Be-
hörde auch Auskunft über geleistete Zahlungen verlangen kön-
nen. Die Änderungen in den neuen Sätzen 6 und 7 sind redakti-
onell. 

Absatz 8 und 9: 

Die Vorschriften enthalten die Regelungsinhalte des derzeitigen 
§ 69 Absatz 8 und 9 Hochschulgesetz. 

 

zu § 70 

Die Vorschrift enthält die Regelungsinhalte des derzeitigen § 70 
Hochschulgesetz. 

Mit der Änderung in Absatz 2 soll das Erfordernis einer stärkeren 
Zusammenarbeit der Universitäten und Fachhochschulen im Be-
reich der Forschung unterstrichen werden. Für den Bereich der 
Lehre enthält § 77 Absatz 1 eine korrespondierende Regelung. 

Hinsichtlich der Organisation der Zusammenarbeit zwischen 
Hochschulen und außeruniversitären Forschungseinrichtungen 
enthält § 77 Absatz 6 eine neue Regelung; diese tritt neben die 
Arten und Weisen des Zusammenwirkens nach Absatz 2 Satz 2 
und ersetzt diese nicht. 

 

zu § 71 

Die Vorschrift enthält die Regelungsinhalte des derzeitigen § 71 
Hochschulgesetz. 

Die Prinzipien Guter Arbeit gelten für Drittmittelbeschäftigte der 
Hochschulen in gleicher Weise nach Maßgabe dieses Gesetzes 
wie für die übrigen Hochschulbeschäftigten. 
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Absatz 1: 

Mit der Einfügung eines neuen Satzes 5 wird auf den Umstand 
reagiert, dass im Rahmen der Drittmittelforschung von den Dritt-
mittelgebern (insbesondere um Haushaltsvorgaben zu entspre-
chen und um Missbrauch vorzubeugen) vielfach der konkrete 
Nachweis der Personalkosten verlangt wird. Aufgrund von öffent-
lichen Haushaltsvorgaben und zur Missbrauchsprävention wird 
namentlich seitens der Forschungsförderung der Europäischen 
Union in den geförderten Projekten oftmals der konkrete Nach-
weis der Personalkosten verlangt, was eine auf Personen bezo-
gene Abrechnung bedingt. Hierfür fehlte aber bislang eine 
rechtssichere, bereichsspezifische Sonderregelung, ohne die die 
Teilnahme nordrhein-westfälischer Hochschulen an der Europäi-
schen Forschungsförderung dauerhaft beeinträchtigt werden 
könnte. 

Um den Zufluss der beträchtlichen Mittel etwa im Rahmen des 
derzeitigen Forschungsrahmenprogramms der Europäischen 
Union, aber auch des künftigen Programms "Horizon 2020" und 
damit ein sehr hohes öffentliches Interesse  nicht zu gefähr-
den, soll die Erhebung und Übermittlung personenbezogener Da-
ten im Zuge der Projektabwicklung eine rechtssichere, bereichs-
spezifische Sonderregelung als Grundlage erhalten. Entspre-
chend dem auch hier geltenden Verhältnismäßigkeitsprinzip dür-
fen nur die für die Aufgabenerledigung erforderlichen Daten 
übermittelt werden. 

Im Gesetzestext ist diese Beschränkung – neben dem nach 
allgemeinen Regeln geltenden Verhältnismäßigkeitspr inzip – 
zum einen durch den Begriff "soweit" und zum andere n 
durch den Umstand geregelt, dass die personenbezoge nen 
Daten die Prüfung der Personalkosten erlauben soll und da-
her ausweislich des Gesetzestexts auch nur auf dies e Per-
sonalkosten bezogen sein dürfen. Von der Ermächtigu ngs-
norm nicht erfasst sind insbesondere die Inhalte de r Ar-
beitsverträge und andere Beschäftigtendaten. 

Zu den Personalkosten rechnen mit Blick auf den vor ge-
nannten Sinn und Zweck der Norm insbesondere auch d ie 
Zuordnung der geleisteten konkreten Arbeitszeit der  betref-
fenden Person zu dem konkreten Forschungsprojekt, i n dem 
sie tätig ist. Denn nur dann ist eine Prüfung der g emeldeten 
Personalkosten mit den Arbeitsvorgängen im Forschun gs-
zusammenhang sinnvoll möglich.  
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Absatz 2: 

Mit der Ergänzung in dieser Norm wird geregelt, dass Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftler zur Forschung mit Mitteln 
Dritter nur berechtigt sind, soweit neben ihren Dienstaufgaben 
und den Rechten und Pflichten anderer vor allem ihre eigene 
Wissenschaftsfreiheit unbeeinträchtigt bleibt. Damit wird ein 
rechtlicher Vorrang der Wissenschaftsfreiheit desjenigen Hoch-
schulmitglieds, welches Drittmittel entgegennehmen möchte, vor 
dem Forschungsdurchführungsinteresse des Drittmittelgebers 
und der Hochschule eingeführt. Danach muss die Wissenschaft-
lerin oder der Wissenschaftler vor der Annahme von Drittmittel 
reflektieren, ob ihre oder seine Forschungsfreiheit unangemes-
sen beeinträchtigt wird oder nicht. Wenn das Hochschulmitglied 
eine Beeinträchtigung für sich bejaht, darf es das drittmittelfinan-
zierte Forschungsvorhaben nicht durchführen. Mit der Regelung 
soll ein sachfremder Einfluss des Drittmittelgebers auf Forschung 
und Lehre ausdrücklich ausgeschlossen werden. 

Absatz 3: 

Mit der Änderung wird der finanziellen Ressourcenverantwortung 
der Hochschule Rechnung getragen. Mit der neuen Regelung 
soll stärker unterstrichen werden, dass die Hochsch ule 
ernsthafte Anstrengungen unternehmen soll, die Nutz ung 
ihrer Einrichtungen möglichst aus den Projekten zu finanzie-
ren. Im Übrigen ist europarechtlich der EU-
Gemeinschaftsrahmen für staatliche Beihilfen für Fo r-
schung, Entwicklung und Innovation zu beachten.  

Absatz 4: 

Mit der Änderung soll aus Gründen der Transparenz die Drittmit-
telverwaltung der Hochschule gestärkt werden. Von der Verwal-
tung durch die Hochschule kann künftig nur nach Maßgabe 
pflichtgemäßen Ermessens, also im Lichte formulierter öffentli-
cher Interessen, abgesehen werden. 

Absatz 5: 

Die Änderung dient dem Schutz der drittmittelfinanzierten Be-
schäftigten. Ein hinreichender Grund für den Abschluss des Ar-
beitsvertrages durch das Hochschulmitglied besteht nur dann, 
wenn die Bedingungen des Drittmittelgebers einen derartigen 
Abschluss aus Sachgründen nachvollziehbar beinhalten. 
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Absatz 6: 

Die Regelung greift auch hinsichtlich des Entgelts, welches die 
Hochschulen bei wirtschaftlichen Projekten als Teil der Personal-
kosten für anteilige Beihilfe- und Versorgungsleistungen erheben 
müssen. Soweit die entsprechenden Aufwendungen den HSen 
aber nach § 83 Abs. 1 und 2 vom Land erstattet werden, er-
scheine es durchaus sachgerecht, die insoweit erzielten Ein-
nahmen der HS im Rahmen des § 83 anspruchsmindernd in An-
satz zu bringen. Da die entsprechenden Entgelte nach den 
Grundsätzen der Trennungsrechnung von den HSen spezifisch 
ausgewiesen sein müssen, wäre eine solche Anrechnung auch 
nicht mit einem unverhältnismäßigen Verwaltungsaufwand ver-
bunden. 

 

zu § 71a 

Mit dieser neuen Regelung wird dem in der Vergangenheit immer 
stärker herausgehobenen, berechtigten Interesse der Öffentlich-
keit – sowohl hochschulintern als auch hochschulextern – nach 
Informationen über die Forschung der Hochschulen mit Mitteln 
Dritter Rechnung getragen. 

Die Vorschrift lässt die bestehende Informationsbef ugnis 
des Ministeriums nach den §§ 76 Absatz 4, 76a Absat z 2 un-
berührt. Das Ministerium kann sich mithin informier en las-
sen, auch ohne dass die Voraussetzungen der Absätze  2 
und 3 vorliegen. 

Absatz 1:  

Mit der Neuregelung in Absatz 1 wird die Verpflichtung des Rek-
torats normiert, in geeigneter Weise über drittmittelfinanzierte 
Forschungsvorhaben einschließlich Thema und Geldgeber zu 
berichten, wie es bereits an vielen Hochschulen des Landes 
gängige Praxis ist. Dies kann beispielsweise im Rahmen des 
Forschungsberichts der Hochschule erfolgen. Durch den Verweis 
auf die §§ 8 und 9 Informationsfreiheitsgesetz wird verdeutlicht, 
dass eine Abwägung vorgenommen werden muss zwischen dem 
hohen öffentlichen Gut der Transparenz und dem wirtschaftli-
chen Interesse des Drittmittelgebers am Schutz seiner Ge-
schäftsgeheimnisse. Hinsichtlich des Themas des Forschungs-
vorhabens und der Identität des Drittmittelgebers wird hier re-
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gelmäßig der Informationsanspruch der Öffentlichkeit als vorran-
gig anzusehen sein. Über das Merkmal "in geeigneter Weise" 
wird sichergestellt, dass das Rektorat den Zeitpunk t, den Ort 
und die Art und Weise der Information nach pflichtg emäßer 
Beurteilung im Lichte des öffentlichen Transparenzi nteres-
ses bestimmen kann. So müssen beispielsweise das Th ema 
der Forschung mit Mitteln Dritter nicht schon zu Be ginn des 
Forschungsvorhabens offenbart werden. Vielmehr kann  an 
die derzeitige häufige Praxis der Forschungsbericht e ange-
knüpft werden, im zeitlichen Nachgang über Forschun gs-
vorhaben zu informieren.  

Absatz 2: 

Die Vorschrift stellt über den Verweis auf die §§ 9  und 10 
des Informationsfreiheitsgesetzes den Schutz person enbe-
zogener Daten sicher. 

Absatz 3:  

Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse im Sinne dieser nicht 
ausnahmslos eng auszulegenden Regelung sind im Zu-
sammenhang mit dem Betrieb eines Unternehmens stehe n-
de Tatsachen, Umstände oder Vorgänge, die nur einem  be-
grenzten Personenkreis zugänglich sind, für Außenst ehende 
aber wissenswert sind, die nach dem bekundeten Will en des 
Betriebs- oder Geschäftsinhabers geheim zu halten s ind und 
deren Kenntnis durch Außenstehende dem Geheimnis-
schutzträger zu einem Nachteil gereichen kann. Betr iebsge-
heimnisse umfassen im Wesentlichen technisches Wiss en 
im weitesten Sinne; Geschäftsgeheimnisse betreffen vor-
nehmlich kaufmännisches Wissen. Hierzu können auch For-
schungs- und Entwicklungsprojekte gehören. 

Nicht erforderlich ist, dass durch die das Geheimni s bilden-
den Tatsachen, Umstände oder Vorgänge die wirtschaf tli-
chen Verhältnisse eines Betriebs maßgeblich bestimm t wer-
den können. Es reicht vielmehr hin, dass die Offenb arung 
für den Geheimschutzträger nachteilig sein kann. An sonsten 
könnte gerade bei großen Unternehmen, bei denen das  kon-
krete drittmittelgeförderte Forschungs- oder Entwic klungs-
projekt nicht immer maßgeblich die auf das gesamte Unter-
nehmen bezogenen wirtschaftlichen Verhältnisse best im-
men muss, der Schutz ihrer Geschäfts- und Betriebsg e-
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heimnisse im Kontext der Drittmittelforschung Schad en lei-
den. Dies wird durch die Vorschrift vermieden.  

Der Nachweis, dass durch die Information über das d rittmit-
telgeförderte Forschungsvorhaben ein wirtschaftlich er 
Schaden entstehen würde, ist desto schwieriger zu f ühren, 
desto weniger das Forschungsthema anwendungsbezogen  
und unmittelbar zu innovationsreifen Produkten führ en dürf-
te. Angesichts dessen entspricht es den Eigengesetz lichkei-
ten des Forschungsbereichs, dass nach Satz 1 eine I nforma-
tionspflicht bei Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse n dann 
nicht besteht, wenn die Gefahr – also die belastbar e Wahr-
scheinlichkeit – des Eintritts eines Schadens entst eht. Eine 
derartige Gefahr kann beispielsweise bejaht werden,  wenn 
bei Information die Gefahr der Industriespionage st eigt oder 
wenn im Lichte einer unternehmerischen Gesamtstrate gie 
die durch die Drittmittelforschung vorangetriebene Innovati-
onsreife eines Produkts erst später marktwirksam we rden 
soll und diese Marktstrategie durch eine Informatio n verei-
telt würde. Insgesamt muss sowohl bei Satz 1 als au ch bei 
Satz 2 der Schaden nicht die auf das gesamte Untern ehmen 
bezogenen wirtschaftlichen Verhältnisse bestimmen.  

Absatz 4 

In Absatz 42 wird klargestellt, dass das Transparenzgebot aus 
Absatz 1 auch für Entwicklungsvorhaben und für Vorhaben des 
Wissenstransfers anzuwenden ist, soweit diese drittmittelfinan-
ziert sind. 

Absatz 5 

Mit dieser Regelung wird klargestellt, dass sich da s Maß er-
forderlicher Transparenz nicht nur in der Unterrich tung nach 
Absatz 1 erschöpft, sondern die bestehende Aufgabe und 
Befugnis der Hochschulen ansonsten unberührt lässt.  

 

zu Teil 9 

Das Recht der nichtstaatlichen Hochschulen wird grundlegend 
reformiert. Dabei beinhaltet die Reform zum einen eine redaktio-
nelle Überarbeitung der bisherigen Vorschriften mit dem Ziel, 
diese sowohl in struktureller Hinsicht als auch inhaltlich klarer 
und verständlicher auszugestalten (I). Zum anderen greift die Re-
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form aktuelle hochschulpolitische Entwicklungen des öffentlich-
rechtlichen Hochschulsektors und des nichtstaatlichen Hoch-
schulbereichs auf (II). 

I. Die Novellierung verfolgt das Ziel, mehr Klarheit und Transpa-
renz in der Ausgestaltung der Normen zu schaffen: Die Vorschrif-
ten des gesamten Teil 9 "Anerkennung als Hochschulen und Be-
trieb nichtstaatlicher Hochschulen" sind thematisch entzerrt, sys-
tematisch neu strukturiert und klarer formuliert worden. So sind 
zum Beispiel Voraussetzungen der staatlichen Anerkennung, 
Fragen des Verfahrens, der Aufsicht oder verschiedene Rechts-
tatbestände und -folgen, die bisher in unterschiedlichen zum Teil 
sehr langen und komplexen Paragraphen des Neunten Ab-
schnitts alte Fassung normiert waren, systematisch und redakti-
onell überarbeitet worden. 

Nunmehr sind die Voraussetzungen der staatlichen Anerkennung 
(§ 72 Hochschulgesetz n. F.), das Anerkennungsverfahren, Fra-
gen der Gebührenerhebung und Kostentragung (§ 73 Hoch-
schulgesetz n. F), die Folgen der Anerkennung (§ 73a Hoch-
schulgesetz n. F.), Spezialvorschriften für die kirchlichen Hoch-
schulen (§ 74 Hochschulgesetz n. F.), Fragen der Aufsicht über 
die nichtstaatlichen Hochschulen (§ 74a Hochschulgesetz n. F.), 
Fragen der Aufhebung und des Erlöschens der staatlichen Aner-
kennung (§ 74b Hochschulgesetz n. F.), der Betrieb und die Nie-
derlassungen von Hochschulen sowie das Franchising (§ 75 
Hochschulgesetz n. F.) und schließlich der Themenkomplex 
Ordnungswidrigkeiten (§ 75 a Hochschulgesetz n. F.) transparent 
und kohärent in einzelnen Vorschriften geregelt. 

Zugleich integriert der neue Teil 9 die dem Recht der nichtstaatli-
chen Hochschulen entsprechenden Vorschriften zur Anerken-
nung nichtstaatlicher Kunsthochschulen (bisheriger Abschnitt 11 
des Kunsthochschulgesetzes) in das allgemeine Hochschulrecht. 
Der Teil 9 des Hochschulgesetzes "Anerkennung als Hochschu-
len und Betrieb nichtstaatlicher Hochschulen" enthält nunmehr 
als abschließende spezialgesetzliche Regelung alle spezifischen 
Regelungen für die Gründung und Anerkennung nichtstaatlicher 
Hochschulen ungeachtet des jeweiligen Hochschultyps. 

II. Ein weiterer Kern der Reform betrifft die Anpassung an aktuel-
le hochschulpolitische Entwicklungen. So berücksichtigt die Re-
form, dass im öffentlich-rechtlichen Hochschulbereich in den letz-
ten Jahren die Hochschulautonomie erheblich gestärkt wurde; 
der Staat hat sich aus der Detailsteuerung zurückgezogen und 
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auf die Setzung von Zielen beschränkt und nutzt künftig moderne 
Steuerungsmechanismen wie Landeshochschulentwicklungspla-
nung, Globalhaushalt, Rahmenvorgaben und Hochschulverträge. 
Zudem ist die Zahl der nichtstaatlichen Hochschulen in den letz-
ten zwei Jahrzehnten erheblich gestiegen. Hochschulen in nicht-
staatlicher Trägerschaft sind sowohl in Nordrhein-Westfalen als 
auch bundesweit keine "Randerscheinung" mehr, sondern sie 
haben sich als eigenständiger Teil der Hochschullandschaft etab-
liert. Entsprechend hat sich die Anerkennungs- und Verwal-
tungspraxis weiterentwickelt und standardisiert. Insbesondere 
der Wissenschaftsrat hat mit seinen Verfahren zur institutionellen 
Akkreditierung und seinen Empfehlungen zum nichtstaatlichen 
Hochschulbereich zur Weiterentwicklung der Anerkennungspra-
xis beigetragen und bundesweit anerkannte Standards gesetzt. 
Schließlich ist zu berücksichtigen, dass mit der gestiegenen An-
zahl an nichtstaatlichen Hochschulen sowie Gründungsinitiativen 
ein erheblicher Verwaltungsaufwand verbunden ist. Die Novellie-
rung verfolgt somit auch das Ziel der Entlastung der Verwaltung 
und des Bürokratieabbaus. 

Die Reform basiert inhaltlich im Wesentlichen auf drei Prinzipien: 

(i) In Anlehnung an das staatliche Hochschulwesen zieht sich 
das Ministerium aus einzelnen Detailprüfungen zurück. 

(ii) Als Kompensation für den Rückzug des Staates aus einer 
engmaschigen Kontrolle der staatlich anerkannten Hochschule 
werden im Sinne einer Rahmensteuerung bestimmte Anerken-
nungsvoraussetzungen, das Anerkennungsverfahren, die Auf-
sichtsfunktion und Handlungsoptionen des Ministeriums im 
Rahmen der Aufsicht gesetzlich präziser gefasst, standardisiert 
und zum Teil erweitert. 

(iii) Schließlich bedient und stützt sich das Ministerium – wie es 
internationalen Standards entspricht – im Rahmen des Anerken-
nungsverfahrens, bei Bedarf aber auch im Rahmen der Aufsicht, 
verstärkt auf externen Sachverstand. 

Kernelement der Novellierung ist die gesetzliche Verpflichtung 
zur Konzeptprüfung, einer ersten institutionellen Akkreditierung 
und mindestens einer institutionellen Reakkreditierung durch den 
Wissenschaftsrat oder einer vergleichbaren Einrichtung (§ 73 
Absatz 1 und Absatz 4 Hochschulgesetz n. F.). 
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Das Ministerium stützt sich damit verstärkt auf den Sachverstand 
des Wissenschaftsrates und damit der vom Wissenschaftsrat in 
den spezifischen Verfahren engagierten Peers. Zwar hat das Mi-
nisterium in seiner bisherigen Anerkennungspraxis den Hoch-
schulen regelmäßig Auflagen zur institutionellen Akkreditierung 
binnen einer definierten Frist erteilt. Der Systemwechsel liegt in 
der gesetzlichen Verankerung dieser Praxis, die deren Bedeu-
tung hervorhebt und gleichzeitig etwaigen Divergenzen über de-
ren Notwendigkeit oder Umfang vorgreift. Als neuer Verfahrens-
schritt kommt die Prüfung von Hochschulen in Gründung vor der 
ersten staatlichen Anerkennung als sog. Konzeptprüfung durch 
den Wissenschaftsrat hinzu. Die Konzeptprüfung soll zu einer 
wesentlichen Entlastung des Ministeriums im Verfahren der 
staatlichen Anerkennung von Hochschulen in Gründung beitra-
gen: So besteht die Erwartung, dass wenig aussichtsreichen o-
der gar unseriösen Gründungsinitiativen im Sinne eines proakti-
ven Verbraucherschutzes frühzeitig Einhalt geboten werden 
kann. Zudem beabsichtigt das Ministerium, sich bereits in diesem 
Verfahrensstadium vornehmlich auf den Sachverstand und die 
gutachterlichen Stellungnahmen des Wissenschaftsrates zu stüt-
zen. Das Ministerium selbst wird keine umfassende, detaillierte 
inhaltliche Prüfung mehr vornehmen, sondern primär verfahrens-
begleitend tätig werden.  

Das Gesetz nennt explizit die derzeit anerkannten Verfahren des 
Wissenschaftsrates (Konzeptprüfung, institutionelle Akkreditie-
rung oder institutionelle Reakkreditierung) als Standardverfahren, 
erwähnt aber auch Verfahren "einer vergleichbaren Einrichtung". 
Damit ist das Gesetz für weitere, neue Entwicklungen im nicht-
staatlichen Hochschulbereich offen. Sofern bundesweit neue 
Standards oder Institutionen die Qualität nichtstaatlicher Bil-
dungseinrichtungen bestätigen können, sind diese per Gesetz 
nicht ausgeschlossen. Einstweilen werden allerdings angesichts 
durchweg fehlender anerkannter vergleichbarer Einrichtungen 
vornehmlich die Begutachtungsverfahren durch den Wissen-
schaftsrat in Betracht kommen. 

 

zu § 72 

Die Vorschrift normiert die Voraussetzungen der staatlichen An-
erkennung. Die Vorschrift ist vor allem mit Blick auf die Integrati-
on des Elften Abschnitts aus dem Kunsthochschulgesetzes (An-
erkennung als Kunsthochschule und Betrieb nichtstaatlicher 
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Kunsthochschulen) in das neue Hochschulgesetz redaktionell 
angepasst worden und enthält weitgehend die Regelungen des 
§ 72 Absatz 1 Hochschulgesetz in der derzeitigen Fassung und 
bisherigen § 70 Kunsthochschulgesetz. Zudem trägt die Vor-
schrift den neusten Empfehlungen des Wissenschaftsrates und 
den Bedürfnissen aus der Anerkennungspraxis des Ministeriums 
Rechnung. 

Im Einzelnen:  

Absatz 1: 

Die Vorschrift enthält die redaktionell angepasste Regelung des 
§ 72 Absatz 1 Hochschulgesetz in der derzeitigen Fassung und 
des bisherigen § 70 Absatz 1 Kunsthochschulgesetz. Die neue 
Vorschrift differenziert nicht mehr explizit zwischen der Anerken-
nung als Fachhochschule, Universität oder Kunsthochschule, 
sondern fasst die unterschiedlichen Hochschultypen unter den 
übergreifenden Begriff "Hochschule" zusammen. 

Die Anerkennung erfolgt nach dem Wortlaut des Absatzes 1 und 
des Absatzes 2 mit Blick auf die mit der Anerkennung zugleich 
verbundene Beleihung mit der Ausübung hoheitlicher Befugnisse 
nach pflichtgemäßem Ermessen und ist damit keine gebundene 
Entscheidung. 

Absatz 2: 

Der Katalog der Anerkennungsvoraussetzungen ist in Absatz 2 
redaktionell überarbeitet und mit Blick auf die Empfehlungen des 
Wissenschaftsrates und die Bedürfnisse aus der Anerkennungs-
praxis aktualisiert worden. Zu nennen sind hier insbesondere fol-
gende Änderungen: 

Satz 1 Nummer 1 enthält eine klarstellende Regelung zum Erfor-
dernis der grundgesetzlich verbürgten Freiheit von Wissenschaft, 
Forschung und Kunst (Artikel 5 Absatz 3 Grundgesetz), der auch 
innerhalb der nichtstaatlichen Hochschulen verwirklicht gehört. 
Dieser sich unmittelbar aus der Verfassung ergebende Grund-
satz ist Gegenstand der bisherigen Anerkennungspraxis und ge-
hört auch im Verfahren der institutionellen Akkreditierung zu den 
entscheidenden Prüfkriterien des Wissenschaftsrates. Es ist da-
her sinnvoll, diesen Grundsatz auch explizit in den gesetzlichen 
Katalog der Anerkennungsvoraussetzung aufzunehmen.  
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Satz 1 Nummer 4 konkretisiert den bisherigen unbestimmten Be-
griff einer "Mehrzahl von Studiengängen" des § 72 Absatz 1 
Nummer 3 Hochschulgesetz in der derzeitigen Fassung und des 
bisherigen § 70 Absatz 1 Nummer 3 Kunsthochschulgesetz 
durch die Anzahl von "mindestens drei" nebeneinander beste-
henden oder aufeinander folgenden akkreditierten Studiengän-
gen. Die gesetzliche Regelung entspricht damit den Empfehlun-
gen des Wissenschaftsrates, der zum Zweck der wissenschaftli-
chen Vielfalt und Gewährleistung einer wissenschaftlich kriti-
schen Masse als Anerkennungsvoraussetzung bei Betriebsauf-
nahme oder in der Ausbauplanung grundsätzlich mindestens drei 
Studiengänge fordert. 

Soweit nachvollziehbar und durch Sachgründe belastbar darge-
legt wird, dass aus fachlichen und wissenschaftlichen Gründen 
die Einrichtung von mindestens drei Studiengängen nicht erfor-
derlich ist, können Ausnahmen von diesem Grundsatz zugelas-
sen werden.  

Satz 1 Nummer 5 greift aktuelle Standards der Qualitätssiche-
rung sowohl an öffentlich-rechtlichen Hochschulen als auch an 
nichtstaatlichen Hochschulen auf und fordert explizit als Aner-
kennungsvoraussetzung eine kontinuierliche interne und externe 
Qualitätssicherung. Diese Voraussetzung ist bereits Gegenstand 
der bisherigen Anerkennungspraxis und gehört auch im Verfah-
ren der institutionellen Akkreditierung zu den Prüfkriterien des 
Wissenschaftsrates. Es ist daher sinnvoll, diesen Grundsatz 
auch explizit in den gesetzlichen Katalog der Anerkennungsvo-
raussetzung aufzunehmen.  

Satz 1 Nummer 7 entspricht weitgehend dem bisherige n § 72 
Absatz 1 Satz 1 Nummer 6. Er enthält eine klarstell ende Re-
gelung dahingehend, dass Personen, die an nichtstaa tlichen 
Hochschulen zu Professorinnen oder Professoren erna nnt 
werden, ein Berufungsverfahren durchlaufen haben mü ssen, 
das demjenigen der Hochschulen in stattlicher Träge rschaft 
gleichwertig ist. 

Satz 1 Nummer 8 enthält eine klarstellende Regelung dahinge-
hend, dass – ungeachtet der Rechtsform der Hochschule – Mit-
glieder und Angehörige über die Gestaltung des Studiums hinaus 
in akademischen Kernfragen angemessene Mitwirkungsmöglich-
keiten erhalten müssen. Dieses grundlegende hochschulrechtli-
che Prinzip ist Gegenstand der bisherigen Anerkennungspraxis 
und gehört auch im Verfahren der institutionellen Akkreditierung 
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zu den entscheidenden Prüfkriterien des Wissenschaftsrates. Es 
ist daher sinnvoll, diesen Grundsatz explizit in den gesetzlichen 
Katalog der Anerkennungsvoraussetzung aufzunehmen. 

Satz 1 Nummer 9 enthält eine klarstellende Regelung dahinge-
hend, dass Belange in Forschung, Lehre und Kunst hinreichend 
von unternehmerischen Trägerinteressen abgegrenzt werden 
müssen. Auch hier handelt es sich um ein grundlegendes hoch-
schulrechtliches Prinzip, das Gegenstand der bisherigen Aner-
kennungspraxis ist und im Verfahren der institutionellen Akkredi-
tierung zu den entscheidenden Prüfkriterien des Wissenschafts-
rates gehört. Es ist daher sinnvoll, diesen Grundsatz explizit in 
den gesetzlichen Katalog der Anerkennungsvoraussetzung auf-
zunehmen. 

Satz 1 Nummer 10 greift ein Erfordernis der Anerkennungspraxis 
auf, mit dem die Zuverlässigkeit und Sachkunde der "Betreiber" 
der Hochschule gesichert werden soll. Aus Gründen der öffentli-
chen Ordnung besteht im Bildungsbereich eine besondere Not-
wendigkeit die Sachkunde und Zuverlässigkeit der Personen zu 
sichern, die maßgebende Entscheidungen für und in der Hoch-
schule treffen. Nach der verwaltungsgerichtlichen Rechtspre-
chung ist dies bereits derzeit ein ungeschriebenes Anerken-
nungserfordernis. Dieses soll nun aus Gründen der Rechtsklar-
heit und Rechtssicherheit ausdrücklich geregelt werden. 

Nach Satz 2 Halbsatz 1 müssen die Prüfungsordnungen den 
Ordnungen der Hochschulen in der Trägerschaft des Landes o-
der der staatlichen Kunsthochschulen gleichwertig sein. Damit 
greift das Gesetz die ursprünglichen Feststellungsvoraussetzun-
gen des § 73 Absatz 3 Hochschulgesetz in der bisherigen Fas-
sung und des bisherigen § 71 Absatz 3 Kunsthochschulgesetz 
auf. Das Ministerium wird die Anerkennung durchweg nicht aus-
sprechen oder entsprechende Auflagen normieren, wenn es 
feststellt oder durch tatsächliche Anhaltspunkte belastbar prog-
nostiziert, dass die Gleichwertigkeit offensichtlich nicht vorliegt 
oder nicht vorliegend wird. § 74a Absatz 1 gibt dem Ministerium 
die entsprechenden Befugnisse, falls im Einzelfall dem Gleich-
wertigkeitserfordernis des Satzes 5 nicht entsprochen werden 
sollte. 

Der in Satz 2 Halbsatz 2 enthaltene Verweis auf die §§ 63 Ab-
satz 1, 2 und 5, 64 Absatz 2 und § 65 dieses Gesetzes sowie 
§§ 55 Absatz 1, 56 Absatz 2 und des § 57 des Kunsthochschul-
gesetzes dient der Qualitätssicherung. Den staatlich anerkannten 
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Hochschulen bleibt es unbenommen, ihrem Lehr- und Prüfungs-
geschehen gegenüber den Anforderungen im staatlichen Bereich 
strengere Qualitätsanforderungen zugrunde zu legen. Der Ver-
weis lässt im Übrigen nicht den Umkehrschluss zu, dass weitere 
Vorschriften des Hochschulgesetzes und des Kunsthochschul-
gesetzes nicht anwendungsfähig sind. So können beispielsweise 
die staatlich anerkannten Hochschulen nach Maßgabe des § 63a 
Leistungen anerkennen, obwohl auf diese Regelung in Satz 2 
Halbsatz 2 nicht eigens verwiesen worden ist. 

 

zu § 73 

Die Vorschrift regelt das Verfahren der Anerkennung nichtstaatli-
cher Hochschulen, das bisher in § 72 Absatz 2 Hochschulgesetz 
in der derzeitigen Fassung normiert war. Zudem enthält die Vor-
schrift Regelungen für die Erhebung von Kosten für Amtshand-
lungen des Ministeriums. Darüber hinaus stellt die Vorschrift klar, 
dass Kosten der internen und externen Qualitätssicherung (ins-
besondere durch den Wissenschaftsrat) von der Hochschule zu 
tragen sind. 

Im Einzelnen: 

Absatz 1: 

Satz 1 entspricht dem redaktionell angepassten § 72 Absatz 2 
Satz 1 Hochschulgesetz in der derzeitigen Fassung und dem 
bisherigen § 70 Absatz 2 Satz1 Kunsthochschulgesetz. 

Satz 2 normiert als neuen Verfahrensschritt vor einer ersten 
staatlichen Anerkennung das Erfordernis einer Konzeptprüfung 
durch den Wissenschaftsrat oder einer vergleichbaren Einrich-
tung. Voraussetzung einer ersten staatlichen Anerkennung ist 
daher in Zukunft immer eine vorherige erfolgreiche Konzeptprü-
fung durch eine vom Ministerium benannte Einrichtung, typi-
scherweise den Wissenschaftsrat. Die Konzeptprüfung soll zu 
einer wesentlichen Entlastung des Ministeriums im Verfahren der 
staatlichen Anerkennung von Hochschulen in Gründung beitra-
gen. Zudem besteht die Erwartung, dass wenig aussichtsreichen 
oder gar unseriösen Gründungsinitiativen frühzeitig Einhalt gebo-
ten werden kann. Darüber hinaus beabsichtigt das Ministerium, 
sich bereits in diesem Verfahrensstadium vornehmlich auf den 
Sachverstand und die gutachterlichen Stellungnahmen insbe-
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sondere des Wissenschaftsrates zu stützen. Denn das Ministeri-
um wird selbst keine umfassende, detaillierte inhaltliche Prüfung 
mehr vornehmen, sondern primär die Vollständigkeit der relevan-
ten Unterlagen bei der Antragstellung bei der benannten Einrich-
tung sicherstellen. 

Die Abkehr von der bisherigen Verwaltungspraxis der umfassen-
den Eigenprüfung entspricht anerkannten internationalen Stan-
dards, sich zur Feststellung von wissenschaftlicher Qualität oder 
Forschungsqualität externen Sachverstands durch Peers zu be-
dienen. Das Gesetz nennt explizit das Verfahren der Konzeptprü-
fung durch den Wissenschaftsrat als ein zulässiges Verfahren, 
erwähnt aber auch Verfahren "einer vergleichbaren Einrichtung". 
Damit ist das Gesetz für weitere, neue Entwicklungen im nicht-
staatlichen Hochschulbereich offen. Einstweilen wird angesichts 
weitgehend fehlender anerkannter vergleichbarer Einrichtungen 
die Konzeptprüfung vornehmlich durch den Wissenschaftsrat in 
Betracht kommen. 

Zumindest mittelfristig sollte geprüft werden, ob die Konzeptprü-
fung anderen qualitätsprüfenden Einrichtungen übertragen wer-
den könnte. 

Satz 3 entspricht dem redaktionell angepassten § 72 Absatz 2 
Satz 2 Hochschulgesetz in der derzeitigen Fassung und dem 
bisherigen § 70 Absatz 2 Satz 2 Kunsthochschulgesetz. 

Absatz 2: 

Die Vorschrift entspricht weitgehend dem redaktionell angepass-
ten § 72 Absatz 2 Satz 3 Hochschulgesetz in der derzeitigen 
Fassung und dem bisherigen § 70 Absatz 2 Satz 3 Kunsthoch-
schulgesetz. Dabei enthält die neue Vorschrift sinnvolle Präzisie-
rungen zum Inhalt des Anerkennungsbescheides. Das Gesetz 
bildet damit die bisherige Anerkennungspraxis ab. 

Absatz 3: 

Die Vorschrift normiert explizit, dass der Anerkennungsbescheid 
Bestimmungen zu den Fristen enthält, in denen die Hochschule 
eine institutionelle Akkreditierung oder institutionelle Reakkredi-
tierung erfolgreich absolvieren muss. Damit schafft der Landes-
gesetzgeber für die nichtstaatlichen Hochschulen des Landes ei-
ne ausdrückliche gesetzliche Grundlage für das bundesweit an-
erkannte Verfahren der institutionellen Akkreditierung und Reak-
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kreditierung durch den Wissenschaftsrat oder durch eine vom 
Ministerium benannte Einrichtung. Zwar hat das Ministerium be-
reits in seiner bisherigen Anerkennungspraxis in den Bescheiden 
zur staatlichen Anerkennung der Hochschulen durchweg Aufla-
gen zur institutionellen Akkreditierung binnen einer definierten 
Frist erteilt. Mit der gesetzlichen Verankerung markiert der Ge-
setzgeber indes einen Systemwechsel: So hebt er die Bedeutung 
der institutionellen Akkreditierung im Anerkennungsverfahren 
hervor und kommt jeglichen Zweifeln über deren Notwendigkeit 
oder Umfang zuvor. Gleichzeitig spricht er sich entsprechend 
anerkannten internationalen Standards bewusst dafür aus, sich 
zur Feststellung von wissenschaftlicher Qualität oder For-
schungsqualität externen Sachverstands durch Peers zu bedie-
nen. 

Die Regelung beinhaltet die gesetzliche Wertung, na ch der 
eine Hochschule, die erfolgreich mindestens drei gu tachter-
liche Prüfungen, namentlich die Konzeptprüfung, die  institu-
tionelle Akkreditierung sowie die institutionelle R eakkredi-
tierung durch den Wissenschaftsrat oder eine vergle ichbare 
Einrichtung absolviert hat und für zehn Jahre reakk reditiert 
wird, im Regelfall unbefristet staatlich anerkannt wird. 

Es ist davon auszugehen, dass eine Hochschule, die erfolg-
reich diese intensiven gutachterlichen Prüfungen du rchlau-
fen hat, auch mittel- bis langfristig den materiell en Anerken-
nungsvoraussetzungen des § 72 entspricht und sich d aher 
ein Qualitätsniveau erarbeitet hat, welches im Rege lfall eine 
unbefristete staatliche Anerkennung rechtfertigt. D em Land 
bleibt es unbenommen, auf der Grundlage des § 74a A bsatz 
5 den Fortbestand der Voraussetzungen des § 72 zu ü ber-
prüfen oder durch sachverständige Dritte überprüfen  zu las-
sen; hierzu zählt auch die Durchführung einer erneu ten in-
stitutionellen Akkreditierung. Im Übrigen bleibt § 74b unbe-
rührt. 

Hinsichtlich der Nennung des Wissenschaftsrates wird auf die 
Begründung zu Absatz 1 verwiesen. 

Absatz 4: 

Die Vorschrift greift die bisherige Regelung des § 72 Absatz 2 
Satz 6 Hochschulgesetz in der derzeitigen Fassung und des bis-
herigen § 70 Absatz 2 Kunsthochschulgesetz auf. Die Regelung 
enthält einen Verweis auf das für die Hochschulen in staatlicher 
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Trägerschaft geltende Recht der Akkreditierung. Damit ist klar-
gestellt, dass für die Hochschulen in nichtstaatlicher Trägerschaft 
die gleichen Regeln zur Akkreditierung von Studiengängen gel-
ten wir für die Hochschulen in staatlicher Trägerschaft. Unberührt 
davon bleiben die weiteren Anerkennungsvoraussetzungen des 
Teil 9 des Gesetzes, die für die nichtstaatlichen Hochschulen als 
lex specialis zu beachten sind. 

Insbesondere greift bei den staatlich anerkannten Hochschulen 
nicht der für die Hochschulen in der Trägerschaft des Landes 
und die staatlichen Kunsthochschulen geltende Grundsatz, dass 
gemäß § 7 Absatz 1 Satz 2 Hochschulgesetz und § 7 Absatz 1 
Satz 3 Kunsthochschulgesetz ein Studiengang dann an der je-
weiligen Hochschule betrieben werden kann, wenn er erfolgreich 
akkreditiert worden ist. Bei staatlich anerkannten Hochschulen 
wird vielmehr darüber hinaus gefordert, dass das staatliche Er-
streckungsverfahren nach § 73 a Absatz 2 zusätzlich erfolgreich 
durchlaufen worden ist. § 73a Absatz 2 erhält mithin neben § 7 
Absatz 1 Satz 2 eine weitere Voraussetzung für den Betrieb ei-
nes Studienganges. 

Absatz 5: 

Satz 1 enthält eine klarstellende Regelung, nach der für Amts-
handlungen des Ministeriums Gebühren erhoben werden kön-
nen. Die Vorschrift enthält hierzu einen Verweis auf den § 82 Ab-
satz 3, der die allgemeine gesetzliche Grundlage für Erhebung 
von Gebühren durch das Ministerium bildet. 

Satz 2 stellt klar, dass die Kosten der internen und externen 
Qualitätssicherung, insbesondere die Kosten der Konzeptprü-
fung, der institutionellen Akkreditierung und institutionellen Reak-
kreditierung durch den Wissenschaftsrat oder eine vergleichbare 
Einrichtung, von den Trägern der Hochschule oder der Hoch-
schule selbst zu tragen sind. Damit bildet das Gesetz die bereits 
bestehende Anerkennungspraxis ab. 

 

zu § 73a 

Die Vorschrift bündelt im Wesentlichen die bisherigen Vorschrif-
ten zu den Rechtsfolgen der staatlichen Anerkennung, die zuvor 
disparat in den unterschiedlichen Paragraphen des Neunten Ab-
schnitts alte Fassung normiert waren. 
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Im Einzelnen:  

Absatz 1: 

Die Vorschrift greift die bisherige Regelung des § 73 Absatz 1 
und 2 Hochschulgesetz in der derzeitigen Fassung und des bis-
herigen § 71 Absatz 1 und 2 Kunsthochschulgesetz auf.  

Dabei enthält die neue Vorschrift einige Präzisierungen zu den 
Rechtsfolgen, die sich aus der aktuellen Anerkennungspraxis er-
geben und deren Konkretisierung im Gesetz sinnvoll erscheint. 
So normiert Satz 1 nunmehr explizit, welche Bezeichnung die 
staatlich anerkannte Hochschule führen darf. 

Satz 3 stellt klar, dass die Hochschulprüfungen, Zeugnisse und 
Hochschulgrade der staatlich anerkannten Hochschulen die glei-
chen Berechtigungen verleihen wie die vergleichbarer Studien-
gänge an Hochschulen in staatlicher Trägerschaft oder staatli-
chen Kunsthochschulen. 

Satz 4 enthält den Regelungsgehalt des § 73 Absatz 1 Hoch-
schulgesetz in der derzeitigen Fassung und des bisherigen § 71 
Absatz 1 Kunsthochschulgesetz. Systematisch ist es sachge-
rechter, diese Regelung zusammen bei den Anerkennungsfolgen 
zu regeln, die die jeweiligen Studierenden betreffen. 

Absatz 2: 

Die Vorschrift entspricht dem redaktionell angepassten § 72 Ab-
satz 2 Satz 4 und 5 Hochschulgesetz in der derzeitigen Fassung 
und dem bisherigen § 70 Absatz 2 Satz 4 und 5 Kunsthoch-
schulgesetz. 

 

Absatz 3: 

Die Regelung beinhaltet die gesetzliche Wertung, nach der eine 
Hochschule, die erfolgreich mindestens drei gutachterliche Prü-
fungen, namentlich die Konzeptprüfung, die institutionelle Akkre-
ditierung sowie die institutionelle Reakkreditierung durch den 
Wissenschaftsrat oder eine vergleichbare Einrichtung absolviert 
hat und für zehn Jahre reakkreditiert wird, im Regelfall unbefristet 
staatlich anerkannt wird. 
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Es ist davon auszugehen, dass eine Hochschule, die erfolgreich 
diese intensiven gutachterlichen Prüfungen durchlaufen hat, 
auch mittel- bis langfristig den materiellen Anerkennungsvoraus-
setzungen des § 72 entspricht und sich daher ein Qualitätsni-
veau erarbeitet hat, welches im Regelfall eine unbefristete staat-
liche Anerkennung rechtfertigt. Dem Land bleibt es unbenom-
men, auf der Grundlage des § 74a Absatz 5 den Fortbestand der 
Voraussetzungen des § 72 zu überprüfen oder durch sachver-
ständige Dritte überprüfen zu lassen; hierzu zählt auch die 
Durchführung einer erneuten institutionellen Akkreditierung. Im 
Übrigen bleibt § 74b unberührt.  

Absatz 34: 

Die Vorschrift enthält einen Sondertatbestand für die Verleihung 
des Promotions- und Habilitationsrechts. Promotions- und Habili-
tationsrecht sind bewusst als Sondertatbestand aufgeführt, da 
diese Rechte im nichtstaatlichen Hochschulsektor die Ausnahme 
sind. Die Rechte werden der Hochschule nicht mit dem Status 
als Universität qua Gesetz verliehen, sondern das Promotions-
recht ist vom Hochschultyp getrennt zu sehen und kann auf ei-
nen Teil der Institution, insbesondere einzelne Fachbereiche, be-
schränkt werden. 

Der Wissenschaftsrat betont in seinen Empfehlungen zur Verga-
be des Promotionsrechts an nichtstaatlichen Hochschulen (Drs. 
9279-09), dass an die Verleihung des Promotionsrechts an 
nichtstaatliche Hochschulen dieselben Maßstäbe wie im staatli-
chen Bereich anzulegen sind. Auch das Hochschulgesetz enthält 
die Klarstellung, dass Voraussetzung für die Verleihung des 
Promotions- und des Habilitationsrechts die wissenschaftliche 
Gleichwertigkeit mit einer entsprechenden Hochschule in staatli-
cher Trägerschaft oder mit einer staatlichen Kunsthochschule ist 
und verweist hierzu auf die §§ 67 und 68 sowie die §§ 59 und 60 
Kunsthochschulgesetz. 

Die wissenschaftliche Gleichwertigkeit wird im Regelfall vom 
Wissenschaftsrat oder einer vergleichbaren Einrichtung festge-
stellt werden müssen. Im Rahmen der institutionellen Akkreditie-
rung mit sog. "Promotionsverfahren" prüft der Wissenschaftsrat, 
ob die Voraussetzungen für eine Akkreditierung als „Universität 
oder gleichgestellte Hochschule“ vorliegen. Hochschulen, die ei-
ne institutionelle Akkreditierung durchlaufen haben, haben die 
Möglichkeit, beim Wissenschaftsrat ein kompakteres Prüfverfah-
ren zur Promotion zu absolvieren. Die Verleihung des Promoti-
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onsrechts attestiert der damit ausgestatteten Einrichtung eine 
hinreichende wissenschaftliche Qualität; sie ist nicht notwendig 
mit der Zuordnung zum Hochschultypus „Universität“ verbunden. 
Das Habilitationsrecht dagegen wird regelmäßig eine staatliche 
Anerkennung und institutionelle Akkreditierung als Universität 
oder als Kunsthochschule voraussetzen. 

Absatz 54: 

Die Vorschrift entspricht im Wesentlichen dem redaktionell ange-
passten § 73 Absatz 5 Hochschulgesetz in der derzeitigen Fas-
sung und dem bisherigen § 71 Absatz 5 Kunsthochschulgesetz. 
Neu aufgenommen wurde Satz 2, der eine klarstellende Legalde-
finition zum Begriff der "hauptberuflichen Tätigkeit" von "Profes-
sorinnen und Professoren" beinhaltet. Diese Legaldefinition ist 
sinnvoll, da es in der Vergangenheit zwischen Ministerium und 
Hochschulen oftmals Divergenzen zum Verständnis des Begriffs 
der "hauptberuflichen Tätigkeit" gab und die Hauptberuflichkeit 
der Professorinnen und Professoren in der Anerkennungspraxis 
nichtstaatlicher Hochschulen ein wesentliches Qualitätskriterium 
darstellt. 

Nach Satz 2 liegt eine hauptberufliche Tätigkeit nur vor, wenn die 
Tätigkeit entgeltlich ist, den Schwerpunkt der beruflichen Tätig-
keit darstellt und den überwiegenden Teil der Arbeitskraft bean-
sprucht. Die Tätigkeit muss ihrem Umfang nach mindestens die 
Hälfte der regulären Arbeitszeit eines entsprechenden Vollzeit-
beschäftigten einnehmen; Vergleichsmaßstab ist nicht allein der 
Umfang der Lehrverpflichtung eines in Vollzeit tätigen Hoch-
schullehrers nach der Lehrverpflichtungsverordnung, sondern 
der Umfang sämtlicher regelmäßiger Dienstaufgaben eines voll-
beschäftigten Professors, das heißt auch in Forschung, Lehre, 
Weiterbildung, Studienberatung, Mitwirkung an der Verwaltung, 
Abnahme von Prüfungen etc. nach Maßgabe des § 35. Im Rah-
men des Vergleichs des Umfangs der Dienstaufgaben mit denje-
nigen einer vollbeschäftigten Professorin oder eines Professors 
ist dabei keine rein mathematisch-quantitative Betrachtungswei-
se vorzunehmen. Vielmehr ist zur Beantwortung der Frage, ob 
eine Person an einer nichtstaatlichen Hochschule hauptberuflich 
tätig ist, eine Gesamtbetrachtung unter Berücksichtigung aller 
Umstände des Einzelfalles vorzunehmen, bei der auch wertende 
Elemente zu beachten sind. 

Absatz 56: 
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Die Vorschrift entspricht dem redaktionell angepassten § 73 Ab-
satz 2 Satz 2 Alternative 1 Hochschulgesetz in der derzeitigen 
Fassung und dem bisherigen § 71 Absatz 2 Satz 2 Alternative 1 
Kunsthochschulgesetz. 

Absatz 76: 

Die Vorschrift entspricht dem redaktionell angepassten § 73 Ab-
satz 5 Hochschulgesetz in der derzeitigen Fassung. 

Absatz 87: 

Die Vorschrift entspricht dem bisherigen § 73 Absatz 8 Hoch-
schulgesetz in der derzeitigen Fassung und dem bisherigen § 71 
Absatz 7 Kunsthochschulgesetz. 

Mit dem neuen Satz 3 soll dem Umstand Rechnung getr agen 
werden, dass aus Gründen der Qualitätssicherung und  der 
Alumni-Pflege bei den staatlich anerkannten Hochsch ulen 
eine Datenverarbeitung auf der Grundlage des § 8 Ab satz 5 
ebenfalls sachgerecht sein kann. 

Absatz 89: 

Die Vorschrift enthält eine klarstellende Regelung, nach der die 
staatliche Anerkennung keinen Anspruch auf staatliche Finanz-
hilfe begründet. 

 

zu § 74 

Die Vorschrift entspricht im Wesentlichen dem redaktionell ange-
passten § 74 Hochschulgesetz in der derzeitigen Fassung und 
dem bisherigen § 72 Kunsthochschulgesetz. 

Die Änderung in Absatz 1 stellt im Lichte der bisherigen Rechts-
tradition klar, dass es sich bei der Kirchlichen Hochschule Wup-
pertal/Bethel um eine Körperschaft des öffentlichen Rechts han-
delt. Aus der Änderung kann nicht geschlossen werden, 
dass die sonstigen kirchlichen Hochschulen einer er neuten 
Anerkennung bedürfen.  

Absatz 2 enthält eine Präzisierung dahingehend, dass die Auf-
sicht in den Bereichen, die der Ausbildung der Geistlichen die-
nen, entsprechend Artikel 16 Absatz 2 der Landesverfassung 
eingeschränkt ist. In den anderen Bereichen ist eine Privilegie-
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rung der kirchlichen Hochschulen gegenüber den anderen nicht-
staatlichen Hochschulen sachlich nicht gerechtfertigt; das Gesetz 
sieht dementsprechend künftig eine derartige Privilegierung nicht 
mehr vor. 

Die inhaltliche Änderung in Absatz 3 Satz 1 zeichnet sprachlich 
nach, dass in den Studiengängen der evangelischen und katholi-
schen Theologie keine Geistlichen ausgebildet werden. Vielmehr 
wird mit dem erfolgreichen Studium dieser Studiengänge ein Ab-
schlussgrad erworben, mit dem der Zugang zu geistlichen Beru-
fen eröffnet wird. 

 

zu § 74a 

Die Vorschrift bündelt im Wesentlichen bisher zum Teil in unter-
schiedlichen Paragraphen des Neunten Abschnitts des Hoch-
schulgesetzes alte Fassung und des bisherigen Elften Abschnitts 
des Kunsthochschulgesetzes geregelte Aufsichtsmaßnahmen. 
Zum Teil wird mit dem Ziel, den Verwaltungsaufwand zu minimie-
ren und zur Entbürokratisierung beizutragen, auf bisherige Auf-
sichtsmaßnahmen verzichtet. Zum Teil enthält die Neufassung 
Präzisierungen und Konkretisierungen, die mit Blick auf die An-
erkennungspraxis sinnvoll erscheinen. 

Im Einzelnen:  

Absatz 1: 

Satz 1 regelt die Aufsichtsfunktion des Ministeriums. Satz 1 
Halbsatz 2 räumt dem Ministerium mit dem Verweis auf § 76 Ab-
satz 2 die für die Durchführung der Aufsichtsaufgabe nach Satz 1 
Halbsatz 1 erforderlichen Befugnisse ein. 

Satz 2 greift die bisherige Regelung des § 72 Absatz 2 Satz 7 
Hochschulgesetz in der derzeitigen Fassung und des bisherigen 
§ 70 Absatz 2 Satz 1 Kunsthochschulgesetz auf und präzisiert 
diese. Dem Ministerium sind nunmehr wesentliche, die Anerken-
nung nach § 72 sowie die Erstreckung der Anerkennung nach 
§ 73 a Absatz 3 berührende Änderungen anzuzeigen. 

Satz 3 konkretisiert den Begriff der "wesentlichen Änderungen", 
indem die Vorschrift beispielhaft aufzählt, welche Änderungen als 
solche gelten. Die Aufzählung ist nicht abschließend, das heißt, 
im Einzelfall haben die nichtstaatlichen Hochschulen zu prüfen, 
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ob Änderungen wesentlich im Sinne der Vorschrift sind und der 
Anzeigepflicht unterliegen. 

Satz 4 enthält eine Klarstellung zum Sonderstatus der kirchlichen 
Hochschulen, die einer eingeschränkten Aufsicht durch das Mi-
nisterium unterliegen. 

Absatz 2: 

Die Vorschrift entspricht im Wesentlichen dem redaktionell ange-
passten § 73 Absatz 4 Hochschulgesetz in der derzeitigen Fas-
sung und dem bisherigen § 71 Absatz 4 Kunsthochschulgesetz. 
Neu eingeführt wurde Satz 2, welcher klarstellt, dass das Minis-
terium jederzeit widerruflich von der Erfüllung der Anzeigepflicht 
befreien kann; mit dieser Regelung wird die bisherige Anerken-
nungspraxis aufgegriffen. 

Absatz 3: 

Die Vorschrift entspricht im Wesentlichen dem redaktionell ange-
passten § 73 Absatz 3 Hochschulgesetz in der derzeitigen Fas-
sung und dem bisherigen § 71 Absatz 3 Kunsthochschulgesetz. 
Das Ministerium zieht sich entsprechend dem staatlichen Hoch-
schulbereich aus der Detailprüfung in akademischen Kernfragen 
zurück und prüft die Studien- und Prüfungsordnungen grundsätz-
lich nicht mehr auf ihre Gleichwertigkeit. Diese sind bereits Prü-
fungsgegenstand der institutionellen Akkreditierungs- und Reak-
kreditierungsverfahren und der Akkreditierungsverfahren nach 
§ 7. Einer weiteren Prüfung durch das Ministerium in Form einer 
vorlaufenden Feststellungsprüfung bedarf es – analog zum staat-
lichen Hochschulbereich – daher nicht. 

Eine Besonderheit gilt für die Promotions- und Habilitationsord-
nungen, die nicht der Akkreditierung nach § 7 unterliegen. Diese 
bedürfen weiterhin der Gleichwertigkeitsfeststellung durch das 
Ministerium.  

Absatz 4: 

Die Vorschrift beinhaltet eine klarstellende Regelung zur Mitwir-
kungspflicht (Auskunftspflicht und Zugang zu relevanten Unterla-
gen) der Hochschule bei der Aufsicht des Ministeriums und ent-
spricht einem Erfordernis aus der Anerkennungspraxis. 

Absatz 5: 
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Die Vorschrift greift den bisherigen Regelungsgehalt des § 73 
Absatz 7 und 9 Hochschulgesetz in der derzeitigen Fassung und 
des bisherigen § 71 Absatz 6 und 8 Kunsthochschulgesetz auf. 
Die Regelung normiert klarstellend, dass das Ministerium zur 
Feststellung und Sicherung der Qualität an der Hochschule auf 
Kosten der Hochschule sachverständige Dritte einbeziehen 
kann. So können bei Bedarf zum Beispiel Stellungnahmen oder 
Gutachten von Peers, Audits etc. eingefordert werden. Umfasst 
werden von der Vorschrift insbesondere auch etwaige Verfahren 
durch den Wissenschaftsrat, namentlich die Verfahren der insti-
tutionellen Akkreditierung und Reakkreditierung oder noch das 
Kompaktverfahren Promotionsrecht. 

Die Vorschrift kann insbesondere auch im Rahmen der Feststel-
lung der wissenschaftlichen Gleichwertigkeit nach §§ 67 und 68 
und §§ 59 und 60 Kunsthochschulgesetz (vergleiche § 73a Ab-
satz 3) oder der Erbringung des Nachweises der Qualität einer 
medizinischen Einrichtung (vergleiche § 73a Absatz 6) relevant 
werden. 

 

zu § 74b 

Die Vorschrift enthält im Wesentlichen die Vorschriften des § 72 
Absatz 3 Hochschulgesetz in der derzeitigen Fassung und des 
bisherigen § 70 Absatz 3 Kunsthochschulgesetz zum Erlöschen 
und zur Aufhebung der staatlichen Anerkennung; diese Vor-
schriften wurden redaktionell überarbeitet. 

Im Einzelnen: 

Absatz 1: 

Die Vorschrift entspricht im Wesentlichen dem redaktionell ange-
passten § 72 Absatz 3 Satz 1 Hochschulgesetz in der derzeitigen 
Fassung und dem bisherigen § 70 Absatz 3 Satz 1 Kunsthoch-
schulgesetz.  

Absatz 2: 

Die Vorschrift entspricht im Wesentlichen dem redaktionell ange-
passten § 72 Absatz 3 Satz 2 Hochschulgesetz in der derzeitigen 
Fassung und dem bisherigen § 70 Absatz 3 Satz 2 Kunsthoch-
schulgesetz.  
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Absatz 3: 

Die Vorschrift stellt klar, dass die allgemeinen Vorschriften zur 
Rücknahme und zum Widerruf nach den Vorschriften des Ver-
waltungsverfahrensgesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen 
unberührt bleiben. 

Absatz 4: 

Die Vorschrift greift die bisherige Regelung des § 72 Absatz 3 
Satz 4 Hochschulgesetz in der derzeitigen Fassung und des bis-
herigen § 70 Absatz 3 Satz 4 Kunsthochschulgesetz auf. Die 
Vorschrift enthält eine klarstellende Regelung, nach der der Trä-
ger im Fall des Erlöschens oder der Aufhebung der staatlichen 
Anerkennung den Studierenden die Beendigung des Studiums 
zu ermöglichen hat. 

 

zu § 75 

Die Vorschriften des § 75 Hochschulgesetz in der derzeitigen 
Fassung und des bisherigen § 73 Kunsthochschulgesetz wurden 
redaktionell und inhaltlich überarbeitet. Zudem enthält die Vor-
schrift eine sich aus dem Europarecht ergebende Regelung zu 
einem einheitlichen Ansprechpartner 

Im Einzelnen:  

Absatz 1: 

Die Vorschrift entspricht dem redaktionell angepassten § 75 Ab-
satz 1 Hochschulgesetz in der derzeitigen Fassung und dem bis-
herigen § 73 Absatz 1 Kunsthochschulgesetz. 

Absatz 2: 

Die Vorschrift greift den Regelungsgehalt des bisherigen § 75 
Absatz 2 Satz 1 Hochschulgesetz in der derzeitigen Fassung und 
des bisherigen § 73 Absatz 2 Satz 1 Kunsthochschulgesetz auf 
und regelt die Voraussetzungen, nach denen Niederlassungen 
von staatlichen Hochschulen anderer Bundesländer, von Hoch-
schulen, welche von anderen Bundesländern getragen werden, 
von Hochschulen, welche in anderen Bundesländern staatlich 
anerkannt sind oder von Hochschulen, die staatliche Hochschu-
len anderer Mitgliedsstaaten der Europäischen Union oder dort 
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staatlich anerkannte, zugelassene oder rechtmäßig betriebene 
Hochschulen sind, in Nordrhein-Westfalen betrieben werden dür-
fen. 

Die staatlichen Hochschulen des Landes und die Hochschulen in 
der Trägerschaft des Landes fallen ausweislich des Satzes 5 
nicht unter Satz 1 und dürfen daher keine Niederlassungen be-
treiben; die Orte des Betriebs nach § 1 Absatz 2 und 3 dieses 
Gesetzes und § 1 Absatz 2 bis 4 des Kunsthochschulgesetzes 
sind insofern abschließend. 

Satz 1 knüpft an die rechtlichen Regelungen an, die im jeweiligen 
Bundesland oder im jeweiligen EU-ausländischen Herkunftsstaat 
gelten. 

Mit Blick auf die durch vorgehendes Europarecht geforderte An-
knüpfung an das Recht des Herkunftsstaates knüpft Satz 1 
Nummer 1 an die im Herkunftsstaat anerkannte, dort zugelasse-
ne oder dort rechtmäßig angebotene Ausbildung an. Die Reihung 
enthält dabei eine Vorrangstellung der einzelnen Prüfungsvo-
raussetzungen. Zunächst darf ausschließlich die im Herkunfts-
staat anerkannte Ausbildung angeboten werden. Nur in dem Fall, 
dass es kein herkunftsstaatliches System der Anerkennung von 
Ausbildungsgängen gibt, darf auf den in dem Herkunftsstaat 
staatlicherseits förmlich zugelassenen Ausbildungsgang abge-
stellt werden. Und nur in dem Fall, dass es kein herkunftsstaatli-
ches System der Anerkennung oder Zulassung von Ausbil-
dungsgängen gibt, darf auf den in dem Herkunftsstaat nach des-
sen Recht rechtmäßig angebotenen Ausbildungsgang abgestellt 
werden.  

In diesem Sinne knüpft auch Satz 1 Nummer 2 an das Recht des 
Herkunftsstaates an. Insofern wird zunächst nicht an akademi-
sche Grade, sondern an Hochschulqualifikationen angeknüpft. 
Zudem wird wiederum in Form einer Vorrangstellung der einzel-
nen Prüfungsvoraussetzungen an das Recht des Herkunftsstaa-
tes angeknüpft. Zunächst darf ausschließlich die im Herkunfts-
staat anerkannte Hochschulqualifikation verliehen werden. Nur in 
dem Fall, dass es kein herkunftsstaatliches System der Aner-
kennung von Hochschulqualifikationen gibt, darf auf die in dem 
Herkunftsstaat staatlicherseits förmlich zugelassenen Hoch-
schulqualifikationen abgestellt werden. Und nur in dem Fall, dass 
es kein herkunftsstaatliches System der Anerkennung oder Zu-
lassung von Hochschulqualifikationen gibt, darf auf die in dem 
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Herkunftsstaat nach dessen Recht rechtmäßig angebotenen 
Hochschulqualifikationen abgestellt werden. 

Sätze 2 und 3 enthalten Präzisierungen zum Verfahren. Das in 
diesen Vorschriften geregelte Anzeigeverfahren ist mit den Vor-
gaben des Europarechts, insbesondere mit der Richtlinie 
2006/123/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
12. Dezember 2006 über Dienstleistungen im Binnenmarkt (Eu-
ropäische Dienstleistungsrichtlinie), vereinbar. Die Anzeigerege-
lung ist nicht diskriminierend und aufgrund zwingender Gründe 
des Allgemeininteresses (Verbraucherschutz im Sinne eines 
Schutzes der Dienstleistungsempfängerinnen und -empfänger 
vor einer unqualifizierten Dienstleistungserbringung und im Sinne 
einer Sicherung der Qualität der Bildungsdienstleistung) erforder-
lich und verhältnismäßig und damit insbesondere mit Artikel 9 
Europäische Dienstleistungsrichtlinie vereinbar. Zudem stellt das 
qualifizierte Anzeigeerfordernis gegenüber einem Genehmi-
gungsvorbehalt, welcher europarechtlich mit Blick auf die hohe 
Wertigkeit der betroffenen Allgemeininteressen ebenfalls ge-
rechtfertigt wäre, ein sachlich zielführendes Mittel dar. 

Ein gleichwertiger staatlicher Akt im Sinne des Satzes 4 ist bei-
spielsweise dann gegeben, wenn im EU-ausländischen Her-
kunftsland zwar keine Verpflichtung zur staatlichen Anerken-
nung, wohl aber eine Verpflichtung zur Akkreditierung einer Bil-
dungseinrichtung als Hochschule besteht; diese Akkreditierungs-
verpflichtung ist dann der gleichwertige staatliche Akt im Sinne 
des Satzes 4. 

Absatz 3: 

Die Vorschrift greift den Regelungsgehalt des § 75 Absatz 2 Satz 
2 Hochschulgesetz in der derzeitigen Fassung und des bisheri-
gen § 73 Absatz 2 Satz 2 Kunsthochschulgesetz (Franchising) 
auf und enthält Präzisierungen zu den Qualitätsanforderungen 
und dem zu befolgenden Antragsverfahren. 

Satz 1 gilt wiederum nur für das Franchising mit staatlichen 
Hochschulen anderer Bundesländer, von Hochschulen, welche 
von anderen Bundesländern getragen werden, von Hochschulen, 
welche in anderen Bundesländern staatlich anerkannt sind oder 
von Hochschulen, die staatliche Hochschulen anderer Mitglieds-
staaten der Europäischen Union oder dort staatlich anerkannte, 
zugelassene oder rechtmäßig betriebene Hochschulen sind. 



324 / 366 
 

Für das Franchising, bei dem eine staatlich getragene Hochschu-
len oder eine staatliche Kunsthochschule die Kooperationshoch-
schule des Franchisenehmers ist, gilt ebenfalls nicht Absatz 3, 
sondern es gelten § 66 Absatz 6 sowie § 58 Absatz 7 Kunst-
hochschulgesetz. Die Sätze 6 und 7 stellen dies eigens klar. 

Absatz 3 greift ebenfalls nicht für vom Ministerium staatlich aner-
kannte Hochschulen. Denn § 73a Absatz 2 Satz 4 verweist auf 
§ 66 sowie auf § 58 Kunsthochschulgesetz und damit auch auf 
die für das Franchising der staatlich getragenen Hochschulen 
sowie der staatlichen Kunsthochschulen geltenden Regelungen. 

Absatz 3 knüpft wiederum an das Recht des Herkunftsstaates 
der jeweiligen Kooperationshochschule an. 

Satz 1 Nummer 2 regelt dabei wiederum eine Vorrangstellung 
der einzelnen Prüfungsvoraussetzungen. Zunächst darf aus-
schließlich die im Herkunftsstaat anerkannte Hochschulqualifika-
tion verliehen werden. Nur in dem Fall, dass es kein herkunfts-
staatliches System der Anerkennung von Hochschulqualifikatio-
nen gibt, darf auf die in dem Herkunftsstaat staatlicherseits förm-
lich zugelassenen Hochschulqualifikationen abgestellt werden. 
Und nur in dem Fall, dass es kein herkunftsstaatliches System 
der Anerkennung oder Zulassung von Hochschulqualifikationen 
gibt, darf auf die in dem Herkunftsstaat nach dessen Recht 
rechtmäßig angebotenen Hochschulqualifikationen abgestellt 
werden. 

Sätze 2 bis 5 regeln die verfahrensrechtlichen Voraussetzungen, 
unter denen ein Franchising, welches den Anforderungen des 
Satzes 1 genügt, in Nordrhein-Westfalen durchgeführt werden 
kann. Das in diesen Vorschriften geregelte Feststellungsverfah-
ren sowie das Informationsgebot sind mit den Vorgaben des Eu-
roparechts, insbesondere mit der Richtlinie 2006/123/EG des Eu-
ropäischen Parlaments und des Rates vom 12. Dezember 2006 
über Dienstleistungen im Binnenmarkt (Europäische Dienstleis-
tungsrichtlinie), vereinbar. Das Feststellungsverfahren sowie das 
Informationsgebot sind nicht diskriminierend und aufgrund zwin-
gender Gründe des Allgemeininteresses (Verbraucherschutz im 
Sinne eines Schutzes der Dienstleistungsempfängerinnen und 
Dienstleistungsempfänger vor einer unqualifizierten Dienstleis-
tungserbringung und im Sinne einer Sicherung der Qualität der 
Bildungsdienstleistung) erforderlich und verhältnismäßig und 
damit insbesondere mit dem auch beim Franchising einschlägi-
gen Artikel 9 Europäische Dienstleistungsrichtlinie vereinbar. 
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Insbesondere handelt es sich bei einem Franchising um eine 
wirtschaftliche Tätigkeit auf durchweg unbestimmte Zeit ausge-
hend von zumeist festen Infrastrukturen, welche mit einer In-
tegration in das Wirtschaftsleben des Niederlassungsstaates 
verbunden ist. Ein Franchising erfolgt daher durchweg aufgrund 
einer stabilen und kontinuierlichen Beteiligung am Wirtschaftsle-
ben des Zielstaates. 

Doch selbst falls ausnahmsweise im Einzelfall das Franchising in 
Form des grenzüberschreitend tätigen Dienstleisters und damit 
unter Zuhilfenahme von Infrastrukturen unterhalb der Niederlas-
sungsschwelle und damit ohne stabil am Zielstaat vorhandenen 
Ort der Qualitätsüberwachung und -prüfung erbracht würde, sind 
das Feststellungsverfahren sowie das Informationsgebot ge-
meinschaftsrechtskonform insbesondere auch mit Blick auf Arti-
kel 16 Europäische Dienstleistungsrichtlinie. Denn dann besteht 
eine besonders hohe Gefahr für sehr erhebliche Grundinteressen 
der Gesellschaft namentlich im Bildungsbereich (vor allem hin-
sichtlich des gebotenen Schutzes vor unlauteren Bildungsdienst-
leistern insbesondere angesichts der beruflichen Erstausbil-
dung). Eine derartige tatsächliche und hinreichend schwere Ge-
fährdung eines Grundinteresses der hiesigen Gesellschaft erfor-
dert sowohl das Feststellungsverfahren als auch das Informati-
onsgebot. Beide sind nicht diskriminierend sowie erforderlich und 
verhältnismäßig. 

Absatz 4: 

Mit der Vorschrift wird Artikel 6 der Richtlinie 2006/123/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Dezember 
2006 über Dienstleistungen im Binnenmarkt umgesetzt. 

§ 71e Verwaltungsverfahrensgesetz ordnet an, dass das Verfah-
ren über eine einheitliche Stelle auf Verlangen in elektronischer 
Form abgewickelt wird. Bei dem Verfahren zur Anerkennung von 
Hochschulen ist ein derartiges elektronisches Verfahren mit Blick 
auf die betroffenen öffentlichen Interessen nicht sachgerecht. 

 

zu § 75a 

Die Vorschrift greift den Regelungsinhalt des § 75 Absatz 3 
Hochschulgesetz in der bisherigen Fassung und des bisherigen 



326 / 366 
 

§ 73 Absatz 3 Kunsthochschulgesetz auf, die redaktionell und in-
haltlich überarbeitet wurden. 

Im Einzelnen:  

Absatz 1: 

Die Vorschrift enthält im Wesentlichen die redaktionell angepass-
ten Vorschriften des bisherigen § 75 Absatz 3 Satz 1 Hochschul-
gesetz und des bisherigen § 73 Absatz 3 Satz 1 Kunsthoch-
schulgesetz, wobei die Tatbestände der Ordnungswidrigkeiten 
präzisiert wurden. 

Hervorzuheben ist hier vor allem Nummer 5, nach der eine buß-
geldbewährte Ordnungswidrigkeit vorliegt, wenn vollziehbaren 
Auflagen des Ministeriums nicht nachgekommen wird. Mit dieser 
Vorschrift sollen dem Ministerium weitere, adäquatere Sankti-
onsoptionen an die Hand gegeben werden. Bisher war lediglich 
der Entzug der staatlichen Anerkennung möglich; eine Beweh-
rung des rechtswidrigen Verhaltens durch eine Geldbußensank-
tion ist demgegenüber erkennbar ein milderes Mittel. 

Absatz 2: 

Die Vorschrift entspricht im Wesentlichen dem redaktionell ange-
passten bisherigen § 75 Absatz 3 Satz 2 und 3 Hochschulgesetz 
sowie dem bisherigen § 73 Absatz 3 Satz 2 und 3 Kunsthoch-
schulgesetz. 

 

zu § 76 

Die Vorschrift enthält die Regelungsinhalte des derzeitigen § 76 
Hochschulgesetz und führt weitere die Rechtsaufsicht unterstüt-
zende Regularien ein. 

Absatz 1: 

Mit den neuen Satz 2 Halbsatz 2 und Satz 3 soll das Anzeigever-
fahren nach Satz 2 Halbsatz 1 funktional gestärkt werden. Eine 
Rückäußerung des Ministeriums nach erfolgter Anzeige ist kein 
Veröffentlichungserfordernis. Das Land geht aber als Ausdruck 
eines landestreuen Verhaltens der Hochschule davon aus, dass 
die Veröffentlichung erst nach angemessener Frist, sinnvoller-
weise erst nach Rückäußerung durch das MIWF, erfolgt. 
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Das neue Aufsichtsmittel der Untersagungsverfügung nach Satz 
3 hindert die Anwendung der sonstigen Aufsichtsbefugnisse 
nicht. 

Die Gesetzesformulierung verdeutlicht, dass der Landeshoch-
schulentwicklungsplan keine förmliche Rechtsvorschrift darstellt.  

Absatz 2: 

Der neue Halbsatz 2 des Satzes 1 dient der Klarstellung und soll 
Rechtssicherheit in einem oftmals grundrechtsrelevanten Bereich 
gewährleisten. 

Die Änderungen in Satz 3 übernehmen gut eingeführte und er-
probte Regularien, die im Bereich der Kommunalaufsicht – also 
ebenfalls im Bereich der Aufsicht über rechtlich selbständige 
Körperschaften – bereits derzeit gelten. Die Hochschule muss 
nur auf ausdrückliches Verlangen des Ministeriums die Kosten 
tragen und zwar in dem Umfang, in dem sie vom Ministerium be-
ziffert worden sind. 

Mit Satz 4 wird auf den Umstand reagiert, dass nach derzeitiger 
Rechtslage das Ministerium allfällige Ersatzvornahmen mit eige-
nen persönlichen und sachlichen Mitteln umsetzen muss. Ein 
Zugriff auf die Ressourcen der Hochschule ist mithin unzulässig. 
Angesichts der mit Satz 3 eingeführten Kostentragungspflicht der 
Hochschule wäre es mit Blick auf das Gebot des wirtschaftlichen 
Mitteleinsatzes ungereimt, wenn das Ministerium sich zur Durch-
setzung der Ersatzvornahme nicht auch der Ressourcen der 
Hochschule bedienen könnte. 

Dem Ministerium steht ein Wahlrecht nach pflichtgemäßem Er-
messen zu, ob es nach Maßgabe des Satzes 3 oder des Satzes 
4 vorgehen möchte. 

Mit dem neuen Satz 5 soll insbesondere das Instrument der 
Rahmenvorgabe aufsichtsrechtlich unterstrichen werden. 

Absatz 4: 

Schon die Überschrift des § 76 verdeutlicht, dass es sich bei den 
Maßnahmen, die auf der Grundlage des § 76 getroffen werden, 
nicht nur um solche der Rechtsaufsicht (Absatz 1 bis 3) , son-
dern allgemein um solche der Aufsicht handelthandeln kann . 
Dies gilt namentlich  insbesondere im Bereich der Informations-
gewinnung nach Absatz 4  und der Weisungsbefugnisse 
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nach Absatz 6 . Die Vorschrift unterstützt also generell die Ge-
währleistungsverantwortlichkeit des Landes auch in denjenigen 
Bereichen, in denen es keine Aufsichtsmittel eingriffsrechtlicher 
Art jenseits der Rechtsaufsicht besitzt. Auch außerhalb eines 
Verfahrens der Rechtsaufsicht bedarf das Land kraft seiner Ge-
währleistungsverantwortung über die in § 8 genannten Weisen 
hinaus umfassende Möglichkeiten informatorischer Art. Dieser 
gesetzlich bereits derzeit geltende Zusammenhang soll mit der 
Änderung des Absatzes 4 deutlicher herausgestellt werden. 

Mit Blick auf diesen Sinn und Zweck ist die Vorschr ift weit 
auszulegen. Sie sichert, dass sich das Ministerium selbst 
oder durch Beauftragte jederzeit, auch außerhalb vo n Maß-
nahmen der Rechtsaufsicht, über sämtliche Angelegen hei-
ten der Hochschulen informieren kann. Hierzu kann e s sich 
insbesondere berichten und sämtliche Akten vorlegen  las-
sen sowie die Geschäfts- und Kassenführung prüfen o der 
prüfen lassen. Zudem kann das Ministerium entscheid en 
seine Informationsbefugnis  zudem auch dadurch wahr zu-
nehmen, dass es oder seine Beauftragten an den Sitz ungen 
der Hochschulgremien vereinzelt oder laufend teilne hmen. 
Die besondere Nennung des Hochschulrates ist insofe rn 
von ausschließlich klarstellender Natur.  

Absatz 6: 

Mit der Neuregelung in Absatz 6 Satz 4 werden die Pflichten un-
terstrichen, die den Hochschulen auf gesetzlicher Grundlage ob-
liegen, indem die Möglichkeit für das Ministerium eingeführt wird, 
bei von der Hochschule zu vertretenden  Verstößen gegen 
Vorschriften, die für die Haushalts- und Wirtschaft sführung 
der Hochschule gelten, oder  gegen  Berichtspflichten, die die 
Haushalts- und Wirtschaftsführung betreffen,  oder Rahmen-
vorgaben Teile des Zuschusses in einer dem Verhältnismäßig-
keitsprinzips genügenden angemessen Höhe zurückzuhalten, 
bis diese Verstöße behoben sind. Der Grad der Verbindlichkeit 
für die Hochschulen wird damit in verhältnismäßiger Weise er-
höht, da nunmehr – im Gegensatz zur geltenden, hochschul-
unfreundlichen Rechtslage –  von staatlicher Seite flexibel und 
den konkreten Gegebenheiten angemessen reagiert werden 
kann. 

Ein solches Instrument stellt zudem eine wesentliche Verbesse-
rung zur bisherigen Rechtslage dar, in der nur die zumeist un-
verhältnismäßige Möglichkeit bestand, den gesamten Haushalt 
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einer Hochschule zu sperren; dies ist wenig hochschulfreundlich. 
Die Regelung erhöht daher zu Gunsten der Hochschulen ihren 
Autonomiegrad. 

Das Zurückbehaltungsrecht ist dabei – anders als na ch den 
Rechten anderer Bundesländer – in vierfacher Weise kondi-
tioniert; damit wird der moderate und verhältnismäß ige Cha-
rakter des Instruments unterstrichen. 

Erstens wird zunächst nur eine Zurückbehaltungsbefu gnis 
des Ministeriums und keine endgültige Einbehaltungs be-
fugnis begründet. Die Mittel werden daher nicht meh r zu-
rückbehalten, sondern freigegeben, sobald die Hochs chule 
der Berichtspflicht nachgekommen ist. Indes kann na ch Satz 
2 der zunächst nur zurückbehaltende, angemessene Te il des 
Zuschusses auch endgültig einbehalten werden, wenn ein 
schwerwiegender Verstoß gegen die o. g. Vorschrifte n oder 
Berichtspflichten gegeben ist. Ein schwerwiegender Verstoß 
liegt insbesondere dann vor, wenn die Hochschule be harr-
lich, also trotz Beanstandung und Abhilfeverlangens  mehr-
fach gegen die Vorschrift oder Berichtspflichten ve rstößt. 
Ein schwerwiegender Verstoß liegt auch dann vor, we nn ge-
gen erhebliche Vorschriften der Haushalts- und Wirt schafts-
führung verstoßen worden ist. Die Erheblichkeit ste igt dabei, 
desto stärker das Ministerium auf die Erfüllung die ser Vor-
schriften oder die Erfüllung der Berichtspflichten mit Blick 
auf die Wahrnehmung seiner Verantwortung gegenüber dem 
Parlament angesichts dessen Budgetrecht angewiesen ist, 
namentlich hinsichtlich der Aufstellung des Haushal ts und 
der exekutiven Rechenschaft gegenüber dem Parlament . 
Dies ist beispielsweise hinsichtlich der Jahresabsc hlüsse 
der Fall. 

Zweitens muss es sich um Verletzungen von Vorschrif ten 
oder Berichtspflichten hinsichtlich der Haushalts- und Wirt-
schaftsführung der Hochschule handeln. Die Zurückbe hal-
tungs- oder Einbehaltungsbefugnis nach Absatz 6 gre ift also 
keineswegs bei einem Verstoß gegen sonstige Vorschr iften 
des geltenden Rechts. 

Drittens muss das Versäumnis – also die Zuwiderhand lung 
gegen die vorgenannten Vorschriften oder der Umstan d, 
dass der angeforderte Bericht nicht abgegeben wird – von 
der Hochschule zu vertreten sein; hinsichtlich des Vertre-
tenmüssens gelten die allgemeinen Regeln. Darüber h inaus 
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wird vorausgesetzt, dass das Versäumnis nicht inner halb 
der vom Ministerium gesetzten angemessenen Frist ab ge-
holfen worden ist. Die Angemessenheit der Frist ent scheidet 
sich bei Berichtspflichten auch nach der Bedeutung des Be-
richts für die Wahrnehmung der Aufsicht des Ministe riums 
und in Ansehung der Erwartbarkeit der Berichtsbitte  für die 
Hochschule; bei aufsichtsfunktionell sehr bedeutsam en Be-
richten sowie bei rechtlich geregelter Berichtersta ttung wird 
daher durchweg eine kurze Fristsetzung zulässig sei n. 

Sachlich handelt es sich bei der Zurückbehaltungs- und 
Einbehaltungsbefugnis um ein besonderes Instrument der 
Rechtsaufsicht. Von der Befugnis kann daher nach al lge-
meinen Regeln nur Gebrauch gemacht werden, wenn – w ie 
auch sonst bei Maßnahmen der Rechtsaufsicht – die H och-
schule zuvor die Gelegenheit zur Stellungnahme in F orm ei-
ner Anhörung gegeben worden ist. 

 

zu § 76a 

Die Vorschrift regelt die Aufsicht in dem Bereich der zugewiese-
nen Aufgaben. Diese zugewiesenen Aufgaben werden in Absatz 
1 für das Hochschulgesetz enumerativ abschließend aufgezählt; 
§ 7 des Hochschulzulassungsgesetzes bleibt dabei unberührt. 

Bei zugewiesenen Aufgaben besteht nach § 6 Absatz 5 die Be-
fugnis des Ministeriums zum Erlass bindender Rahmenvorgaben. 
Absatz 2 regelt nun die dieser Erlasskompetenz entsprechende 
Aufsichtskompetenz. Dabei beinhaltet der Begriff der Anwendung 
auch den Unterfall der Interpretation von Rahmenvorgaben. 

 

zu § 76b 

Nach § 6 Absatz 1 ist die Entwicklungsplanung des Hochschul-
wesens eine gemeinsame Aufgabe des Ministeriums und der 
Hochschulen in der Gesamtverantwortung des Landes. Zudem 
besteht eine Bindungswirkung der Hochschulentwicklungspla-
nung hinsichtlich der Landeshochschulentwicklungsplanung. 
Dieser Gesamtverantwortung und dieser Bindungswirkung ent-
spricht es, dass nach Absatz 1 der Hochschulentwicklungsplan 
der Genehmigung  Zustimmung des Ministeriums bedarf. Zur 
Vermeidung zahlreicher Genehmigungsverfahren und au s 
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Gründen hochschulfreundlichen Verhaltens greift das  Ge-
setz auf eine Genehmigungsfiktion zurück. Das Minis terium 
kann den Eintritt dieser Fiktion hindern, indem es Einwände 
gegen den ihm vorgelegten Hochschulentwicklungsplan  er-
hebt. Für die Äußerung dieser Einwände greift eine Dreimo-
natsfrist ab Zugang des neuen oder geänderten Hochs chul-
entwicklungsplans beim Ministerium.  Mit dem Rechtsbegriff 
der "Zustimmung" wird dabei unterstrichen, dass das Ministerium 
bereits vor der endgültigen Beschlussfassung über den Hoch-
schulentwicklungsplan im Präsidium zu beteiligen ist. 

Absatz 2 regelt die Voraussetzungen, unter denen Einwände 
erhoben werden können  die Zustimmung versagt werden kann. 
Absatz 3 unterstellt den hochschulinternen Vollzug des Hoch-
schulentwicklungsplans dem rechtsaufsichtlichen Instrumentari-
um des § 76 Absatz 2 bis 5. 

 

zu § 77 

Die Vorschrift enthält in ihren Absätzen 1 bis 3 die Regelungsin-
halte des derzeitigen § 77 Hochschulgesetz. 

Absatz 1: 

Mit der Änderung in Absatz 1 soll das Erfordernis einer stärkeren 
Zusammenarbeit der Universitäten und Fachhochschulen im Be-
reich der Lehre unterstrichen werden. Für den Bereich der For-
schung enthält § 70 eine korrespondierende Regelung. 

Absatz 3: 

Das behördenübergreifende Personalaktenführungsrecht ist im 
Landesbeamtengesetz novelliert worden. Die seinerzeit mit dem 
Hochschulfreiheitsgesetz eingeführte Regelung des § 77 Absatz 
3 Sätze 3 und 4 ist demnach obsolet. Sie kann durch einen Ver-
weis auf die nunmehr geltende Vorschrift des § 92 Absatz 1 bis 3 
Landesbeamtengesetz ersetzt werden. 

Ein Zusammenwirken der Hochschulen ist insbesondere beim 
Personalmanagement sinnvoll. 
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Absatz 4: 

Die Vorschrift regelt insbesondere mit Blick auf den wirtschaftli-
chen Einsatz der den Hochschulen zur Verfügung stehenden fi-
nanziellen Mittel die Zusammenarbeit der Hochschulen im Be-
reich ihrer Forschung und Lehre dienenden Informationsinfra-
strukturen. 

Zu diesen gehören sämtliche der Erbringung der Dienstleistun-
gen im Sinne des § 29 Absatz 2 gewidmete Gegenstände, also 
im EDV-Bereich insbesondere auch die Hard- und Software. 

Da Informationsinfrastrukturen einen Zusammenhang personeller 
und sachlicher Mittel darstellen, kann das Ministerium das haus-
halts- und personalwirtschaftliche Nähere zu dieser Zusammen-
arbeit durch Rahmenvorgaben regeln. 

Absatz 5: 

Absatz 5 enthält den aus Gründen der Rechtsbereinigung in das 
Hochschulgesetz überführten Regelungsgehalt des derzeitigen 
§ 5 des Gesetzes über weitere dienstrechtliche und sonstige Re-
gelungen im Hochschulbereich – Artikel 7 Hochschulfreiheitsge-
setz –, das durch Artikel 16 dieses Gesetzes aufgehoben wird. 

Die in § 2 Absatz 1 Satz 3 des Fachhochschulerrichtungsgeset-
zes 2009 geregelte Befugnis des Ministeriums, eine Regelung im 
Sinne des § 5 des Gesetzes über weitere dienstrechtliche und 
sonstige Regelungen im Hochschulbereich zu treffen, bezieht 
sich nunmehr auf Absatz 4. 

Absatz 6: 

Mit der Regelung sollen den Hochschulen Instrumente bereitge-
stellt werden, mit denen sie ihre Zusammenarbeit mit außeruni-
versitären Forschungseinrichtungen auf eine neue organisatori-
sche Grundlage stellen können. 

Die Hochschulen wirken mit anderen Forschungseinrichtungen 
bereits nach Maßgabe des § 70 Absatz 2 Satz 2 zusammen. 
Diese Arten und Weisen des Zusammenwirkens werden durch 
den neuen Absatz 5 nicht berührt, sondern sind weiterhin zuläs-
sig. Die Arten und Weisen der Zusammenarbeit nach § 70 Ab-
satz 5 Satz 2 und diejenige nach § 77 Absatz 5 bestehen daher 
unabhängig voneinander. 
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Der organisatorische Mehrwert einer Zusammenarbeit nach Ab-
satz 6 besteht darin, dass nunmehr die jeweilige Hochschule und 
die jeweilige Forschungseinrichtung eine gemeinsame Einheit, 
welche zumindest Forschung als Aufgabe betreibt, in der Form 
einer Organisationseinheit nach § 26 Absatz 5, einer gemeinsa-
men wissenschaftlichen Einrichtung oder Betriebseinheit oder ei-
ner gemeinsamen Verwaltungseinrichtung im Wege einer Errich-
tungsvereinbarung als typischerweise öffentlich-rechtlichen Ver-
trag gründen können. Da es sich um eine Organisation handelt, 
die typübergreifend Hochschule und außeruniversitäre Einrich-
tung verbindet, benennt das Gesetz diese Organisation als 
"übergreifende gemeinsame Einheit". 

Aus Gründen der organisatorischen Verantwortungszurechnung 
muss die jeweilige übergreifende gemeinsame Einheit bei einer 
der beiden Partner angesiedelt werden. Satz 1 enthält hierfür für 
die Hochschule die gesetzliche Ermächtigung. Ob eine Ansied-
lung bei der außeruniversitären Einrichtung zulässig ist, ent-
scheidet sich nach den für diese Einrichtung geltenden Regelun-
gen. 

Errichtungsvoraussetzung ist nach Satz 1 für die Hochschule das 
eher weit gefasste Kriterium der Zweckmäßigkeit, welches mit 
Blick auf die Aufgaben, Größe und sächliche und personelle 
Ausstattung der Einrichtung geprüft werden muss. Die Errich-
tungsvoraussetzungen, die auf Seiten der außeruniversitären 
Einrichtung erfüllt sein müssen, richten sich wiederum nach den 
für diese geltenden Regelungen. 

Nach Satz 2 nimmt die Einheit Aufgaben wahr, die beiden Part-
nern obliegen. Diese sind auf Seiten der Hochschule typischer-
weise Forschungsaufgaben und nicht auch zugleich Lehraufga-
ben. Dies macht Satz 2 in seinem Wortlaut, welcher nicht auf die 
Aufgaben, sondern nur auf Aufgaben der Hochschulen verweist, 
deutlich; die Hochschule kann nach Maßgabe der Vereinbarung 
der Einheit indes auch die Wahrnehmung von Lehraufgaben zu-
billigen.  

Die Sätze 3 und 4 ordnen an – Satz 4 dabei nur deklaratorisch –, 
dass die Art und Weise, in der die hochschulische Aufgabe und 
die außeruniversitäre Forschungsaufgabe erfüllt werden, sich 
nach den Rechtsregimen richtet, die für die jeweilige Aufgabe 
gelten. Für die hochschulische Aufgabe ist dies das Hochschul-
gesetz und für die außeruniversitäre Forschungsaufgabe das für 
diese konkrete Aufgabe geltende Rechtsregime. Das Rechtsre-
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gime ist damit für die Einheit nicht einheitlich, sondern folgt der 
Aufgabe. 

Nach Satz 5 muss in der Errichtungsvereinbarung die konkrete 
Aufgabe der Einheit geregelt werden. Sodann müssen im Lichte 
dieser Aufgaben Organe kreiert und diesen Organen Aufgaben 
und Befugnisse zugeordnet werden. Schließlich muss Gegen-
stand der Errichtungsvereinbarung auch sein, in welcher Weise 
und in welchem Maße die Hochschule und die außeruniversitäre 
Forschungseinrichtung auf die Einheit Einfluss nehmen. Satz 5 
regelt eine Abschlussvoraussetzung für die errichtungswillige 
Hochschule. Diese darf die Errichtungsvereinbarung mithin nicht 
unterzeichnen, wenn die Voraussetzungen des Satzes 5 nicht er-
füllt sind. Ein Verstoß gegen dieses gesetzliche Verbot führt ge-
mäß § 59 Absatz 1 Verwaltungsverfahrensgesetz in Verbindung 
mit § 134 Bürgerliches Gesetzbuch zur Nichtigkeit der Vereinba-
rung. 

Satz 6 regelt über die Voraussetzungen des Satzes 5 hinausge-
hend für den Fall, dass eine übergreifende gemeinsame Einheit 
in der Weise einer fachbereichsaufgabengleichen Organisations-
einheit nach § 26 Absatz 5 errichtet wird, dass in der Errich-
tungsvereinbarung die erforderlichen Mitwirkungsfragen ent-
schieden sowie die korporationsrechtlichen Zuordnungen getrof-
fen werden.  

Satz 7 regelt wiederum über die Voraussetzungen des Satzes 5 
hinausgehend für den Fall, dass eine übergreifende gemeinsame 
Einheit unter der Beteiligung mehrerer Hochschulen errichtet 
wird, dass dann die Verhältnisse zwischen den einzelnen Hoch-
schulleitungen, also deren verschiedene Aufgaben und Befug-
nisse mit Blick auf die Einheit, geregelt werden. 

Die Sätze 6 und 7 knüpfen jeweils an die entsprechend ver-
gleichbare Regelung des Absatzes 2 Satz 2 an. 

Satz 8 beinhaltet eine materiell personalvertretungsrechtliche 
Regelung, die für die beteiligte Hochschule direkt und für die be-
teiligte Forschungsvereinbarung nach Maßgabe der jeweiligen 
Errichtungsvereinbarung gilt. 

Satz 10 regelt das Personalaktenführungsrecht. 

 

zu § 77a 
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Die Norm sieht vor, dass die Schwerbehindertenvertretungen 
des Hochschulbereichs sich, ähnlich wie die Personalvertretun-
gen auf Landesebene (Landespersonalrätekonferenz), in einer 
Arbeitsgemeinschaft zusammenschließen können. Die Vorschrift 
ist der Vorschrift nachgebildet, die für die Landespersonalräte-
konferenz gilt (§ 105a Landespersonalvertretungsgesetz). Die er-
forderlichen Mittel sieht bereits der geltende Haushaltsplan vor. 

Hinsichtlich der Schwerbehindertenvertretungen der Kunsthoch-
schulen gilt der neue § 70 Kunsthochschulgesetz in der Fassung 
dieses Gesetzes. Danach können die Schwerbehindertenvertre-
tungen der Kunsthochschulen der Landesarbeitsgemeinschaft 
nach § 77a beitreten oder eine eigene Landesarbeitsgemein-
schaft gründen, sofern die Landesarbeitsgemeinschaft nach 
§ 77a nicht entstehen sollte. Daraus folgt, dass die Landesar-
beitsgemeinschaft nach § 77a vorgreiflich zu bilden ist. 

 

zu § 78 

Die Vorschrift enthält die Regelungsinhalte des derzeitigen § 78 
Hochschulgesetz. Die Änderung in Absatz 2 ist redaktionell. 

 

zu § 79 

Die Vorschrift enthält die Regelungsinhalte des derzeitigen § 79 
Hochschulgesetz. 

 

zu § 80 

Die Vorschrift enthält die Regelungsinhalte des derzeitigen § 80 
Hochschulgesetz. 

Die Änderung in Absatz 4 gründet in dem Umstand, dass künftig 
die Umsetzung von Änderungsbedarfen, die von Seiten der Kir-
chen im Rahmen ihrer durch staatskirchenrechtlichen Verträge 
abgesicherten Mitwirkungsbefugnis formuliert werden, für die 
Hochschulen nach Durchführung des in den Verträgen vorgese-
henen Verfahrens verpflichtend sind. 
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zu § 81 

Die Vorschrift enthält die Regelungsinhalte des derzeitigen § 81 
Hochschulgesetz. 

 

zu § 82 

Die Vorschrift enthält die wesentlichen Regelungsinhalte des 
derzeitigen § 82 Hochschulgesetz. 

Die Neufassung des Absatzes 1 reagiert auf die Einführung von 
Rahmenvorgaben; eine daneben stehende Befugnis zum Erlass 
von Verwaltungsvorschriften ist weder sinnvoll noch rechtsstaat-
lich sachgerecht. 

Die Änderung des Absatzes 2 ist zum einen redaktionell mit Blick 
auf die Neufassung des Absatzes 1. Zum anderen wird für die 
Universitätskliniken der Rechtszustand nachgezeichnet, der be-
reits derzeit für die Universitäten und Fachhochschulen gilt. Mit 
dem Einbezug auch des § 69 Absatz 6 Landespersonalvertre-
tungsgesetz soll dem Umstand Rechnung getragen werden, 
dass es ein Stufenverfahren nicht nur in den Fällen des § 66 Ab-
satz 5 Landespersonalvertretungsgesetz, sondern auch in den 
Fällen des § 69 Absatz 3 Landespersonalvertretungsgesetz gibt. 

Eine Delegation nach § 33 Absatz 2 hindert das Eint reten der 
Rechtsfolgen des Absatz 2 nicht. 

Der neue Absatz 5 sichert für die auslaufenden Magister- und 
Diplomstudiengänge das für sie geltende Prüfungsrecht. 

 

zu § 83 

Die Vorschrift enthält den aus Gründen der Rechtsbereinigung in 
das Hochschulgesetz überführten Regelungsgehalt des derzeiti-
gen § 4 des Gesetzes über weitere dienstrechtliche und sonstige 
Regelungen im Hochschulbereich – Artikel 7 Hochschulfreiheits-
gesetz –, das durch Artikel 16 dieses Gesetzes aufgehoben wird. 

Nach § 71 Absatz 3 soll die Hochschule bei Drittmit telprojek-
ten ein angemessenes Entgelt für die Inanspruchnahm e ih-
res Personals, ihrer Sachmittel und ihrer Einrichtu ngen ver-
langen. Soweit die entsprechenden Aufwendungen den 
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Hochschulen nach Maßgabe der Absätze 1 und 2 vom La nd 
erstattet werden, erscheint es sachgerecht, die ins oweit er-
zielten Einnahmen der Hochschulen im Rahmen des § 8 3 
anspruchsmindernd in Ansatz zu bringen (auch in Ans e-
hung des Umstands, dass die entsprechenden Entgelte  
nach den Grundsätzen der Trennungsrechnung von den 
Hochschulen schon jetzt spezifisch mit der Folge au sgewie-
sen sein müssen, dass kein unverhältnismäßiger Verw al-
tungsaufwand entsteht).  

 

zu § 84 

Die Vorschrift regelt die Einführung des durch das Hochschulzu-
kunftsgesetz geschaffenen neuen Regelungsregimes in den Uni-
versitäten und Fachhochschulen. Sie beruht auf bestens erprob-
ten, teilweise weitergehenden Regelungen des Übergangs frühe-
rer Hochschulgesetznovellierungen. 

Nach Absatz 2 Nummer 1 Satz 1 sind die Hochschulordnungen 
unverzüglich, also ohne schuldhaftes Zögern, den Bestimmun-
gen des neuen Hochschulgesetzes anzupassen. Das Gleiche 
gilt, soweit mit dem Hochschulzukunftsgesetz sonstige Landes-
gesetze geändert worden sind, die einen Anpassungsbedarf der 
Hochschulordnungen begründen. 

Ein Widersprechen im Sinne von Absatz 2 Nummer 1 Satz 2 liegt 
bei den Grundordnungen nur vor, wenn diese echte Regelungen 
enthalten. Echte Regelungen sind nur solche Vorschriften der 
Grundordnungen, die sich innerhalb des Regelungsrahmens des 
Hochschulgesetzes (§ 2 Absatz 4 Satz 1) bewegen und insofern 
Inhalte besitzen, die das Gesetz selbst als regelungsbedürftig 
oder als regelungsfähig bezeichnet hat. Sonstige Vorschriften, 
die sich in Grundordnungen finden, regeln nicht, sondern geben 
bloß deklaratorisch die Regelungen des Gesetzes oder derzeiti-
ge Zustände wieder. Vor diesem Hintergrund treten derartige 
bloß deklaratorische Vorschriften ohne weiteres mit Inkrafttreten 
dieses Gesetzes außer Kraft, wenn sich das Gesetz in der Weise 
ändert, dass diese bloß deklaratorischen Grundordnungsvor-
schriften nach der Gesetzesänderung dem Gesetz widerspre-
chen. Diesen Fall der bloß deklaratorischen Grundordnungsvor-
schriften regelt Absatz 2 Nummer 1 Satz 2 nicht. Absatz 2 Num-
mer 1 Satz 2 erfasst vielmehr nur echte Grundordnungsregelun-
gen, für die daher auch nur die Jahresfrist gilt. 
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Mit Blick auf die Reformbedürftigkeit des derzeitigen prüfungs-
ordnungsrechtlichen Regelungszustands hinsichtlich Anwesen-
heitsobliegenheiten und in Ansehung der hohen Wertigkeit der 
betroffenen individuellen Rechtsgüter ist es nicht sachgerecht, 
dass die Hochschulen in den üblichen Verfahren die Regelungen 
betreffend Anwesenheitsobliegenheiten außer Kraft setzen. 
Vielmehr treten Anwesenheitsobliegenheiten regelnde Vorschrif-
ten der Prüfungsordnungen zeitgleich mit dem Inkrafttreten die-
ses Gesetzes ausnahmslos außer Kraft. Da dieses Gesetz zum 
Beginn eines Wintersemesters in Kraft tritt, ist dieses Außerkraft-
treten der prüfungsordnungsrechtlichen Vorschriften unproble-
matisch. Mit Blick auf die zeitliche Dauer des Gesetzgebungsver-
fahrens erhalten die Hochschulen hinreichend Zeit, sich auf den 
neuen Rechtszustand einzustellen. 

Absatz 2 Nummer 3 ordnet mit Rücksicht auf die Kontinuität der 
Gremienarbeit und in Ansehung des doppelten Abiturjahrganges 
an, dass die bestehenden Organe und Gremien, Funktionsträge-
rinnen und Funktionsträger in ihren Ämtern und Funktionen ver-
bleiben. Dies gilt auch für den Hochschulrat und auch angesichts 
des Umstands, dass das neue Recht gegenüber dem alten 
Recht eine Veränderung in der gesetzlichen Zusammensetzung 
des Hochschulrates vorsieht. 

Zu Artikel 2  

(Änderung des Gesetzes über die Kunsthochschulen des Landes Nord-
rhein-Westfalen) 

A. Allgemeiner Teil 

Die in Artikel 2 enthaltenen Änderungen übernehmen im Grundsatz  die 
entsprechenden Änderungen, die durch Artikel 1 dieses Gesetzes das 
Hochschulgesetz erfährt. Eine derartige Übernahme ist im Lichte 
des verfassungsrechtlichen Gebots der Einheit der R echtsord-
nung und mit Blick auf das rechtsstaatliche Gebot d er Folgerich-
tigkeit des Landeshochschulrechts erforderlich. Aus  den gleichen 
Gründen müssen indes auch die Die kunsthochschulspezifischen 
Besonderheiten werden dabei gewahrt werden . Mit Blick auf diesen 
Umstand wurde von einer Übertragung der Änderungen des Hoch-
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schulgesetzes auf das Kunsthochschulgesetz überall dort abge-
sehen, wo eine derartige Übertragung angesichts der  Besonder-
heiten der Kunst oder der im Vergleich zu den Unive rsitäten und 
Fachhochschulen zahlenmäßig geringeren Größe der Ku nsthoch-
schulen nicht sachgerecht ist.  

Hinsichtlich der Begründung der einzelnen Änderungen des Kunst-
hochschulgesetzes kann auf die Begründung zu der jeweils entspre-
chenden hochschulgesetzlichen Vorschrift zurückgegriffen werden. 

B. Besonderer Teil 

zu Nummer 1 

Die Änderung ist redaktionell. 

 

zu Nummer 2 

Buchstaben a, dc und ed greifen die Änderung in Artikel 1 § 1 
auf. 

Buchstabe cb zeichnet den Umstand nach, dass die Stadt Dort-
mund der Standort des gemeinsam von allen vier Musikhoch-
schulen getragenen Orchesterzentrums ist. Hinsichtlich dieses 
Orchesterzentrums nimmt die Folkwang Hochschule die organi-
satorische  Verwaltungsverantwortung wahr. Ansonsten werden 
die entsprechenden Änderungen im Hochschulgesetz übernom-
men. 

 

zu Nummer 3 

Buchstabe a ist redaktionell mit Blick auf den neuen § 69b. Die 
Begrifflichkeiten unterscheiden sich gegenüber dem Hochschul-
gesetz (Kunsthochschulen: gemeinsame Angelegenheiten; Uni-
versitäten und Fachhochschulen: gemeinsame Aufgaben). Diese 
Unterschiede in der Begrifflichkeit sind der fehlenden Verselb-
ständigung der Kunsthochschulen geschuldet und unterstreichen 
die Unterschiedlichkeit der verschiedenen Regelungskonzepte. 

Die Regelung  Buchstabe b übernimmt die entsprechende Ände-
rung im Hochschulgesetz. 
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zu Nummern 4 bis 6 

Die Änderungen übernehmen die entsprechenden Änderungen 
im Hochschulgesetz. 

 

zu Nummer 7 

Die Änderung übernimmt den Rechtsgedanken der entspre-
chenden Änderung  die entsprechende Änderung im Hoch-
schulgesetz und passt sie an die besonderen planerischen Ge-
gebenheiten im Kunsthochschulbereich an. 

Zugleich sichert die Regelung insbesondere in ihren Absätzen 1 
und 2, dass es nur einen, das gesamte Hochschulwesen betref-
fenden Landeshochschulentwicklungsplan gibt; für die Kunst-
hochschulen ist gesichert, dass deren Beplanung in Form eines 
sachlichen Teilplanes erfolgen kann. 

In dem im Änderungsbefehl des Absatzes 2 enthaltenen Verweis 
auf § 6 Absatz 2 Hochschulgesetz wird auf dessen Tatbestands-
voraussetzungen mitverwiesen. Zudem greifen auch für die 
Kunsthochschulen die in § 6 Absatz 2 Hochschulgesetz aufge-
führten Gegenstände des Landeshochschulentwicklungsplans. 

 

zu Nummer 8 

Die Änderung übernimmt die entsprechende Änderung im Hoch-
schulgesetz. 

Es ist nicht erforderlich, die Rechtsstellung der Akkreditierungs-
agenturen eigens im Kunsthochschulgesetz zu regeln. Der Ver-
weis auf § 7a Hochschulgesetz reicht vielmehr zusammen mit 
dem neuen Satz 4 Halbsatz 2 für das Recht der Kunsthochschu-
len hin. 

 

zu Nummern 9 bis 12 
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Die Änderungen übernehmen die entsprechenden Änderungen 
im Hochschulgesetz unter Beachtung der kunsthochschul-
spezifischen Besonderheiten . 

 

zu Nummer 13 

Die Änderung übernimmt unter Beachtung der kunsthochschul-
spezifischen Besonderheiten die entsprechende Änderung im 
Hochschulgesetz. 

 

zu Nummer 14 

Die Änderung übernimmt die entsprechende Änderung im Hoch-
schulgesetz.  

Mit Blick auf die geringe Größe der Professorenscha ft einer 
Kunsthochschule wurde davon abgesehen, eine öffentl iche 
Ausschreibung der zu besetzenden Stelle der Rektori n oder 
des Rektors vorzusehen, wenn diese aus der Mitte de r 
kunsthochschulischen Professorenschaft gewählt werd en. 
Diese Erwägungen greifen nicht mehr, wenn die Rekto rin 
oder der Rektor auf der Grundlage einer Regelung de r 
Grundordnung von außerhalb der Hochschule gewählt w er-
den soll. In diesem Falle ist eine öffentliche Auss chreibung 
aus Gründen der Geschlechtergerechtigkeit sachgerec ht.  

 

zu Nummer 15 

Mit Blick auf die besondere Bewerberlage ordnet die Regelung 
Besonderheiten hinsichtlich der Rechtsstellung der ernannten 
Kanzlerin oder des ernannten Kanzlers an. Hinsichtlich der Le-
benszeitverbeamtung wird ihrem sachlichen Gehalt na ch die 
bisherige Übergangsregelung des Artikels 6 Nummer 7  des 
Gesetzes zur Neuregelung des Kunsthochschulrechts v om 
13. März 2008 (GV. NRW. S. 195) aufgegriffen und ve rstetigt.  

 

zu Nummer 16 
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Die Änderung übernimmt unter Beachtung der kunsthochschul-
spezifischen Besonderheiten die entsprechende Änderung im 
Hochschulgesetz. 

Soweit der Senat nach § 24 Absatz 1 die Aufgaben un d Be-
fugnisse des Fachbereichsrats wahrnimmt, nimmt er i m 
Rahmen des Verfahrens zur Vorbereitung der Berufung s-
vorschläge insbesondere hinsichtlich des Beschlusse s über 
den Berufungsvorschlag fachbereichliche Kompetenzen  
wahr. Angesichts dessen ist es nicht erforderlich, in § 20 
Absatz 4 (Nummer 16 Buchstabe b) vorzusehen, dass d ie 
Vertreterinnen und Vertreter der Gruppe der Hochsch ulleh-
rerinnen und Hochschullehrer bei der Beschlussfassu ng 
über den Berufungsvorschlag über die Mehrheit der S tim-
men des Senats verfügen. Denn die Vorschrift über d ie An-
ordnung der Gruppenparität (§ 20 Absatz 2 Satz 4 in  der 
Fassung dieses Gesetzes) greift nur bei denjenigen Aufga-
ben und Befugnissen, die originär nach § 20 Absatz 2 dem 
Senat zustehen (und nicht für diejenigen, die der S enat als 
Fachbereichsrat wahrnimmt). Dies zeichnet der Geset zestext 
in § 20 Absatz 2 nun ausdrücklich nach.  

 

zu Nummer 18 

Die Änderung übernimmt die entsprechende Änderung im Hoch-
schulgesetz. 

 

zu Nummer 17 

Die Änderung übernimmt unter Beachtung der kunsthochschul-
spezifischen Besonderheiten die entsprechende Änderung im 
Hochschulgesetz. 

 

zu Nummer 18 

Die Änderung übernimmt die entsprechende Änderung im Hoch-
schulgesetz. 

 

zu Nummer 21 
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Die Änderung übernimmt unter Beachtung der kunsthochschul-
spezifischen Besonderheiten die entsprechende Änderung im 
Hochschulgesetz. 

Soweit keine Fachbereiche bestehen, werden das Rektorat und 
der Senat von dem Studienbeirat beraten. 

 

zu Nummern 19 bis 20 

Die Änderungen übernehmen die entsprechenden Änderungen 
im Hochschulgesetz. 

 

zu Nummer 21 

Die Änderung übernimmt unter Beachtung der kunsthochschul-
spezifischen Besonderheiten die entsprechende Änderung im 
Hochschulgesetz. 

 

zu Nummer 22 

Die Änderung übernimmt die entsprechende Änderung im Hoch-
schulgesetz. 

 

zu Nummer 23 

Die Änderung übernimmt unter Beachtung der kunsthochschul-
spezifischen Besonderheiten die entsprechende Änderung im 
Hochschulgesetz. 

 

zu Nummern 24 und 25 

Die Änderung übernimmt die entsprechende Änderung im Hoch-
schulgesetz. 
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zu Nummer 26 

Die Änderungen der Buchstaben b und d übernehmen die ent-
sprechenden Änderungen im Hochschulgesetz. Die Änderungen 
in Buchstaben a und c sind redaktionell. 

 

zu Nummer 27 

Die Änderung übernimmt unter Beachtung der kunsthochschul-
spezifischen Besonderheiten die entsprechende Änderung im 
Hochschulgesetz. 

 

zu Nummer 28 

Die Änderung übernimmt die entsprechende Änderung im Hoch-
schulgesetz. 

 

zu Nummer 29 und 30 

Die Änderungen sind redaktionell. 

 

zu Nummer 31 

Die Änderungen übernehmen die entsprechende Änderung des 
Hochschulgesetzes. 

 

zu Nummer 32 

Die Änderung ist redaktionell. 

 

zu Nummern 33 

Die Änderungen übernehmen die entsprechenden Änderungen 
im Hochschulgesetz. 
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Die Änderungen in Buchstabe b tragen dem Umstand Re ch-
nung, dass nicht alle Kunsthochschulen Studiengänge  der 
Lehrerausbildung anbieten. 

 

zu Nummer 34 

Die Änderung ist redaktionell. 

 

zu Nummern 35 bis 37 

Die Änderungen übernehmen die entsprechenden Änderungen 
im Hochschulgesetz. 

 

zu Nummern 38 bis 40 

Die Änderungen übernehmen unter Beachtung der kunsthoch-
schulspezifischen Besonderheiten die entsprechende Änderung 
im Hochschulgesetz. 

 

zu Nummern 41 bis 46 

Die Änderungen übernehmen die entsprechenden Änderungen 
im Hochschulgesetz, zum Teil unter Beachtung der kunst-
hochschulspezifischen Besonderheiten . 

 

zu Nummer 47 

Die Änderung übernimmt unter Beachtung der kunsthochschul-
spezifischen Besonderheiten die entsprechende Änderung im 
Hochschulgesetz. 
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zu Nummer 48 

Die Änderung ist redaktionell. 

 

zu Nummer 49 

Die Änderung übernimmt unter Beachtung der kunsthochschul-
spezifischen Besonderheiten die entsprechende Änderung im 
Hochschulgesetz. 

 

zu Nummern 50 und 51 

Die Änderungen sind redaktionell. 

 

zu Nummer 52 

Die Änderung übernimmt die entsprechende Änderung im Hoch-
schulgesetz. 

 

zu Nummer 53 und 54 

Der Änderungsbefehl enthält in der Form eines Sammelbefehls 
die redaktionelle Anweisung, künftig im Text des Kunsthoch-
schulgesetzes die Abkürzung "Abs." in "Absatz" und "Nr." in 
"Nummer" auszuschreiben. 

Zu Artikel 3  

(Änderung des Landesgleichstellungsgesetzes) 

 

zu Nummer 1 

Die Berücksichtigung des Gleichstellungsauftrages bei der leis-
tungsbezogenen Mittelvergabe an die Hochschulen wird in das 
einschlägige Fachgesetz überführt und ist nunmehr in § 24 Ab-
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satz 5 Hochschulgesetz und in § 22 Absatz 5 Kunsthochschulge-
setz geregelt. 

 

zu Nummer 2 

Die Änderung ist redaktionell. 

Zu Artikel 4  

(Gesetz über die Studierendenwerke im Lande Nordrhein-Westfalen) 

A. Allgemeiner Teil 

Das Studentenwerksgesetz wurde vor fast zwei Dekaden zum 1. Janu-
ar 1994 novelliert und im Jahr 2004 modifiziert. Die vor 20 Jahren mit 
der Gesetzesnovelle eingeleitete Umwandlung der Studentenwerke von 
"Behörden" zu "Dienstleistungszentren" ist inzwischen vollzogen und 
hat sich grundsätzlich bewährt. Diese Struktur soll daher mit dieser No-
vellierung nochmals weiter gestärkt werden. Gleichzeitig soll das Ge-
setz aktualisiert werden. 

Gesetzestechnisch wird aufgrund der durchgängigen Ersetzung des 
Wortes "Studentenwerk" durch "Studierendenwerk" der besseren Les-
barkeit wegen eine Neufassung des Studierendenwerksgesetzes in 
Form eines sogenannten Ablösungsgesetzes erlassen. Soweit gesetzli-
che Bestimmungen des aufgehobenen Gesetzes in das neue Studie-
rendenwerksgesetz übernommen worden sind, kann auf die Amtlichen 
Begründungen der alten Bestimmungen weiterhin zurückgegriffen wer-
den. 

Im Wesentlichen sind die folgenden Gesetzesänderungen vorgesehen:  

1. Schaffung einer "Vertreterversammlung" zur Stärkung der Kooperati-
on des Studierendenwerks mit den Hochschulen und den Kommunen 
und zur Beratung bei Fragen der strategischen Entwicklung, 

2. Erweiterung des Verwaltungsrats um zwei Mitglieder (von 7 auf 9); 
neben einem Studierenden mehr werden damit zukünftig zwei Bediens-
tete statt bislang ein Bediensteter des Studierendenwerks im Verwal-
tungsrat vertreten sein, 
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3. Einführung eines Genehmigungsvorbehaltes bei Unternehmensgrün-
dungen oder Beteiligungen an Unternehmen, 

4. Schaffung der Verpflichtung für den Verwaltungsrat, grundsätzlich 
öffentlich zu tagen, 

5. durch die Änderung des Landespersonalvertretungsgesetzes (vgl. 
Artikel 10) Schaffung einer Personalrätekonferenz der Studierenden-
werke. 

B. Besonderer Teil 

zu § 1 

Die Änderungen sind redaktionell und passen die Hochschulna-
men an die gesetzlichen Bezeichnungen des Hochschulgesetzes 
und des Kunsthochschulgesetzes an. 

Mit Absatz 4 Satz 2 wird ein Anhörungserfordernis eingeführt. Mit 
dieser Ergänzung wird die bestehende Praxis verstetigt, die Stu-
dierendenwerke bei Regelungsbedarfen im Hochschulbereich 
anzuhören. Praktisch war dies zuletzt bei der Neugründung der 
vier Fachhochschulen Rhein-Waal, Hamm-Lippstadt, Ruhr-West 
und der Fachhochschule für Gesundheitsberufe der Fall, die je-
weils zu den entsprechenden Organisationsänderungen im Be-
reich der Studierendenwerke geführt haben. 

zu § 2 

Die Vorschrift enthält die Regelungsinhalte des derzeitigen § 2 
Studentenwerksgesetz. 

Mit der Änderung in Absatz 1 wird die neue Begrifflichkeit des 
Hochschulgesetzes übernommen. Der Begriff der nahen Ange-
hörigen im Sinne des Absatzes 1 Satz 2 deckt sich mit dem in-
haltsgleichen Begriff im Sinne des § 64 Absatz 3a Satz 1 Num-
mer 5 Hochschulgesetz. 

Die in Absatz 2 vorgenommene Änderung in der Organzustän-
digkeit bei der Normsetzungsbefugnis korrespondiert mit der Be-
fugnis zum Erlass einer Rechtsverordnung nach § 1 Absatz 4. 
Denn wenn die Errichtung gänzlich neuer Studierendenwerke 
durch eine Rechtsverordnung des Ministeriums erfolgen kann, 
sollte dies erst recht für die Übertragung neuer Aufgaben auf die 
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bestehenden Werke gelten; eine Rechtsverordnung der Landes-
regierung ist in diesem Falle nicht erforderlich. 

Die Streichung der Angabe "AG BAföG NW" in Absatz 2 ist re-
daktionell. 

Der in Absatz 3 Satz 1 geregelte Genehmigungsvorbehalt für die 
Gründung von oder die Beteiligung an Unternehmen ist aufgrund 
der gewonnenen praktischen Erfahrungen sowie von Anregun-
gen des Landesrechnungshofes aus Gründen der Beschränkung 
der auf diese Unternehmen bezogenen wirtschaftlichen Risiken 
für die Studierendenwerke erforderlich. 

Der neue Halbsatz 2 des Absatzes 3 Satz 1 sichert, dass sich 
der Einvernehmensvorbehalt sowohl auf die Unternehmensbetei-
ligung als auch auf die Unternehmensgründung bezieht. 

zu § 3 

Die Vorschrift enthält die Regelungsinhalte des derzeitigen § 3 
Studentenwerksgesetz. 

 

zu § 4 

Die Vorschrift enthält die Regelungsinhalte des derzeitigen § 4 
Studentenwerksgesetz. 

Der bislang aus 7 Personen bestehende Verwaltungsrat wird um 
zwei Mitglieder (je eine zusätzliche Vertreterin oder ein zusätzli-
cher Vertreter der Bediensteten und der Studierenden) aufge-
stockt. Durch diese Regelungen werden die Interessen der Be-
schäftigten des Studierendenwerks sowie der Studierenden ge-
stärkt.  

Ferner wird die Vorschrift in ihrem Absatz 2 um eine Klausel zur 
Unabhängigkeit der Mitglieder des Verwaltungsrates gemäß Ab-
satz 1 Nummer 1 und 4 in dem Sinne ergänzt, dass sie in keinem 
Beschäftigungsverhältnis zum Studierendenwerk oder zu einer 
Tochtergesellschaft des Studierendenwerks stehen dürfen. 
Durch eine solche Regelung soll die Unabhängigkeit der Verwal-
tungsratsmitglieder sichergestellt und Interessenskonflikten vor-
gebeugt werden. 
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zu § 5 

Die Vorschrift enthält die Regelungsinhalte des derzeitigen § 5 
Studentenwerksgesetz. 

Zur Verbesserung der Kooperation und Koordination mit den 
Hochschulen soll  wird nach Absatz 1 Satz 7 die Teilnahme des 
Verwaltungsratsmitglieds nach § 4 Absatz 1 Nummer 5 (Mitglied 
des Rektorats) nunmehr grundsätzlich  verpflichtend sein gere-
gelt. Hierfür sind zwei Personen zu bestimmen, die das Mitglied 
nach § 4 Absatz 1 Nummer 5 vertreten. Darüber hinaus kommt 
auch eine gebundene Stimmrechtsübertragung für eine  ein-
zelne Sitzung in Frage. Die Präsidiums- oder Rektoratsmitglie-
der oder ihre Vertreterinnen oder Vertreter haben an den Verwal-
tungsratssitzungen durchweg  zwingend teilzunehmen und kön-
nen nur bei Vorliegen besonderer Gründe fernbleiben . Bei 
der Kanzlerin oder dem Kanzler bestehen derartige G ründe 
grundsätzlich nicht. Durch diese Regelung wird sichergestellt, 
dass die Hochschulen stets an allen maßgeblichen Beschlüssen 
und Angelegenheiten der Studierendenwerke mitwirken. 

Ferner wird in Absatz 3 eine Quote von 40 vom Hundert für 
Frauen im Verwaltungsrat als zwingende Vorschrift – parallel zur 
entsprechenden Regelung im Hochschulgesetz bezüglich der 
Zusammensetzung des Hochschulrats – neu verankert, weil die-
se Quote bislang nicht in allen Fällen erreicht wurde. Die Rege-
lung lässt, wie auch bei der entsprechenden Regelung im Hoch-
schulgesetz zum Hochschulrat , auch mit Blick auf die Zuläs-
sigkeit einer antizipierenden Wahl  keine Ausnahmen zu. 

Der neue Absatz 4 Satz 2 Halbsatz 2 sichert in Parallele zu der 
entsprechenden Regelung im Hochschulgesetz aufeinander ab-
gestimmte Amtszeiten. 

In Absatz 5 wird bestimmt, dass die oder der Vorsitzende und die 
sie oder ihn vertretende Person im Verwaltungsrat nicht der glei-
chen Gruppe der Mitglieder des Verwaltungsrates gemäß § 4 
Absatz 1 Nummer 1 bis 5 angehören sollen. Dadurch wird eine 
bessere Mischung aus Ehrenamt und Professionalität ange-
strebt. Wenn Studierende den Vorsitz innehaben, wird die Stell-
vertretung in jedem Fall von einem Mitglied einer anderen Grup-
pe wahrgenommen. 
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Im Übrigen soll mit den Änderungen der Wortlaut der Vorschrift 
ohne Änderung des regelungssachlichen Gehalts gendergerech-
ter gefasst werden. 

 

zu § 6 

Die Vorschrift enthält die Regelungsinhalte des derzeitigen § 6 
Studentenwerksgesetz. 

 

zu § 7 

Die Vorschrift enthält die Regelungsinhalte des derzeitigen § 7 
Studentenwerksgesetz. 

In Absatz 3 wird neu geregelt, dass die Sitzungen des Verwal-
tungsrats grundsätzlich öffentlich stattzufinden haben. Nach der 
bisherigen Rechtslage ist eine öffentliche Behandlung der Bera-
tungs- und Entscheidungsgegenstände nur zulässig, wenn die 
Satzung des jeweiligen Studierendenwerks dies vorsieht. Die 
neue Regelung dient demgegenüber der Stärkung der Transpa-
renz, insbesondere gegenüber den beitragsverpflichteten Studie-
renden. 

 

zu § 8 

Die Vorschrift enthält die Regelungsinhalte des derzeitigen § 8 
Studentenwerksgesetz. 

 

zu § 9 

Die Vorschrift enthält die Regelungsinhalte des derzeitigen § 9 
Studentenwerksgesetz. 

 

zu § 10 

Die neue Vorschrift regelt die Vertreterversammlung als ein fa-
kultatives Gremium des jeweiligen Studierendenwerkes. 



352 / 366 
 

Die Vorschrift soll die Studierendenwerke klarstellend in die Lage 
versetzen, die Kommunikation mit den Hochschulen und den 
Kommunen zu verbessern. 

 

zu § 11 

Die Vorschrift enthält die Regelungsinhalte des derzeitigen § 10 
Studentenwerksgesetz. 

. 

zu § 12 

Die Vorschrift enthält die Regelungsinhalte des derzeitigen § 11 
Studentenwerksgesetz. 

Absatz 3 verwendet den Begriff der "Verwaltungsvorschrift". 
Hierbei handelt es sich um Vorschriften, die für die Studieren-
denwerke verbindlich sind. 

 

zu § 13 

Die Vorschrift enthält die Regelungsinhalte des derzeitigen § 12 
Studentenwerksgesetz. 

Die Studentenwerke haben von der ihnen nach derzeitiger 
Rechtslage eingeräumten Wahlmöglichkeit Gebrauch gemacht 
und für ihre Beschäftigten die Anwendung des Tarifvertrags für 
den öffentlichen Dienst (TVöD) im Bereich der Vereinigung der 
kommunalen Arbeitgeberverbände vereinbart. Die Neufassung 
des Satzes 1 zeichnet dies nach. 

Für das Personal der Tochtergesellschaften der Studentenwerke 
kommen hingegen andere Tarifverträge zur Anwendung. 

 

zu § 14 

Die Vorschrift enthält die Regelungsinhalte des derzeitigen § 13 
Studentenwerksgesetz. 
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Die Änderung in Absatz 3 übernimmt die entsprechenden Ände-
rungen in der für die Rechtsaufsicht über die Hochschulen gel-
tenden Vorschrift des Hochschulgesetzes. 

Der neue Absatz 4 übernimmt die entsprechenden Regelungen 
der für die Rechtsaufsicht über die Hochschulen geltenden Vor-
schrift des Hochschulgesetzes; hinsichtlich der Auslegung der 
Vorschrift kann insoweit auf die Begründung zur ent spre-
chenden Regelung des Hochschulgesetzes (§ 76 Absatz  4) 
zurückgegriffen werden . Eine derartige Vorschrift fehlte bislang 
im Recht der Studierendenwerke. 

 

zu § 15 

Die Vorschrift übernimmt für die Studierendenwerke die erprobte 
Übergangsregelung des Hochschulgesetzes. 

 

Zu Artikel 5  

(Änderung des Landesbesoldungsgesetzes) 

 

Mit der Änderung wird ein Teil der besoldungsrechtlichen Flankierungen 
zur Schaffung eines neuen beamtenrechtlichen Amtes der hauptberufli-
chen Dekanin oder Dekans geregelt. Die weiteren Teile dieser besol-
dungsrechtlichen Flankierungen finden sich in Artikel 6 und 14. Die 
hochschulrechtlichen Regelungen dieses Amtes finden sich in Artikel 1 
§ 27 Absatz 4 Satz 7 Halbsatz 2. 

Mit der Änderung sind für den Landeshaushalt keine zusätzlichen Kos-
ten verbunden. Die Kosten werden von der jeweiligen Hochschule, die 
zu dem vorgenannten Amt ernennt, gänzlich aus eigenen Mitteln getra-
gen. 
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Zu Artikel 6  

(Änderung des Übergeleiteten Besoldungsgesetzes für das Land Nord-
rhein-Westfalen) 

 

Mit der Änderung wird ein Teil der besoldungsrechtlichen Flankierungen 
zur Schaffung eines neuen beamtenrechtlichen Amtes der hauptberufli-
chen Dekanin oder des hauptberuflichen Dekans geregelt. Die weiteren 
Teile dieser besoldungsrechtlichen Flankierungen finden sich in Artikel 
5 und 14. Die hochschulrechtlichen Regelungen dieses Amtes finden 
sich in Artikel 1 § 27 Absatz 4 Satz 7 Halbsatz 2. 

Mit der Änderung sind für den Landeshaushalt keine zusätzlichen Kos-
ten verbunden. Die Kosten werden von der jeweiligen Hochschule, die 
zu dem vorgenannten Amt ernennt, gänzlich aus eigenen Mitteln getra-
gen. 

Zu Artikel 7  

(Änderung des Gesetzes zur Errichtung einer Stiftung „Stiftung zur Ak-
kreditierung von Studiengängen in Deutschland“) 

 

Die Änderung ist redaktionell. 

Zu Artikel 8  

(Änderung des Ausführungsgesetzes zum Bundesausbildungsförde-
rungsgesetz) 

 

Der in § 1 Absatz 3 neu eingefügte Satz 2 dient der Umsetzung des 
Vorhabens "Bafög-Online". Die Ämter für Ausbildungsförderung erhal-
ten durch diesen neuen Satz 2 eine Grundlage für den Zugriff auf die 
mit Daten der Antragstellerinnen und Antragsteller gefüllten Server von 
IT.NRW. 
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Zu Artikel 9  

(Änderung des Landesbeamtengesetzes) 

 

Die in § 32 Absatz 1 Satz 2 Landesbeamtengesetz enthaltene Frist für 
die Beantragung des Hinausschiebens der Altersgrenze bei den beam-
teten Leiterinnen und Leitern von Abteilungen mit Aufgaben in der 
Krankenversorgung der verselbständigten Universitätskliniken ist zu 
kurz, um die Nachfolge für die Klinikleitung ohne Vakanz regeln zu kön-
nen. Außerdem führt die Ungewissheit des Personals hinsichtlich der 
Neubesetzung der Klinikleitung in der Regel zu einer starken Personal-
fluktuation, einem Abfall der Leistungen der Abteilungen und damit zu 
unkalkulierbaren Einnahmeverlusten der Universitätskliniken. Eine Ver-
längerung der Frist auf 12 Monate ist daher notwendig, aber auch an-
gemessen, um bei straffer Durchführung der Berufungsverfahren diese 
Umstände zu minimieren und zugleich den berechtigten Interessen der 
Klinikleiterinnen und -leiter angemessen Rechnung tragen zu können. 

Zu Artikel 10  

(Änderung des Landespersonalvertretungsgesetzes) 

 

zu Nummer 1 

Mit der Änderung wird ermöglicht, dass sich die Personalräte der 
Studierendenwerke in einer Personalrätekonferenz nach dem 
Muster der Personalrätekonferenzen der Hochschulen koordinie-
ren können. Die Kosten hierfür sind nach Absatz 3 von den Stu-
dierendenwerken zu übernehmen. 

Die redaktionelle Neufassung der Vorschrift dient im Übrigen ih-
rer besseren Lesbarkeit. Zugleich wird verdeutlicht, dass es künf-
tig drei Landespersonalrätekonferenzen geben kann. 

 

zu Nummer 2 
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Die Änderung beinhaltet eine redaktionelle Folgeänderung zur 
Änderung des § 105a Absatz 1. 

 

zu Nummer 3 

Die Änderung beinhaltet eine redaktionelle Folgeänderung zur 
Änderung des § 105a Absatz 1. Darüber hinaus wird für die Lan-
despersonalrätekonferenzen der Studierendenwerke eine Kos-
tentragung der Studierendenwerke vorgesehen. 

 

zu Nummer 4 

Es ist ein besonderes Anliegen der Landesregierung, dass die 
Beschäftigten gute und faire Arbeitsverhältnisse und Arbeitsbe-
dingungen in den Universitätskliniken vorfinden müssen. Denn 
diese Beschäftigten erbringen einen guten Teil der Leistungen, 
die die Wettbewerbsfähigkeit der Einzelstandorte sichern. Um 
diese guten Leistungen weiterhin zeigen zu können, muss die 
Arbeit der Personalräte der Universitätskliniken und der Betriebs-
räte der Tochter- und Enkelunternehmen der Universitätskliniken 
besser koordiniert werden. Mit der Einfügung des neuen Absat-
zes wird daher ein übergeordnetes Gremium ähnlich den Lan-
despersonalrätekonferenzen nach Absatz 1 ermöglicht. Mit Blick 
auf die konkurrierende Gesetzgebung des Bundes im Bereich 
der Betriebsverfassung wird keine Befugnis der Betriebsräte ge-
regelt, sondern eine solche der Mitglieder der Betriebsräte; die 
Regelung knüpft mithin nur an eine Erscheinung des Bundes-
rechts an, ohne in bundesrechtlichen Bereichen selbst zu regeln. 
Der bestimmte Artikel bei dem Begriff der "Mitglieder" verdeut-
licht dabei, dass nur sämtliche Mitglieder eines Betriebsrates 
insgesamt als einheitliche Personengruppe Teil der Personalrä-
tekonferenz werden können. 

Zu Artikel 11  

(Änderung des Hochschulabgabengesetzes) 
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zu Nummer 1 

Buchstabe a: 

Die Änderung zieht die gebührenrechtlichen Folgen aus dem 
Umstand, dass künftig die Studierenden eines weiterbildenden 
Masterstudienganges eingeschrieben werden und daher keinen 
Gasthörerstatus mehr besitzen. Diese Studierenden sollen daher 
künftig keine besondere Gasthörergebühr, sondern einen neuen 
Weiterbildungsbeitrag zahlen. Im wirtschaftlichen Ergebnis, ins-
besondere hinsichtlich der Höhe der für Weiterbildung aufzu-
wendenden Finanzmittel, wird sich durch diese eher redaktionel-
le Änderung für die Studierenden nichts ändern. 

Buchstabe b: 

Die Änderung zeichnet für die Einschreibung die Änderungen 
des Buchstaben a nach. 

 

zu Nummer 2 

Die Änderung zeichnet hinsichtlich der Pflicht zur Entrichtung des 
Weiterbildungsbeitrags die Änderungen der Nummer 1 Buchsta-
be a nach. 

 

zu Nummer 3 

Die Änderung zeichnet hinsichtlich der Ermächtigung zum Erlass 
einer Rechtsverordnung zur Regelung des Näheren zu den 
Hochschulabgaben die Änderungen der Nummer 1 Buchstabe a 
nach. 

 

zu Nummer 4 

Die Änderungen entsprechen den Regularien des Befristungs-
managements der Landesregierung oder sind redaktionell. 



358 / 366 
 

Zu Artikel 12  

(Änderung der Hochschulabgabenverordnung) 

 

zu Nummer 1 

Die Änderungen sind redaktionell mit Blick auf die Änderungen in 
Artikel 11. 

zu Nummer 2 

Bisher sind die Kosten des Studiums weiterbildender Masterstu-
diengänge als besondere Gasthörerbeiträge festgesetzt. Mit dem 
Inkrafttreten des Hochschulzukunftsgesetzes werden für das 
Studium weiterbildender Masterstudiengänge keine besonderen 
Gasthörerbeiträge, sondern Weiterbildungsbeiträge erhoben. Der 
bisher als besonderer Gasthörerbeitrag festgesetzte Beitrag 
muss daher künftig als Weiterbildungsbeitrag erneut förmlich 
festgesetzt werden. Für die Übergangszeit zwischen dem Inkraft-
treten des Hochschulzukunftsgesetzes und der förmlichen Fest-
setzung der für das Studium weiterbildender Masterstudiengänge 
erhobenen Beiträge als Weiterbildungsbeiträge sichert die Über-
gangsregelung des Absatzes 1 Satz 1 den Hochschulen ihre 
Einnahmen aus ihrem Angebot weiterbildender Masterstudien-
gänge. 

Nach Absatz 1 Satz 2 sind die Hochschulen verpflichtet, unver-
züglich, also ohne schuldhaftes Zögern, ihre bisherigen Festset-
zungen als besondere Gasthörerbeiträge nunmehr als Weiterbil-
dungsbeiträge erneut förmlich festzusetzen. 

Die Änderung des neuen Absatzes 2 entspricht den Regularien 
des Befristungsmanagements der Landesregierung. 
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Zu Artikel 13  

(Änderung der Verordnung über die Führung von akademischen Gra-
den) 

 

zu Nummer 1 

Die Änderung ist redaktionell mit Blick auf Nummer 2. 

 

zu Nummer 2 

Die medizinische Ausbildung an den Standorten außerhalb Bo-
chums findet auch jeweils an einem rechtlich als Anstalt des öf-
fentlichen Rechts verselbständigten Universitätsklinikum statt. 
Am Standort Bochum gibt es indes kein derartig verselbständig-
tes Universitätsklinikum. Vielmehr findet die medizinische Ausbil-
dung in Bochum nach dem sogenannten Bochumer Modell statt. 
In diesem Bochumer Modell wirken nach § 31 Absatz 4 Satz 6 
Hochschulgesetz an der Erfüllung der Aufgaben des Fachbe-
reichs Medizin der Universität Bochum in Forschung und Lehre 
auf vertraglicher Grundlage besonders qualifizierte Krankenhäu-
ser der Region mit; diese sind zum Klinikum der Universität Bo-
chum zusammengefasst. 

Die an diesem Klinikum der Universität Bochum als Professorin-
nen und Professoren tätigen Ärztinnen und Ärzte werden von 
dem jeweiligen Krankenhaus nach den für dieses geltenden Re-
geln eingestellt und von dem Fachbereich Medizin der Universi-
tät Bochum auf der Grundlage eines ordnungsgemäßen Beru-
fungsverfahrens zur außerplanmäßigen Professorin oder zum 
außerplanmäßigen Professor berufen. 

Durch diese Konstruktion ist es den am Klinikum der Universität 
Bochum tätigen und von dem Fachbereich Medizin der Universi-
tät Bochum zu außerplanmäßigen Professorinnen oder Professo-
ren berufenen Ärztinnen und Ärzten nicht möglich, die Dienstbe-
zeichnung einer Universitätsprofessorin oder eines Universitäts-
professors zu führen. Denn diese Dienstbezeichnung ist eine be-
amtenrechtliche Amtsbezeichnung; die Bochumer Kliniker sind 
aber gerade nicht in das beamtenrechtliche Amt einer Universi-
tätsprofessorin oder eines Universitätsprofessors, sondern zu ei-
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ner außerplanmäßigen Professorin oder zum außerplanmäßigen 
Professor berufen worden. 

Durch diese Führbarkeitsschwierigkeiten erwachsen den im Bo-
chumer Modell tätigen professoralen Klinikern indes Wettbe-
werbsnachteile gegenüber den professoralen Klinikern, die an 
Universitätskliniken tätig sind und daher zu Universitätsprofesso-
rinnen oder Universitätsprofessoren berufen worden sind. Mit der 
Änderung sollen diese Wettbewerbsnachteile verhindert werden, 
indem nach außen hin in der Führbarkeit zwischen der Amtsbe-
zeichnung einer Universitätsprofessorin oder eines Universitäts-
professors und der Bezeichnung einer Universitätsprofessorin 
oder eines Universitätsprofessors kein Unterschied mehr be-
steht. 

Die Führbarkeit setzt nach Absatz 2 voraus, dass das Verlei-
hungsverfahren der Bezeichnung einer außerplanmäßigen Pro-
fessorin oder eines außerplanmäßigen Professors in allen quali-
tätssichernden Details mit denen eines Berufungsverfahrens 
identisch sein muss. Dies muss ausnahmslos insbesondere hin-
sichtlich des grundsätzlichen Erfordernisses der Ausschreibung, 
des peer-unterlegten Begutachtungsverfahrens und des Dreier-
vorschlags gelten. 

Das Feststellungserfordernis ist aus Gründen der Rechtssicher-
heit notwendig. Für die außerplanmäßige Professorin oder den 
außerplanmäßigen Professor, die oder der die Bezeichnung Uni-
versitätsprofessorin oder Universitätsprofessor führt, darf schon 
mit Blick auf die rechtlichen Risiken, die mit einer unrechtmäßi-
gen Führung einer Bezeichnung, die einer Amtsbezeichnung 
gleichkommt oder ihr zum Verwechseln ähnelt, verbunden sind, 
kein Zweifel an der Rechtmäßigkeit dieser Bezeichnungsführung 
bestehen. 

Die Ausübung der universitären Feststellungskompetenz ist ge-
richtlich und rechtsaufsichtlich voll überprüfbar. 

 

zu Nummer 3 

Die Änderung ist redaktionell mit Blick auf Nummer 2. 



361 / 366 
 

Zu Artikel 14  

(Änderung der Hochschul-Leistungsbezügeverordnung) 

 

Mit der Änderung wird ein Teil der besoldungsrechtlichen Flankierungen 
zur Schaffung eines neuen beamtenrechtlichen Amtes der hauptberufli-
chen Dekanin oder des hauptberuflichen Dekans geregelt. Die weiteren 
Teile dieser besoldungsrechtlichen Flankierungen finden sich in Artikel 
5 und 6. Die hochschulrechtlichen Regelungen dieses Amtes finden 
sich in Artikel 1 § 27 Absatz 4 Satz 7 Halbsatz 2. 

Mit der Änderung sind für den Landeshaushalt keine zusätzlichen Kos-
ten verbunden. Die Kosten werden von der jeweiligen Hochschule, die 
zu dem vorgenannten Amt ernennt, gänzlich aus eigenen Mitteln getra-
gen. 

 

zu Nummer 1 

Buchstabe a: 

Die Änderung zieht eine besoldungsrechtliche Konsequenz dar-
aus, dass hochschulrechtlich Dekaninnen und Dekane auch 
hauptamtlich tätig sein können, im Medizinbereich sogar sollen. 
In der Medizin wird auch ein Hauptanwendungsbereich der Vor-
schrift zu finden sein, nicht zuletzt wegen der besonderen Situa-
tion dort, die etwa beinhaltet, dass die dortigen Dekaninnen und 
Dekane geborene Vorstandsmitglieder der jeweiligen Universi-
tätskliniken sind. Im Übrigen wäre die Ausweisung eines festen 
Funktions-Leistungsbezugs in Anlehnung an § 6 Absatz 2 Hoch-
schul-Leistungsbezügeverordnung, der dies für die Hochschullei-
tungen (als ersten Funktions-Leistungsbezug) ausweist, ange-
sichts der Vielfalt der Fachbereiche nicht praktikabel. 

Ein Funktions-Leistungsbezug darf nur im Rahmen pflichtgemä-
ßer Ermessensausübung gewährt werden. Zu den Kriterien der 
Ermessensausübung gehören auch die Prinzipien des geltenden 
Besoldungsgefüges. Die Gewährung eines Funktions-
Leistungsbezugs kommt daher durchweg nur bei solchen Fach-
bereichen in Betracht, bei denen aufgrund ihrer Größe und hoch-
schulinternen Bedeutung diese Gewährung im Lichte des Ver-
gleichs mit den Funktions-Leistungsbezügen insbesondere der 
hauptberuflichen Rektoratsmitglieder verantwortet werden kann. 
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Bei eher kleineren Fachbereichen wird die Gewährung eines 
Funktions-Leistungsbezugs für das neue Amt daher nicht erfol-
gen können. 

Buchstabe b: 

Durch die gestiegene Hochschulautonomie sind die Manage-
mentfunktionen, die dem in der Regelung genannten Personen-
kreis obliegen, deutlich anspruchsvoller geworden. Dem soll die 
Anhebung der Höchstgrenze gerecht werden. Relativiert wird 
dies aber nach wie vor durch Satz 2 des Absatzes 5, insbeson-
dere durch das Abstandsgebot im Hinblick auf die hauptberufli-
chen Mitglieder der Hochschulleitung. 

Buchstabe c: 

Die Zuständigkeit des MIWF für die Bezüge der Hochschulleitun-
gen liegt darin begründet, dass dem Ministerium künftig wieder 
die Dienstvorgesetztenfunktion gegenüber diesem Personenkreis 
zukommen soll. 

 

zu Nummer 2  

Die Befristung der Verordnung soll entsprechend dem Befris-
tungsmanagement der Landesregierung aufgehoben werden. 

Zu Artikel 15  

(Änderung der Haushalts- und Wirtschaftsführungs-Verordnung der 
Studierendenschaften NRW) 

 

zu Nummer 1 

Die Änderung ist redaktionell. 

 

zu Nummer 2 
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Den Studierendenschaften stehen erhebliche, durch Beiträge ih-
rer Mitglieder gewonnene Finanzvolumina zur Verfügung, die 
daher eine wirksame Kontrolle der Einnahmen- und Ausgaben 
erforderlich machen. 

Zur Sicherung der Kontinuität der hierfür notwendigen Fachkom-
petenz und Zur fachlichen Unterstützung der Finanzreferentin 
oder des Finanzreferenten der Studierendenschaften ist der All-
gemeine Studierendenausschuss verpflichtet, haushälterisch 
fachlich versiertes Personal eine Beauftragte oder einen Be-
auftragten für den Haushalt zu beschäftigenstellen, die oder der 
das  die Befähigung für den gehobenen Verwaltungsdienst hat 
oder in vergleichbarer Weise über nachgewiesene Fachkennt-
nisse im Haushaltsrecht verfügt. Zur oder zum Beauftragten be-
auftragten  Person kann der Allgemeine Studierendenausschuss 
auch ein studierendes Mitglied oder eine Beschäftigte oder einen 
Beschäftigten der Hochschule im Sinne des § 9 Hochschulgesetz 
bestellenbeschäftigen . 

Die beauftragte Person  oder der Beauftragte für den Haushalt 
ist als solche oder als solcher für die Gliedkörperschaft tätig und 
nimmt in ihr und für sie die Aufgaben und Befugnisse wahr, die 
ihr oder ihm nach den für die Haushalts- und Wirtschaftsführung 
geltenden landesrechtlichen Regelungen zustehen soll Kontinu-
ität im Hinblick auf Sachkenntnis in Haushaltsfrage n ge-
währleisten, indem sie die Finanzreferentin oder de n Finanz-
referenten beratend unterstützt. Eine formelle Kont rolle der 
Finanzreferentin oder des Finanzreferenten durch di e beauf-
tragte Person findet nicht statt. Der Aufgabenberei ch des 
Fachpersonals für den Haushalt im Sinne dieser Vors chrift 
entspricht nicht der oder dem Beauftragten für den Haushalt 
gemäß § 9 der Landeshaushaltsordnung. 

Da auch an größeren Hochschulen die Tätigkeit des Fachper-
sonals für den Haushalt  der oder des Beauftragten keine Tätig-
keit in Vollzeit erfordert, kann die Tätigkeit auch stundenweise 
oder nebenberuflich ausgeführt werden. Es ist zulässig, dass 
mehrere Studierendenschaften, die in einem engen räumlichen 
Verbund in Nordrhein-Westfalen tätig sind, dieselbe Person be-
auftragten  zur Beauftragten oder zum Beauftragten für den 
Haushalt bestellen. Auch ist zulässig – und ggfls. auch sachge-
recht –, dass eine Beschäftige oder ein Beschäftigter der Hoch-
schulverwaltung , beispielsweise aus dem Dezernat Haushalt, 
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als Fachpersonal für den Haushalt beschäftigt  mit der Funk-
tion betraut wird. 

Soweit ein Mitglied der Hochschulverwaltung die Auf gabe 
wahrnimmt, besteht im Rahmen dieser Aufgabenwahrneh -
mung kein Weisungsrecht der Kanzlerin oder des Kanz lers. 

 

zu Nummer 3 

Die Befristung der Verordnung soll entsprechend dem Befris-
tungsmanagement der Landesregierung aufgehoben werden. 

Zu Artikel 16  

(Aufhebung bisherigen Rechts) 

 

zu Nummer 1 

Nummer 1 hebt das bisherige Hochschulgesetz, welches im We-
sentlichen auf dem Hochschulfreiheitsgesetz beruht, auf. Es wird 
durch das Hochschulgesetz in der Fassung des Artikel 1 abge-
löst. 

Soweit gesetzliche Bestimmungen des alten Hochschulgesetzes 
in das neue Hochschulgesetz übernommen worden sind, kann 
auf die Amtlichen Begründungen der alten Bestimmungen wei-
terhin zurückgegriffen werden. 

 

zu Nummer 2 

Nummer 2 hebt das bisherige Studentenwerksgesetz auf. Es 
wird durch das Studierendenwerksgesetz in der Fassung des Ar-
tikel 4 abgelöst. 

Soweit gesetzliche Bestimmungen des alten Studentenwerksge-
setzes in das neue Studierendenwerksgesetz übernommen wor-
den sind, kann auf die Amtlichen Begründungen der alten Best-
immungen weiterhin zurückgegriffen werden. 
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zu Nummer 3 

Das in Nummer 3 genannte Gesetz ist als Artikel 7 Hochschul-
freiheitsgesetz in Geltung gesetzt worden. Seine Regelungen 
sind entweder bereits abgearbeitet oder nun in das neue Hoch-
schulgesetz eingearbeitet worden. Das Gesetz kann daher aus 
Gründen der Rechtsbereinigung aufgehoben werden. 

Soweit gesetzliche Bestimmungen des aufgehobenen Gesetzes 
in das neue Hochschulgesetz übernommen worden sind, kann 
auf die Amtlichen Begründungen der alten Bestimmungen wei-
terhin zurückgegriffen werden. 

 

zu Nummer 4 

Die Regelung betrifft den Modellversuch des dezentralen Lie-
genschaftsmanagements der Universität Köln und der Fach-
hochschule Bonn-Rhein-Sieg. Sie kann mit Blick auf die durch 
§ 2 Absatz 7 Hochschulgesetz in der Fassung dieses Gesetzes 
erfolgte Verstetigung dieses Modellversuchs zu einem Regelmo-
dell gestrichen werden. 

 

zu Nummer 5 

Die Vorschrift kann mit Blick auf die Regelung in A rtikel 2 
Nummer 15 dieses Gesetzes außer Kraft gesetzt werde n. 

 

zu Nummer 6 

Das Hochschulgesetz vom 14. März 2000 (GV. NRW. S. 190) 
in der Fassung des Gesetzes vom 30. November 2004 ( GV. 
NRW. S. 752) ist weiterhin in Geltung für die Prüfu ngen der 
auslaufenden Diplom- und Magisterstudiengänge sowie  für 
das Recht der Fachhochschulen für den öffentlichen Dienst. 
Aus Gründen der Unterscheidbarkeit zum Hochschulges etz 
in der Fassung dieses Gesetzes wird das Hochschulge setz 
vom 14. März 2000 in der Fassung des Gesetzes vom 3 0. 
November 2004 umbenannt. 
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Soweit in Gesetzen auf das Hochschulgesetz vom 14. März 
2000 in der Fassung des Gesetzes vom 30. November 2 004 
verwiesen wird, bleiben diese Verweise von der Umbe nen-
nung unberührt. 

Zu Artikel 17  

(Inkrafttreten) 

 

Die Vorschrift regelt das Inkrafttreten des Hochschulzukunftsgesetzes. 

 


